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1. Planungserfordernis und Ziele der Planung 

Planungsanlass für die 4. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES 2025 DER LUTHERSTADT EIS-

LEBEN ist das Bauvorhaben der Solarpark Laweketal GmbH & Co. KG, Burgsdorger Weg 3a, 
06925 Lutherstadt Eisleben, Ortschaft Hedersleben, nördlich der bebauten Ortslage von Heders-
leben bzw. der vorhandenen Biogasanlage der Agrargenossenschaft Laweketal Hedersleben eG 
eine AGRI-Photovoltaikanlage zu errichten und zu betreiben. 

Die Solarpark Laweketal GmbH und Co. KG ist eine Kooperation aus der Agrargenossenschaft 
Laweketal Hedersleben e.G. und der Energiesysteme Groß GmbH & Co. KG aus 34226 Niestetal. 
Die Agrargenossenschaft Laweketal Hedersleben e.G. ist Initiator und ein Mitflächeneigentümer 
des Projektes und wird von Energiesysteme Groß GmbH & Co. KG im Bereich der Projektierung, 
Planung und Realisierung des Solarparks begleitet.  

Für die Agrargenossenschaft Laweketal Hedersleben e.G. soll der Solarpark eine finanzielle Ab-
sicherung und ein neues Standbein für den Landwirtschaftsbetrieb werden, die Wettbewerbsfä-
higkeit erhöhen und regionale Arbeitsplätze sichern. Der gewählte Standort soll als wichtiger Ero-
sionsschutz für die Ortschaft Hedersleben dienen, da aufgrund des geplanten, dauerhaften und 
extensiven Bewuchses unter und zwischen den Modulen der geplanten PV Anlage die derzeit 
vorhandene Gefahr einer Abschwemmung von Boden von den im Augenblick noch agrarwirt-
schaftlich genutzten Flächen nördlich der Ortslage entgegengewirkt wird.  

Im derzeit rechtswirksamen FLÄCHENNUTZUNGSPLAN 2025 DER LUTHERSTADT EISLEBEN ist das Än-
derungsgebiet fast ausschließlich als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. Die Darstellungen 
im Einzelnen sind dem Kapitel 2 dieser Begründung zu entnehmen. 

Das Änderungsgebiet wird derzeit mit Hilfe des VORHABENBEZOGENEN BEBAUUNGSPLANES NR. 31 

„SOLARPARK LAWEKETAL“ als Standort für die geplante PV-Anlage entwickelt. Im Bebauungsplan 
wird die Fläche größtenteils als ein sonstiges Sondergebiet „AGRI-PV“ gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 
BAUGB i.V.m. § 11 Abs. 2 BAUNVO festgesetzt. Hinzu kommt die Festsetzung von Verkehrsflä-
chen, von Grünflächen zur Eingrünung sowie von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft sowie Erhalt von Bäumen und Sträuchern. 

Die derzeitigen Darstellungen für das Änderungsgebiet im rechtswirksamen Flächennutzungs-
plan stehen dem o.g. Vorhaben planungsrechtlich entgegen.  

Demzufolge besteht die Notwendigkeit, den Flächennutzungsplan der Lutherstadt Eisleben zu 
ändern. Das Änderungsgebiet soll im Wesentlichen anstatt Fläche für die Landwirtschaft als sons-
tiges Sondergebiet „AGRI-PV“ gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 1 BAUGB i.V.m. § 11 Abs. 2 BAUNVO dar-
gestellt werden.  

Die Aufstellung der 4. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANEs sowie des VORHABENBEZOGENEN 

BEBAUUNGSPLANES NR. 31 „SOLARPARK LAWEKETAL“ erfolgen im Parallelverfahren. 

Der Geltungsbereich des o.g. Bebauungsplanes entspricht nicht exakt der Änderungsfläche der 
vorliegenden Flächennutzungsplanänderung. Im Nahbereich des Betriebsgeländes der Agrarge-
nossenschaft werden Flächen in die Flächennutzungsplanänderung einbezogen, die derzeit im 
Flächennutzungsplan zwar als Fläche für Landwirtschaft dargestellt sind, jedoch zum Betriebs-
gelände gehören und bereits entsprechend genutzt werden. 

Das Änderungsgebiet besteht aus zwei durch die Landesstraße (L) 160 getrennte Teilbereiche 
und umfasst insgesamt eine Fläche von ca. 140 ha. Der westliche Teilabschnitt erstreckt sich im 
Westen nördlich des ‘Pollebener Weg‘ beginnend bis zu L 160 im Osten. Der zweite Abschnitt 
grenzt östlich an die L 160 an. 
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Mit der 4. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES wird das Planvorhaben zur Errichtung und 
zum Betrieb der PV-Anlage zur Stromerzeugung aus Solarenergie somit bauplanungsrechtlich 
vorbereitet. Das Vorhaben steht im Kontext zur Energiepolitik des Bundes, welche mit der Novel-
lierung des ERNEUERBARE-ENERGIEN-GESETZES (EEG) auf die Erhöhung des Anteils der Stromer-
zeugung aus regenerativen Energien ausgerichtet ist. Auch mit der Novellierung des BAUGESETZ-

BUCHES (BAUGB) 2004 wurde die Absicht unterstrichen, energetische und klimaschützende Re-
gelungen in der Bauleitplanung aufzunehmen. 

Das BAUGB wurde hierbei um die „Nutzung erneuerbarer Energien“ und die „sparsame und effi-
ziente Nutzung von Energie“ (§ 1 Abs. 6 Nr. 7f BAUGB) als zu berücksichtigende Belange in Bau-
leitplanverfahren erweitert.  

Bei der Umsetzung der geplanten PV-Anlage soll entsprechend § 1 Abs. 5 BAUGB eine nach-
haltige städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialge-
rechte Bodennutzung gewährleistet werden. Im Rahmen der Planung sollen die privaten und öf-
fentlichen Belange gemäß § 1 Abs. 7 BAUGB gegeneinander und untereinander abgewogen wer-
den.  

Am 7. Juli 2022 hat die Bundesregierung die Neufassung des EEG beschlossen und seit dem 29. 
Juli 2022 ist gesetzlich festgelegt, dass erneuerbare Energien im überragenden öffentlichen In-
teresse liegen und der öffentlichen Sicherheit dienen (BUNDESREGIERUNG: 23. DEZEMBER 2022). 
Diese Regelung findet sich auch im novellierten EEG, welches am 01. Januar 2023 in Kraft ge-
treten ist, im § 2 ‚Besondere Bedeutung der erneuerbaren Energien‘ wieder. Laut Bundesregie-
rung 2022 ist diese Regelung entscheidend, um den Ausbau der erneuerbaren Energien zu be-
schleunigen. Sie haben damit bei Abwägungsentscheidungen Vorrang vor anderen Interessen. 

Außerdem steht im Wortlaut dieser Regelung: „Bis die Stromerzeugung im Bundesgebiet nahe-
zu treibhausgasneutral ist, sollen die erneuerbaren Energien als vorrangiger Belang in die jeweils 
durchzuführenden Schutzgüterabwägungen eingebracht werden“. 

Insbesondere sind folgende Belange sowie Ziele bei der Planung zu berücksichtigen: 

•  die Errichtung und der Betrieb einer PV-Anlage einschließlich erforderlicher Nebenanlagen 
zur Energiegewinnung und Einspeisung in das örtliche Stromnetz mit einer Leistung von ca. 
125,0 MW innerhalb eines ca. 128 ha (Gesamtgeltungsbereich B-Plan ca. 136,75 ha) gro-
ßen sonstigen Sondergebietes „AGRI-PV“ 

•  die Realisierung der planungs- und bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für die Schaf-
fung eines sonstigen Sondergebietes „AGRI-PV“ sowie den erforderlichen Erschließungs- 
und Ausgleichsflächen 

•  die Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, die die wirtschaftlichen und 
umweltschützenden Anforderungen miteinander in Einklang bringt, eine menschenwürdige 
Umwelt sichert und die natürlichen Lebensgrundlagen schützt und entwickelt, auch in Ver-
antwortung für den allgemeinen Klimaschutz 

•  die Nutzung erneuerbarer Energien als Beitrag zum Klimaschutz 

•  die Berücksichtigung der Belange des Anwohnerschutzes durch die Einhaltung eines Ab-
standes der PV-Anlage von mindestens 200 m zur Wohnbebauung in der Ortslage von He-
dersleben 

•  die Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes einschließlich des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege 

•  die Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes 
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•  die Entwicklung von geeigneten Ausgleichsmaßnahmen und die Sicherung der hierfür erfor-
derlichen Flächen. 

Die Förderung der Nutzung von regenerativen Energiequellen als Beitrag zum Klimaschutz ist ein 
wesentlicher Anspruch an das geplante Bauvorhaben. 

Für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und 1a BAUGB wurde eine Umwelt-
prüfung durchgeführt, in der die erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und im Umweltbericht 
beschrieben und bewertet werden. Da die vorliegende 4. Änderung des Flächennutzungsplanes 
parallel zur Aufstellung des VORHABENBEZOGENEN BEBAUUNGSPLANES NR. 31 „SOLARPARK LAWE-

KETAL“ erfolgt, ist es im vorliegenden Umweltbericht möglich, eine detaillierte Bestandsaufnahme 
der Umweltprüfung zu Grunde zu legen, die über die Detailschärfe einer Umweltprüfung auf der 
Ebene des Flächennutzungsplanes weit hinausgeht. Da einerseits die Fläche der Flächennut-
zungsplanänderung nahezu identisch mit dem Umgriff des Bebauungsplanes ist und andererseits 
die Untersuchungsergebnisse aus der Umweltprüfung des Bebauungsplanes vorliegen, wurde 
bewusst auf eine Verallgemeinerung/Vergröberung verzichtet. Bei der Bestandsaufnahme findet 
daher weitestgehend keine Abstufung zwischen der Ebene des Flächennutzungsplanes und des 
Bebauungsplanes mehr statt. 

Die 4. ÄNDERUNG DES FNP ist im vorgesehenen Umfang und zum jetzigen Zeitpunkt erforderlich, 
um die Umsetzung der Planungsziele verbindlich festzusetzen und die bauplanungsrechtlichen 
Voraussetzungen für das Vorhaben zu schaffen. 

Der Stadtrat der Lutherstadt Eisleben hat in seiner Sitzung am 04.06.2024 unter der Beschluss-
Nummer 30/741/24 die Aufstellung der 4. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES gemäß § 1 
Abs. 3 und § 2 Abs. 1 BAUGB beschlossen. In derselben Sitzung wurde ebenfalls der Aufstel-
lungsbeschluss des VORHABENBEZOGENEN BEBAUUNGSPLANES NR. 31 „SOLARPARK LAWEKETAL“ ge-
fasst. 

Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses der 4. ÄNDERUNG DES FNP bzw. 
zum VORHABENBEZOGENEN BEBAUUNGSPLAN NR. 31 „SOLARPARK LAWEKETAL“ erfolgte im Amtsblatt 
der Lutherstadt Eisleben Nr. 6, Jahrgang 34 am 29.06.2024. 

2. Beschreibung des Änderungsgebietes und Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich der 4. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES befindet sich 

•  nördlich des ‘Pollebener Weg‘, der Ortschaft Hedersleben und der Biogasanlage Hedersleben 1 
sowie Stallanlagen der Agrargenossenschaft 

•  westlich der L 160 (2 Baufelder) 

•  östlich der L 160 (1 Baufeld) 

•  westlich bzw. südwestlich der Biogasanlage Hedersleben 2, die an der L 160 liegt 

und gehört zur Ortschaft Hedersleben der Stadt Lutherstadt Eisleben. 

Das Änderungsgebiet ist ca. 140 ha groß und grenzt in etwa 200 m Entfernung zur Wohnbebau-
ung Hedersleben direkt nördlich an die o.g. Biogasanlage Hedersleben 1 und die Stallanlagen 
der Agrargenossenschaft an bzw. bezieht die Betriebsflächen zum Teil mit ein. Es besteht aus 
zwei Teilflächen und erstreckt sich zum einen in West-Ost Richtung zwischen dem ‘Pollebener 
Weg‘ im Westen sowie der L 160 im Osten und zum anderen östlich der L 160. Die West-Ost 
Ausdehnung im westlichen Teilabschnitt beträgt ca. 1700 m, die Ausdehnung in Nord-Süd-Rich-
tung schwankt zwischen 500 m und 700 m. Der östlich der L 160 erstreckt sich zwischen 400 m 
und 700 m in West-Ost Richtung sowie 500 m bis 700 m in Nord-Süd-Richtung. 
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Das Änderungsgebiet fällt nach Süden Richtung Agrargenossenschaft und Ortslage von Heders-
leben hängig ab und weist entlang des nördlich begrenzenden Weges seinen höchsten Gelände-
punkt auf. 

Nördlich des Änderungsgebietes liegen in ca. 2 km Entfernung die Ortschaft Burgsdorf, in 2,5 km 
Entfernung nordöstlich der Ortschaft Schwittersdorf und westlich der Ortschaft Oberrissdorf. Nach 
Polleben im Nordwesten sind es ca. 3 km, nach Dederstedt ca. 1 km. Die Lutherstadt Eisleben 
ist ca. 7-8 km entfernt. 

Der Änderungsbereich beinhaltet folgende Flurstücke in der Gemarkung Hedersleben 

Flur 2 

In Gänze: 

6/15, 7/6, 7/7, 11/1, 12/1, 12/2, 12/3, 12/5, 12/6, 12/7, 12/8, 12/9, 12/10, 12/11, 12/12, 12/13, 
12/47, 12/48, 70, 72, 74/4, 75/4, 76/4 

Teilweise 

6/16, 10/1, 59, 74, 83, 148/7, 149/7, 151/6, 152/6, 153/5, 156/4, 158/13, 159/3,161/2 

Flur 3 

In Gänze: 

5/7, 5/8, 5/9, 7/25, 7/26, 7/27, 7/28, 7/29, 7/30, 7/31, 7/32, 7/55, 7/56, 7/57 

Teilweise 

7/35, 19, 20 

Sein Umfeld besteht fast ausschließlich aus offenen, ausgeräumten und derzeit agrarwirtschaft-
lich genutzten Flächen, die große zusammenhängende Areale bilden. Die Ackerflächen weisen 
so gut wie keine Vegetationselemente auf. Eine Ausnahme stellt südöstlich des Änderungsge-
bietes lediglich die Talaue der Laweke, die östlich der Ortslage von Hedersleben beginnt und sich 
Richtung Osten nach Dederstedt erstreckt, dar. Die Aue ist durch Waldbestand und Feuchtwiesen 
geprägt. 

Lediglich am westlichen Rand des Änderungsbereiches befindet sich innerhalb der Ackerflur ein 
periodisch vernäßter Bereich mit Schilfbesatz, dichten Gehölzen und einer markanten Weide. Ein 
weiterer Grünbereich erstreckt sich westlich eines von der Biogasanalage nach Norden verlau-
fenden Wirtschaftsweges. Der Bereich ist dicht mit Bäumen und Gehölzen bestanden, stellt sich 
als naturbelassen dar und fällt terrassenförmig steil nach Süden hin ab.  

Markante Bäume / Baumreihen und kleinere Gehölze / Sträucher in Form von Hecken bestehen 
nur entlang der Wege rings um oder innerhalb des Änderungsgebietes sowie entlang der L 160, 
die den westlichen Teil des Änderungsgebietes vom östlichen Abschnitt trennt. 

Durchgehende Grünstrukturen sind an Wegen und Straße nicht vorhanden. Vielmehr ist der Be-
stand lückenhaft bzw. auf größeren Wegstrecken auch gar nicht vorhanden. An Baumarten do-
miniert vorrangig Obstbestand das Erscheinungsbild. Lediglich in einigen Wegeabschnitten exis-
tieren auch Laubgehölze wie Ahorn, Esche und Weißdorn. 

Direkt südlich an den Änderungsbereich angrenzend befinden sich die Stallanlagen der Agrarge-
nossenschaft, offene Fahrsilos und eine Biogasanlage. Südlich dieser Anlagen erstreckt sich die 
bebaute Ortslage von Hedersleben. 
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Abb. 1 - Blick von Süden (Hedersleben) in Richtung Norden auf das Änderungsgebiet 

Das obige Luftbild zeigt im Vordergrund die Stallanlagen der Agrargenossenschaft und die Bio-
gasanlage. In der Mitte des Bildes verläuft ein Wirtschaftsweg Richtung Norden. Beidseitig des 
Weges liegt das Änderungsgebiet (Abschnitt westlich der L 160). Im Hintergrund sind die Wind-
kraftanlagen an der L 159 nahe Burgdorf im Norden des Änderungsgebietes zu sehen. 

 
Abb. 2 - Blick von Norden Richtung Süden auf Teile des Änderungsgebietes 

Das obige Luftbild zeigt einen kleinen Teil des Änderungsgebietes sowie die Stallanlagen der 
Agrargenossenschaft und die Biogasanlage im Vordergrund. In der Mitte des Bildes verläuft ein 
Wirtschaftsweg Richtung Süden zur Biogasanlage. Im Hintergrund liegt die bebaute Ortslage von 
Hedersleben. 

Das Änderungsgebiet wird von mehreren Wegen erschlossen bzw. tangiert. Dabei handelt es 
sich um: 

1. Den ‘Pollebener Weg‘ im Südwesten des Änderungsbereiches, der die Verbindung zwischen 
Hedersleben und Polleben herstellt. Er wird auch als Wander- bzw. Radweg genutzt.  
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2. Den vom ‘Pollebener Weg‘ Richtung Norden abzweigende Weg. Im südlichen Abschnitt öst-
lich des Weges liegt der oben genannte periodisch vernäßte Grünbereich mit Weide. Im 
nördlichen Wegeabschnitt existiert westlich des Wegraumes eine dichte Baum- und Gehölz-
struktur aus Laubbäumen. 

3. Den die Änderungsfläche von Westen nach Osten im Norden begrenzenden Weg.  

4. Den Wirtschaftsweg, der vom unter 3. beschriebenen Weg Richtung Süden bis zur Biogas-
anlage bzw. den Stallanlagen der Agrargenossenschaft führt. Westlich des Weges grenzt 
der oben genannte Grünbereich an. 

5. Die L 160, die den Änderungsbereich in einen westlichen und einen östlichen Abschnitt un-
terteilt. Die Straße stellt die Verbindung zur Lutherstadt Eisleben im Westen und Wettin im 
Osten dar. Straßenbegleitend bestehen Obstbaumreihen. 

6. Den von der L 160 nach Norden abzweigenden Weg. Der Weg dient neben seiner Funktion 
als Wirtschaftsweg auch als Wander- bzw. Radweg und weist beidseitig Obstbaumbestand, 
durchsetzt von Ahorn und Weißdorn auf. 

7. Den von der L 160 oberhalb des Laweke-Bachtals nach Osten abzweigenden Weg. Er weist 
beidseitig, wenn auch lückenhaft, heckenartige Baum- und Gehölzstrukturen auf. 

Im Umfeld des Änderungsbereiches liegen kleine Ortschaften inmitten großer ausgeräumter 
Ackerfluren. Hierbei handelt es sich u.a. um die Orte Polleben, Burgsdorf, Schwittersdorf, De-
derstedt, Ober- und Unterrissdorf. 

Nördlich des Änderungsgebietes in geringer Entfernung erstrecken sich beidseitig der L 159 zwi-
schen Polleben, Burgsdorf und Schwittersdorf Windkraftanlagen/Windparks. Unmittelbar östlich 
des Änderungsgebietes nördlich der L 160 bestehen eine weitere Biogasanlage (Hedersleben 2) 
sowie Stallanlagen der Agrargenossenschaft. 

 
Abb. 3 - Fotostandorte im Geltungsbereich der 4. Änderung des FNP 2025 der Lutherstadt Eisleben 
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Für das Änderungsgebiet wurde eine umfangreiche Fotodokumentation erstellt, die im Detail der 
Begründung zum parallel erarbeiteten VORHABENBEZOGENEN BEBAUUNGSPLAN NR. 31 „SOLARPARK 

LAWEKETAL“ zu entnehmen ist. In der vorhergehenden Karte sind die konkreten Fotostandorte 
dargestellt. 

3. Flächenbedarf 

In der nachfolgenden Tabelle sind die Darstellungen des Ursprungs-Flächennutzungsplanes 
(FNP 2025 DER LUTHERSTADT EISLEBEN der Lutherstadt Eisleben) und die der vorliegenden Flä-
chennutzungsplanänderung aufgeschlüsselt nach den Nutzungsarten aufgeführt bzw. gegen-
übergestellt (vergleiche Anlage 1, Blatt 1 und Blatt 2). 

Darstellungen 
Ursprungsflächen- 
nutzungsplan in ha 

4. Änderung 
Flächennutzungsplan 

 in ha 

Sonstiges Sondergebiet 
„AGRI-PV“ 

- 129,29 

Sonstiges Sondergebiet „Tierhaltung“ - 2,79 

Grünfläche - 5,18 

Fläche für Landwirtschaft 139,56 - 

Umgrenzung zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Natur und Landschaft 

13,01)* 1,83 

Umgrenzung von Schutzgebieten und 
Schutzobjekten im Sinne des Naturschutz-
rechts 

1,18)* 0,47 

Umgrenzung von Flächen, unter denen der 
Bergbau umgeht 

125,73)* 125,73)* 

Gesamtfläche in ha 139,56 139,56 

Tabelle 2: Gegenüberstellung derzeitige und geplante Darstellungen des FNP Lutherstadt Eisleben 
)* überlagernd mit der Fläche für die Landwirtschaft bzw. Sondergebiet Photovoltaik – wird diese Flächen-
darstellung zugeordnet, so dass diese Fläche nicht der Gesamtfläche zugeschlagen wird. 

Im Rahmen der Bedarfsermittlung ist nun der Nachweis zu führen, dass die Flächengröße von 
129,29 ha sonstiges Sondergebiet „AGRI-PV“ im verträglichen Maß und Verhältnis zu den 
sonstigen Flächenansprüchen ist und der energiepolitischen Zielstellung des Landes entspricht.  

Als Orientierungswert wird der im Grundsatz 6.2.2-1 des 1. ENTWURFS LEP LSA 2023 festgelegte 
Flächenwert angenommen, der festlegt, dass in jeder Gemeinde nicht mehr als 5 Prozent der 
jeweiligen Gemeindefläche für die Errichtung von Freiflächensolaranlagen genutzt werden sollen. 

Nachfolgend erfolgt eine Bestandsaufnahme der vorhandenen und geplanten PV-Anlagen im 
Stadtgebiet. Im FNP 2025 DER LUTHERSTADT EISLEBEN (Stand 2013) wurden seinerzeit zwei vor-
handene Standorte und fünf geplante Standorte als Sondergebiet Photovoltaik dargestellt.  
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Nr. Bezeichnung Anmerkungen 
SO-PV  
ca. Größe  

1 
Ehem. Krughütte 

(vb B-Plan Nr. 14, rechtskräftig 
seit 12.7.2012) 

Konversionsfläche 

im FNP 2025 als „Bestandsfläche“ 
dargestellt  

37,20 ha 

2 

Ehem. Max-Lademann-Schacht 
Nordhalde  

(vb B-Plan Nr. 15, rechtskräftig 
seit 24.9.2012) 

Konversionsfläche 

im FNP 2025 als “Bestandsfläche“ 
dargestellt  

8,80 ha 

3 

Ehem. Hans-Seidel Schacht  

(vb B-Plan Nr. 23, rechtskräftig 
seit 7.7.2022) 

Konversionsfläche 

im FNP 2025 als „Planfläche“ darge-
stellt / setzt sich fort auf dem Gebiet 
der Gemeinde Helbra 

12,50 ha 

4 

Am Sportplatz im OT Osterhau-
sen 

(vb B-Plan Nr. 30, rechtskräftig 
seit 26.10.2023) 

Konversionsfläche 

 
1,30 ha 

5 
Ehem. Zuckerfabrik im OT Os-
terhausen 

Konversionsfläche 

im FNP 2025 als „Planfläche“ darge-
stellt 

1,20 ha 

6 Ehem. Fortschrittschacht II, 
OT Unterrißdorf  

Konversionsfläche 

im FNP 2025 als „Planfläche“ dar-
gestellt  

2,50 ha 

7 Betriebsgeländes des ehem. 
VEB Kraftverkehr Eisleben,  

Konversionsfläche 

im FNP 2025 als „Planfläche“ dar-
gestellt  

2,00 ha 

8 

Schlammtrockenplätze des 
Betriebsgeländes der ehem. 
Kläranlage Lutherstadt Eisle-
ben  

Konversionsfläche 

im FNP 2025 als „Planfläche“ dar-
gestellt  

4,00 ha 

  Summe 69,50 ha 

Hinzu kommen vier in Planung befindliche und seinerzeit nicht im FNP 2025 dargestellte Freiflä-
chen-Photovoltaik-Standorte.  
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Nr. Bezeichnung Anmerkungen 
SO-PV  

ca. Größe  

9 

Solarpark Polleben  

(vb B-Plan Nr. 29, rechtskräftig 
seit Juni 2024) 

Landwirtschaftsfläche 

im Parallelverfahren wurde FNP 
2025 geändert 

51,60 ha 

10 
Krughütte II 

(vb B-Plan Nr. 19 in Aufstel-
lung) 

Konversionsfläche 

im FNP als gewerbliche Baufläche 
dargestellt 

13,00 ha 

11 
Solarpark Gatterstädt  

(vb B-Plan Nr. 27, Satzungs-
beschluss vom 24.06.2025) 

Landwirtschaftsfläche 

im Parallelverfahren wird FNP 
2025 geändert 

21,40 ha 

12 
Solarpark Laweketal  

(vb B-Plan Nr. 31) 

Landwirtschaftsfläche  

im Parallelverfahren wird FNP 
2025 geändert  

128,70 ha 

  Summe 214,70 ha 

In den nachfolgend aufgelisteten Bebauungsplänen wurden bereits innerhalb der als Gewerbe-
gebiet festgesetzten Flächen Freiflächen-Photovoltaikanlagen realisiert. 

Nr. Bezeichnung Anmerkungen 
SO-PV  

ca. Größe  

13 
Neubau von Produktionsanla-
gen in Rothenschirmbach 

(B-Plan Nr. 3) 

Gewerbegebiet 

Teilfläche als FF-PVA genutzt 
4,00 ha 

14 
Gewerbegebiet am Windmüh-
lenfeld  

(B-Plan Nr. 1 Volkstedt) 

Gewerbegebiet 

Teilfläche als FF-PVA genutzt 
2,80 ha 

15 
Gewerbe- und Sondergebiet 
an der B 80  

(B-Plan Nr. 1) 

Gewerbegebiet 

Teilfläche als FF-PVA genutzt 
4,50 ha 

16 
Gewerbegebiet Osterhausen  

(B-Plan Nr. 1) 

Gewerbegebiet 

Teilfläche als FF-PVA genutzt 
3,50 ha 

  Summe 14,80 ha 
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Bezogen auf die Gesamtfläche der Lutherstadt Eisleben (ca. 14.475 ha) beträgt der Anteil vor-
handener Freiflächen-Photovoltaikanalgen bzw. geplanter Sondergebiete für Photovoltaik, ein-
schließlich der in Gewerbegebieten bereits realisierten Anlagen insgesamt (Stand 2024: 69,50 
ha + 214,70 ha + 14,80 ha =) 299 ha und nimmt somit einen Flächenanteil von 2,07 Prozent ein. 

Unter Anwendung der Regelung gemäß dem 2. ENTWURF LEP LSA 2025, nämlich dass AGRI-
PVA von dieser Anrechnung ausgenommen sind, ergibt sich lediglich ein Flächenanteil von  
1,18 %. 

Somit wird der im G 6.2.2-4 des 1. ENTWURFS LEP LSA 2023 festgelegte Flächenwert für Freiflä-
chensolaranlagen von maximal 2,5 Prozent der Gemeindefläche bei weitem eingehalten.  

4. Übergeordnete und sonstige Planungen 

4.1 Landesplanung 
4.1.1 Landesentwicklungsplan Land Sachsen-Anhalt 2010 

Der LANDESENTWICKLUNGSPLAN 2010 DES LANDES SACHSEN-ANHALT (LEP LSA 2010) gemäß der 
durch die Landesregierung beschlossenen Verordnung vom 16.02.2011 (gültig ab 12.03.2011) 
enthält die landesbedeutsamen Ziele (Z) und Grundsätze (G) der Raumordnung, die der Entwick-
lung, Ordnung und Sicherung der nachhaltigen Raumentwicklung des Landes Sachsen-Anhalt 
zugrunde zu legen sind. Die Ziele sind dabei abschließend abgewogen und für nachfolgende 
Planungsebenen verbindlich zu beachten. Die Grundsätze müssen zwar berücksichtigt werden, 
s ind  jedoch auf der nachfolgenden Planungsebene offen für Abwägungsentscheidungen. 

Für den Änderungsbereich selbst und das unmittelbar benachbarte Umfeld werden im LEP 2010 
folgende Ziele und Grundsätze formuliert bzw. räumliche Darstellungen getroffen. 

Innerhalb des Plangebietes selbst bestehen keinerlei räumliche Darstellungen im LEP LSA 
2010. 

•  Das Plangebiet gehört laut LEP LSA 10 Kapitel 1 "Ziele und Grundsätze zur Entwicklung der 
Raumstruktur" zum ländlichen Raum. Der ländliche Raum leistet auf Grund seines großen 
Flächenpotentials insbesondere für die Produktion von Nahrungsmitteln und nachwachsen-
den Rohstoffen einen wesentlichen Beitrag zur Gesamtentwicklung des Landes Sachsen-
Anhalt. Sein Potential für die Regeneration von Boden, Wasser, Luft und biologischer Vielfalt 
ist von herausragender Bedeutung.  

•  Die Lutherstadt Eisleben selbst ist Mittelzentrum (LEP LSA-Kap. 2.1 Zentrale Orte, Z 37 
Nr. 8) 

•  In größerer Entfernung (ca. 2 km) besteht nördlich und westlich des Plangebietes (nördlich 
der L 159 Polleben – Burgsdorf und beidseitig der L 151 Polleben – Lutherstadt Eisleben) 
das Vorbehaltsgebiet für die Landwirtschaft Nr. 8 „Östliches und südliches Harzvorland“ 
(LEP LSA-Kap. 4.2. / 4.2.1. Freiraumnutzung - Landwirtschaft, Z 129). Der Änderungsbe-
reich liegt jedoch weit außerhalb dieses Vorbehaltsgebietes, so dass diese Darstellung des 
LEP LSA 2010 keine Auswirkungen auf das Plangebiet hat.  

•  In größerer Entfernung besteht östlich des Plangebietes ab Dederstedt in Richtung Halle 
(Saale) ein Bestandteil bzw. Ausläufer (Laweketalraum) des Vorbehaltsgebietes für den Auf-
bau eines ökologischen Verbundsystems Nr. 15 „Saalenebentäler und Kupferschieferhalden 
bei Hettstedt“ (LEP LSA-Kap. 4.1. / 4.1.1. Natur und Landschaft, Z 120). Das Plangebiet liegt 
jedoch weit außerhalb der Ausweisung dieses Vorbehaltsgebietes, so dass diese Darstel-
lung des LEP LSA 2010 keine Auswirkungen auf das Plangebiet hat.  
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Der LEP 2010 trifft im Kapitel 3.4 „Energie“ zur Aufgabenstellung „Erneuerbarer Energien“ im 
Allgemeinen und für die Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen im Besonderen folgende 
Aussagen bzw. formuliert die folgenden Ziele und Grundsätze: 

G48 Die Vorrangstandorte für Industrie und Gewerbe werden räumlich gesichert, um infra-
strukturell gut erschlossene Standorte für Industrieansiedlungen vorzuhalten. Sie sollen 
für die Errichtung von Photovoltaikfreiflächenanlagen nicht zur Verfügung stehen. 

G75 „Die Energieversorgung des Landes Sachsen-Anhalt soll im Interesse der Nachhaltigkeit 
auf einem ökonomisch und ökologisch ausgewogenen Energiemix beruhen.“ Erneuer-
bare Energien und somit auch die Photovoltaik sind Bestandteil eines solchen Energiemi-
xes. 

G77 „Die Regionalen Planungsgemeinschaften sollen im Rahmen ihrer Koordinationsaufga-
ben ... unterstützen, dass der Anteil der erneuerbaren Energien in Form von ... entspre-
chend dem Klimaschutzprogramm und dem Energiekonzept des Landes ausgebaut wer-
den kann.“  

G78 „Zur Umsetzung des Klimaschutzprogramms ... soll die Regionalplanung Konzepte erar-
beiten.“ 

Die Grundsätze G77 und G78 beinhalten auch den Aspekt einer gezielten Steuerung der zukünf-
tigen Ausweisung von Flächen für Windkraftanlagen und Freiflächen PV-Anlagen auf Basis von 
Vorgaben zur Konzeptentwicklung durch die Regionalplanung. Die Stadt Lutherstadt Eisleben hat 
deshalb im Jahre 2023 ein Gesamträumliches Planungskonzept zur Ermittlung von PV-Anlagen 
im Stadtgebiet erstellen lassen, welches gleichermaßen zur Steuerung der künftigen Flächenent-
wicklung wie auch Begründung für oder gegen die Nutzung bestimmter Flächen für PV-Anlagen 
dient. Die Planung in Hedersleben basiert auf diesem Konzept. Die Fläche wird ist als für die 
Errichtung einer PV Anlage geeignet bewertet. Näheres zum Konzept bzw. zur Standortbegrün-
dung ist den Kapitel 3.5.2 und 4 dieser Begründung zu entnehmen. 

G84 Photovoltaikfreiflächenanlagen sollen vorrangig auf bereits versiegelten oder Konversi-
onsflächen errichtet werden. 

G85 Die Errichtung von Photovoltaikfreiflächenanlagen auf landwirtschaftlich genutzter Fläche 
sollte weitestgehend vermieden werden, um der Landwirtschaft als raumbedeutsamen 
Wirtschaftszweig zu sichern. 

Da alle Flächen im Änderungsbereich derzeit landwirtschaftlich genutzt werden, ist in diesem 
Zusammenhang zusätzlich auch Grundsatz G115 im Kap. 4.2.1 Landwirtschaft des LEP LSA zu 
beachten:  

G115 „Für die Landwirtschaft geeignete und von der Landwirtschaft genutzte Böden sind zu 
erhalten. Eine Inanspruchnahme für andere Nutzungen soll unter Beachtung agrarischer 
und ökologischer Belange nur dann erfolgen, wenn die Verwirklichung solcher Nutzungen 
zur Verbesserung der Raumstruktur beiträgt und für dieses Vorhaben aufgrund seiner 
besonderen Zweckbestimmung nicht auf andere Flächen ausgewichen werden kann“.  

Aus landwirtschaftlicher Sicht weisen die im Plangebiet und in seiner Umgebung anzutreffenden 
Böden mit bis zu 80 Punkten zwar hohe Bodenwertzahlen auf, sind jedoch aufgrund hoher Ero-
sionsgefährdung durch Wasser in ihrer Ertragsfähigkeit und Bewirtschaftung stark eingeschränkt. 
Somit wird beurteilt, dass die Böden im Geltungsbereich für die landwirtschaftliche Nutzung nur 
bedingt geeignet sind. Die Nutzbarkeit dieser Böden als Standorte für PV-Anlagen entspricht so-
mit dem Grundsatz G115, der ausdrücklich darauf hinweist, dass nur für die Landwirtschaft ge-
eignete Böden zu erhalten sind. Näheres zu diesem Aspekt ist auch dem Kapitel 4 „Standortbe-
gründung und -alternativen“ zu entnehmen. 
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Der Grundsatz G84, die Landwirtschaft als raumbedeutsamen Wirtschaftszweig zu sichern wird 
ebenfalls durch das Planvorhaben nicht eingeschränkt. Im Umfeld des Änderungsbereiches und 
rund um die Lutherstadt Eisleben bestehen weiterhin großflächig Ackerfluren, die von der Land-
wirtschaft weiterhin genutzt werden. Die Herausnahme eines nur „geringen“ Anteils an Fläche 
aus der landwirtschaftlichen Nutzung (Plangebiet) gefährdet die Landwirtschaft an sich nicht. 

Die Ausweisung und Realisierung großer, zusammenhängender Flächen für PV-Anlagen (Plan-
vorhaben in Hedersleben) trägt zur Verbesserung der Raumstruktur bei. Hierdurch wird einer 
Zersiedlung der Landschaft vorgebeugt, die ansonsten bei der Umsetzung zahlreicher kleinerer 
im Raum „verstreuter“ PV-Anlagen entstehen würde. Die Vermeidung eines „Flickenteppichs“ 
entspricht somit ebenfalls dem Grundsatz G115 des LEP LSA 2010. 

Aus Effizienz- und wirtschaftlichen Gründen werden naturgemäß von Photovoltaikfreiflächenan-
lagen größere, zusammenhängende Flächenareale benötigt und nachgefragt. Aus diesem 
Grunde kann auch nur schwer auf andere Flächen als Standort für diese Anlagen ausgewichen 
werden. Im Weiteren ist festzustellen, dass der Entzug von landwirtschaftlichen Flächen im Zuge 
einer Photovoltaiknutzung nicht auf Dauer anzusehen ist. Im Regelfall handelt es sich um eine 
Nutzung über einen Zeitraum von 20 bis 25 Jahren.  

Als wichtige Ziele in Zusammenhang mit PV-Anlagen sind weiter die folgenden zu benennen: 

Z103 Es ist sicher zu stellen, dass Energie stets in ausreichender Menge, kostengünstig, sicher 
und umweltschonend in allen Landesteilen zur Verfügung steht. Dabei sind insbesondere 
die Möglichkeiten für den Einsatz erneuerbarer Energien auszuschöpfen und die Ener-
gieeffizienz zu verbessern. 

Z115 Photovoltaikfreiflächenanlagen sind in der Regel raumbedeutsam und bedürfen vor ihrer 
Genehmigung einer landesplanerischen Abstimmung. Dabei ist insbesondere zu prüfen 
ihre Wirkung auf 

•  das Landschaftsbild, 

•  den Naturhaushalt und 

•  die baubedingte Störung des Bodenhaushalts 

Die Notwendigkeit einer solchen Prüfung wird damit begründet, dass eine "flächenhafte Installa-
tion von PV-Anlagen deutliche Auswirkungen auf die Freiraumnutzung hinsichtlich Versiegelung, 
Bodenveränderung, Flächenzerschneidung und die Veränderung des Landschaftsbildes hat".  

Aufgrund der räumlichen Ausdehnung, der geplanten Festsetzungen des im Parallelverfahren 
geführten Bebauungsplanes und den damit verbundenen möglichen Auswirkungen auf die für 
den betroffenen Bereich bzw. die benachbarten Areale planerisch gesicherten Raumfunktionen, 
ist das geplante Vorhaben auf jeden Fall als raumbedeutsam, im Sinne von raumbeanspruchend 
und raumbeeinflussend zu bewerten.  

Diesbezüglich wird im weiteren Verlauf der Planung eine Umweltprüfung gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 
und 1a BAUGB durchgeführt, in der die erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und im Um-
weltbericht beschrieben und bewertet werden. 

In der Lutherstadt Eisleben bestehen derzeit schon mehrere realisierte PV-Anlagen. 

Zukünftig ist die Nutzung weiterer Flächen für die Errichtung von PV-Anlagen im Stadtgebiet an-
gedacht. Zur Umsetzung solcher Vorhaben ist eine „Eignungs- und Auswirkungsprüfung“ vonnö-
ten, die den in Ziel Z 115 definierten Prüfanforderungen genügt. 2023 wurde deshalb das schon 
oben erwähnte gesamträumliche Planungskonzept zur Ermittlung von PV-Anlagen im Stadtgebiet 
flächendeckend erarbeitet und als Leitlinie künftigen Handeln beschlossen. Im Ergebnis wurden 
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Flächen als geeignet für PV-Anlagen ermittelt. Auch die Flächen innerhalb des Geltungsberei-
ches der vorliegenden Flächennutzungsplanänderung gehören dazu. 

4.1.2 Neuaufstellung Landesentwicklungsplan Land Sachsen-Anhalt 2023 

Mit Beschluss vom 08. März 2022 hat die Landesregierung Sachsen-Anhalt die Einleitung des 
Verfahrens zur NEUAUFSTELLUNG DES LANDESENTWICKLUNGSPLANES SACHSEN-ANHALT beschlos-
sen. Am 2. September 2025 wurde von der Landesregierung der 2. ENTWURF ZUR NEUAUFSTEL-

LUNG DES LANDESENTWICKLUNGSPLANS SACHSEN-ANHALT (LEP LSA 2025) beschlossen und zur 
Beteiligung der öffentlichen Stellen und Öffentlichkeit gemäß § 9 Abs. 2 ROG in Verbindung mit 
§ 7 Abs. 5 Satz 1 und 2 des LANDESENTWICKLUNGSGESEtz (LENTWG) freigegeben. Die Beteiligung 
erfolgte im Zeitraum vom 15. September 2025 bis einschließlich 17. Oktober 2025. 

Das Plangebiet gehört laut Festlegungskarte 1 – Raumstruktur des 2. ENTWURFES LEP LSA 2025 

weiterhin zum ländlichen Raum (2. ENTWURF LEP LSA 2025, Z 2.3-1). 

Gem. Z 2.3.2-2 ist der ländliche Raum unter Berücksichtigung seiner Besonderheiten und seiner 
Vielfalt so zu entwickeln und zu ordnen, dass er  

- in seiner Funktion als eigenständiger, gleichwertiger und zukunftsfähiger Lebens-, Ar-
beits-, Wirtschafts-, Kultur- und Naturraum gesichert und gestärkt wird,   

- die Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit des ländlichen Raumes gestärkt und weiterent-
wickelt werden, 

- die Einrichtungen und Dienstleistungen der Daseinsvorsorge für eine bedarfsgerechte 
Versorgung der Bevölkerung gesichert sind, 

- die die Mobilitätsbedürfnisse der Bevölkerung gesichert sowie die zumutbare Erreichbar-
keit der zentralörtlichen Einrichtungen gewährleistet sind und  

- seine landschaftliche und kulturelle Vielfalt und Eigenart bewahrt wird. 

Laut Festlegungskarte 2 – Mittelbereiche, wird die Lutherstadt Eisleben als Mittelzentrum darge-
stellt (Kap. 2.5 Zentrale Orte, 2 Entwurf LEP LSA 2025). 

Die Lutherstadt Eisleben und somit auch das Plangebiet liegt laut Erläuterungskarte Schwer-
punktraum für die Landwirtschaft nicht innerhalb der dort dargestellten Schwerpunkträume (Kap. 
7.1.1 Landwirtschaft, G 7.1.1-8, 2. Entwurf LEP LSA 2025). 

In der kartografischen Darstellung des 2. ENTWURFS LEP LSA 2025 werden für den Gel-
tungsbereich keine Festlegungen getroffen. 

Außerhalb des Geltungsbereiches wird das Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft Nr. 8 „Östliches 
und südliches Harzvorland“ (Kap. 7.1.1 Landwirtschaft, G 7.1.1-9, 2. Entwurf des LEP LSA 2025) 
dargestellt. Dieses Vorbehaltsgebiet grenzt lediglich im Nordosten an das vorliegende Plangebiet 
an und liegt ansonsten in einiger Entfernung.  

In größerer Entfernung besteht östlich des Plangebietes von Dederstedt in Richtung Halle (Saale) 
ein Bestandteil bzw. Ausläufer (Laweketalraum) des Vorbehaltsgebietes für den Aufbau eines 
ökologischen Verbundsystems Nr. 23 „Saale und Saalenebentäler“ (Kap. 7.2.2 Natur und Land-
schaftsschutz, G 7.2.2-8, 2. Entwurf des LEP LSA 2025). Prägend für das Saaletal mit Nebentä-
lern sind in den Niederungen die Überschwemmungsgebiete mit Auwäldern und Grünland und 
an den Hängen Trockenbiotope. 

Das Plangebiet liegt innerhalb großräumig monostrukturierter Ackerflächen, die derzeit nur be-
dingt positiv auf das Landschaftsbild wirken und damit ggf. Potenziale für den Tourismus aufwei-
sen. Das Plangebiet soll deshalb in seinen Randbereichen eingegrünt, vorhandene lineare und 
flächige Grünstrukturen erhalten, mit einbezogen, ergänzt oder neue Strukturen geschaffen 
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werden. Dies führt neben den ökologischen Gesichtspunkten auch zur visuellen „Belebung“ der 
Landschaft und somit zu einer Minimierung des Eingriffs in das Landschaftsbild sowie der Ver-
meidung negativer Auswirkungen für die Erholung und den Tourismus. 

Als eines von acht strategischen Handlungsfeldern nennt der 2. ENTWURF LEP LSA 2025 die 
nachhaltige Sicherung der Energieversorgung in Sachsen-Anhalt als einer der wichtigsten Bau-
steine, um die bundes- und landesweite Energie- und Klimaziele zu erreichen. Die Energiepolitik 
des Landes Sachsen-Anhalt verfolgt damit auch weiterhin die Zielstellung einer hundertprozenti-
gen Energieversorgung mit erneuerbaren Energien im Strom-, Wärme- und Verkehrsbereich. 
Schlüsselrolle dabei nehmen die Wind- und Solarenergie sowie der CO2-freie und aus erneuer-
baren Energien erzeugte Wasserstoff ein. Es sind demzufolge ausreichend Flächen vorzuhalten 
sowie die Stromnetze weiter auszubauen und Speichermöglichkeiten zu integrieren. Der Ausbau 
der erneuerbaren Energien sind raumverträglich zu steuern. Hierzu bedarf es insbesondere der 
raumordnerischen Steuerung der Nutzung der Windenergie sowie der Errichtung von Solaranla-
gen. 

Der 2. ENTWURF LEP LSA 2025 trifft im Kapitel 6 „Energieversorgung“ zur Aufgabenstellung 
„Erneuerbarer Energien“ im Allgemeinen und für die Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenan-
lagen im Besonderen folgende Aussagen bzw. formuliert die folgenden Ziele und Grundsätze: 

Z 6.1-1 „In allen Landesteilen Sachsen-Anhalts ist sicherzustellen, dass die räumlichen 
Anforderungen an eine umweltschonende, sozialverträgliche, sichere und wirt-
schaftliche Energiebereitstellung aus erneuerbaren Quellen sowie an eine kos-
teneffiziente und bedarfsgerechte Energieversorgung berücksichtigt werden.“ 

G 6.1-2 „Zum Erreichen der Klimaneutralität sollen Potenziale für besonders klimafreund-
liche Energieerzeugungs-, Speicherungs- und Verbrauchstechnologien mit ho-
hem Wirkungsgrad sowie zur Steigerung der Ressourceneffizienz aktiv unter-
stützt werden.“ 

G 6.1-3 „Die Voraussetzungen für eine Abkehr von fossilen Energieträgern und für eine 
vollständige Energieversorgung mit erneuerbaren Energien, einschließlich einer 
leistungsfähigen Infrastruktur, sollen bei raumbedeutsamen Planungen und Maß-
nahmen geschaffen werden.“ 

G 6.1-5 „Die Sicherung der Strom- und Wärmeversorgung soll auch in Zeiten geringerer 
Erzeugung aus Wind und Sonne durch die Integration von Speichermöglichkei-
ten, den Ausbau von Speichertechnologien sowie durch die Unterstützung einer 
flexibleren Nutzung und Bereitstellung von Energie gewährleistet werden. Die Er-
richtung von Stromspeicheranlagen soll möglichst raum- und flächenschonend 
sowie im räumlich-funktionalen Zusammenhang mit Umspannwerken erfolgen.“ 

G 6.1-6 „Kommunale und regionale Energieversorgungskonzepte sollen einen wesentli-
chen Beitrag zu einer klimaverträglichen, kosteneffizienten und bedarfsgerechten 
Energieversorgung leisten. Im Wärmesektor sollen zur Umsetzung der Energie-
wende kommunale Wärmeplanungen erarbeitet werden.“ 

Das ehemalige Ziel Z 115 LEP LSA 2010 findet sich im LEP LSA 2025, 2. ENTWURF im Ziel 
Z 6.2.2-2 wieder „Die Errichtung von Freiflächenphotovoltaikanlagen ist in der Regel als raumbe-
deutsam einzustufen und freiraumschonend sowie raum- und landschaftsverträglich umzusetzen. 
Dabei sind die Wirkungen von Freiflächensolaranlagen auf 

- das Landschaftsbild, 

- den Naturhaushalt, 
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- die baubedingte Störung des Bodenhaushalts und 

- die landwirtschaftliche Bodennutzung 

unter Einbeziehung der zuständigen Fachbehörden darzulegen.“ 

Im Zusammenhang mit dem in Aufstellung befindlichen Ziel Z 6.2.2-2 verweist das Ministerium 
für Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt mit Stellungnahme vom 15.12.2025 
auf das Ziel Z 3.1-4 Vermeidung der Zersiedlung. In der Begründung zum Entwurf ist festgelegt, 
dass den Belangen zur Vermeidung der Landschaftszersiedlung und der bandartigen baulichen 
Entwicklung in der Landschaft Rechnung zu tragen ist.  

Im vorliegenden Fall kann von keiner Zersiedelung der Landschaft ausgegangen werden. Das 
Plangebiet ist weder bandartig angeordnet noch zerschneidet es die Landschaft. Es schließt sich 
unmittelbar an das Hofgelände des Landwirtschaftsbetriebes an. Aufgrund der kompakten und 
zusammenhängenden Ausdehnung, die lediglich durch eine Straße und einen Wirtschaftsweg 
getrennt wird, treten diese negativen Wirkungen nicht auf.  

Insbesondere durch die Änderung von konventioneller Freiflächen-Photovoltaik hin zu Agri-PV 
wird das Landschaftsbild geschont und der Flächenkonflikt zwischen Erneuerbaren Energien und 
der Landwirtschaft in Einklang gebracht. Weitere Angaben zu diesem Punkt können dem Um-
weltbericht zum Schutzgut Landschaftsbild entnommen werden.  

G 6.2.2-3 „Um eine flächen- und freiraumschonende Errichtung von Freiflächensolaranla-
gen an geeigneten Standorten zielgerichtet zu ermöglichen, soll von den Gemein-
den ein gesamträumliches Gemeindekonzept zur Steuerung dieser Anlagen er-
arbeitet werden. Zur raumschonenden Einbindung von Freiflächensolaranlagen 
in die Landschaft sollen diese möglichst durch interkommunale Zusammenarbeit 
gemeindeübergreifend geplant werden.“ 

G 6.2.2-4 „Für einen freiraumschonenden sowie landschaftsverträglichen Ausbau der So-
larenergie soll durch die Bauleitplanung nicht mehr als 2,5 Prozent der Fläche in 
jeder Gemeinde für Freiflächensolaranlagen zur Verfügung gestellt werden. Hier-
von kann abgewichen werden, wenn durch die Gemeinde ein Mehrbedarf zur 
Sicherstellung der Energieversorgung nachgewiesen wird.“ 

Gem. G 2.2-5 sollen Freiflächensolaranlagen im Freiraum bevorzugt auf 

•  bereits versiegelten Flächen, 

• militärischen, wirtschaftlichen, verkehrlichen und wohnungsbaulichen Konversionsflä-
chen,  

• technisch überprägten Flächen mit einem eingeschränkten Freiraumpotenzial,  

• auf Ackerflächen in benachteiligten Gebieten und  

• Flächen, die je 200 Meter längs von Bundesautobahnen oder Schienenwegen des Per-
sonen- und Güterverkehrs mit mindestens zwei Hauptgleisen liegen, gemessen vom äu-
ßeren Rand der Fahrbahn  

errichtet werden. 

G 6.2.2-6 „Bei der Planung von Freiflächensolaranlagen sollen unter frühzeitiger Einbin-
dung der zuständigen Übertragungs- und Verteilnetzbetreiber die Potenziale be-
reits vorhandener Netzanschlussmöglichkeiten berücksichtigt werden.“ 

G 6.2.2-10 „Agri-PV-Anlagen können auf allen landwirtschaftlichen Nutzflächen errichtet 
werden, sofern die Vorgaben der jeweils einschlägigen DIN SPEC eingehalten 
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werden und die Hauptnutzung der Fläche weiterhin der landwirtschaftlichen Pro-
duktion dient.“ 

In der Begründung zum Grundsatz G 6.2.2-4 greift die oberste Landesentwicklungsbehörde auch 
die Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen auf. Es ist davon auszugehen, dass aufgrund 
des bundesgesetzlichen Förderrahmens gemäß EEG und der spezifischen Standortfaktoren in 
Sachsen-Anhalt mehr als die Hälfte der künftigen Solaranlagen in Form von Freiflächensolaran-
lagen umgesetzt werden. Für die Erreichung der klima- und energiepolitischen Ziele des Landes 
werden voraussichtlich auch in zunehmendem Maße unversiegelte Flächen, insbesondere land-
wirtschaftlich genutzte Flächen, für den Ausbau der Solarenergie benötigt werden.  

„Um die Flächeninanspruchnahme durch Freiflächensolaranlagen auf unversiegelten, insbeson-
dere landwirtschaftlich genutzten Flächen, so gering wie möglich zu halten, soll der Ausbau der 
Solarenergie möglichst freiraumschonend und landschaftsverträglich erfolgen. Auf diese Weise 
soll die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes sowie der Verlust von Ackerflächen, der die Er-
nährungssicherheit gefährden könnte, minimiert werden. Zudem soll im Sinne eines nachhaltigen 
Ausbaus der Solarenergie die Akzeptanz der Bevölkerung für Solaranlagen gefördert werden.“ 

Zielführend soll die Bauleitplanung für Freiflächensolaranlagen in jeder Gemeinde nicht mehr als 
2,5 Prozent der jeweiligen Gemeindefläche vorsehen. Dies schließt sowohl Anlagen zur Nutzung 
von solarer Strahlungsenergie zur Stromerzeugung (Photovoltaik-Freiflächenanlagen) als auch 
zur Wärmeerzeugung (Solarthermie-Freiflächenanlagen) ein. 

Von dieser Regelung ausgenommen sind AGRI-PV-Anlagen nach den einschlägigen Vorgaben 
der DIN SPEC, da die Hauptnutzung der Fläche, auf der die jeweilige AGRI-PV-Anlage errichtet 
werden soll, weiterhin der landwirtschaftlichen Erzeugung dient. 

Laut der Begründung zum G 6.2.2-10 soll die Errichtung von AGRI-PV-Anlagen auf allen land-
wirtschaftlichen Nutzflächen nur dann zulässig sein, wenn die einschlägigen Vorgaben der DIN 
SPEC eingehalten werden und somit die Hauptnutzung von mindestens 85 Prozent der Fläche 
weiterhin der landwirtschaftlichen Erzeugung dient. Dies erfolgt vor dem Hintergrund, die land-
wirtschaftliche Produktion von qualitativ hochwertigen Nahrungs- und Futtermitteln sowie von 
nachwachsenden Rohstoffen und biogenen Energieträgern zu sichern. 

Die Ausweisung von Flächen in der Lutherstadt Eisleben für Freiflächen PV-Anlagen sowie die 
derzeit tatsächlich in Anspruch genommenen oder in Planung befindlichen Vorhaben liegen über 
das gesamte Stadtgebiet weit unterhalb der 2,5% Klausel.  

Der durch die Errichtung der AGRI-PV-Anlagen verursachte Flächenverlust soll 15 Prozent der 
Gesamtprojektfläche nicht überschreiten und die Ertragsminderung maximal ein Drittel des Refe-
renzertrages betragen. Zudem soll der Rückbau der AGRI-PV-Anlage gegeben sein. Die Einhal-
tung dieser Vorgaben soll entsprechend nachgewiesen werden. 

Fazit 

Das Vorhaben zur Errichtung einer PV-Anlage passt sich wie nachfolgend zusammenfassend 
begründet gemäß § 1 Abs. 4 BAUGB den aktuellen Zielen des LANDESENTWICKLUNGSPLANS SACH-

SEN-ANHALT 2010 bzw. denen des 2. ENTWURFS DES LEP LSA 2025 mit seinen Grundsätzen und 
Erfordernissen der Raumordnung an bzw. steht diesen nicht entgegen. 

 Das Vorhaben stimmt vollständig mit den im Kapitel 6. „Energieversorgung“ des 2. Entwurfs 
des neuen LEP LSA 2025 in Aufstellung befindlichen Zielen überein. 

 Die Lutherstadt Eisleben verfügt über ein gesamträumliches Planungskonzept zur Ermittlung 
von Potenzialflächen für Freiflächen-Photovoltaikanlagen, das als Grundlage für weitere Flä-
chenausweisungen bzw. Aufstellungen von Bebauungsplanverfahren geeignet ist. Das 
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Planvorhaben Solarpark Laweketal bzw. die dafür vorgesehenen Flächen sind Bestandteil 
der im o.g. Konzept ermittelten Potenzialflächen und somit für die Errichtung von PV-Anlagen 
geeignet. Dies entspricht den Vorgaben des G 6.2.2-3 im 2. Entwurf mit LEP LSA 2025 zur 
Erstellung eines „gesamträumlichen Gemeindekonzeptes“ als Grundlage zukünftiger plane-
rischer Entscheidungen. 

 Das Vorhaben überschreitet zusammen mit den bisher in der Lutherstadt Eisleben realisier-
ten bzw. geplanten Standorten nicht die in G 6.2.2-4 benannte 2,5 % Klausel. Die ebenfalls 
im Grundsatz G 6.2.2-2 benannten möglichen Auswirkungen auf das Landschaftsbild und 
den Naturhaushalt wurden im Umweltbericht untersucht, bewertet und mit Hilfe von Aus-
gleichsmaßnahmen kompensiert. Außerdem wurde eine Visualisierung vorgenommen, die 
sich ausschließlich mit der Wirkung auf das Landschaftsbild beschäftigt hat.  

 Im vorliegenden Fall liegt keine Zersiedelung der Landschaft vor. Das Plangebiet ist weder 
bandartig angeordnet noch zerschneidet es die Landschaft. Aufgrund der kompakten und 
zusammenhängenden Ausdehnung, die lediglich durch eine Straße und einen Wirtschafts-
weg getrennt wird, treten diese negativen Wirkungen nicht auf.  

 Das Vorhaben nimmt entgegen den Grundsätzen G85 und G115 des LEP LSA 2010 bzw. 
G 6.2.2-5 des 2. Entwurf des LEP LSA 2025 derzeit landwirtschaftlich genutzte Flächen auch 
außerhalb von benachteiligen Regionen in Anspruch. Hierbei handelt es sich jedoch um land-
wirtschaftliche Nutzflächen, die trotz hoher Bodenwertzahlen aufgrund der hohen Erosions-
gefährdung durch Wasser ein eingeschränktes Ertragspotenzial aufweisen und deshalb für 
eine intensive ackerbauliche Nutzung bedingt geeignet sind.  

 Die ggf. entstehenden Auswirkungen des Vorhabens auf das Landschaftsbild werden durch 
Eingrünung der gesamten PV-Anlage unter Einbeziehung der schon vorhandenen Grün-
strukturen innerhalb des Plangebietes sowie Ergänzung bzw. Neuanlage von Grünstrukturen 
entlang der umgrenzenden Wege und Straßen kompensiert. Dies trägt zur Minimierung des 
Eingriffs in das Landschaftsbild und somit zur weiteren Eignung für Erholung und Tourismus 
bei. 

 Die Inanspruchnahme der landwirtschaftlichen Flächen im Plangebiet gefährdet die Land-
wirtschaft als raumbedeutsamen Wirtschaftszweig nicht- Es handelt sich bei dem Vorhaben 
um eine AGRI-PVA bei der die Hauptnutzung die landwirtschaftliche Nutzung bleibt. 

•  Die Entwicklung größerer, zusammenhängender Fläche als Standorte sowohl für PV-Anla-
gen als auch AGRI-PVA trägt zur Verbesserung der Raumstruktur bei, indem eine Zersiede-
lung der Landschaft durch einen Flickenteppich kleiner, räumlich weit voneinander entfernter 
Flächen verhindert wird. Aus Effizienzgründen ist die Inanspruchnahme größerer Flächen für 
PV-Anlagen grundsätzlich sinnvoll. Größere Flächenareale stehen hierbei regelmäßig nur 
auf offenen Ackerflächen zur Verfügung, so dass mit dem Vorhaben nicht auf andere, insbe-
sondere nicht ökologisch wertvolle Flächen, ausgewichen werden kann und darf. 

4.2 Regionalplanung 

Die PLANÄNDERUNG DES REGIONALEN ENTWICKLUNGSPLANS FÜR DIE PLANUNGSREGION HALLE 2010 

in der Fassung vom 22.8.2023 stellt die Fortschreibung des REP Halle 2010 dar und wurde durch 
die Regionalversammlung am 5.5.2021 und 12.9.2023 und durch die oberste Landesentwick-
lungsbehörde am 27.11.2023 genehmigt. 

Unter dem Titel „Regionaler Entwicklungsplan für die Planungsregion Halle 2023“ (im weiteren 
als REP Halle 2023 bezeichnet) existiert eine Lesefassung des „neuen REP“ inkl. aller nunmehr 
festgelegten Ziele, Grundsätze und Plandarstellungen (schon im REP 2010 enthalten, geändert, 
ergänzt oder neu hinzugekommen) auf Basis der o.g. genehmigten Planänderung des REP. Die 
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nachfolgenden Ausführungen und Nummerierungen basieren auf dieser nicht rechtsverbindli-
chen „Lesefassung“. 

Der REP Halle 2023 trifft im Kapitel 3.4 „Energie“ zur Aufgabenstellung „Erneuerbarer Energien“ 
im Allgemeinen und für die Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen im Besonderen fol-
gende Aussagen bzw. formuliert die folgenden Ziele und Grundsätze: 

G 3.4-1 Die Energieversorgung soll sicher, kostengünstig sowie umwelt- und sozialver-
träglich auf der Grundlage eines breiten Angebotes von Energieträgern gestaltet 
werden (Energiemix) 

G 3.4-2 Standorte für die Nutzung erneuerbarer Energien sollen so gewählt werden, dass 
regionale Gegebenheiten und Potenziale berücksichtigt werden und Konflikte mit 
den Belangen des Natur- und Landschaftsschutzes sowie mit anderen Raumnut-
zungen vermieden werden. Bei der Abwägung ist dem Landschaftsbild und der 
Erholungsfunktion der Landschaft ein besonderer Stellenwert beizumessen. Die 
Errichtung großflächiger PV-Anlagen im Außenbereich soll vorwiegend an vor-
handene Konversionsflächen aus wirtschaftlicher und militärischer Nutzung, De-
ponien und anderen, durch Umweltbeeinträchtigungen belastete Freiflächen ge-
bunden werden. 

G 3.4.3 Da mit einem höheren Anteil an erneuerbaren Energien zunehmend auch die 
Notwendigkeit vorhandener Ausgleichsenergie an Bedeutung gewinnt, sollen ins-
besondere auch lokale Lösungen für eine stabile Netzlast Unterstützung finden. 
Stromspeichermöglichkeiten sollen gefördert werden. 

G 3.4-5 Vor der Errichtung von PV-Freiflächenanlagen soll eine Alternativflächenprüfung 
auf der Ebene der betroffenen Einheits-/ Verbandsgemeinde durchgeführt wer-
den.  

 Dieser Grundsatz ergänzt Ziel 115 (G 6.2.2-1 / 6.2.2-2) und Grundsatz 84 
(G 5.2.2-3) des LEP LSA 2010 (1. Entwurf LEP LSA 2023). 

Hedersleben und damit der Geltungsbereich der 4. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES 

2025 LUTHERSTADT EISLEBEN liegen laut Raumstruktur (Karte 2) im ländlichen Raum (hier Teil-
raum mit besonderen Entwicklungsaufgaben) sowie in einer durch Landwirtschaft geprägten Kul-
turlandschaft. Die Lutherstadt Eisleben ist als Mittelzentrum festgesetzt. 

Das Kapitel 5.1.3 Ziel 1 beschreibt drei Grundtypen. „Räume mit besonderen Entwicklungsauf-
gaben“ sind demnach ländliche Räume, die aufgrund ihrer peripheren Lage sowie einer niedrigen 
Siedlungs- und Arbeitsplatzdichte oder aufgrund wirtschaftlicher Umstrukturierungsprozesse be-
sondere Strukturschwächen aufweisen (Kap. 5.1.3.3 REP HALLE 2023). 

Laut der Begründung steht dabei die Erhöhung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit im Fokus, 
insbesondere die Schaffung außerlandwirtschaftlicher Arbeitsplätze und Einkommenskombinati-
onen. Bei Maßnahmen und Planungen innerhalb der Planungsregion soll diesen Räumen Vorzug 
eingeräumt werden. 

Laut Karte 6 des REP HALLE 2023 liegt das Plangebiet zwar innerhalb der landwirtschaftsgepräg-
ten Kulturlandschaft ‚Ackerlandschaften des östlichen Harzvorlandes‘, jedoch nicht innerhalb ei-
ner in Anlage 7 aufgeführten Kulturlandschaftseinheit mit besonderer Eigenart. Als wesentliches 
Merkmal wird der landwirtschaftsgeprägten Kulturlandschaft weitgespannte Plateaus und Platten, 
fruchtbarer Lössboden, großflächige Nutzung als Ackerland zugeschrieben. Dörfliche Siedlungen 
liegen vorwiegend in den Flachtälern und an Hochflachrändern. 

Das Kapitel 5.1.6 des REP HALLE 2023 formuliert für die Kulturlandschaft zwei Grundsätze. G 1 
legt fest, dass die historischen Kulturlandschaften in ihrer Vielfältigkeit unter Bewahrung des 
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Landschaftscharakters, der historisch gewachsenen Siedlungsstrukturen und Ortsbilder, der 
schützenswerten Bausubstanzen sowie des kulturellen Erbes erhalten und nachhaltig weiterent-
wickelt werden sollen. Laut Grundsatz 2 sind die auf der regionalen Ebene identifizierten Kultur-
landschaften mit ihren Eigenarten, Entwicklungspotenzialen und Schutzwürdigkeiten insbeson-
dere mit den definierten Leitbildern in die Entscheidungs- und Abwägungsprozesse zu raumbe-
deutsamen Planungen und Maßnahmen mit einzubeziehen. 

Zu einer nachhaltigen Entwicklung sowie einer künftigen historischen Weiterentwicklung gehört 
zudem die Sicherung der Lebensgrundlage der Bevölkerung bzw. nachfolgenden Generationen 
in Bezug auf die Energieversorgung aus regenerativen Ressourcen. Im Kapitel 1.1 des LEP LSA 

2010 stellt die historisch gewachsene Kulturlandschaft Sachsen-Anhalt eine Kombination mehre-
rer Bestandteile dar. Neben den land- und forstwirtschaftlich genutzten Flächen und den vom 
Menschen wenig beeinflussten naturnahen Räumen, prägen auch die stark veränderten, über-
formten Gebiete, wie Industriebrachen und Bergbaufolgelandschaften oder Städte, Dörfer und 
alle gebauten Strukturen die Kulturlandschaft Sachsen-Anhalt. Aufgrund des Erfordernisses 
Strom künftig aus erneuerbaren Energien zu beziehen, tragen auch Nutzungen, wie Windenergie 
und Solarenergie, zum Wachstum einer historischen Kulturlandschaft bei bzw. können einen Be-
standteil darstellen. 

Unmittelbar im Osten von Hedersleben liegt die Kulturlandschaftseinheit Laweketal mit dem Kul-
turlandschaftstyp „Tal-Kulturlandschaft“. Wesentliche Merkmale sind hier kleinere Täler mit einem 
vielfältigen Nutzungsmosaik. Örtlich sind steilhängige Täler, Wiesen und Ufergehölze im Talgrund 
vorhanden. Außerdem gibt es zahlreiche Flurgehölzgruppen und aufgelassene Streuobstwiesen 
auf den Talhängen und Mühlen. 

Die Lutherstadt Eisleben ist als Mittelzentrum festgelegt. 

Innerhalb des Geltungsbereiches selbst gelten folgende Darstellungen des REP Halle. 

•  Der gesamte Änderungsbereich liegt innerhalb des Vorbehaltsgebietes für die Landwirt-
schaft Nr. 3 „Gebiete des östlichen Harzvorlandes“ (Z 5.7.1.3, REP Halle 2010).  

Laut Z 7.1.1 REP Halle 2010 sind den ausgewiesenen Vorbehaltsgebieten für die Landwirtschaft 
den Belangen der Landwirtschaft als wesentlicher Wirtschaftsfaktor, Nahrungsproduzent und Er-
halter der Kulturlandschaft bei der Abwägung mit entgegenstehenden Belangen ein erhöhtes Ge-
wicht beizumessen. 

Außerdem sind in Gebieten, in denen die Landwirtschaft aufgrund spezifischer Standortfaktoren 
besondere Funktionen für den Naturhaushalt und die Landschaftspflege, die Erholung und die 
Gestaltung des ländlichen Raumes besitzt oder in denen die Landwirtschaft eine bedeutende 
Rolle zur Pflege und Erhaltung der Kulturlandschaft einnimmt, diese Funktionen bei allen raum-
beanspruchenden Planungen und Maßnahmen zu berücksichtigen bzw. langfristig zu sichern 
(G 5.7.1.4 REP Halle 2010). 

Unter Ziff. 6.8 „Landwirtschaft“ des REP Halle 2010 werden ebenfalls weitere Grundsätze für die 
Landwirtschaft im Allgemeine formuliert. So sind die für die Landwirtschaft geeigneten Böden in 
ausreichenden Umfang zu erhalten. Gerade wegen den überwiegend hochwertigen Böden stellt 
die Landwirtschaft in der Planungsregion Halle einen wichtigen raumbedeutsamen Wirtschafts-
faktor dar. So kann die Landschaft ihre Aufgaben nur dann gerecht werden, wenn der bedeu-
tendste Produktionsfaktor Boden erhalten bleibt. Deswegen ist es maßgeblich, die landwirtschaft-
liche Bodenbewirtschaftung in der Planungsregion im Flächenumfang weitgehend zu erhalten. 

Wie auch im LEP LSA 2010 geregelt und aufgeführt, wird unter Ziff. 6.10 „Energie“ als Grundsatz 
formuliert, dass die Errichtung von großflächigen Photovoltaikanlagen im Außenbereich 



Lutherstadt Eisleben, Ortsteil Hedersleben 
4. Änderung des Flächennutzungsplanes 2025 – Feststellungsexemplar - 24 - 

 

   

  Bärteichpromenade 31, 06366 Köthen (Anhalt) 08.04.2026 
  Tel: 03496-40 37 0, Fax: 03496-40 37 20, E-Mail: info@buero-raumplanung.de  

vorwiegend an vorhandenen Konversionsflächen aus wirtschaftlicher und militärischer Nutzung, 
Deponien und andere, durch Umweltbeeinträchtigung belastete Freiflächen gebunden werden 
soll. 

Dieser Sachverhalt stellt laut Gesamträumlichem Planungskonzept zur Ermittlung von Potenzi-
alflächen für Freiflächen-Photovoltaikanlagen ein Restriktionskriterium dar. In Vorbehaltsgebie-
ten ist jedoch im Gegensatz zu Vorranggebieten die beabsichtigte Nutzung bzw. Entwicklung 
des Gebietes als weniger restriktiv zu betrachten. Vielmehr können und sollen diese Entwick-
lungsabsichten gegenüber konkurrierenden Nutzungs- und Raumansprüchen abgewogen wer-
den. Im gesamträumlichen Planungskonzept zur Ermittlung von Potenzialflächen für Freiflächen-
Photovoltaikanlagen wurden jedoch Flächen innerhalb des Vorbehaltsgebietes für die Landwirt-
schaft differenziert bewertet. Für Flächen mit hoher Erosionsgefährdung durch Wasser (Wert > 
15) dient der Sachverhalt „Lage im Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft“ nicht als Ausschlusskrite-
rium für die Eignung als Potenzialfläche für die Errichtung von PV-Anlagen. Dies trifft auch auf 
das Plangebiet zu. Zur Erosionsgefährdung trägt im Änderungsbereich insbesondere die von 
Norden nach Süden abfallende Topographie bei, die den Erosionsprozess (Abtrag von Boden) 
stark begünstigt. Somit wird das Plangebiet, auch da ansonsten keinerlei Kriterien gegen eine 
Nutzung als Standort für eine PV-Anlage sprechen, als geeignet für eine PV-Anlage bewertet. 
Näheres zur Vorgehensweise und zu den Ergebnissen des gesamtstädtischen Planungskonzep-
tes ist dem Kapitel 3.5.2 und 4 dieser Begründung zu entnehmen.  

Zudem steht dieser Regelung nicht zuletzt das Ziel der Bundesregierung gegenüber, den Anteil 
des aus erneuerbaren Energien erzeugten Stroms am Bruttoverbrauch auf 65 Prozent im Jahr 
2030 zu steigern bzw. 2050 den gesamten Strom treibhausneutral zu erzeugen. So wird im Bun-
desgesetz des GESETZES FÜR DEN AUSBAU ERNEUERBARER ENERGIEN (EEG) festgelegt, dass die 
Errichtung und der Betrieb von Anlagen sowie den dazugehörigen Nebenanlagen im überragen-
den öffentlichen Interesse liegen und der öffentlichen Gesundheit und Sicherheit dienen. Es legt 
weiterhin fest, dass die erneuerbaren Energien, bis die Stromversorgung im Bundesgebiet na-
hezu treibhausneutral ist, als vorrangiger Belang in die jeweils durchzuführenden Schutzgüterab-
wägungen eingebracht werden. 

Im Aufstellungsverfahren zum neuen LEP LSA wurde sich mit der Inanspruchnahme von Land-
wirtschaftlichen Flächen auseinandergesetzt und festgestellt, dass davon auszugehen ist, dass 
aufgrund des bundesgesetzlichen Förderrahmens gemäß EEG und der spezifischen Standort-
faktoren in Sachsen-Anhalt mehr als die Hälfte der künftigen Solaranlagen in Form von Freiflä-
chensolaranlagen umgesetzt werden. Die konkreten Ausführungen hierzu können dieser Begrün-
dung im Punkt 3.1.2 „Neuaufstellung Landesentwicklungsplan Land Sachsen-Anhalt“ entnom-
men werden. 

Zudem wird fortan die Realisierung von AGRI-PV-Anlagen verfolgt. Für AGRI-PV-Anlagen, die 
als spezielle Solaranlagen gelten, sind besondere planungsrechtliche Anforderungen anzuwen-
den. Sie müssen die Vorgaben der DIN SPEC 91434 erfüllen und nachgewiesen werden, dass 
auch weiterhin die landwirtschaftliche Nutzung als Hauptnutzung besteht. Das bedeutet, dass die 
Fläche auch zukünftig vorrangig landwirtschaftlich genutzt wird. 

Damit verbleibt auch weiterhin eine ausreichend große zusammenhängende Bewirtschaftungs-
fläche die infrastrukturell erschlossen ist. Lediglich im Bereich der Pfosten können sich Einschrän-
kungen ergeben. Da die Planung mit dem landwirtschaftlichen Betrieb zwingend abgestimmt wer-
den muss, ist davon auszugehen, dass beide Nutzungen uneingeschränkt ausgeübt werden kön-
nen. 

Für das nähere und weitere Umfeld des Geltungsbereiches gelten folgende Darstellungen des 
REP Halle. 
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•  Der Änderungsbereich erstreckt sich etwa 1,5 km südlich der regional bedeutsamen L 159, 
die die Verbindung zwischen der Bundesstraße B 180 östlich von Mansfeld und der Stadt 
Halle (Saale) über Polleben und Salzmünde herstellt. Die L 159 verläuft weitgehend gradlinig 
von West nach Ost und durchzieht dabei auch die Ortschaften Polleben nordwestlich und 
Burgsdorf nördlich des Plangebietes (Z 3.3.2-4 Lesefassung REP Halle 2023, Ziffer I). 

•  Nordwestlich und nordöstlich des Änderungsbereiches jeweils beidseitig der L 159 sind im 
REP Halle dargestellt zwei Vorranggebiete für die Nutzung der Windenergie mit der Wirkung 
von Eignungsgebiete. Hierbei handelt es sich um den Standort VIII (Polleben) und den 
Standort IX (Besenstedt (G 3.4-4 / Z 3.4-7 Lesefassung REP Halle 2023). 

•  In unmittelbarer Nachbarschaft zum Geltungsbereich (hierbei handelt es sich um den Teil 
des Plangebietes östlich der L 160) südlich und östlich der Ortslage erstreckt sich in Richtung 
Halle (Saale) verlaufend der westliche Ausläufer des Vorbehaltsgebietes für den Aufbau ei-
nes ökologischen Verbundsystems Nr. 2 „Gebiete des Süßen und Salzigen Sees einschließ-
lich Laweke und Salzatal“ (G4.1.1-7, Lesefassung REP Halle 2023). Hierbei handelt es sich 
um den Talraum des Gewässers Laweke zwischen Hedersleben und Dederstedt. Der Tal-
raum ist geprägt durch lichten Auenwald, Wiesen und Ufergehölze beiderseits des Bach-
laufs. Im Gegensatz zur Flächendarstellung des Vorbehaltsgebietes im LEP LSA 2023 hier 
Nr. 22 „Saale und Saalenebentäler“ wurde im REP Halle 2023 die Ausdehnung konkretisiert 
und das Vorbehaltsgebiet um den Teilbereich beidseitig der Laweke von Dederstedt bis He-
dersleben erweitert. Somit grenzen der Änderungsbereich und das Vorbehaltsgebiet entlang 
des Weges unmittelbar aneinander. Der Geltungsbereich liegt somit zwar außerhalb des 
Vorbehaltsgebietes, trotzdem besteht kein Konflikt zwischen dem Vorhaben im Plangebiet 
und dem im REP Halle dargestellten Vorbehaltsgebiet. Zwischen „grüner Talaue“ und Ände-
rungsbereich bildet ein derzeit landwirtschaftlich genutzter ca. 200 m breiter landwirtschaft-
lich genutzter Streifen einen Pufferraum, der künftig für Aufwertungsmaßnahmen im Sinne 
eines ökologischen Verbundsystems genutzt werden könnte. Der zwischen Plangebiet und 
Vorbehaltsgebiet verlaufende Weg soll im Zuge der Planung Richtung Norden bepflanzt wer-
den und hierdurch eine dichte Eingrünung der PV Anlage erfolgen. Somit wird hier zukünftig 
ein Sichtschutz bestehen. 

•  Südlich der L 160 von Hedersleben Richtung Oberrissdorf und südlich des o.g. Vorbehalts-
gebietes für den Aufbau eines ökologischen Verbundsystems (Laweketal) erstreckt sich ein 
Teil des Vorranggebietes für die Landwirtschaft Nr. I „Mansfelder Platte“ (Z 4.2.1-1, REP 
Halle 2023). Das Vorranggebiet wurde weder im REP Halle 2010 noch im LEP LSA 2023 
dargestellt. Im LEP LSA 2023 wird ein Teil des Vorranggebietes als Vorbehaltsgebietes für 
die Landwirtschaft Nr. 8 „Östliches und südliches Harzvorland“ dargestellt. Der Änderungs-
bereich liegt außerhalb dieses Vorranggebietes, so dass die Darstellungen im REP Halle 
2023 keine Auswirkungen auf das Plangebiet haben. 

Fazit 

Die vorliegende Planung mit der Festsetzung eines Sondergebietes PV-Anlage passt sich wie 
nachfolgend zusammenfassend begründet gemäß § 1 Abs. 4 BAUGB den aktuellen Zielen des 
REP HALLE 2023 mit seinen Grundsätzen und Erfordernissen der Raumordnung an bzw. steht 
diesen nicht entgegen. 

•  Das Vorhaben stimmt vollständig mit den im Kapitel 3.4. „Energie“ des REP Halle 2023 auf-
gelisteten Zielen bzgl. erneuerbarer Energien überein. Der Errichtung einer PV-Anlage im 
Plangebiet, gerade auch im Zuge der derzeit stark forcierten Anstrengungen zur Energiege-
winnung aus regenerativen Energiequellen und zur Energiewende, wird demzufolge Priorität 
eingeräumt.  
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 Der Geltungsbereich liegt innerhalb eines Vorbehaltsgebietes für die Landwirtschaft. Für das 
Änderungsbereich gilt dies nicht als Ausschlusskriterium für die Eignung der Fläche für die 
Errichtung einer PV-Anlage, da laut Ergebnis des gesamträumlichen Planungskonzeptes zur 
Ermittlung von Potentialflächen für PV-Anlagen der Lutherstadt Eisleben das Plangebiet stark 
erosionsgefährdet ist und demzufolge nur eingeschränkt für eine intensive landwirtschaftliche 
Nutzung geeignet ist. 

 Die im Umfeld des Plangebietes bestehenden Darstellungen eines Vorbehaltsgebietes zum 
Aufbau eines ökologischen Verbundsystems sowie eines Vorranggebietes für die Landwirt-
schaft stehen dem Vorhaben zur Errichtung einer PV-Anlage ebenfalls nicht entgegen. 

4.3 Flächennutzungsplanung und Landschaftsplan 

Der Flächennutzungsplan (FNP) als vorbereitender Bauleitplan stellt für das gesamte Gemeinde-
gebiet die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennut-
zung nach den voraussehbaren Bedürfnissen der Gemeinde in den Grundzügen dar (§ 5 Abs. 1 
BAUGB). 

Im seit dem 15.08.2013 rechtswirksamen FNP 2025 DER LUTHERSTADT EISLEBEN mit den Ortschaf-
ten Bischofsrode, Burgsdorf, Hedersleben, Osterhausen, Polleben, Rotheschirmbach, Schmal-
zerode, Unterrißdorf, Volkstedt und Wolferode incl. Umweltbericht werden für den Änderungs-
bereich folgende Darstellungen getroffen: 

•  Fast der gesamte Geltungsbereich wird als Fläche für die Landwirtschaft (§ 5 Abs. 2 Nr. 9a 
BAUGB) dargestellt. 

•  Die im unmittelbaren Umfeld (südlich an das Plangebiet angrenzend) vorhandene Biogas 
und Milchviehanlage (Standort Hedersleben 1) wird als Sondergebiet für die Tierhaltung (SO 
Tier) gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 BAUGB i.A. § 11 Abs. 2 BAUNVO dargestellt. Diese Nutzungen 
liegen räumlich betrachtet außerhalb des Plangebietes. Nördlich der aktuell vorhandenen 
Nutzungen ragt noch ein kleinerer Bestandteil des im FNP dargestellten Sondergebietes für 
die Tierhaltung in den Änderungsbereich hinein. Dieses Areal wird derzeit nicht für diese 
Zwecke in Anspruch genommen, sondern dient als Ackerfläche. 

•  In Hedersleben beginnend zweigt der ‘Pollebener Weg‘ (Verbindungsweg von Hedersleben 
nach Polleben) von der L 160 am Rande der Ortslage von Hedersleben nach Nordwesten 
ab. Beidseitig der Straße ist ein § 30 BNATSCHG-Biotop (Obstbaumallee) dargestellt, wel-
ches nachrichtlich i.S.d. Naturschutzrechtes (§ 5 Abs. 4 BAUGB) übernommen wurde. Ein 
kleiner Abschnitt des Weges und damit auch des Biotops liegt innerhalb des Änderungsbe-
reiches. 

•  Nördlich an den ‘Pollebener Weg‘ angrenzend wird eine größere Fläche für die Landwirt-
schaft (ca. 13 ha liegen innerhalb des Plangebietes) überlagernd als Fläche zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 5 Abs. 2 Nr. 10 BAUGB) 
dargestellt. Dies gilt auch für einen schmalen Streifen westlich des von der L 160 im Osten 
des Geltungsbereiches nach Norden abzweigenden Weges. 

•  Der ‘Pollebener Weg‘ (Teilabschnitt liegt innerhalb des Plangebietes) sowie der von der 
L 160 im Osten des Plangebietes nach Norden abzweigende Weg (Weg selbst liegt außer-
halb des Plangebietes) ist als regionaler Wander- bzw. Radweg (§ 5 Abs. 2 Nr. 3 BAUGB) 
dargestellt. 

•  Westlich der L 160 verläuft innerhalb des Änderungsbereiches eine überregionale Gashoch-
druckleitung (§ 5 Abs. 2 Nr. 4 BAUGB). 
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•  Der größte Teil des Änderungsbereiches wird von der Signatur „Umgrenzung von Flächen, 
unter denen der Bergbau umgeht“ (§ 5 Abs. 3 Nr. 2 und Abs. 4 BAUGB) überlagert. 

 
Abb. 4. Änderung des FNP 2025 Lutherstadt Eisleben – derzeitige Darstellungen im rechtswirksamen FNP 

In unmittelbarer Nachbarschaft bzw. weiterem Umfeld werden folgende Darstellungen getrof-
fen. 

•  Angrenzend um das Plangebiet, insbesondere in Richtung Norden, Westen und Osten, sind 
großräumig Flächen für die Landwirtschaft (§ 5 Abs. 2 Nr. 9a BAUGB) dargestellt. 

•  Direkt südlich grenzen die o.g. Biogasanlage sowie die Milchviehanlage (SO Tier) an. Wie-
derum weiter Richtung Süden angrenzend beginnt die bebaute Ortslage von Hedersleben. 
Hier werden gemischte Bauflächen, Wohnbauflächen, gewerbliche Bauflächen und Gemein-
bedarfseinrichtungen (§ 5 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 BAUGB) dargestellt. 

•  Die L 160 ist als überörtliche Hauptverkehrsstraße (§ 5 Abs. 2 Nr. 3 BAUGB) dargestellt. Sie 
unterteilt den Geltungsbereich in zwei Teilbereiche. Die Straße selbst ist nicht im Geltungs-
bereich der 4. Änderung des Flächennutzungsplanes 2025 enthalten.  

•  An der nordöstlichen Plangebietsgrenze, direkt nördlich der L 160 angrenzend, ist ein wei-
teres SO Tier dargestellt. Hier verläuft auch in etwa die östliche Gemeindegrenze der  
Lutherstadt Eisleben. 

•  Im Umfeld von Hedersleben bzw. des Plangebietes werden mehrere § 30 BNATSCHG-Bio-
tope dargestellt, welche nachrichtlich i.S.d. Naturschutzrechtes (§ 5 Abs. 4 BAUGB) in den 
FNP übernommen wurden. Hierzu gehört auch das südöstlich der Ortslage beginnende Na-
turdenkmal Laweketal, welches sich weiter Richtung Dederstedt erstreckt. 

Die Darstellungen des FNP LUTHERSTADT EISLEBEN 2025 innerhalb des Änderungsgebietes wi-
dersprechen dem Planungsvorhaben. Somit lässt sich der im Parallelverfahren geführte VORHA-

BENBEZOGENER BEBAUUNGSPLAN NR. 31 „SOLARPARK LAWEKETAL“ nicht gemäß § 8 Abs. 2 BAUGB 

aus dem Flächennutzungsplan entwickeln. Der FNP muss demzufolge gemäß § 8 Abs. 3 BAUGB 
im Parallelverfahren zur Aufstellung dieses Bebauungsplanes geändert werden. 

Der Aufstellungsbeschluss hierzu wurde durch den Stadtrat der Lutherstadt Eisleben in seiner 
Sitzung am 04.06.2024 unter der Bezeichnung „ÄNDERUNG DES RECHTSKRÄFTIGEN FLÄCHENNUT-

ZUNGSPLANES 2025 DER LUTHERSTADT EISLEBEN“ getroffen. Die ortsübliche Bekanntmachung des 
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Aufstellungsbeschlusses erfolgte im Amtsblatt der Lutherstadt Eisleben Nr. 6, Jahrgang 34 am 
29.06.2024. 

Es besteht ein Landschaftsplan für die Ortschaft Hedersleben aus dem Jahre 1997. Laut Begrün-
dung zum FNP Lutherstadt Eisleben wurden die flächenbezogenen Schutzgebiete i.S.d. Natur-
schutzrechtes nachrichtlich aus dem Landschaftsplan in den FNP übernommen. 

4.4 Bebauungspläne 

Für den Änderungsbereich der vorliegenden 4. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES 2025 

DER LUTHERSTADT EISLEBEN sowie dessen Umfeld existieren keine rechtskräftigen bzw. in Aufstel-
lung befindlichen Bebauungspläne. 

4.5 Kommunale Konzepte zur Standortentwicklung von PV-Freiflächenanlagen 

Zur gezielten Standortentwicklung von Freiflächen-PV-Anlagen ist die Erarbeitung gesamträum-
licher Konzepte auf Stadt- bzw. Gemeindeebene unabdingbar. Grundlage hierfür bildet der ER-

LASS DES MINISTERIUMS FÜR LANDESENTWICKLUNG UND VERKEHR (MLV) LSA 2009 sowie der GE-

MEINSAME ERLASS DES MLV LSA SOWIE DES MINISTERIUMS FÜR LANDWIRTSCHAFT, UMWELT UND 

ENERGIE (MULE) LSA vom 27.02 2015 bzw. 31.05.2017. Unabhängig davon begründet sich die 
flächendeckende Prüfung aufgrund der zu führenden Standortdiskussion im Rahmen der Flä-
chennutzungsplanung und wenn diese nur bedingt vorliegt, im Rahmen der verbindlichen Bau-
leitplanung sowie im Rahmen der Umweltprüfung („in Betracht kommende anderweitige Pla-
nungsmöglichkeiten“). 

Aufgrund der Zielsetzung der Bundesregierung den Anteil des aus erneuerbaren Energien er-
zeugten Stroms am Bruttoverbrauch auf 65 Prozent im Jahr 2030 zu steigern bzw. 2050 den 
gesamten Strom treibhausneutral zu erzeugen und der Maßgaben durch die Landes- und Regi-
onalplanung, hat die Lutherstadt Eisleben die Erarbeitung eines Gesamträumliches Planungs-
konzeptes zur Ermittlung von Potenzialflächen für Freiflächen-Photovoltaikanlagen für das Stadt-
gebiet veranlasst. Das Ergebnis des Konzeptes liegt seit Ende 2023 vor. Vorgehensweise und 
Ergebnisse werden anschließend dargelegt. Das Konzept selbst ist dieser Begründung beigefügt.  

Mit Hilfe dieses gesamträumlichen Konzeptes verfolgt die Lutherstadt Eisleben eine geordnete 
Entwicklung im Zusammenhang mit Freiflächen-Photovoltaikanlagen insbesondere auf derzeit 
landwirtschaftlich genutzten Flächen und unterstützt damit ebenfalls die Umsetzung der umwelt-
politische bzw. energiepolitische Zielstellung der Bundesregierung. Sie dient als Vorplanung bzw. 
zur Entscheidungsfindung gegenüber potentiellen Investoren und zur Konfliktminimierung für 
nachgeschaltete Bauleitplanungen. 

PV-Anlagen sind in der Regel raumbedeutend. Somit ist insbesondere die Zielsetzung Z 115 des 
LEP LSA 2010 (im 1. ENTWURF DES LEP LSA 2023 im Ziel Z 6.2.2-1) sowie die Zielsetzung G 3.4-
5 des REP Halle 2023 (Lesefassung) zu beachten, in der es heißt, dass Photovoltaik-Freiflächen-
anlagen vor ihrer Genehmigung einer landesplanerischen Abstimmung bedürfen, gesamtstädti-
sche Konzepte zur Bestimmung von Potenzialfläche erarbeitet bzw. Alternativflächenprüfungen 
innerhalb des jeweiligen Gemeindegebietes erfolgen müssen. Hierbei ist insbesondere ihre Wir-
kung auf das Landschaftsbild, den Naturhaushalt und die baubedingte Störung des Bodenhaus-
halts zu prüfen. Gesamträumlich orientierte kommunale Konzepte sind hierbei als besonders hilf-
reich zu beurteilen. 

2023 wurde deshalb für die Lutherstadt Eisleben EIN GESAMTRÄUMLICHES PLANUNGSKONZEPT ZUR 

ERMITTLUNG VON POTENZIALFLÄCHEN FÜR FREIFLÄCHEN-PHOTOVOLTAIKANLAGEN erstellt. Dieses 
Konzept entspricht den oben geforderten landesplanerischen (LEP LSA 2010, Z 115, 1. Entwurf 
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zum LEP LSA 2023, Z 6.2.2-1) sowie regionalen (REP Halle 2023 Lesefassung, G3.4-5) Vorga-
ben. 

Das gesamträumliche Planungskonzept dient dazu, im Stadtgebiet der Lutherstadt Eisleben po-
tentielle Flächen bzw. Flächenbereiche unter Anwendung sogenannter Ausschluss- bzw. Bewer-
tungskriterien zu ermitteln, die sich zukünftig möglicherweise für die Errichtung von PV-Anlagen 
eignen könnten und hinsichtlich ihrer Eignung anhand von objektiven Kriterien differenziert dar-
zustellen und zu bewerten. Dazu wurden sowohl die bereits vorhandenen bzw. bisher geplanten 
oder in Umsetzung bzw. Planungsprozess befindlichen Photovoltaik-Freiflächenanlagen erfasst 
als auch neue Flächenpotenziale (nachfolgend auch „Potenzialflächen) ermittelt. 

Die Ergebnisse und Potenzialflächen, die im Rahmen dieses Konzeptes ermittelt werden, sollen 
der Verwaltung, politischen Entscheidungsgremien sowie Vorhabenträgern sowohl als Grundlage 
für eine orientierende Erstbewertung und Steuerung von dahingehenden Vorhaben im Allgemei-
nen (Ausbauziele) als auch im Speziellen (Ersteinschätzung von konkreten Vorhaben und Anfra-
gen) dienen. Dabei sollen und können die Ergebnisse dieses Konzeptes die erforderliche Bauleit- 
bzw. Genehmigungsplanung eines konkreten Vorhabens nicht ersetzen bzw. müssen Vorhaben 
im Zuge dessen noch weiter geprüft und konkretisiert werden. Die Erarbeitung des Konzeptes 
erfolgte in mehreren Schritten. 

Schritt 1 - Ermittlung der Basisflächen 

Zur Ermittlung der Basisflächen, die überhaupt für die weitere Analyse / Ermittlung von Potenzi-
alflächen herangezogen wird, wurden bestimmte Flächen / Objektarten aus dem Basisdatensatz 
entfernt, die die Errichtung der PV-Anlage ausschließen. Dies sind z.B. Wohnbauflächen, Wald, 
Fließgewässer, Gartenland, Obstplantagen u.v.m. 

Schritt 2 - Festlegung und Anwendung von Ausschlusskriterien 

Die Auswahl der Ausschlusskriterien basierte im Wesentlichen auf den Ausschlusskriterien der 
o.g. ARBEITSHILFE „RAUMPLANERISCHE STEUERUNG VON GROßFLÄCHIGEN PHOTOVOLTAIK-FREIFLÄ-

CHENANLAGEN IN KOMMUNEN“, den Darstellungen des FNP 2025 der Lutherstadt Eisleben, den 
raumordnerischen Vorgaben des REP Halle 2010 incl. Fortschreibung (REP Halle 2023, Lese-
fassung) sowie Schutzgebietsausweisungen gemäß Naturschutzrecht. Unter Anwendung dieser 
Kriterien wurden die in Schritt 1 ermittelten Basisflächen auf diejenigen Bereiche reduziert, die 
von diesen Ausschlusskriterien nicht betroffen sind. Im Ergebnis verblieben sogenannte Potenti-
alflächen, die grundsätzlich für PV Anlagen geeignet sind. 

Ausschlusskriterien auf Grundlage des FNP 2025 Lutherstadt Eisleben 

Folgende Darstellungen des FNP der Lutherstadt Eisleben führten zum Ausschluss der entspre-
chenden Flächen als Standorte für PV-Anlagen. 

•  Rechtskräftige Bebauungspläne und städtebauliche Satzungen 

•  Bauflächen und Baugebiete (Wohnbau, gemischte, gewerbliche, Sonderbauflächen) 

•  Grünflächen 

•  Waldflächen 

•  Wasserflächen (Teiche, Bäche, Gräben) 

•  Bahnanlagen und Verkehrsflächen 
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Ausschlusskriterien auf Grundlage der Arbeitshilfe des Ministeriums für Infrastruktur und Digitales 
Sachsen-Anhalt aus dem Jahr 2021 

In der Planungshilfe werden raumordnerische wie auch fachliche Ausschlusskriterien definiert.  

Raumordnung 

Hierbei handelte es sich um folgende Darstellungen bzw. Ausweisungen: 

•  Vorranggebiete für Natur und Landschaft 

•  Vorranggebiete für Hochwasserschutz 

•  Vorranggebiete für Landwirtschaft 

•  Vorranggebiete für Rohstoffgewinnung 

•  Vorranggebiete für Forstwirtschaft 

•  Vorrangstandorte für landesbedeutsame Industrie- und Gewerbeflächen 

•  regional bedeutsame Vorrangstandorte für Industrie und Gewerbe 

•  Vorrangstandorte für landesbedeutsame Verkehrsanlagen 

•  Vorrangstandort für militärische Anlagen 

•  Vorranggebiete für die Nutzung der Windenergie mit der Wirkung von Eignungsgebieten  

Gemäß der Planungshilfe sollten zudem den nachfolgenden Kriterien ein erhöhtes Gewicht bei 
der Abwägung beigemessen werden: 

•  Vorbehaltsgebiete für Landwirtschaft 

•  Vorbehaltsgebiete für Rohstoffgewinnung 

•  Vorbehaltsgebiete für den Aufbau eines ökologischen Verbundsystems 

•  Vorbehaltsgebiete für Kultur und Denkmalpflege 

•  Vorbehaltsgebiete für Hochwasserschutz  

•  Vorbehaltsgebiete für Wiederbewaldung bzw. Erstaufforstung 

Die vorgenannten Kriterien wurden bis auf die Vorbehaltsgebiete für die Landwirtschaft aus-
nahmslos angewendet. 

Das Stadtgebiet von Eisleben ist großflächig von der Darstellung eines Vorbehaltsgebietes für 
die Landwirtschaft betroffen. Diese Festlegung des REP Halle 2010 (LEP Halle 2023 Lesefas-
sung) soll in Abstimmung mit der Lutherstadt Eisleben grundsätzlich nur dann als Ausschlusskri-
terium berücksichtigt werden, wenn die besondere Eignung für die landwirtschaftliche Nutzung 
nicht durch hohe Erosionsgefährdung infolge Wasser eingeschränkt wird. Hintergrund hierfür ist 
u.a. die Tatsache, dass von dem Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft offensichtlich auch Flächenbe-
reiche betroffen sind, die sich nur eingeschränkt für eine landwirtschaftliche Nutzung eignen bzw. 
auf denen z.B. aufgrund von Erosion infolge Wasser nicht die Erträge erwirtschaftet werden kön-
nen, die die Festlegung als Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft zunächst vermuten lässt.  

Fachplanungen  

Folgende Darstellungen / Festsetzungen wurden als zusätzliche Ausschlusskriterien herangezo-
gen: 

•  Biosphärenreservate 

•  Nationale Naturmonumente und Nationalparke 
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•  EU-SPA-Gebiete (Pufferung 20 m) 

•  FFH-Gebiete (Pufferung 20 m) 

•  Naturpark 

•  Landschaftsschutzgebiete inkl. Planungen  

•  Naturschutzgebiete inkl. Planungen 

•  Naturdenkmale (nur Berücksichtigung flächenhafte Naturdenkmäler inkl. Planungen, Puffe-
rung 20 m) 

•  Geschützte Landschaftsbestandteile inkl. Planungen 

•  Gebiete nach § 30 BNATSCHG– Stand 2015, Pufferung 20 m)  

•  natürliche Stand- und Fließgewässer inkl. Pufferung 10 m um Stand- und Fließgewässer  

•  Kompensationsflächen zum Ausgleich für Eingriffe zum Arten- und Biotopschutz 

•  Wasserschutzgebiete - Schutzzonen 1 und 2 

•  Überschwemmungsgebiete  

Sonstige Ausschlusskriterien und Abgrenzungen 

Über die vorstehend genannten Kriterien hinaus wurden weitere Ausschlusskriterien verwendet, 
soweit dies aus planerischer Sicht geboten war. Dazu zählten folgende Festlegungen: 

•  Freihaltebereiche vorh. Windenergieanlagen (eigene Festlegung von Flächenbereichen mit 
vorhandenen Windenergieanlagen, welche erwartungsgemäß noch längere Zeit in Betrieb 
sein werden) 

•  Ortschaften (Tabuzone) 

•  Naturschutz / Halden / Entwicklungsbereiche (Tabuzone) 

•  Strom-Freileitungen - Pufferung 5 m, keine Darstellung in den Plänen 

•  Bundes-, Landes und Kreisstraßen Pufferung 20 m, sonstige-Straßen und Wege Pufferung 
5 m, Schienenwege Pufferung 10 m, keine Darstellung in den Plänen 

•  manuelle Grenzlinien: manuelle Abgrenzung und Unterteilung von Teilflächen anhand topo-
grafischer Gegebenheiten (soweit im Luftbild erkennbar). 

Die angewendeten Ausschlusskriterien wurden in Plan 02 (Beiplan Ausschlusskriterien) darge-
stellt. 

Schritt 3 - Anwendung von Bewertungskriterien 

In Schritt 3 erfolgte eine Überlagerung der in Schritt 2 ermittelten Potentialflächen mit zusätzlichen 
Restriktionskriterien. Diese sollten dazu dienen, die nach Anwendung der Ausschlusskriterien 
entstandenen Potenzialflächen auf sonstigen Flächen hinsichtlich ihrer Eignung für die Errichtung 
von Freiflächen-PV-Anlagen weiter zu differenzieren. Weiterhin soll damit auch die Möglichkeit 
geschaffen werden, für konkrete Vorhaben frühzeitig weitere relevante Belange aufzuzeigen, die 
bei der weiteren Prüfung einer möglichen Realisierung in die Abwägung mit einbezogen werden 
müssen. Dazu wurden in Abstimmung mit der Lutherstadt Eisleben die nachfolgenden Restrikti-
onskriterien zusammengestellt und im Rahmen des gesamträumlichen Planungskonzeptes in 
den Planunterlagen entsprechend dargestellt. 
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Restriktionskriterium 1 - Landschaftsbildanalyse 

Im Zuge der Erarbeitung des gesamtstädtischen Konzeptes wurde ein Gutachten zur Festsetzung 
der für das Landschaftsbild in der Lutherstadt Eisleben bedeutsamen Ausschluss- und Restrikti-
onsbereiche. Die Ergebnisse flossen als Restriktionskriterium in das gesamtstädtische Planungs-
konzept zur Ermittlung von Potenzialflächen ein. 

Als Restriktionskriterium wurden folgende, in der Landschaftsbildanalyse definierte Themenbe-
reiche festgelegt: 

•  Themenbereich „Naturschutz/Halden/Entwicklungsbereiche“ (Bereich Einzelfallprüfung) 

•  Themenbereich „Aussichtspunkte/Wege/Denkmale/Touristische Entwicklungsflächen“ (Be-
reich Einzelfallprüfung) 

Vorhaben zur Errichtung einer PV-Anlage, die in diesen Bereichen geplant werden, sollen jeweils 
einer Einzelfallprüfung zu dem betreffenden Themenbereich unterzogen werden. Dabei sollen für 
das jeweilige Vorhaben - soweit davon betroffen - die relevanten Belange des jeweiligen The-
menbereiches Berücksichtigung finden. 

Ertragspotenzial (Acker- bzw. Grünlandzahl) - Keine alleinige Anwendung als Restriktionskrite-
rium 

Bei den landwirtschaftlich genutzten Flächen in der Lutherstadt Eisleben handelt es sich haupt-
sächlich um Böden mit hohem bzw. sehr hohem Ertragspotenzial (Acker- bzw. Grünlandzahl grö-
ßer als 60). Auf Basis der Daten des Landesamtes für Umweltschutz zum Bodenfunktionsbewer-
tungsverfahren (BFBV-LAU) und die darin dargestellte Bodenteilfunktion zum Ertragspotenzial 
konnte ermittelt werden, dass von den nach Anwendung der o.g. Ausschlusskriterien verbleiben-
den Potenzialflächen auf sonstigen Flächen insgesamt weniger als 30 ha ein geringes oder sehr 
geringes Ertragspotenzial (Acker- bzw. Grünlandzahl ≤ 40) aufweisen. Der überwiegende Teil der 
Potenzialflächen (ca. 4.740 ha) befindet sich dagegen auf landwirtschaftlichen Flächen mit einem 
hohen Ertragspotenzial (Acker- bzw. Grünlandzahl 61 - 75) bzw. sehr hohen Ertragspotenzial 
(Acker- bzw. Grünlandzahl > 75).  

Soll der Ausbau von PV-Anlagen im Stadtgebiet über das bestehende Maß hinaus erfolgen, wäre 
es nicht zuletzt auch aufgrund der geringen Flächenpotenziale auf Konversionsstandorten nicht 
zielführend, die Errichtung von PV-Anlagen auf landwirtschaftlich genutzten Flächen mit hohem 
bzw. sehr hohen Ertragspotenzial generell auszuschließen. Infolgedessen würden nach Berück-
sichtigung der o.g. Ausschlusskriterien nur sehr geringe Flächenpotenziale für den weiteren Aus-
bau definiert werden können. Vor diesem Hintergrund wurde im Rahmen dieses Konzeptes die 
Acker- bzw. Grünlandzahl nicht als eigenständiges Restriktions- bzw. Bewertungskriterium ver-
wendet.  

Das vorhandene Ertragspotenzial im Stadtgebiet von Eisleben ist im Plan 04 (Beiplan Ertragspo-
tenzial (Acker- bzw. Grünlandzahl)) dargestellt. 

Restriktionskriterium 2 – Bodenerosion 

Das Stadtgebiet von Eisleben ist zu großen Teilen von der Festlegung eines Vorbehaltsgebietes 
Landwirtschaft des Regionalen Entwicklungsplans Halle (REP Halle 2010) bzw. der aktuellen 
Fortschreibung des REP (REP Halle 2023, Lesefassung) betroffen. Das Vorbehaltsgebiet Land-
wirtschaft erstreckt sich dabei auch über Flächenbereiche, deren Ertragsfähigkeit infolge von Ero-
sion durch Wasser nachweislich z.T. deutlich eingeschränkt ist und in diesem Zusammenhang 
auch von rechtlichen Auflagen betroffen sind, die eine wirtschaftlich optimale Bewirtschaftung 
einschränken bzw. erschweren.  
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Die potenzielle Erosionsgefährdung durch Wasser begründet sich nicht zuletzt durch das teil-
weise sehr bewegte Gelände auf Flächen in der Lutherstadt Eisleben mit signifikanten Höhenun-
terschieden innerhalb kurzer Entfernungen. Dies stellt sich einerseits in den vorliegenden Kenn-
zahlen dar, wird andererseits aber auch durch nachweislich stattgefundene Erosionsereignisse 
in den betroffenen Gebieten bestätigt. 

Die potenzielle Erosionsgefährdung durch Wasser im Stadtgebiet von Eisleben ist im Plan 05 
(Beiplan Erosionsgefährdung durch Wasser) dargestellt. 

Im Rahmen der Konzepterarbeitung wurden die Mittelwerte der potenziellen Erosionsgefährdung 
durch Wasser (Ernat – natürliche Erosionsgefährdung) für die zuvor in Schritt 2 ermittelten Po-
tenzialflächen ermittelt, die sich im Bereich des Vorbehaltsgebietes Landwirtschaft befinden.  

In der Ergebniskarte (Plan 01) des Konzeptes wird dargestellt, welche Bereiche der Potenzialflä-
chen, die innerhalb des Vorbehaltsgebietes für die Landwirtschaft liegen, Werte kleiner als 15 
(dies führt zum Ausschluss der Flächen für die Errichtung von PV Anlagen) oder größer gleich 15 
(dies ermöglicht die Errichtung von PV-Anlagen) aufweisen. 

Auf dieser Basis wurde ermittelt, dass insgesamt ca. 2.300 ha der Potenzialflächen, die sich in-
nerhalb des Vorbehaltsgebietes Landwirtschaft befinden, durchschnittliche Erosionsgefähr-
dungswerte durch Wasser von kleiner als 15 aufweisen und damit für die Errichtung von FF-PVA 
auszuschließen sind. 

Die Abgrenzungen der Potenzialflächen entsprechen ebenso wenig wie Feldblöcke der tatsäch-
lichen Flächenabgrenzung von geplanten PV-Anlagen. Insofern dient die Klassifizierung zur po-
tenziellen Erosionsgefährdung durch Wasser in Plan 01 zunächst lediglich der ersten Orientie-
rung im weiteren Umfeld des Vorhabens. Der Nachweis der potenziellen Erosionsgefährdung 
durch Wasser ist für das konkrete Vorhabengebiet dennoch zu erbringen.  

In Abstimmung mit der Lutherstadt Eisleben wurde deshalb für PV Anlagen, die innerhalb von 
Vorbehaltsgebieten für die Landwirtschaft liegen, festgelegt, dass die Ermittlung der Erosionsge-
fährdung durch Wasser auf Grundlage der gesetzlich vorgegebenen Methodik (Mittelwert über 
eine Fläche) ausschließlich auf Basis der tatsächlichen Flächenausmaße der geplanten PV-An-
lage und nicht der jeweiligen Feldblockeinteilung/-größe erfolgen soll.  

Sofern für eine konkrete Vorhabenfläche der so ermittelte Mittelwert der potenziellen Wasserero-
sionsgefährdungsklasse den Grenzwert von 15 überschreitet (d.h. Mittelwert für Enat ≥ 15), soll 
das Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft für diese Vorhabenfläche nicht als Ausschlusskriterium für 
die Errichtung einer PV Anlage angewendet werden. Hintergrund ist dabei, dass davon ausge-
gangen wird, dass die besondere Eignung solcher Flächen für die Landwirtschaft infolge der po-
tenziellen Erosionsgefährdung durch Wasser nur noch eingeschränkt gegeben ist. Zudem bietet 
die Errichtung einer PV-Anlage auch die Möglichkeit, die potenzielle Erosionsgefährdung durch 
Wasser in diesen Bereichen durch eine dauerhafte Begrünung (z.B. Entwicklung extensives 
Grünland) zu reduzieren. 

Somit darf das Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft nur dann als Ausschlusskriterium für die Errich-
tung einer PV Anlage angewendet werden soll, wenn der ermittelte Mittelwert für die potenzielle 
Erosionsgefährdung durch Wasser auf Basis der Bodenabtragsgleichung (ABAG) in Anlehnung 
an DIN 19708 innerhalb einer konkreten Vorhabenfläche einer PV Anlage den Grenzwert von 15 
nicht erreicht bzw. diesen nicht überschreitet (d.h. Mittelwert für Enat < 15).  
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Sonstiges 

Privilegierung 200 m – Bereich  

Ungeachtet der Ermittlung von Potenzialflächen auf sonstigen Flächen im Rahmen des Konzep-
tes ist im § 35 Abs. 1 Nr. 8 lit. b) BauGB festgeschrieben, dass ein Vorhaben im Außenbereich 
zulässig ist, wenn öffentliche Belange nicht entgegenstehen, die ausreichende Erschließung ge-
sichert ist und wenn das Vorhaben der Nutzung solarer Strahlungsenergie dient und auf einer 
Fläche längs von Autobahnen oder Schienenwegen des übergeordneten Netzes im Sinne des § 
2b des Allgemeinen Eisenbahngesetzes mit mindestens zwei Hauptgleisen und in einer beidsei-
tigen Entfernung zu diesen von bis zu 200 Metern, gemessen vom äußeren Rand der Fahrbahn, 
errichtet wird.  

Mit dieser gesetzlichen Regelung ist zur Herleitung der planerischen Zulässigkeit von PV-Anlagen 
im „200 m - Bereich“ in der Regel kein Bauleitplanverfahren bzw. Bebauungsplan mehr erforder-
lich. Diese Flächen unterliegen demnach auch nicht mehr der kommunalen Planungshoheit, so 
dass eine Gemeinde - im Gegensatz zu allen sonstigen Flächen innerhalb einer Gemeinde - nur 
deutlich begrenzt Einfluss auf die Planung und Realisierung von PV-Anlagen in diesem Bereich 
nehmen kann. 

Fazit 

Die Ergebnisse des gesamträumlichen Planungskonzeptes zeigen, dass bisher nur ein relativ 
geringer Flächenanteil der Lutherstadt Eisleben mit Freiflächen-PV-Anlagen bebaut wurde und 
große Teile des Stadtgebietes für die Errichtung von PV-Anlagen zusätzlich geeignet sind. Es ist 
daher sinnvoll, für den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien die im Konzept ermittelten 
Potenzialflächen, hierbei handelt es sich zu einem großen Teil um derzeit landwirtschaftlich ge-
nutzte Flächen, zu erschließen, zumal im Stadtgebiet Konversionsflächen nur in einem sehr be-
grenzten Maße zur Verfügung stehen.  

Die ermittelten Potenzialflächen konzentrieren sich hierbei auf den nordöstlichen Teil des Stadt-
gebietes und den Stadtrand des Hauptortes Eisleben. Nur wenige Potenzialflächen liegen im Sü-
den der Gemarkung. Hierbei weisen 399 ha keinerlei Restriktionen auf. 2.836 ha liegen zwar im 
Vorbehaltsgebiet für die Landwirtschaft, sind aber stark erosionsgefährdet durch Wasser und 
stünden somit zur Verfügung. 

Dieses Flächenpotenzial bietet der Lutherstadt Eisleben die notwendigen Gestaltungsspielräume 
zur Entscheidung über zukünftige Standorte für PV-Anlagen. Diese Spielräume sind vonnöten, 
da sicherlich nicht alle Potenzialflächen tatsächlich für die Errichtung einer PV-Anlage verfügbar 
sind, da möglicherweise Grundstückseigentümer grundsätzlich kein Interesse an der Errichtung 
einer PV-Anlage haben oder die wirtschaftlichen Voraussetzungen nicht gegeben sind. 

In der Ergebniskarte (Plan 01) sowie der Restriktionskarte (Plan 03) des Konzeptes werden die 
o.g. 200 m Bereiche wie auch die 500 m Bereiche dargestellt. 

Alle zuvor beschriebenen und angewendeten Restriktionskriterien wurden in Plan 03 (Beiplan 
Restriktionskriterien/sonstige Kriterien) dargestellt. 

Weitere Details sind der Langfassung des Konzeptes zu entnehmen. 
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5. Standortbegründung und -alternativen 

Für das gesamte Stadtgebiet der Lutherstadt Eisleben wurde, wie im vorhergehenden Kapitel 
ausführlich beschrieben, ein Gesamträumliches Planungskonzept zur Ermittlung von Potenzial-
flächen für Freiflächen-Photovoltaikanlagen im Stadtgebiet der Lutherstadt Eisleben erarbeitet.  

Die Mehrzahl der ermittelten Potentialflächen liegt im nördlichen Bereich des Stadtgebietes. Es 
handelt sich hierbei fast ausschließlich um derzeit landwirtschaftlich genutzte Areale. Diese Flä-
chen liegen größtenteils innerhalb eines von der Regionalplanung dargestellten Vorbehaltsgebie-
tes für die Landwirtschaft. Im o.g. Konzept wurde jedoch festgelegt, dass nicht alleine diese Aus-
weisung bzw. das hohe Ertragspotenzial gegen die Eignung einer Fläche zur Errichtung einer 
PV-Anlage spricht, sondern ebenfalls eine Erosionsgefährdung der Flächen durch Wasser für die 
weitere Eignungsbewertung mit zu betrachten ist. 

Die 4. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES 2025 LUTHERSTADT EISLEBEN liegt innerhalb der 
als Potenzialflächen dargestellten Bereiche im Norden des Stadtgebietes, die gleichzeitig im REP 
Halle als Vorbehaltsgebiete für die Landwirtschaft dargestellt werden. Diese Potentialflächen er-
strecken sich von der L 160 zwischen Unterrissdorf und Hedersleben Richtung Norden bis zur L 
159 zwischen Polleben und Burgsdorf. Zusätzliche Areale grenzen im Westen an Polleben und 
erstrecken sich bis zur westlichen bzw. nördlichen Gemarkungsgrenze.  

Hierbei ist festzustellen, dass diese Flächen unterschiedlicher Erosionsgefährdung durch Wasser 
unterliegen. Je etwa zur Hälfte weisen die Flächen entsprechend den im o.g. Planungskonzept 
festgelegten Grenzwerten entweder einen Wert von über 15 (Eignung für PV-Anlagen) oder einen 
Wert unter 15 (Ausschluss von PV Anlagen) auf. 

Der Änderungsbereich liegt innerhalb eines ca. 1,5 km breiten „Korridors“, der sich im Umfeld von 
Hedersleben beginnend Richtung Nordwesten bis etwa nach Polleben erstreckt. Dieser Korridor 
ist stark erosionsgefährdet durch Wasser und weist Werte größer als 15 auf. Demzufolge ist das 
Plangebiet für die Errichtung einer PV-Anlage geeignet. 

Die zuvor beschriebenen Erkenntnisse sind auch dem nachfolgenden Planausschnitt aus der Er-
gebniskarte (Plan 01) des gesamträumlichen Planungskonzeptes zu entnehmen. 

An dieser Stelle wird noch einmal ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das gesamträumliche 
Planungskonzept lediglich als informelles Instrument zu betrachten ist und in allen nachfolgenden 
formellen Bauleitverfahren, detailliert und an die bestehenden örtlichen Gegebenheiten, die im 
Detail nicht bei der Konzepterarbeitung berücksichtigt werden konnten bzw. evtl. auch gar nicht 
bekannt waren, flexibel angepasst werden müssen. Etwaige Abweichungen bzw. die Anpassung 
von Festsetzungen innerhalb der Bauleitplanung, die den Ergebnissen des Planungskonzeptes 
widersprechen, stehen somit jedoch nicht im Widerspruch zu den generellen Aussagen und Er-
gebnissen der Untersuchung. 

Dieser Hinweis wurde bei der weiteren Erarbeitung des Planentwurfs zum Solarpark Laweketal 
berücksichtigt. 
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Abb. 5 - Karte 1 Potenzialflächenanalyse PV-Anlagen – Ausschnitt aus der Ergebniskarte 

 
Abb. 6 - Karte 1 Potenzialflächenanalyse PV-Anlagen – Legende zur Ergebniskarte 

Die Eignung bzw. Standortbegründung für das Vorhaben zur Errichtung einer Freiflächen-Photo-
voltaikanlage beruht zusammenfassend auf folgenden Aspekten: 

•  Die Entwicklung des Plangebietes zu einem Standort für eine AGRI-PVA trägt in hohem 
Maße den Entwicklungszielen und Grundsätzen der Landes- und Regionalplanung zur Aus-
weitung der Energiegewinnung durch erneuerbare Energien sowie zur Umsetzung der Ener-
giewende Rechnung. Näheres wurde ausführlich im Kapitel Landes- und Regionalplanung 
dieser Begründung erläutert. 

•  Die Entwicklung des Plangebietes zu einem Standort für eine AGRI-PVA trägt zur Sicherung 
von Arbeitsplätzen im Agrarbetrieb vor Ort sowie zur Schaffung eines weiteren 

Änderungsgebiet 
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wirtschaftlichen „Standbeines“ für die Agrargenossenschaft in Hedersleben neben der „klas-
sischen“ Landwirtschaft bei. 

•  Das Plangebiet ist über die L 160 im Osten, den ‘Pollebener Weg‘ im Westen sowie die 
Zuwegung aus der Ortsmitte von Hedersleben über das Gelände der Agrargenossenschaft 
und der Biogasanlage Richtung Norden gut erschlossen. 

•  Die Flächen rund um den Änderungsbereich im Norden, Westen und Osten und auch alle 
Flächen im Plangebiet stellen sich im Wesentlichen als ausgedehnte, monostrukturierte und 
ausgeräumte Ackerflächen ohne strukturierende Grün- bzw. Vegetationsbestände dar. Le-
diglich entlang der bestehenden Wege am Rande des Plangebietes existieren punktuell 
Baumreihen und Gehölzgruppen bzw. markante Einzelbäume. Im Süden des Änderungsbe-
reiches liegen die Ställe der Agrargenossenschaft sowie eine Biogasanlage bzw. schließt 
sich die bebaute Ortslage von Hedersleben an. Das Relief steigt von Süden nach Norden 
pultartig an und erreicht an der nördlichen Plangebietsgrenze und dem dort vorhandenen 
Wegeraum seine größte Geländehöhe. Durch die Neigung nach Süden wird der Einstrahl-
winkel auf die Module zusätzlich begünstigt, zudem wird die Fläche so gut wie gar nicht 
durch vorhandene Vegetationsstrukturen beeinträchtigt. 

•  Der Änderungsbereich liegt innerhalb eines großräumigen, im REP Halle 2010 und dessen 
Fortschreibung (REP Halle 2023 Lesefassung) dargestellten Vorbehaltsgebietes für die 
Landwirtschaft. Dieser abwägungsrelevante Belang führt jedoch nicht automatisch zu einer 
Abwertung oder zum Ausschluss der Flächen aus den im Zuge der Potentialanalyse ermit-
telten Potentialbereichen bzw. Eignungsflächen für PV-Anlagen.  

Der Begriff Vorbehaltsgebiet bedeutet, dass es sich hierbei um einen flexiblen, im Gegensatz 
zum Begriff Vorranggebiet, nicht strikt zu handhabenden Raumanspruch seitens der Regio-
nalplanung handelt, der mit anderen, konkurrierenden Nutzungsansprüchen und sonstigen 
Belangen abzuwägen ist. Zudem wirkt sich hier die oben schon beschriebene Erosionsge-
fährdung der Flächen im Plangebiet durch Wasser nachhaltig aus. Für stark erosionsgefähr-
dete Flächen wurde in der Potentialanalyse festgelegt, dass diese Restriktion nicht automa-
tisch zum Ausschluss als Fläche für PV-Anlagen führt.  

Die Flächen im Planungsgebiet weisen zwar eine relativ hohen Bodenwertzahl von bis zu 80 
Punkten, gleichzeitig aber auch einen hohen Mittelwert für die potenzielle Erosionsgefähr-
dung durch Wasser (> als 15) auf, so dass festzustellen ist, dass diese Flächen eine hohe 
Erosionsgefährdung durch Wasser besitzen, in ihrer Ertragsfähigkeit nachweislich deutlich 
eingeschränkt und in diesem Zusammenhang auch von rechtlichen Auflagen betroffen sind, 
die eine wirtschaftlich optimale Bewirtschaftung erschweren. Somit sind die Flächen im Plan-
gebiet für die Errichtung von PV-Anlagen geeignet. 

Die potenzielle Erosionsgefährdung durch Wasser begründet sich nicht zuletzt durch das 
von Norden Richtung Süden (Richtung Ortslage von Hedersleben sowie Talraum der  
Laweke) abfallende Geländerelief. Die Erosionsgefährdung stellt sich einerseits in der ho-
hen Kennzahl dar, wird aber auch durch nachweislich stattgefundene Erosionsereignisse 
auf den betroffenen Flächen im Plangebiet bestätigt. Zudem ist auf dem nachfolgend einge-
fügten Luftbild (außerhalb der Vegetationsphase fotografiert) der in der Vergangenheit er-
folgte „Erosionsfluss“ des Wassers von Norden beginnend bis zum ‘Pollebener Weg‘ im Sü-
den anhand der schlierenartigen (dunkler gefärbte Böden) Bodenabflüsse nachzuvollziehen. 
Die vernäßte Niederung am ‘Pollebener Weg‘ (Pollebener Grund) stellt sich auf dem Luftbild 
ebenfalls als dunklere Flächen dar. Für die starke Erosionsgefährdung für Wasser spricht 
auch das temporär vorhandene Gewässer im Pollebener Grund sowie die Darstellung des 
Pollebener Grundes (Ackerbereich nördlich des ‘Pollebener Weg‘) als Fläche für 
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Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege von Boden, Natur und Landschaft im FNP 2025 DER 

LUTHERSTADT EISLEBEN. Begründet wird die Darstellung im FNP damit, dass es sich in die-
sem Bereich um einen grundwasserbeeinflussten Niederungsbereich handelt. Für diesen 
Bereich lautet gemäß FNP die Empfehlung, das Areal aus der ackerbaulichen Nutzung her-
auszunehmen und eine extensive Grünlandbewirtschaftung einzuleiten. Diese Zielsetzung 
kann bei Umsetzung des Vorhabens unterstützt bzw. umgesetzt werden. 

 
Abb. 7 - Erosionsauswirkungen 
(Datenlizenz Deutschland-DOP100-Version 2.0 © GeoBasis-DE / LVermGeo ST) 

•  Der Änderungsbereich und seine Umgebung treten nicht primär als historische Kulturland-
schaft in Erscheinung. Die geplante PV-Anlage stellt zwar einen Eingriff in das Landschafts-
bild dar, das jedoch durch die angrenzenden Ställe der Agrargenossenschaft, die Biogasan-
lage, die L 160 sowie die nicht weit entfernten Windkraftanlagen im Norden bei Polleben und 
Burgsdorf vorgeprägt ist. Ein Eingriff in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild liegt an 
dieser Stelle somit bereits vor. Zudem soll diese Beeinträchtigung durch entsprechende Ein-
grünungsmaßnahmen minimiert werden.  

Die Auswirkungen des Vorhabens werden dahingehend beurteilt, dass das Potenzial für die 
Regeneration von Boden, Wasser, Luft und biologische Vielfalt der in Anspruch zu nehmen-
den landwirtschaftlichen Fläche aufgrund der schon jetzt offenen, ausgeräumten Landschaft 
mit weitgehender monokultureller Nutzung nur geringfügig beeinflusst wird. Der spezifische 
Standortfaktor des Gebietes ist daher eher durch die Integration regenerativer Energien cha-
rakterisiert. Aufgrund der offenen, ausgeräumten Geländestruktur besitzt die Fläche nur eine 
geringe ökologische Wertigkeit bzw. Bedeutung für den Naturhaushalt. Die beiden kleineren 
Biotopbereiche im Westen des Geltungsbereiches und westlich des Wirtschaftsweges nörd-
lich der Biogasanlage werden von der Bestückung mit Solarmodulen ausgeschlossen und 
zusätzlich aufgewertet. Somit werden diese Biotope im Plangebiet nicht beeinträchtigt. In-
nerhalb des Änderungsbereiches bestehen ansonsten keine wertvollen Gehölzbestände. 

Die Errichtung einer AGRI-PVA auf den Flächen im Plangebiet führt nur zu einer äußerst 
geringen Versiegelung der Böden, die kaum mit einer normalen Bebauung vergleichbar ist. 
Hinzu kommt, dass die Flächen unter den Modulen der AGRI-PVA bewachsen sind und ei-
nem extensiven Pflegeregime unterzogen werden, so dass sich wertvolle Biotope entwi-
ckeln. 
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•  Die Inanspruchnahme der landwirtschaftlichen Flächen für AGRI-PVA ist unter Beachtung 
agrarischer und ökologischer Belange gerechtfertigt, weil Herausnahme einer relativ kleinen 
landwirtschaftlichen Flächen die Landwirtschaft als raumbedeutsamer Wirtschaftszweig wei-
terhin gesichert bleibt.  

•  Aus wirtschaftlichen und damit auch Effizienzgründen ist die Inanspruchnahme größerer Flä-
chen für PV-Anlagen sinnvoll und unabdingbar. Größere Flächenareale stehen hierbei re-
gelmäßig nur auf offenen Ackerflächen zur Verfügung, so dass PV-Anlagen nicht auf andere, 
insbesondere nicht ökologisch wertvolle Flächen, ausweichen können. Großräumige Flä-
chen stehen laut Potentialanalyse fast ausschließlich im Norden des Stadtgebietes zur Ver-
fügung, dort wo offene Ackerschläge vorhanden sind. Dies gilt auch für den Änderungsbe-
reich. 

Die Inanspruchnahme größerer, zusammenhängender Flächen als Standorte für PV-Anla-
gen trägt zur Verbesserung der Raumstruktur bei, indem eine Zersiedelung der Landschaft 
durch einen Flickenteppich kleiner, räumlich weit voneinander entfernter PV-Flächen verhin-
dert wird. Für die Ausweisung der Fläche als PV-Anlage spricht auch eine möglichst kom-
pakte Eingriffssituation und insgesamt eine aus Sicht des Freiraumschutzes sehr gute La-
gegunst.  

•  Zahlreiche derzeit nur rudimentär bestehende Grünstrukturen wie Baumreihen, markante 
Einzelbäume, Gehölzgruppen und Kleinbiotope am Rande des Gebietes, vornehmlich an 
den Wegen und Straßen bzw. die o.g. in den Geltungsbereich hineinragende Biotope stellen 
wichtige Trittsteine / Elemente in einem möglichen Biotopverbund dar. Sie sind zwar insbe-
sondere in Form der wegbegleitenden Baumreihen schon im Ökologisches Verbundsystem 
für den Landkreis Mansfelder Land aus dem Jahr 2002 bzw. im Biotopverbundsystem des 
Landes Sachsen-Anhalt enthalten, stellen sich jedoch derzeit isoliert und oft in schlechtem 
Zustand dar. Im Zuge künftig angedachter Ausgleichsmaßnahmen können diese Elemente 
aktiviert, sinnvoll ergänzt und miteinander verbunden werden. Dies trägt zur Belebung und 
Gliederung des Landschaftsbildes und gleichzeitig zu einer ökologischen Aufwertung des 
Plangebietsumfeldes bei.  

Fazit  

Die Errichtung einer PV-Anlage an diesem Standort wird insgesamt als verträglich und verhält-
nismäßig eingeschätzt. Die Nutzung der Flächen zur solaren Energiegewinnung wird als städte-
baulich und naturschutzrechtlich sinnvoll und unbedenklich erachtet. In Verbindung mit einer 
AGRI-PV werden darüber hinaus die landwirtschaftlichen Belange weiterhin gewahrt. Gerade 
auch im Zuge der derzeit forcierten Anstrengungen zur Energiegewinnung aus regenerativen 
Energiequellen und der absoluten Priorität zur Umsetzung der Energiewende genießt das Vorha-
ben Priorität. 

6. Immissionen und Emissionen 

Lärm 

Von der PV-Anlage selbst sowie deren Nebenanlagen gehen keine Lärmimmissionen aus, die für 
die angrenzenden Nutzungen zu Beeinträchtigungen führen könnten.  

Durch den Autoverkehr auf der L 160 im Osten des Änderungsbereiches entstehen jedoch Emis-
sionen, insbesondere Luft- und Körperschall, Abgase, Funkenflug, Abriebe z.B. durch Brems-
stäube etc., die zu Immissionen an benachbarter Bebauung führen können. Eine sensible Be-
bauung, die hierdurch beeinträchtigt würde, besteht in unmittelbarer Nähe jedoch nicht.  
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Die genannten Emissionen sind für die PV-Anlagen im Allgemeinen ebenfalls nicht relevant, da 
PV-Anlagen unsensibel gegenüber möglichen Lärmimmissionen sind.  

Visuelle Beeinträchtigungen 

Mit der Umsetzung der PV-Anlage werden Veränderungen des Landschaftsbildes verbunden 
sein. Im Zuge der Konkretisierung der Planung wird ausführlich auf die Fernwirkung der PV-An-
lage und die Auswirkungen auf das Landschaftsbild eingegangen.  

Visuelle Beeinträchtigungen der Anwohner / Wohnbebauung von Hedersleben südlich der ge-
planten PV-Anlage werden durch verschiedene Maßnahmen bzw. vorhandene Gegebenheiten 
minimiert 

•  Der Blick auf die PV Anlagen wird aufgrund der vorhandenen Gebäude der Milchvieh- bzw. 
Biogasanlage zwischen Plangebiet und der bebauten Ortslage teilweise verhindert. 

•  Zur Wohnbebauung in der Ortschaft Hedersleben wird ein Abstand von 200 m eingehalten. 

•  Der Geltungsbereich wird zu allen Seiten, insbesondere auch zur südlichen gelegenen Ort-
schaft Hedersleben, durch mehrreihige Bepflanzungen eingegrünt. 

Die voraussichtlichen Auswirkungen auf das Landschaftsbild werden im Rahmen der Umweltprü-
fung detailliert bewertet und geeignete Minimierungs- bzw. Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt. 

Blendwirkungen aufgrund von Reflexionen 

Gemäß §§ 22 ff. BUNDES-IMMISSIONSSCHUTZGESETZ sind Photovoltaik-Freiflächenanlagen aus im-
missionsschutzrechtlicher Sicht nicht genehmigungsbedürftige Anlagen. 

Die Solarmodule reflektieren einen Teil des Lichtes. Durch diese Lichtreflexion kann es unter 
bestimmten Konstellationen zu Reflexblendungen kommen. In der Regel treten diese dann auf, 
wenn direkte Sichtverbindungen zwischen Solarmodul und schutzbedürftigen Räumen auftreten 
und der Abstand weniger als 100 m beträgt. Als schädliche Umwelteinwirkung im Sinne des Bun-
desimmissionsschutzgesetzes gilt eine Blendwirkung, wenn diese mehr als 30 Minuten pro Tag 
und mehr als 30 Stunden pro Jahr auftritt. 

Insbesondere durch die Ausrichtung der Module zur Sonne verursachen die Module Reflexblen-
dungen in Richtung Süden. Bei festinstallierten Anlagen (die Aufstellung erfolgt in einem Winkel 
von 15 bis 20 Grad) werden die Sonnenstrahlen in der Mittagszeit nach Süden in Richtung Him-
mel reflektiert, so dass zu dieser Tageszeit kaum Blendwirkungen zu erwarten sind.  

In den Morgen- und Abendstunden, wenn die Sonne tief steht, werden durch einen geringeren 
Einfallwinkel größere Anteile des Lichtes reflektiert. Reflexblendungen können dann neben Be-
reichen im Süden zusätzlich in den Bereichen westlich und östlich der Anlage auftreten. Durch 
die in Blickrichtung tief stehende Sonne werden diese Störungen jedoch relativiert, da die Reflex-
blendung der Sonne überlagert wird. Durch die stark lichtstreuende Eigenschaft der Module kann 
eine Blendung in kurzer Entfernung (wenige dm) zu diesen Modulreihen ausgeschlossen werden. 
Zu erkennen wären zudem lediglich helle Flächen auf den Oberflächen der Module. Diese stellen 
allerdings keine Beeinträchtigung für das menschliche Wohlbefinden dar (ARGE MONITORING PV-
ANLAGEN 2007, S. 35). 

Für den Geltungsbereich gilt somit Folgendes: 

•  Im Süden des Änderungsbereiches befinden sich sensible Wohnnutzungen, hier in Form der 
Wohnbebauung in der Ortschaft Hedersleben. Blendwirkungen sind jedoch nicht zu erwar-
ten. Zum einen erzeugt die südlich an die PV Anlage angrenzende landwirtschaftliche Be-
bauung eine insbesondere visuell schützende Barrierewirkung zwischen PV Anlage und 
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Wohnbebauung. Zum anderen wird, dort wo diese Barrierewirkung nicht besteht, ein Min-
destabstand von 200 m zwischen Wohnbebauung und geplanter PV-Anlage eingehalten. 
Am südlichen Rand des Plangebietes soll darüber hinaus eine dichte Vegetationsstruktur in 
Form einer ca. 10 m breiten Eingrünung (dichter Gehölzstreifen) angepflanzt werden, die 
ebenfalls zum Ausschluss von Blendwirkungen beiträgt. 

Südlich des östlichen Baufeldes liegt der Talraum der Laweke. Auch diese Struktur ist un-
sensibel gegenüber Blendwirkungen, so dass auch hier keine negativen Auswirkungen zu 
erwarten sind. 

•  Im Norden, Westen und Osten an den Geltungsbereich grenzen großräumige Ackerfluren 
an. Negative Blendwirkungen sind demzufolge nicht zu erwarten.  

•  Im Osten des Änderungsbereiches verläuft zwischen dem westlichen und östlichen Abschnitt 
des Plangebietes die L 160. Sie liegt außerhalb des Geltungsbereiches. Zwischen Fahrbahn-
rand und PV Anlage ist gemäß § 24 ABS. 1 STRG LSA eine 20 m Bauverbotszone einzuhal-
ten. Prinzipiell könnten durch die PV-Anlage hier Blendwirkungen auf den KFZ-Verkehr der 
Landesstraße entstehen. Die vorhandenen Bäume und eine im Rahmen der Planung vorge-
sehene Eingrünung entlang der L 160 tragen zur Minderung bzw. zum gänzlichen Aus-
schluss von Blendwirkungen bei. 

Das der Begründung zum VORHABENBEZOGENEN BEBAUUNGSPLAN NR. 31 „SOLARPARK LAWEKETAL“ 
anliegende „Blendgutachten PVA Laweketal“ (Anlage 2) bestätigt die o.g. Aussagen und stellt 
fest, dass die umliegenden Gebäude frei von Kernblendung bleiben und dass die LAI eingehalten 
wird. Bzgl. der Verkehrswege treten – rein geometrisch betrachtet – lediglich auf einem kurzen 
Abschnitt des ‘Pollebener Weges‘ erhebliche Blendwirkungen auf. Diese werden jedoch bereits 
im aktuellen Zustand weitestgehend durch vorhandenen Bewuchs entlang des Weges abge-
schirmt. Die vom Gutachter empfohlene Ersatz- und Ergänzungspflanzungen in diesem Bereich 
wurde im Bebauungsplan festgesetzt (vgl. Teil B: Textliche Festsetzungen 3. Grünodnerische 
Festsetzungen Maßnahme Nr. 6 „Erhalt und Entwicklung der Gehölzstrukturen entlang des Poll-
ebener Weges“. 

Elektrische und magnetische Strahlungen 

Mögliche Auswirkungen auf den Menschen durch elektrische oder magnetische Strahlungen aus-
gehend von den Solarmodulen, Verbindungsleitungen, Wechselrichtern und Transformatoren 
werden als unerheblich eingeschätzt. Laut Literatur werden die maßgeblichen Grenzwerte der 
BImSchV in jedem Fall deutlich unterschritten (ARGE MONITORING PV-ANLAGEN 2007, S. 36). 

7. Planungskonzept / Darstellungen 

Im Geltungsbereich der 4. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES 2025 DER LUTHERSTADT EIS-

LEBEN werden die nachfolgend beschriebenen Darstellungen getroffen. 

Art der baulichen Nutzung 
(§ 5 Abs. 2 Nr. 1 BAUGB i.V.m. § 11 Abs. 2 BAUNVO) 

Innerhalb des Änderungsbereichs der 4. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES werden im 
derzeit rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Lutherstadt Eisleben mit Ausnahme eines klei-
nen Teils eines Sondergebietes „Tierhaltung“ keinerlei Bauflächen oder Baugebiete dargestellt. 
Grund für diese „Überplanung ist, dass dieser Bereich für die den Betrieb der Stallanlagen und 
Biogasanlage von der Agrargenossenschaft nicht benötigt wird. Aufgrund des sparsamen 
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Umgangs Grund und Boden soll daher das Betriebsgelände unmittelbar an die Freiflächen-Pho-
tovoltaikanlage angebunden werden.  

Im Änderungsgebiet ist zukünftig die Errichtung einer Agri-Freiflächenphotovoltaikanlage geplant. 
Demzufolge wird der Änderungsbereich nunmehr größtenteils als sonstiges Sondergebiet (SO) 
„AGRI-PV“ gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 BAUGB i.V.m. § 11 Abs. 2 BAUNVO dargestellt. 

Darüber hinaus erfolgt eine Anpassung der tatsächlich von der Agrargenossenschaft genutzten 
Fläche und Darstellung entsprechend dieser Nutzung als SO „Tierhaltung“ gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 
1 BAUGB i.V.m. § 11 Abs. 2 BAUNVO.  

Der überwiegende Bereich der nun als SO „Tierhaltung“ dargestellten Fläche wird bereits vom 
Agrarbetrieb in Anspruch genommen und nur ein geringer Flächenanteil wird ackerbaulich oder 
vergleichbar landwirtschaftlich genutzt. In Abstimmung mit der Agrargenossenschaft entspricht 
diese Fläche der geplanten Nutzung und soll somit als SO „Tierhaltung“ dargestellt werden. Somit 
wird ebenfalls in diesem Bereich das Betriebsgelände der Agrargenossenschaft unmittelbar an 
die Freiflächen-Photovoltaikanlage angebunden.  

Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 und Abs. 6 BAUGB) – nachrichtliche Übernahme 

Das Änderungsgebiet wird von einer überörtlichen, unterirdischen Gashochleitung der MITGAS 
GmbH mit der Bezeichnung 250.10.03.0 / 16.0/100 tangiert. Die Leitung verläuft entlang der öst-
lichen bzw. südlichen Straßenseite der L 160. Der Verlauf der Gasleitung wird in der Planzeich-
nung nachrichtlich übernommen. 

Oberirdische und unterirdische Stromleitungen bestehen im Plangebiet und nahen Umfeld nicht. 
Der Anschluss der PVA Anlagen an das Stromnetz bzw. ein Umspannwerk erfolgt erst auf Anfor-
derung des Anlagenbetreibers. 

Grünflächen 
(§ 5 Abs. 2 Nr. 5 und Abs. 4 BAUGB) 

Außerhalb der als SO Photovoltaik dargestellten Bereiche werden innerhalb des Änderungsbe-
reiches am Rande wie auch innerhalb des Gebietes Grünflächen mit der Zweckbestimmung Ein-
grünung dargestellt. 

Sie dienen zur Eingrünung des Änderungsgebietes, insbesondere dort, wo offene Ackerfluren 
angrenzen und ohne Begrünung ein direkter Einblick auf die Solarmodule ermöglicht würde 
(Sichtschutz) sowie als Ausgleichsflächen für die das Planvorhaben nach sich ziehenden Eingriffe 
in Natur und Landschaft. Eine Eingrünung ist im Westen (hier ist im nördlichen Abschnitt bereits 
eine Hecke vorhanden, die in der Änderungsfläche mit dargestellt ist), Norden, Osten und Süden 
(hier entlang des ‘Pollebener Weg‘ sowie in Richtung Ortslage Hedersleben) des westlichen Teil-
abschnitts innerhalb des Änderungsgebietes erforderlich und vorgesehen. Zu den im Süden di-
rekt an das Änderungsgebiet angrenzenden Stallanlagen der Agrargenossenschaft und der Bio-
gasanlage ist keine Eingrünung vonnöten.  

Der westliche Teil des Betriebsgeländes erhält ebenfalls im Süden eine Eingrünung. Hier ist bis-
lang zur Ortslage Hedersleben noch keine Eingrünung erfolgt. Diese soll im Rahmen der vorlie-
genden Planung realisiert werden.  

Inmitten des westlichen Sondergebietes wird eine weitere Grünfläche dargestellt, auf der sich 
eine verwilderte Grünfläche etabliert hat.  
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Eine weitere Eingrünung ist beidseitig der Landessstraße L160 und östlich und südlich des zwei-
ten Teilabschnitts des Änderungsgebietes vorgesehen. 

Alle Eingrünungen sollen in Form 10 m breiten Gehölzstreifen (5 m Anpflanzung mit Saumberei-
chen) erfolgen. Die konkrete Ausgleichsberechnung, die erforderliche Ausdehnung sowie Gestal-
tung / Bepflanzung dieser Flächen wird im Zuge der Umweltprüfung zum Vorhaben ermittelt und 
mit der Entwurfsfassung zum BEBAUUNGSPLAN bzw. der 4. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLA-

NES vorgelegt. 

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Land-
schaft 
(§ 5 Abs. 2 Nr. 10 und Abs. 4 BAUGB) 

Innerhalb des Änderungsgebietes werden an vier Stellen Flächen für Maßnahmen zum Schutz, 
zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft (Umgrenzung mit T-Linie) dargestellt. Hier-
bei handelt es sich um folgende Areale. 

Biotop im Westen des Änderungsgebietes 

Im westlichen Änderungsgebiet östlich des vom ‘Pollebener Weg‘ nach Norden abzweigenden 
Landwirtschaftsweges erstreckt sich ein kleines temporäres Kleingewässer mit Schilfsaum und 
Gehölzbestand sowie einer markanten Weide im Umfeld des ebenfalls hier vorhandenen Brun-
nens des Landwirtschaftsbetriebs. Das Areal soll in die geplante Randeingrünung östlich entlang 
des Weges integriert bzw. mit dieser neuen Grünstruktur verbunden werden.  

Biotop am Wirtschaftsweg nördlich der Biogasanlage 

Die Grünfläche erstreckt sich ca. 100 m westlich des Wirtschaftsweges in die großräumige Acker-
flur hinein. Der Bereich ist verwildert und weist verschiedenste Baum- und Gehölzarten auf. Die 
Grünstruktur soll erhalten und behutsam weiterentwickelt werden. Eine Bewirtschaftung der Flä-
che durch die Landwirtschaft bzw. die Nutzung als Standort für PV Anlagen erscheint aufgrund 
der Topographie nicht möglich und sinnvoll. 

Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutzobjekten im Sinne des Naturschutzrechts  
(§ 9 Abs. 6 BAUGB) - nachrichtliche Übernahme 

Im Westen des Änderungsgebietes beidseitig des ‘Pollebener Weg‘ wird das im FNP 2025 DER 

LUTHERSTADT EISLEBEN in Kapitel 4.5 aufgelistete und in der Planzeichnung dargestellte § 30 
BNATSCHG Biotop nachrichtlich auch in den Änderungsbereich übernommen. Hierbei handelt es 
sich um eine Obstbaumallee, die sich derzeit in defizitären Zustand befindet. Im Zuge der wei-
teren Planung wird das Biotop genauer untersucht und Vorschläge zum Erhalt, zur Aufwertung 
der vorhandenen Struktur und zur Integration in die hier geplante Eingrünung der PV-Anlage 
nördlich entlang des ‘Pollebener Weg‘ gemacht. Die Ergebnisse werden im Umweltbericht dar-
gelegt.  

8. Ver- und Entsorgung 

Wasserversorgung/Abwasserentsorgung 

Ein Anschluss des Plangebietes an das örtliche Wasser- und Abwassernetz sowie an die Gas-
versorgung ist nicht erforderlich. 
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Stromversorgung 

Das Plangebiet ist momentan nicht an die elektrische Stromversorgung angeschlossen. 

Netzanschluss des Solarparks 

Der Netzanschluss der PV-Anlage erfolgt am 110 kV Netz der Mitnetz, am UW Klostermansfeld, 
welches rund 10 km vom Solarpark Laweketal entfernt liegt. Der Anschluss wird durch die  
Mitnetz projektiert. Vom UW Klostermansfeld wird der Solarpark Laweketal mittels Kabeltrasse 
mit der Spannungsebene 30 kV mit mehreren Kabelsystemen angebunden. 

Im Solarpark werden für die Photovoltaik Stromerzeugung eine 30 kV Übergabe Trafostation incl. 
30 kV Übergabeschaltfeld sowie Trafostationen aufgestellt. Die Wechselrichter werden an den 
Rammpfosten montiert. 

Für die Stromspeicherung und Stromausspeicherung wird eine weitere 30 kV Übergabe Trafosta-
tion incl. 30 kV Übergabeschaltfeld errichtet. 

Die Speichersysteme werden in der Bauform 20 Fuss Container und die Speicherwechselrichter 
als Großwechselrichter aufgestellt, die Bauform ist ähnlich einer Trafostation. 

Gasversorgung 

Ein Anschluss an die örtliche Gasversorgung ist nicht vorgesehen. 

Telekommunikation 

Die Einrichtung von Anlagen der Telekommunikation ist erforderlich und wird beantragt. 

9. Nachrichtliche Übernahmen/Kennzeichnungen und Hinweise 

9.1 Naturschutz 

Im Westen des Geltungsbereiches der vorliegenden Flächennutzungsplanänderung beidseitig 
des ‘Pollebener Weges‘ wird das im FNP 2025 DER LUTHERSTADT EISLEBEN dargestellte § 30 
BNATSCHG-Biotop nachrichtlich in die 4. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES 2025 LU-

THERSTADT EISLEBEN übernommen. Hierbei handelt es sich um eine Obstbaumallee, die sich der-
zeit in defizitären Zustand befindet (Verbuschung, Lücken durch abgängige Bäume). Im Zuge der 
weiteren Planung wird das Biotop genauer untersucht und Vorschläge zum Erhalt, zur Aufwertung 
der vorhandenen Struktur und zur Integration in die hier geplante Eingrünung der PV-Anlage 
nördlich entlang des ‘Pollebener Weges‘ gemacht. Die Ergebnisse werden im Umweltbericht dar-
gelegt.  

Dieser Bereich ist in der Planzeichnung als Grünfläche festgesetzt und die Umgrenzung von 
Schutzgebieten und Schutzobjekten im Sinne des Naturschutzrechts wurde nachrichtlich über-
nommen. 

Im nahen Umfeld des Änderungsbereiches sowie rund um die Ortslage von Hedersleben befin-
den sich noch weitere § 30 BNATSCHG-Biotope bzw. das Naturdenkmal „Laweketal“, welches im 
Osten des Ortes beginnt und sich Richtung Dederstedt erstreckt. Nördlich des Naturdenkmals 
grenzt in geringer Entfernung das östliche Baufeld des Plangebietes an.  
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9.2 Artenschutz 

Die Fällung von Bäumen und Sträuchern haben im Zeitraum 1. Oktober bis 28. Februar zu erfol-
gen. 

Abweichungen von dieser Regelung bedürfen eines Antrages auf Befreiung nach § 67 
BNATSCHG bei der unteren Naturschutzbehörde. 

Im Rahmen der Baumaßnahmen zwingend notwendige Gehölzschnitt- und Holzfällmaßnahmen 
sind von der Bauzeitenbeschränkung auszunehmen, solange die Arbeiten nur eine geringe Flä-
che umfassen und ausarbeitstechnischer Sicht unbedingt erforderlich sind. 

Alternativ kann bei der Umsetzung außerhalb dieses Zeitfensters wie folgt verfahren werden: 

•  vorherige Kontrolle der Flächen durch einen Fachgutachter 

•  bei Nachweis von Nistplätzen im geplanten Baufeld - Ausweisung entsprechender temporä-
rer Bauverbotszonen. 

9.3 Wasserrecht 

Innerhalb des Änderungsbereiches des Flächennutzungsplanes befinden sich keine Gewässer 
bzw. großräumige Grabensysteme. Somit bestehen hier keine Gewässer I. und II. Ordnung. 

Regenwasserversickerung  

Im Änderungsbereich werden mit Ausnahme von Batteriespeichern, Wechsel-Richter und Tra-
fostationen keine Gebäude bzw. baulichen Anlagen errichtet, für die eine Ableitung des Nieder-
schlagswassers im herkömmlichen Sinne notwendig wird. Auch die PV-Anlagen stellen keine mit 
Gebäuden vergleichbaren Bauwerke dar. Die Modultische überstellen zwar den Boden, versie-
geln ihn allerdings nicht großflächig, so dass in den Versiegelungsgrad des Bodens nur gering-
fügig eingegriffen wird. In den Bereichen, welche mit Modultischen überstellt sind, können sich 
Veränderungen zum Wasserabfluss ergeben. Durch die Überschirmung des Bodens wird der 
Niederschlag unter den Modulen reduziert. Dies kann zu einer oberflächlichen Austrocknung der 
Böden führen. Die Grundwasserneubildungsleistung bzw. der oberflächliche Wasserabfluss wer-
den davon voraussichtlich nicht beeinträchtigt werden. 

An den Rändern der Module befinden sich „Abtropfkanten“, an denen sich die Niederschläge 
kurzfristig ansammeln und anschließend abtropfen. In den nicht überstellten Zwischengängen 
und seitlichen Abstandsflächen, aber auch auf den Flächen unter den Modultischen, kann das 
Regenwasser weiterhin ungehindert versickern. Besondere Versickerungsanlagen sind hierzu 
nicht erforderlich. Anfallendes Oberflächenwasser der versiegelten Bereiche, hier sind lediglich 
bauliche Anlagen wie Batteriespeicher, Trafostationen und sonstige Nebenanlagen zu nennen, 
wird in den Seitenbereichen zur Versickerung gebracht. 

Die Versickerung des abtropfenden Niederschlagswassers von den PV-Modulen erfüllt den Tat-
bestand einer Gewässerbenutzung im Sinne des § 9 des WHG. Damit ist eine wasserrechtliche 
Erlaubnis gem. § 8 WHG erforderlich, welche die untere Wasserbehörde auf Antrag erteilt.  

Mit Stellungnahme vom 18.12.2025 wurde von der unteren Wasserbehörde nachfolgender Hin-
weis gegeben: 

•  Anfallendes Niederschlagswasser ist geordnet abzuleiten und schadlos in der Fläche zu 
versickern. Punktuelle Bodenerosion durch herabtropfendes Niederschlagswasser von 
den Modulkanten ist (auch) im Hinblick auf die geplante landwirtschaftliche Weiternut-
zung zu vermeiden. 
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9.4 Geologie und Bergwesen 

Bergbau 

Im Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes sind laut Stellungnahme vom Landes-
amt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt (LAGB) vom 04.11.2024 zum Vorentwurf der 
vorliegenden Planung und zum Vorentwurf des im Parallelverfahren geführten Bebauungsplanes 
keine Bergbauberechtigungen nach §§ 6 ff BUNDESBERGBAUGESETZ (BBERGG) erteilt wurden.  

Ein großer Teil des Änderungsgebietes liegt innerhalb eines Bereiches, unter denen der Bergbau 
umgeht. Dies ist dem FNP 2025 DER LUTHERSTADT EISLEBEN zu entnehmen. 

Laut LAGB liegt der Geltungsbereich innerhalb eines stillgelegten Altbergbaus „Mansfelder 
Mulde“. Der ehemalige Kupferschieferabbau erfolgt zwischen 1945 bis 1967 als Tiefbau mit einer 
Abbauteufe von 900 bis 940 m. Die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesell-
schaft mbh, Sanierungsbereich Kali-Spat-Erz (LMBV) gibt in ihrer Stellungnahme vom 
12.11.2024 eine Abbauteufe zwischen 845 und 955 m über Geländeoberkante an. 

Es wird vom LAGB und von der LMBV davon ausgegangen, dass die großflächigen Senkungen 
der Tagesoberfläche als Folge des Abbaus mit Sicherheit abgeklungen sind. Es sind demnach 
keine besonderen Maßnahmen erforderlich. Die LMBV führt ebenfalls an, dass der Bodenbewe-
gungsdienst in Jahren 2015 bis 2021 keine Hebungen oder Senkungen anzeigt. Zudem sind zu-
künftige bergbauliche Tätigkeiten in der „Mansfelder Mulde“ definitiv auszuschließen. 

Geologie 

Laut Erläuterungen zur Geologischen Karte 2530 bzw. 4435 (Blatt Eisleben, II Auflage 1921-
1924) wurde bei Hedersleben, Polleben und Burgsdorf Muschelkalk durch zum Teil unterirdisch 
betriebene Steinbrüche gewonnen. Der vermutete ehemalige Werksteinabbau konnte auch im 
Plangebiet verortet werden, weshalb das LAGB den Bereich des Bebauungsplanes am 
17.10.2024 untersucht hat. Dabei konnten jedoch keine Anzeichen von unterirdischem Abbau der 
Steinbrüche gefunden werden. Nördlich der Biogasanlage in Hedersleben, westlich des Wirt-
schaftsweges wurde lediglich eine deponieartige Anhäufung von unbrauchbarem Steinmaterial 
aufgefunden. 

Sollten bei den Gründungsarbeiten Anzeichen auf das Vorhandensein von bergmännischen An-
lagen (Stollen, Schächte, Lichtlöcher) angetroffen werden, sind die Arbeiten einzustellen und das 
LAGB zu informieren. Dies gilt ebenfalls für Tagesbrüche die während der Bauphase auftreten 
können. Nach einer Untersuchung und ergebnisabhängigen Behandlung können die Arbeiten 
wieder aufgenommen werden. 

Im südlichen Geltungsbereich wird der tiefere geologische Untergrund aus Gesteinen des Oberen 
Buntsandsteines (Röt) gebildet. Er enthält wasserlösliche Gesteine (Salinarröt), die einer natürli-
chen Subrosion (Ab- bzw. Auslaugung, Verkarstung) unterliegen. Von besonderer ingenieurgeo-
logischer Bedeutung ist hier ein ca. 20 m mächtiges Gipslager an der Rötbasis (Basisgips). Aus 
vorgenannten Gründen liegt besonders in diesem Bereich eine potentielle Gefährdung durch 
Subrosion vor.  

Subrosionsprozesse können an der Erdoberfläche Erdeinbrüche (sog. Erdfälle) oder bruchlose, 
lokale Senkungen verursachen. Da im Subrosionskataster des LAGB für den Vorhabenbereich 
bisher keine Subrosionsauswirkungen dokumentiert sind, wird eine Gefährdung hier als gering 
eingeschätzt.  
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Es wurden allerdings innerhalb der Ortslage von Hedersleben mehrere Erdfälle aus der Vergan-
genheit dokumentiert. Im Allgemeinen betragen die Erdfalldurchmesser max. 3 m, Ereignisgrö-
ßen bis 5 m sind allerdings auch nicht auszuschließen. 

Entsprechend dem LAGB vorliegenden Karten wird der oberflächennahe Untergrund im nördli-
chen Teil des Geltungsbereiches aus u. a. Kalksteinen des Unteren Muschelkalkes gebildet. 
Meist ist der hangende Bereich als entfestigter Verwitterungshorizont ausgebildet, jedoch können 
gering bis nicht entfestigte Bereiche nicht ausgeschlossen werden.  

Aus oben genannten Gründen wird empfohlen, eine standortbezogenen Baugrunduntersuchung 
durchführen zu lassen, sodass u. a. die Gründung den Begebenheiten angepasst und entspre-
chende Hinweise zum Baugrund gegeben werden können. 

Hydrogeologie 

In der Landesbohrdatenbank ist an der südwestlichen Geltungsbereichsgrenze der Fläche das 
Schichtenverzeichnis eines 150 m tiefen, im Jahr 1954 errichteten Brunnens erfasst. Die Grund-
wasserentnahme erfolgte aus den Sandsteinen des Mittleren Buntsandsteins, die von Oberem 
Buntsandstein und quartären Schichten überlagert sind. Der Ruhewasserspiegel lag 6 bis 9 m 
unter Gelände und der Brunnen hatte eine Leistung von 22 bis 23 m³/h.  

Das LAGB geht davon aus, dass der Brunnen jedoch nicht mehr existiert. 

9.5 Altlasten/Bodenschutz 

Dem Teilplan Altlastenverdachtsflächen des FLÄCHENNUTZUNGSPLAN 2025 DER LUTHERSTADT LU-

THERSTADT EISLEBEN ist zu entnehmen, dass nach derzeitigem Kenntnisstand innerhalb des Gel-
tungsbereichs des vorliegenden Bebauungsplanes keine Altlastenverdachtsfläche existiert.  

Diese Aussage wurde von der unteren Bodenschutzbehörde mit Stellungnahme vom 04.12.2024 
zur frühzeitigen Behördenbeteiligung bestätigt. 

Es wurde aber darauf hingewiesen, dass im östlichen Plangebiet ein rund 21 ha großes Stück 
Ackerland unter der als Verdachtsfläche für eine schädliche Bodenveränderung (Kennziffer 
15087130108063) durch Wasser registriert ist. Laut Behörde kam es im Jahr 2020 nach einem 
Starkregenereignis zum Abtrag von Oberboden. 

Sollten sich bei Erdarbeiten jedoch organoleptische (geruchliche oder optische) Auffälligkeiten im 
Boden zeigen bzw. ergeben sich Hinweise auf schädliche Bodenveränderungen oder Altlasten, 
ist gem. §§ 2 und 3 des BODENSCHUTZ-AUSFÜHRUNGSGESETZES DES LANDES SACHSEN-ANHALT die 
Untere Bodenschutzbehörde zu informieren. 

Der Einbau und die Verwertung von Bodenmaterial, mineralischen Abfällen bzw. Ersatzbaustof-
fen wird seit dem Inkrafttreten der sog. Mantelverordnung am 01.08.2023 durch die neue BUNDES-
BODENSCHUTZ- UND ALTLASTENVERORDNUNG (BBODSCHV) vom 09.07.2021 sowie die VERORD-

NUNG ÜBER ANFORDERUNGEN AN DEN EINBAU VON MINERALISCHEN ERSATZBAUSTOFFEN IN TECHNI-

SCHEN BAUWERKE (ERSATZBAUSTOFFVERORDNUNG – ERSATZBAUSTOFFV) vom 09.07.2021 geregelt. 
Die BBODSCHV regelt dabei insbesondere das Auf- oder Einbringen von Materialien auf oder in 
eine durchwurzelbare Bodenschicht sowie unter- und außerhalb einer durchwurzelbaren Boden-
schicht. Die ERSATZBAUSTOFFV regelt dagegen überwiegend die Verwendung von Materialien in 
technischen Bauwerken. Zur Erleichterung der Anwendung dieser neuen Anforderungen wurde 
eine Vollzugshilfe zur §§ 6 bis 8 BBODSCHV durch die Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Boden-
schutz (LABO) erarbeitet. 
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Entsprechend § 1 Abs. 1 BODSCHAG LSA ist mit Grund und Boden sparsam und schonend um-
zugehen. Bodenversiegelungen sind auf das unbedingt notwendige Maß zu begrenzen. Vorran-
gig sind bereits versiegelte, sanierte, baulich veränderte oder bebaute Flächen wieder zu nutzen. 
Böden, die die Bodenfunktionen nach § 2 ABS. 2 NRN. 1 UND 2 BBODSCHG in besonderem Maße 
erfüllen, sind besonders zu schützen. 

9.6 Kampfmittel 

Nach derzeitigem Kenntnisstand befindet sich das Plangebiet nicht im Bereich einer ausgewie-
senen Kampfmittelverdachtsfläche.  

Nach erneuter Prüfung der zurzeit vorliegenden Unterlagen durch das Amt für Brand- und Kata-
strophenschutz konnten keine neuen Erkenntnisse der von der Planung betroffenen Flächen mit 
Kampfmitteln festgestellt werden. 

Es wird dennoch darauf hingewiesen, dass Kampfmittel jeglicher Art niemals ganz ausgeschlos-
sen werden können. 

Zudem unterliegen die beim Kampfmittelbeseitigungsdienst vorliegenden Unterlagen einer stän-
digen Aktualisierung, sodass die Beurteilung von Flächen bei künftigen Anfragen ggf. von den 
bislang getroffenen Einschätzungen abweichen kann. 

Sollten Gegenstände aufgefunden werden, bei den die Vermutung nahe liegt, dass es sich um 
Kampfmittel handeln könnte, besteht gem. § 2 GEFAHRENABWEHRVERORDNUNG ZUR VERHÜTUNG 

VON SCHÄDEN DURCH KAMPFMITTELN (KAMPFM-GAVO) die Verpflichtung, den Fund unverzüglich 
dem Landkreis Mansfeld-Südharz, Amt für Brand- und Katastrophenschutz unter 112 (Leitstelle 
Mansfeld-Südharz) oder der nächsten Polizeidienststelle zu melden. Alle Arbeiten sind sofort ein-
zustellen. 

9.7 Denkmalschutz/Archäologie 

Laut Stellungnahme der unteren Denkmalschutzbehörde vom 04.12.2024 sowie des Landesam-
tes für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt (LDA LSA) vom 16.01.2025 zum Vorent-
wurf der vorliegenden Planung befinden sich im Bereich des geplanten Vorhabens archäologi-
sche Kulturdenkmale im Sinne des § 2 DENKMALSCHUTZGESETZ DES LANDES SACHSEN-ANHALT 
(DENKMSCHG LSA). 

Dabei handelt es sich um  

•  Siedlungen aus dem Neolithikum, der Bronzezeit, vorrömische Eisenzeit und 

•  Fundstellen aus dem Neolithikum. 

Im Umfeld befindet sich gem. § 2 DENKMSCHG LSA folgende archäologische Kulturdenkmale: 

•  Siedlungen undatiert sowie aus dem Neolithikum, der Bronzezeit, vorrömische Eisenzeit, 
dem Mittelalter; 

•  Fundstellen undatiert sowie aus dem Neolithikum, der Bronzezeit, vorrömische Eisenzeit, 
römische Kaiserzeit – Völkerwanderungszeit, dem Mittelalter; 

•  Grabhügel und Brandbestattungen undatiert; 

•  Körperbestattungen undatiert sowie aus dem Neolithikum; 

•  Gräberfeld aus der Bronzezeit und 

•  Befestigung aus dem Mittelalter. 
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Aufgrund der topographischen Situation und naturräumlichen Gegebenheiten (Bodenqualität, 
Gewässernetz, klimatische Bedingungen) sowie analoger Gegebenheiten vergleichbarer Sied-
lungsregionen bestehen begründete Anhaltspunkte, dass bei zukünftigen Bodeneingriffen wei-
tere Bodendenkmale entdeckt werden (vgl. § 14 Abs. 2 DENKMSCHG LSA). 

Gem. § 2 i. V. m. § 18 Abs. 1 DENKMSCHG LSA entsteht ein Denkmal ipso iure und nicht einen 
Verwaltungsakt. Alle Kulturdenkmale genießen gem. § 14 Abs. 1 und Abs. 2 DENKMSCHG LSA 

Gleichbehandlung. 

Die untere Denkmalschutzbehörde sowie das LDA LSA gehen davon aus, dass die Errichtung 
der PVA zu Eingriffen, Veränderungen und Beeinträchtigungen der Kulturdenkmale führt. 

Deshalb ist laut Stellungnahme der unteren Denkmalschutzbehörde vom 22.12.2025 gem. § 14 
Abs. 1 DENKMSCHG LSA für jegliche Tiefbauarbeiten im Plangebiet eine denkmalrechtliche Ge-
nehmigung erforderlich. Der Antrag ist schriftlich beim Landkreis Mansfeld-Südharz, Bauord-
nungsamt zu stellen. Es ist ein Übersichtsplan mit Trassenführung sowie die Darstellung der Ein-
griffstiefen beizufügen. 

In der denkmalrechtlichen Genehmigung ist mit Auflagen zur Anzeigepflicht des Beginns der Erd-
arbeiten sowie zur Dokumentations- und Kostenpflicht für den Verursacher der Maßnahme im 
Falle archäologischer Funde und Befunde zu rechnen. 

Gem. § 1 und § 9 DENKMSCHG LSA sind archäologische Kulturdenkmale zu schützen, zu erhalten 
und zu pflegen (substanzielle Primärerhaltungspflicht). Hierbei erstreckt sich der Schutz auf die 
gesamte Substanz des Kulturdenkmales einschließlich seiner Umgebung, soweit dies für die Er-
haltung, Wirkung, Erschließung und die wissenschaftliche Forschung von Bedeutung ist. 

Der Schutz erstreckt sich auf die gesamte Substanz des Kulturdenkmales einschließlich seiner 
Umgebung, soweit dies für die Erhaltung, Wirkung, Erschließung und die wissenschaftliche For-
schung von Bedeutung ist. 

Die denkmalrechtliche Genehmigung stellt einen mitwirkungsbedürftigen Verwaltungsakt dar. 

Bei begründeten Anhaltspunkten, dass bei Erdeingriffen archäologische Kulturdenkmale verän-
dert werden, kann ein repräsentatives Dokumentationsverfahren mit Ziel zur Qualifizierung und 
Quantifizierung der archäologischen Evidenz innerhalb des eingegrenzten Planungsgebietes zu-
züglich begründeter Anhaltspunkte für Kulturdenkmale dazu dienen, das Versagen einer Geneh-
migung abzuwenden. Dieser Schritt kann der Genehmigung vorgelagert oder von dieser umfasst 
sein. 

Um die Grundlage für eine denkmalrechtliche Genehmigung (Art und Weise der Errichtung) zu 
schaffen und die Vorgaben für die Dokumentation zu ermöglichen, muss aus facharchäologischer 
Sicht den Baumaßnahmen ein fachgerechtes und repräsentatives Dokumentationsverfahren zur 
Qualifizierung und Quantifizierung der archäologischen Evidenz (Magnetometerdokumentation 
im Bereich der Modultische mit Bodenaufschlüssen für Referenzdokumentation sowie ein 1. Do-
kumentationsabschnitt mit Oberbodenabnahme in einem repräsentativen Raster im Bereich von 
Zuwegungen, Trafostationen, etc.) vorgeschaltet werden. 

Im Anschluss ist zu prüfen, in welcher Art und Weise der Errichtung aus facharchäologischer 
Sicht zugestimmt werden kann – möglicherweise unter der Bedingung, dass entsprechend § 14 
Abs. 9 DENKMSCHG LSA eine fachgerechte archäologische Dokumentation nach den derzeitig 
gültigen Standards des LDA LSA durchgeführt wird (Sekundärerhaltung) oder aber in Teilberei-
chen die Ständerleichtbauweise zugunsten einer noninvasiven Bauweise verändert wird. So ist 
eine dem Kulturdenkmal angemessene Art und Weise der Errichtung gewährleistet. 
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Bei Bodeneingriffen für interne Verkabelungen, Zuleitungen, Zaunsetzungen etc. wird gem. § 14 
Abs. 9 DENKMSCHG LSA eine baubegleitende archäologische Dokumentation erforderlich. 

Das Dokumentationsverfahren ist gem. § 5 Abs. 2 DENKMSCHG LSA vom Landesamt für Denk-
malpflege und Archäologie (LDA LSA) durchzuführen. Die Ausführungen zur erforderlichen ar-
chäologischen Dokumentation (Geländearbeit mit Vor- und Nachbereitung, restauratorischer Si-
cherung, Inventarisierung) sind in Form einer schriftlichen Vereinbarung zwischen dem Bauherrn 
und dem LDA LSA abzustimmen. Dabei gilt für die Kostentragungspflicht das Verursacherprinzip. 
Die Vereinbarung ist in Kopie der unteren Denkmalschutzbehörde unverzüglich nach Unterzeich-
nung, jedoch spätestens mit der Baubeginnanzeige zu überreichen. Art, Dauer und Umfang der 
Dokumentation sind rechtzeitig mindestens zwölf Wochen im Vorfeld der Maßnahme mit dem 
LDA LSA verbindlich abzustimmen. 

Dem Teilplan Archäologische Denkmale des FLÄCHENNUTZUNGSPLAN 2025 DER LUTHERSTADT LU-

THERSTADT EISLEBEN ist zu entnehmen, dass östlich der Biogasanlage bzw. Stallanlagen im Bau-
feld zwischen Wirtschaftsweg und der L160 ein vermutetes archäologisches Denkmal in den 
Planbereich hineinragt. Die Informationen zu archäologischen Denkmälern in der  
Lutherstadt Eisleben stellen den Stand des Jahres 2013 dar. Eine Überprüfung der derzeitigen 
Situation bzw. Einschätzung, ob weitere archäologische Kulturdenkmale im oder im Umfeld des 
Änderungsbereiches zu vermuten sind, sollte im Rahmen der Beteiligung zum Vorentwurf der 
Flächennutzungsplanänderung durch die zuständige Fachbehörde erfolgen. 

Die geplante Baumaßnahme (PV-Anlage in Ständerleichtbauweise) führt grundsätzlich zu Ein-
griffen, Veränderungen und Beeinträchtigungen ggf. vorhandener Kulturdenkmale. Gemäß §§ 1, 
9 DENKMALSCHUTZGESETZES FÜR SACHSEN-ANHALT (DENKMSCHG LSA) sind archäologische Kul-
turdenkmale im Sinne des DENKMSCHG LSA zu schützen, zu erhalten und zu pflegen (substanzi-
elle Primärerhaltungspflicht). Hierbei erstreckt sich der Schutz auf die gesamte Substanz des 
Kulturdenkmals einschließlich seiner Umgebung, soweit dies für die Erhaltung, Wirkung, Erschlie-
ßung und die wissenschaftliche Forschung von Bedeutung ist.  

Es ist sicherzustellen bzw. zu gewährleisten, dass das Kulturdenkmal in Form einer fachgerech-
ten Dokumentation der Nachwelt erhalten bleibt (Sekundärerhaltungspflicht). 

Befunde mit den Merkmalen eines Kulturdenkmals gem. § 9 Abs. 3 DENKMSCHG LSA sind bis 
zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige unverändert zu lassen. Eine wissenschaftliche Unter-
suchung durch das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt oder vom 
ihm Beauftragte ist zu ermöglichen. Innerhalb dieses Zeitraums wird über das weitere Vorgehen 
entschieden. 

9.8 Brandschutz 

Die Stadt Lutherstadt Eisleben ist nach § 2 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 1 des BRANDSCHUTZ- UND HIL-

FELEISTUNGSGESETZES DES LANDES SACHSEN-ANHALT für den abwehrenden Brandschutz und die 
Hilfeleistung in ihrem Gebiet zuständig und hat für eine ausreichende Löschwasserversorgung in 
ihrem Gebiet zu sorgen. Insbesondere die Einhaltung des Zeitkriteriums nach § 2 Abs. 2 BRSCHG 
durch die örtlich zuständige Feuerwehr ist zu gewährleisten. 

Die Löschwasserversorgung ist entsprechend bzw. in Anlehnung an die Technische Regel DGW 
Arbeitsblatt W 405 „Bereitstellung von Löschwasser durch die öffentliche Trinkwasserversorgung“ 
(Februar 2008) sicherzustellen. Hiernach ist für den Grundschutz der PV-Anlage mindestens 
48 m³/h Löschwasser für die Dauer von zwei Stunden innerhalb des sich im Radius von 300 m 
um die Anlage erstreckenden Löschwasserbereiches erforderlich. 
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Der zu erstellende Feuerwehrplan nach DIN 14095 ist mit dem Fachbereich BKR abzustimmen. 
Nach der Freigabe und Bestätigung durch den Fachbereich BKR ist der Plan der Brandschutz-
behörde zu übergeben.  

Die örtliche Feuerwehr kann auf Wunsch bei Fertigstellung der Anlage mit den Anlagenbestand-
teilen vertraut gemacht und in die Örtlichkeit sowie die für die Brandbekämpfung relevanten Be-
standteilen der Anlage eingewiesen werden. Die Einzelheiten zur Feuerwehrerschließung sind 
rechtzeitig mit der Brandschutzdienststelle abzustimmen. 

Eine Brandgefahr der Module sowie der Gestelle besteht generell nicht. 

Im Falle eines Brandes ist ein kontrolliertes Abbrennen sicherzustellen und ein Übergreifen der 
Flammen auf die benachbarten Grundstücke zu verhindern. 

Batteriespeicher, Trafo- bzw. Wechselrichterstationen müssen gekennzeichnet sein und die Zu-
gänglichkeit ist zu gewährleisten. Auch die Zufahrt- und Zutrittsmöglichkeiten der Feuerwehr zu 
den Anlagenteilen kann gemeinsam mit der örtlichen Feuerwehr erarbeitet werden. Baumbe-
stände bzw. Begrünung (Neupflanzung oder im Bestand) im Bereich der Feuerwehrzufahrten sind 
so zu konzipieren, dass für Feuerwehrfahrzeuge jederzeit eine ungehinderte Durchfahrtshöhe 
von mindestens 3,5 m gewährleistet wird (§§ 3, 5 Abs. 2, §§ 14 und 50 BAUO LSA). 

9.9 Abfallbeseitigung 

Träger der Abfallbeseitigung ist der Landkreis Mansfeld-Südharz. Die Entsorgung der anfallenden 
Abfälle erfolgt durch den vom Landkreis beauftragten Dritten. Eine Entsorgung während der Be-
triebsphase ist für das Änderungsgebiet nicht erforderlich. 

Von der Unteren Abfallbehörde wurden im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung mit 
Stellungnahme vom 21.11.2024 zum im Parallelverfahren geführten vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes nachfolgende Hinweise vorgetragen: 

Grundsätzlich sind Abfälle zu vermeiden. Unvermeidbar anfallende Abfälle sind einer Verwertung 
zuzuführen, soweit dies technisch möglich und wirtschaftlich zumutbar ist (§ 7 Abs. 2 und 4 KREIS-

LAUFWIRTSCHAFTSGESETZ – KRWG). Es ist einer hochwertigen Verwertung der Vorrang zu geben 
(§ 8 Abs. 1 KRWG). Nur nicht vermeidbare, nicht verwertbare Abfälle sind nach den Grundsätzen 
der Gemeinwohlverträglichkeit zugelassenen Entsorgungsanlagen anzudienen (§ 15 Abs. 2, § 18 
Abs. 1 KRWG). Abfälle zur Verwertung sowie zur Beseitigung sind getrennt zu halten und zu 
behandeln. Es gilt das Vermischungsverbot gem. § 9a und § 15 Abs. 3 KRWG. 

Für die Verwertung von mineralischen Abfällen sind die ANFORDERUNGEN AN DIE STOFFLICHE VER-

WERTUNG VON MINERALISCHEN ABFÄLLEN – TECHNISCHE REGELN (LAGA M20) sowie die Vorgaben 
der ERSATZBAUSTOFFVERORDNUNG (ERSATZBAUSTOFFV) zu beachten. Analytische Untersuchun-
gen und die Bewertung der mineralischen Abfälle sind entsprechend dem vorgesehenen Entsor-
gungsweg vorzunehmen. 

In Abhängigkeit von der Schadstoffbelastung sind die Abfälle vor der Entsorgung den entspre-
chendem Abfallschlüsselnummer gem. der Abfallverzeichnis-Verordnung (AW) zuzuordnen. 
Nach Art und Beschaffenheit werden die Abfälle in gefährliche und nicht gefährliche Abfälle ein-
gestuft. 

Der Nachweis der Entsorgung hat gem. den Regelungen der Nachweisverordnung zu erfolgen. 

Der Transport von Abfällen unterliegt der Anzeige-, Erlaubnis- und Kennzeichnungspflicht gem. 
KRWG. 
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Grundsätzlich ist eine Zwischenlagerung der anfallenden Abfälle über die Dauer der Erschlie-
ßungs- oder Baumaßnahmen hinaus auf Flächen, die nicht für diesen Zweck freigegebene wur-
den nicht erlaubt. 

Nicht kontaminiertes Bodenmaterial und andere natürlich vorkommende Materialien, die bei Bau-
arbeiten ausgehoben wurden und in ihrem natürlichen Zustand an dem Ort, an dem sie ausge-
hoben worden sind, für Bauzwecke verwendet werden, unterliegen nicht dem Abfallrecht. 

9.10 Grenzeinrichtungen/-marken 

Da Grenzeinrichtungen im Geltungsbereich vorhanden sind, die gegebenenfalls durch zukünftige 
Bautätigkeit zerstört werden könnten, gilt die Regelung nach § 5 und § 22 der VERMESSUNGS- UND 

GEOINFORMATIONSGESETZES SACHSEN-ANHALT (VERMGEOG LSA 2004), wonach derjenige ord-
nungswidrig handelt, der unbefugt Grenzmarken einbringt, verändert oder beseitigt. 

Insofern hat der für die Baumaßnahme verantwortliche Träger gegebenenfalls dafür zu sorgen, 
dass die erforderlichen Arbeiten zur Sicherung bzw. Wiederherstellung der Grenzmarken durch 
eine nach § 1 des o. a. Gesetzes befugte Stelle durchgeführt werden.  

Im Plangebiet befinden sich die Lagefestpunkte 4434 04610 (nordwestliche Plangebietsgrenze) 
und 4435 04110 (östlich der L 160) der Festpunktfelder des Landes Sachsen-Anhalt. Gem. § 5 
VERMGEOG LSA sind diese Festpunkte gesetzlich geschützt.  

Sollte im Rahmen konkreter Maßnahmen die Gefährdung der Punkte absehbar sein, ist das zu-
ständige Fachdezernat Grundlagenvermessung rechtzeitig zu informieren. 

Für die Festpunkte wird eine öffentlich-rechtliche Schutzfläche im Radius von 2 m entsprechend 
§ 1 der VERORDNUNG ZUR DURCHFÜHRUNG DES VERMESSUNGS- UND KATASTERGESETZES DES LAN-

DES SACHSEN-ANHALT (DVO VERMKATG LSA). 

Die zum Schutz von Festpunkten beanspruchten Schutzflächen dürfen weder überbaut, abgetra-
gen oder sonst verändert werden. 

Auch in diesem Zusammenhang wird auf die Regelung nach § 5 und § 22 VERMGEOG LSA hin-
gewiesen, wonach derjenige ordnungswidrig handelt, der unbefugt Vermessungsmarken ein-
bringt, verändert oder beseitigt. 

9.11 Versorgungsleitungen 

Gasleitungen 

Östlich bzw. südlich der L 160 verläuft eine unterirdische Gashochdruckleitung der MITNETZ Gas 
GmbH. Der einzuhaltende Schutzstreifen beträgt 4 m (jeweils 2 m rechts und links der Trasse). 
Das Überbauen der Leitungen und Anlagen ist verboten. 

Bei geplanten Pflanzmaßnahmen ist ein Mindestabstand von 2,5 m als horizontaler Abstand zwi-
schen Stammachse der Pflanze und Außenhaut der Versorgungsanlage einzuhalten.  

Weiterhin sind die "ALLGEMEINEN VERHALTENSREGELN UND VORSCHRIFTEN ZUM SCHUTZ VON GAS-

ANLAGEN" zu beachten.  

Sollten aus objektiven Gründen die geforderten Mindestabstände nicht eingehalten oder die 
Schutzstreifenbereiche nicht freigehalten werden können, ist eine Abstimmung mit der MITNETZ 
Gas unabdingbar.  

Die Versorgungsanlagen genießen Bestandsschutz. Sind aufgrund der geplanten Baumaßnah-
men Veränderungen am Leitungssystem notwendig oder entstehen andere Aufwendungen, trägt 
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der Verursacher sämtliche dafür anfallende Kosten, sofern in den vertraglichen Vereinbarungen 
nichts Anderes geregelt ist. 

Telekommunikationslinien 

Laut Stellungnahme der Deutschen Telekom Technik GmbH vom 01.10.2024 zum Vorentwurf 
der vorliegenden Planung befinden sich im Bereich der Flächennutzungsplanänderung Telekom-
munikationslinien der Telekom. Es sind Belange der Telekom, z. B. das Eigentum, die ungestörte 
Nutzung des Netzes sowie die Vermögensinteressen betroffen. Demnach sind der Bestand und 
der Betrieb der Anlagen weiterhin uneingeschränkt zu gewährleisten. 

Stromleitungen 

Außerhalb des Änderungsbereiches, innerhalb des im Südosten unmittelbar angrenzenden Flur-
stückes 53/16 der Flur 3 der Gemarkung Hedersleben verläuft eine 20-kV-Leitung der Stadtwerke 
Lutherstadt Eisleben GmbH. Es sind bei anstehenden Tiefbauarbeiten angemessene Sicherheits-
abstände einzuhalten. 

9.12 Infrastrukturanlagen 

Landesstraße L 160 

Die L 160 unterteilt den Geltungsbereich in zwei Teilbereiche. Die Straße selbst ist nicht Bestand-
teil der 4. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES 2025. 

Konkret befindet sich das Plangebiet befindet sich auf einer Länge von rd. 1.015 m unmittelbar 
östlich und rd. 305 m unmittelbar westlich der Landstraße L 160 außerhalb des Erschließungs-
bereiches einer Ortsdurchfahrt von Netzknoten 4436 008 von Station km 1.365 bis km 2.380. 

Die Bebauung der einzelnen Grundstücke im vorliegenden Geltungsbereich unterliegt deshalb 
den anbaurechtlichen Beschränkungen des § 24 des Straßengesetzes für das Land Sachsen-
Anhalt (StrG LSA). Damit ist ein Abstand der Bebauungsgrenze von mindestens 20 m zur Lan-
desstraße, gemessen vom Fahrbahnrand (Anbauverbotszone) für Hochbauten jeder Art, zu der 
auch Solarmodule, Zaunanlagen gehören, einzuhalten. Hier sind von Seiten der Landesstraßen-
baubehörde Sachsen-Anhalt – Regionalbereich Süd Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft vorgesehen. 

9.13 Flurneuordnung 

Laut Stellungnahme des Amtes für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Süd vom 
16.01.2025 grenzt im südwestlichen Planungsbereich das Flurneuordnungsverfahren „Polleben“ 
mit der Verfahrensnummer: 61146 MSH 232 an. 
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10. Planungsstatistik 

Darstellungen 
4. Änderung 

Flächennutzungsplan 
 in ha 

Sonstiges Sondergebiet „AGRI-PV“ 129,29 

Sonstiges Sondergebiet „Tierhaltung“ 2,79 

Grünfläche 5,18 

Umgrenzung für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Natur und Landschaft 

1,83 

Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutzobjekten im Sinne 
des Naturschutzrechts 

0,47 

Gesamtfläche 139,56 

Tabelle 3: Flächendarstellung in der 4. Änderung des FNP 2025 der Lutherstadt Eisleben 

11. Verfahren 

Aufstellung 

Der Stadtrat der Lutherstadt Eisleben hat in seiner Sitzung am 04.06.2024 gemäß § 1 Abs. 3 und 
§ 2 Abs. 1 BAUGB die Aufstellung der 4. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES 2025 DER LU-

THERSTADT EISLEBEN in der Gemarkung Hedersleben beschlossen (Beschluss-Nr. 30/741/24). 

Der Aufstellungsbeschluss wurde gemäß § 2 Abs. 1 BAUGB am 29.06.2024 im Amtsblatt der Lu-
therstadt Eisleben Nr. 6, Jahrgang Nr. 34 ortsüblich bekannt gemacht. 

Beteiligung der Öffentlichkeit 

Für die vorliegende 4. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES 2025 DER LUTHERSTADT EISLEBEN 
wurde eine frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BAUGB in Form einer öffentli-
chen Auslegung durchgeführt. 

Die Unterlagen konnten in der Zeit vom 07.10.2024 bis einschließlich zum 11.11.2024 auf der 
Homepage der Lutherstadt Eisleben unter  

www.eisleben.eu/Rathaus bürgernah/Bekanntmachungen 

eingesehen werden.  

Außerdem wurden die Unterlagen in der Stadtverwaltung der Lutherstadt Eisleben, Fachbereich 
3 – Kommunalentwicklung / Bau, Klosterstraße 23, Zimmer 10, 06295 Lutherstadt Eisleben wäh-
rend der Dienstzeiten zur Einsichtnahme ausgelegt. 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB und der Betei-
ligung der Öffentlichkeit nach § 3 ABS. 2 BAUGB sind keine Stellungnahmen von Bürgern einge-
gangen. 

Der Entwurf der vorliegenden 4. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES 2025 DER LUTHERSTADT 

EISLEBEN wurde gemäß § 3 Abs. 2 BAUGB mit Begründung einschließlich Umweltbericht und den 
nach Einschätzung der Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Infor-
mationen auf der Homepage sowie in der Stadtverwaltung wie oben beschrieben ausgelegt. 
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Als umweltrelevante Stellungnahmen wurden im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit nach 
§ 3 Abs. 2 BAUGB gemeinsam mit den Planunterlagen folgende Unterlagen öffentlich ausgelegt: 

- Ministerium für Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt: Stellungnahme 
zum Vorentwurf vom 06.11.2024 

- Landesverwaltungsamt, obere Immissionsschutzbehörde: Stellungnahme zum Vorent-
wurf vom 28.10.2024 

- Landesverwaltungsamt, obere Naturschutzbehörde: Stellungnahme zum Vorentwurf 
vom 24.10.2024 

- Landkreis Mansfeld-Südharz: Stellungnahme zum Vorentwurf vom 04.12.2024 

- Regionale Planungsgemeinschaft Halle: Stellungnahme zum Vorentwurf vom 
18.10.2024 

- Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Süd: Stellungnahme zum Vorent-
wurf vom 16.01.2025 

- Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt: Stellungnahme zum 
Vorentwurf vom 16.01.2025 

- Landesamt für Geologie und Bergwesen: Stellungnahme zum Vorentwurf vom 
04.11.2024 

- Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH: Stellungnahme 
zum Vorentwurf vom 12.11.2024 

- BUND für Umwelt und Naturschutz Deutschland e. V.: Stellungnahme zum Vorentwurf 
vom 11.11.2024 

Beteiligung der Behörden 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Pla-
nung berührt werden kann, wurden frühzeitig gemäß § 4 Abs. 1 BAUGB an der Planung beteiligt. 
Sie wurden mit Schreiben vom 26.09.2024 zur Äußerung auch im Hinblick auf den erforderlichen 
Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BAUGB aufgefordert. Zur 
frühzeitigen Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BAUGB lag noch kein Umweltbericht vor. 

Für den Entwurf der 4. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES 2025 DER LUTHERSTADT EISLE-

BEN erfolgte mit dem Schreiben vom 03.11.2025 eine Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Trägern öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BAUGB. 

Abwägungs- und Feststellungsbeschluss 

Der Stadtrat der Lutherstadt Eisleben hat in seiner Sitzung am …… …... 2026 die eingegangenen 
Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange geprüft und die Abwä-
gung beschlossen (Beschluss-Nr.: …………).  

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BAUGB sowie in der Öffentlichkeitsbe-
teiligung gem. § 3 Abs. 2 BAUGB wurden keine Anregungen, Bedenken und/oder Hinweisen aus 
der Öffentlichkeit vorgebracht. 

Das Ergebnis der Abwägung wird gemäß § 3 Abs. 2 Satz 4 BAUGB mitgeteilt. 
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Die vorliegende Begründung sowie der Umweltbericht sind Grundlage des Feststellungsbe-
schlusses vom …... …… 2026 (Beschluss-Nr.: …………). 

 

Lutherstadt Eisleben, den............................... 

 

 

 

---------------------------------------------------- 

Bürgermeister der Lutherstadt Eisleben 
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Anlage 1 – Blatt 1 

Darstellung im rechtwirksamen Flächennutzungsplan 2025 
der Lutherstadt Eisleben 
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Anlage 1 – Blatt 2 

Darstellung der 4. Änderung des Flächennutzungsplanes 2025 
der Lutherstadt Eisleben 
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Anlage 2 

Gesamträumliches Planungskonzept zur Ermittlung von Potenzialflächen für Freiflächen-
Photovoltaikanlagen in der Lutherstadt Eisleben 
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1. Ziel und Aufgabenstellung   

Dieses gesamträumliche Planungskonzept dient dazu, sowohl bereits vorhandene als auch ggf. zukünf-
tig nutzbare Flächenpotenziale für die Errichtung und den Betrieb von Freiflächen-Photovoltaikanlagen 
(nachfolgend auch kurz „FF-PVA“ genannt) in der Lutherstadt Eisleben zu ermitteln und deren mögliche 
Eignung zur Errichtung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen zu untersuchen. Dazu wurden im Rahmen 
dieses Konzeptes im Stadtgebiet der Lutherstadt Eisleben sowohl die bereits vorhandenen Photovol-
taik-Freiflächenanlagen erfasst als auch neue Flächenpotenziale (nachfolgend auch „Potenzialflä-
chen“ genannt) für die Errichtung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen anhand von ausgewählten Pla-
nungs- und Restriktionskriterien ermittelt und hinsichtlich ihrer evtl. Eignung differenziert dargestellt. 

Die Ergebnisse und Potenzialflächen, die im Rahmen dieses Konzeptes ermittelt werden, sollen der 
Verwaltung, politischen Entscheidungsgremien sowie Vorhabenträgern sowohl als Grundlage für eine 
orientierende Erstbewertung und Steuerung von dahingehenden Vorhaben im Allgemeinen (Aus-
bauziele) als auch im Speziellen (Ersteinschätzung von konkreten Vorhaben und Anfragen) dienen. 
Dabei sollen und können die Ergebnisse dieses Konzeptes die erforderliche Bauleit- bzw. Genehmi-
gungsplanung eines konkreten Vorhabens nicht ersetzen bzw. müssen Vorhaben im Zuge dessen noch 
weiter geprüft und konkretisiert werden.  

2. Allgemeine Grundlagen 

2.1 Planungsgrundlagen 

In Zusammenhang mit der Errichtung einer FF-PVA sind verschiedene Rechtsvorschriften u.a. aus dem 
Baugesetzbuch (BauGB), der Baunutzungsverordnung (BauNVO), dem Raumordnungsgesetz (ROG) 
sowie dem Erneuerbaren Energien Gesetz (EEG) in der jeweils geltenden Fassung zu beachten. 

Die Errichtung und der Betrieb von FF-PVA gehört bis auf wenige Ausnahmen nicht zu den privilegierten 
Vorhaben im Außenbereich gemäß § 35 Abs. 1 BauGB. Gemäß § 35 Abs. 2 BauGB können sonstige 
Vorhaben im Einzelfall zugelassen werden, wenn ihre Ausführung oder Benutzung öffentliche Belange 
nicht beeinträchtigt und die Erschließung gesichert ist. Die Errichtung großflächiger FF-PVA berührt 
grundsätzlich öffentliche Belange wie Landschaft, Naturschutz usw., so dass auch die Voraussetzungen 
für eine Zulässigkeit nach § 35 Abs. 2 BauGB regelmäßig nicht erfüllt sind. 

Vor der Errichtung einer großflächigen FF-PVA bedarf es daher i.d.R. eines Bebauungsplans mit der 
Festsetzung z.B. eines sonstigen Sondergebietes für Photovoltaikanlagen (Ausnahme - s. Pkt. 3.3.4.1). 
Die Kommune hat keine Pflicht zur Planung. Sofern ein Planungserfordernis vorliegt, hat sie die Pflicht 
zur gesamträumlichen Prüfung, um die Entwicklungsabsichten klar abzugrenzen und die am besten 
geeigneten Standorte unter städtebaulichen und raumordnerischen Gesichtspunkten zu finden. 

FF-PVA sind in der Regel als raumbedeutsame Vorhaben einzustufen und unterliegen damit den Zielen 
und Grundsätzen der Raumordnung. Maßgeblich hierfür sind im Wesentlichen neben dem Raumord-
nungsgesetz (ROG), der Landesentwicklungsplan Sachsen-Anhalt (LEP-ST 2010) sowie die Regional-
planung.  

Im Landesentwicklungsplan Sachsen-Anhalt (LEP-ST 2010) sind dazu u.a. folgende Ziele festgelegt: 

Z 103 Es ist sicherzustellen, dass Energie stets in ausreichender Menge, kostengünstig, sicher und 

umweltschonend in allen Landesteilen zur Verfügung steht. Dabei sind insbesondere die Mög-

lichkeiten für den Einsatz erneuerbarer Energien auszuschöpfen und die Energieeffizienz zu 

verbessern. 

Z 115  Photovoltaikfreiflächenanlagen sind in der Regel raumbedeutsam und bedürfen vor ihrer Ge-

nehmigung einer landesplanerischen Abstimmung. Dabei ist insbesondere ihre Wirkung auf das 

Landschaftsbild, den Naturhaushalt und die baubedingte Störung des Bodenhaushalts zu prü-

fen. 
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Weiterhin sind hinsichtlich FF-PVA folgende Grundsätze im LEP-ST 2010 festgelegt: 

G 84  Photovoltaikfreiflächenanlagen sollen vorrangig auf bereits versiegelten oder   

 Konversionsflächen errichtet werden. 

G 85  Die Errichtung von Photovoltaikfreiflächenanlagen auf landwirtschaftlich genutzter Fläche sollte 

weitestgehend vermieden werden. 

Die Lutherstadt Eisleben befindet sich innerhalb der Regionalen Planungsgemeinschaft Halle. Damit 
werden die Ziele und Grundsätze des Regionalplans Halle für die Planung und Errichtung einer FF-PVA 
maßgeblich und werden - soweit möglich bzw. relevant - im Rahmen dieses Konzeptes berücksichtigt.  

Darüber hinaus sind in Zusammenhang mit der Planung und Errichtung von FF-PVA weitere rechtliche 
und fachliche Voraussetzungen zu berücksichtigen, die sich in verschiedenen Fachplanungen sowie 
entsprechenden Gesetzeswerken widerspiegeln (z.B. Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG). Sofern 
dahingehende gesetzliche und/oder planerische Festlegungen im Rahmen dieses Planungskonzeptes 
z.B. als relevante Kriterien Anwendung finden, werden sie in den nachfolgenden Abschnitten noch wei-
ter ausgeführt. 

2.2 Sonstige Grundlagen und Hinweise 

Die Ermittlung der Potenzialflächen im Stadtgebiet Eisleben erfolgte zu großen Teilen auf Basis einer 
GIS-gestützten Software unter Verwendung von Fremddaten Dritter (nachfolgend auch „Geofachdaten“ 
oder „Daten“ genannt) - z.B. Geofachdaten zu Schutzgebieten und Regionalplanung. Es wird darauf 
hingewiesen, dass die Daten fehlerhaft, unvollständig, veraltet, ggf. aktuell überarbeitet werden (z.B. 
Anpassung/Neufestsetzung von Schutzgebieten) bzw. von der tatsächlichen Situation vor Ort abwei-
chen können (z.B. Daten zur aktuellen Nutzungsart) und dies wiederum zu fehlerhaften bzw. unvollstän-
digen Ergebnissen bei der Erstellung des Konzeptes geführt hat und daher hierfür auch keine Garantie, 
Gewähr oder Haftung übernommen werden kann. Gleiches gilt analog auch für evtl. verwendete Daten, 
die aus der manuellen Digitalisierung vorhandener Planunterlagen entstanden sind, bei denen zudem 
noch mit erhöhten Genauigkeitsverlusten zu rechnen ist. 

Weiterhin können über die vorhandenen bzw. genutzten Daten und Informationen hinaus natürlich noch 
weitere Sachverhalte vorliegen, die bei der Erstellung des Konzeptes nicht berücksichtigt wurden, wel-
che aber für eine weitere Planung von FF-PVA relevant sein können. Hierzu sind unbedingt noch weitere 
Informationen, Recherchen, Abstimmungen, Planungen u.a. weiterführende Leistungen (z.B. Prüfung 
Netzanschluss, Prüfung Wirtschaftlichkeit, Prüfung Verfügbarkeit bzw. Abstimmung mit Grundstücksei-
gentümer(n), Abstimmungen mit Behörden, Bestandsaufnahme vor Ort) erforderlich, die nicht Bestand-
teil dieses Konzeptes sind.  

Die Erstellung des Konzeptes und insbesondere die Ermittlung von Potenzialflächen auf sonstigen Flä-
chen (vgl. Pkt. 3.3) erfolgte durch Anwendung eines individuell erstellten Funktionsalgorithmus, welcher 
auf Basis von vorhandenen Verarbeitungs- und/oder Analysefunktionen einer GIS-Software (hier: 
QGIS) erstellt wurde. Der Algorithmus ermittelt die Abgrenzung der Potenzialflächen in der Stadt auf 
Basis der vorliegenden Geofachdaten automatisiert und ermittelt für die Potenzialflächen zudem auch 
zusätzliche Attribute bzw. Eigenschaften (z.B. Flächengröße). Trotz sorgfältiger Erstellung des Algorith-
mus können aus verschiedenen Gründen ungenaue bzw. fehlerhafte Abgrenzungen der Potenzialflä-
chen sowie eine fehlerhafte Ermittlung von Attributen bzw. Eigenschaften der Potenzialflächen nicht 
gänzlich ausgeschlossen werden.  

Insbesondere vor dem Hintergrund der vorstehenden Erläuterungen und Hinweise wird ausdrücklich 
darauf hingewiesen, dass die Ergebnisse dieses Konzeptes nicht dazu geeignet sind, eine abschlie-
ßende Beurteilung zur Realisierbarkeit von FF-PVA im Stadtgebiet von Eisleben zu treffen. Dieses Kon-
zept bietet lediglich erste Anhaltspunkte bzw. unverbindliche Informationen zu ggf. dahingehenden Mög-
lichkeiten bzw. planungsrelevanten Sachverhalten. Die Ergebnisse dieses Konzeptes sollen und kön-
nen die erforderliche Bauleit- bzw. Genehmigungsplanung eines konkreten Vorhabens der Errichtung 
einer FF-PVA nicht ersetzen. Vielmehr müssen dahingehende Vorhaben im Zuge dessen noch weiter-
führend untersucht und geprüft werden. 
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Es besteht zudem die Möglichkeit, dass im Stadtgebiet noch weitere Potenzialflächen vorhanden sind, 
die aufgrund der im Rahmen der Erstellung dieses Konzeptes verwendeten Daten und Kriterien nicht 
ermittelt wurden, sich aber dennoch unter Zugrundelegung der hier verwendeten Kriterien ggf. doch für 
die Errichtung einer FF-PVA eignen.  

Dieses Konzept bietet insofern auch keine Gewähr oder Garantie, ob und in welchem Umfang die Pla-
nung, Genehmigung und Realisierung von FF-PVA in der Lutherstadt Eisleben bzw. auf den Potenzial-
flächen tatsächlich möglich ist.  

Sämtliche Flächen- und Lageangaben von Potenzialflächen sind als näherungsweise ermittelte Werte 
und Angaben zu verstehen, auf Basis dessen zunächst die grundsätzliche Größenordnung und Lage 
eines dahingehend vorhandenen Potenzials dargestellt werden soll.  

Die Prüfung der Vergütungsfähigkeit der Potenzialflächen (z.B. auf Grundlage des Erneuerbaren-Ener-
gien-Gesetzes) ist nicht Gegenstand dieses Konzeptes und ist für jede Potenzialfläche vom jeweiligen 
Vorhabenträger - sofern erforderlich - noch gesondert nachzuweisen.  
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3. Methodik und Umsetzung 

3.1 Erfassung vorhandener Freiflächen-Photovoltaikanlagen 

Zunächst wurden die im Stadtgebiet bereits vorhandene Freiflächen-Photovoltaikanlagen ermittelt und 
zusammengestellt.  

Basis für die Zusammenstellung der Informationen bildeten dahingehend bereitgestellte Daten der Lu-
therstadt Eisleben zu bereits bestehenden Freiflächen-Photovoltaikanlagen. Die näherungsweise Ab-
grenzung der durch die bestehenden FF-PVA in Anspruch genommenen Flächen erfolgte auf Basis 
einer manuellen Digitalisierung von Luftbildern bzw. vorhandenen Unterlagen des jeweiligen Bebau-
ungsplans und umfasst die von der FF-PVA tatsächlich genutzte bzw. geplante Fläche, sofern sie sich 
innerhalb des Stadtgebietes befindet. 

Aktuell befinden sich im Stadtgebiet der Lutherstadt Eisleben (Stand 07/2023) demnach insgesamt sie-
ben bereits bestehende FF-PVA. Diese Anlagen verteilen sich auf folgende Standorte: 

Nr. Bebauungsplan (sofern vorhanden) 
Größe FF-
PVA - ca. 

[ha]   

1 B-Plan Nr. 1 Gewerbe- und Sondergebiet an der B80 4,5 

2 B-Plan Nr. 14 „Krughütte“ 37,2 

3 B-Plan Nr. 15 „Nordhalde“ 8,8 

4 
B-Plan Nr. 23 „Solarpark Hans-Seidel-Schacht“  
(bisher nur ein Bauabschnitt - ca. 5 ha - realisiert) 

14,0 

5 BP Osterhausen 1 - Gewerbegebiet Osterhausen 3,5 

6 BP Rothenschirmbach 3 – Neubau von Produktionsanlagen 4,0 

7 BP Volkstedt 1 - Am Windmühlenfeld 2,8 

 Summe - ca.   74,8 

 

Bezogen auf die Gesamtfläche der Lutherstadt Eisleben (ca. 144,5 km² bzw. 14.475 ha) beträgt der 
Anteil bereits vorhandener FF-PVA insgesamt ca. 0,52 %.  

Sämtliche der hier dargestellten bereits vorhandenen FF-PVA sind im Plan 01 (Übersichtsplan Poten-
zialflächen - Ergebniskarte) dargestellt.  



Gesamträumliches Planungskonzept FF-PVA Lutherstadt Eisleben, Stand: 16.11.2023 Seite 7 von 23 

3.2 Ermittlung Potenzialflächen an Konversionsstandorten 

Sogenannte Konversionsflächen bieten sich aufgrund ihrer Historie und nicht zuletzt aufgrund ihrer ein-
geschränkten Nachnutzungsoptionen oftmals auch für die Errichtung einer FF-PVA an und sollten daher 
insbesondere auch auf eine dahingehende Nachnutzungsmöglichkeit untersucht werden. Seitens der 
Gemeinden besteht hier u.a. auch das besondere Interesse, dass derartige Flächen mitsamt ihren be-
sonderen Herausforderungen (Altlasten, Landschaftsbild, Bauruinen etc.) z.B. durch die Errichtung ei-
ner FF-PVA einer nachhaltigen Nachnutzung zugeführt werden.  

Bei der Ermittlung von möglichen Potenzialflächen an Konversionsstandorten im Stadtgebiet von Eisle-
ben wurden im Rahmen dieses Konzeptes für die Ermittlung der zusammenfassenden Flächenbilanzen 
(vgl. Pkt. 4) nur Flächen berücksichtigt, deren Größe mindestens 3 Hektar beträgt. Hintergrund hierfür 
ist zum einen die Annahme, dass bei kleineren Flächen die Realisierungswahrscheinlichkeit einer FF-
PVA aufgrund der geringen Flächengröße und der damit einhergehenden Belastung für die Projektren-
tabilität zumeist als relativ niedrig einzuschätzen ist. Zudem wird davon ausgegangen, dass derartige, 
kleine Flächen - auch in der Summe mehrerer Einzelflächen - keinen relevanten Flächenbeitrag für die 
im Rahmen dieses Konzeptes zu ermittelnden Flächenpotenziale darstellen. 

Auch im Stadtgebiet von Eisleben befinden sich entsprechende Konversionsflächen mit einer Größe 
von mehr als 3 Hektar, die nach Aussage der Lutherstadt Eisleben - soweit sie für die Errichtung einer 
FF-PVA in Frage kommen - teilweise bereits entsprechend genutzt werden. Die dahingehend vorhan-
denen FF-PVA sind in der Zusammenstellung zu den vorhandenen FF-PVA (vgl. Pkt. 3.1) bereits ent-
halten. Darüber hinaus gibt es nach Aussage der Lutherstadt Eisleben im Stadtgebiet aktuell drei wei-
tere Potenzialflächen an Konversionsstandorten mit Flächenpotenzial von jeweils mindestens 3 Hektar. 
Dazu gehören die Standorte:  

• Fläche auf dem ehemaligen Herrmannschacht (Flächenpotenzial ca. 13 Hektar)  

• Fläche östlich des Betriebsgeländes der Kläranlage (Flächenpotenzial ca. 4 Hektar).  

• Fläche ehem. Zuckerfabrik, Osterhausen (Flächenpotenzial ca. 3 Hektar) 

Für die beiden letztgenannten Standorte sind im aktuellen Flächennutzungsplan der Lutherstadt Eisle-
ben bereits Sondergebiete Photovoltaik festgelegt. Auf dem Gebiet der ehemaligen Zuckerfabrik werden 
zudem für Teilbereiche aktuell Bebauungsplanverfahren durchgeführt, mit dem Ziel hier entsprechende 
Sondergebiete Photovoltaik festzusetzen. 

Alle vorgenannten Potenzialflächen an Konversionsstandorten sind im Plan 01 (Übersichtsplan Po-
tenzialflächen - Ergebniskarte) dargestellt. 

Klarstellend wird darauf hingewiesen, dass nach Aussage der Lutherstadt Eisleben grundsätzlich auch 
Konversionsflächen für die Errichtung von FF-PVA geprüft und ggf. genutzt werden können, die kleiner 
als 3 Hektar sind, sofern sich hierfür ein entsprechender Vorhabenträger findet. Teilweise liegen hierzu 
auch schon entsprechende Planungen vor, die sich bereits in entsprechenden Festlegungen des Flä-
chennutzungsplans widerspiegeln. Konkret betrifft das u.a. folgende Festlegungen bzw. Festlegungen 
des aktuellen Flächennutzungsplans der Lutherstadt Eisleben: 

• SO PV ehem. Fortschrittschacht II, Unterrissdorf (Flächenpotenzial ca. 2,5 Hektar) 

• SO PV Gelände des ehem. VEB Kraftverkehr Eisleben, Magdeburger Straße (Flächenpotenzial 
ca. 2 Hektar) 

Die vorgenannten Flächenpotenziale an Konversionsstandorten, die allesamt jeweils kleiner als 3 Hek-
tar sind, sind ebenfalls Plan 01 (Übersichtsplan Potenzialflächen - Ergebniskarte) mit dargestellt, 
werden aber bei diesem Konzept aus den vorgenannten Gründen in den Flächenbilanzen nicht berück-
sichtigt.  

Darüber hinaus wird seitens der Lutherstadt Eisleben aktuell davon ausgegangen, dass an der vorhan-
denen Freiflächen-Photovoltaikanlage am Konversionsstandort „Krughütte“ ein Erweiterungspotenzial 
von mindestens 13.000 m² vorhanden ist, welches ebenfalls noch für die Errichtung von FF-PVA genutzt 
werden könnte. 
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Hinsichtlich der Flächen, die z.B. aufgrund ihrer aktuell noch bestehenden Nutzung nicht bei der Vor-
auswahl der Konversionsstandorte berücksichtigt worden sind, aber dennoch ggf. zukünftig ganz oder 
teilweise für die Errichtung einer FF-PVA zur Verfügung stehen, gelten die vorstehenden Ausführungen 
analog. Sollten sich hierfür Vorhabenträger finden, besteht auch hierfür die grundsätzliche Möglichkeit, 
die Errichtung einer FF-PVA zu prüfen. 

3.3 Ermittlung Potenzialflächen auf sonstigen Flächen 

Im Rahmen dieses Konzeptes wurden zudem Potenzialflächen auf sonstigen Flächen ermittelt. Dies ist 
insbesondere von Bedeutung, da gem. Pkt. 3.2 an Konversionsstandorten aktuell kaum Ausbaupoten-
zial innerhalb des Stadtgebietes vorhanden ist. 

Zur Ermittlung der Potenzialflächen auf sonstigen Flächen wurden zunächst sog. Basisflächen (vgl. Pkt. 
3.3.1) durch Ausschlusskriterien (vgl. 3.3.2) reduziert. Die daraus entstehenden Potenzialflächen wur-
den wiederum mit ggf. vorhandenen Restriktionskriterien (vgl. 3.3.3) überlagert und im Rahmen dieses 
Konzeptes gesondert dargestellt.  

Es ist davon auszugehen, dass sämtliche Potenzialflächen auf sonstigen Flächen - unabhängig von 
einer Betroffenheit von Restriktionskriterien - grundsätzlich für die Errichtung einer FF-PVA in Betracht 
kommen können. Für Potenzialflächen, die von einem oder mehreren Restriktionskriterien betroffen 
sind, ist zusätzlich noch der Belang des jeweiligen Restriktionskriteriums projektspezifisch anhand des 
konkreten Vorhabens zu untersuchen. 

3.3.1 Basisflächen 

Basis für die Ermittlung von Potenzialflächen auf sonstigen Flächen bilden vorliegende Geodatensätze 
aus dem Digitalen Basis-Landschaftsmodell des Amtlichen Topographisch-Kartographischen Informa-
tionssystems (kurz: ATKIS® Basis-DLM bzw. Basis-DLM), welches seitens des Landesamtes für 
Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt zur Verfügung gestellt wurden.  

Zur Ermittlung der Basisflächen wurden aus dem Basis-DLM aus der Objektart „AX_Landwirtschaft“ 
anhand des darin enthaltenen Attributs „VEG“ (Vegetationsmerkmal) die Flächen entfernt, die nicht als 
Ackerland oder Grünland ausgewiesen sind (z.B. Gartenland oder Obstplantage). Weiterhin wurden aus 
dem Basis-DLM aus der Objektart „AX_UnlandVegetationsloseFlaeche“ die Flächen als Basisfläche 
ausgewählt, die darin als „Vegetationslose Fläche“ dargestellt sind. Alle anderen Objektarten aus dem 
ATKIS® -Basis-DLM (z.B. „AX_Wohnbauflaeche“, „AX_Wald“, „AX_Fliessgewaesser“ usw.) bleiben un-
berücksichtigt, d.h. diese Flächen werden auch nicht als Potenzialfläche ausgewiesen, da die damit 
verbundene Nutzungsart die Errichtung einer FF-PVA ausschließt.  

3.3.2 Ausschlusskriterien 

Die Auswahl der nachfolgend aufgeführten Ausschlusskriterien orientierte sich im Wesentlichen an der 
Arbeitshilfe „Raumplanerische Steuerung von großflächigen Photovoltaik-Freiflächenanlagen in Kom-
munen“ des Ministeriums für Infrastruktur und Digitales Sachsen-Anhalt1, in der dahingehende „Nega-
tivkriterien“ aufgeführt sind. Zudem wurden im Rahmen der Erstellung dieses Planungskonzeptes wei-
tere Flächen als Ausschlusskriterium berücksichtigt, soweit dies aus planerischer Sicht geboten ist (z.B. 
Pufferzonen entlang von Straßen).  

Hintergrund für die Festlegung als Ausschlusskriterium ist, dass bei diesen Kriterien davon ausgegan-
gen wird, dass sie aufgrund ihrer Eigenschaft (z.B. Schutzziel) aus planungsrechtlicher bzw. natur-
schutzfachlicher Sicht oder auch sonstigen Gründen der Errichtung einer FF-PVA entgegenstehen 
könnten.  

Die Ausschlusskriterien werden im Rahmen dieses Konzeptes dahingehend angewendet, dass hiervon 
betroffene Flächenbereiche als Potenzialflächen auf sonstigen Flächen ausgeschlossen werden.  

 
1 Arbeitshilfe „Raumplanerische Steuerung von großflächigen Photovoltaik-Freiflächenanlagen in Kommunen“, 
Land Sachsen-Anhalt. Ministerium für Infrastruktur und Digitales, Dezember 2021 
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Klarstellend wird darauf hingewiesen, dass die in diesem Konzept angegebenen Werte für Pufferberei-
che von Objekten (z.B. Straßen, Biotope) sich nicht als generelles Ausschlusskriterium verstehen, son-
dern vielmehr u.a. dazu dienen, aus linien- und punktförmig bzw. z. T. sehr kleinflächig/kleinteilig vor-
liegenden Geofachdaten, sinnvolle flächenhafte Abgrenzungen zu erzeugen, die im Rahmen einer GIS-
basierten Ermittlung der Potenzialflächen inkl. einer Flächenbilanzierung hinreichend sinnvoll berück-
sichtigt werden können. Über den Ansatz eines allgemeinen Pufferbereiches sollen zudem auch evtl. 
einzuhaltende Schutzabstände hinreichend berücksichtigt werden, wenngleich dies im Rahmen dieses 
Konzeptes nur sehr pauschal erfolgen kann. Ob und inwieweit für ein konkretes Vorhaben eine Puffe-
rung der Objekte tatsächlich erforderlich wird bzw. welche dahingehenden Schutzabstände evtl. einzu-
halten sind, ist für den Einzelfall stets vorhabenbezogen zu ermitteln und in Abstimmung mit den zu-
ständigen Behörden bzw. Gemeinde festzulegen. Insofern dienen dahingehende Angaben zu Pufferab-
ständen in diesem Konzept lediglich als Orientierung, die stets im Zuge eines konkreten Vorhabens 
noch einmal zu konkretisieren sind. 

Die Abgrenzung der Ausschlusskriterien basiert zumeist auf dahingehend bereitgestellten Geofachda-
ten, die in ihrer Abgrenzung und Genauigkeit dem zugrundliegenden Planwerk entsprechen (z.B. Regi-
onalplan - Maßstab 1:100.000). Damit sind insbesondere im Randbereich dahingehender Kriterien auch 
Unschärfen in der Lage und Abgrenzung verbunden, die wiederum auch objektiv falsche oder zumindest 
fachlich-fragwürdige Abgrenzungen von Potenzialflächen nach sich ziehen können. Vor diesem Hinter-
grund wird auch an dieser Stelle noch einmal darauf hingewiesen, dass im Zuge einer konkreten Pla-
nung einer FF-PVA die relevanten Kriterien stets anhand der konkreten Situation vor Ort zu erfassen 
und anzuwenden sind, wie sie auch dem tatsächlich beabsichtigten Kriterien- bzw. Planungsziel offen-
sichtlich entsprechen. Insofern können sich im Zuge einer konkreten Planung einer FF-PVA zusätzlich 
auch Flächenbereiche als geeignet herausstellen, die im Rahmen dieses Konzept bisher nicht als Po-
tenzialflächen dargestellt sind. Gleichzeitig besteht auch die Möglichkeit, dass sich für Potenzialflächen 
im Zuge der weiteren Planung und Beurteilung eines Ausschlusskriteriums herausstellt, dass diese doch 
davon betroffen sind und somit für die Errichtung einer FF-PVA nicht in Frage kommen. Die tatsächliche 
Betroffenheit eines Vorhabens von relevanten Kriterien ist - wie zuvor bereits erwähnt - stets im weiter-
führenden Bauleitplan- und Genehmigungsverfahren abschließend zu untersuchen. 

Die in diesem Konzept berücksichtigten Ausschlusskriterien sind in nachfolgenden Unterabschnitten 
dargestellt und entsprechend ihrer Planungs- bzw. Rechtsgrundlage aufgegliedert. Weiterhin sind sämt-
liche Ausschlusskriterien im Plan 02 (Beiplan Ausschlusskriterien) dargestellt, soweit diese in dem 
Planausschnitt vorhanden sind. Aus Übersichtsgründen wurde in dem Plan 02 auf die separate Darstel-
lung von Pufferbereichen verzichtet. 

3.3.2.1 Regionaler Entwicklungsplan Halle (REP 2010) 

Die Lutherstadt Eisleben befindet sich innerhalb der Planungsregion Halle. Der aktuell rechtsgültige 
Regionale Entwicklungsplan für die Planungsregion Halle wurde am 21.12.2010 öffentlich bekanntge-
macht (nachfolgend auch kurz „REP Halle 2010“ genannt).  

Bei den im Rahmen des REP Halle 2010 flächenhaft festgelegten Vorranggebieten und dem damit 
festgelegten Zielen der Raumordnung wird mit Ausnahme des Vorranggebietes Wassergewinnung da-
von ausgegangen, dass diese allesamt die Errichtung einer FF-PVA ausschließen. Dazu gehören fol-
gende Festlegungen des REP Halle 2010, die im Rahmen der Erstellung des Gesamträumlichen Kon-
zeptes als Ausschlusskriterium entsprechend berücksichtigt wurden: 

• Vorranggebiet Natur und Landschaft 

• Vorranggebiet Landwirtschaft 

• Vorranggebiet Forstwirtschaft 

• Vorranggebiet Hochwasserschutz 

• Vorranggebiet Rohstoffgewinnung 

• Vorranggebiet Militärische Nutzung 

• Vorranggebiet Windenergie 
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Weiterhin wurden in Abstimmung mit der Lutherstadt Eisleben im Rahmen der Konzepterstellung noch 
weiterführende Festlegungen des REP Halle 2010 als Ausschlusskriterium berücksichtigt: 

• Vorbehaltsgebiet Aufbau eines ökologischen Verbundsystems 

• Vorbehaltsgebiet Wiederbewaldung (Erstaufforstung) 

• Vorbehaltsgebiet Rohstoffgewinnung 

• Eignungsgebiet Windenergie 

Hinzuweisen ist noch, dass die Lutherstadt Eisleben nicht von allen der vorstehenden Festlegungen 
des Regionalplans betroffen ist. 

Das Stadtgebiet von Eisleben ist zudem großflächig von dem Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft be-
troffen. Diese Festlegung des REP Halle 2010 soll in Abstimmung mit der Lutherstadt Eisleben grund-
sätzlich nur dann als Ausschlusskriterium berücksichtigt werden, insofern die besondere Eignung für 
die landwirtschaftliche Nutzung nicht durch hohe Erosion infolge Wasser stark eingeschränkt wird. Hin-
tergrund hierfür ist u.a. die Tatsache, dass von dem Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft offensichtlich auch 
Flächenbereiche betroffen sind, die sich nur eingeschränkt für eine landwirtschaftliche Nutzung eignen 
bzw. auf denen z.B. aufgrund von Erosion infolge Wasser nicht die Erträge erwirtschaftet werden kön-
nen, die die Festlegung als Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft zunächst vermuten lässt. Weitere Ausfüh-
rungen sind dazu unter Pkt. 3.3.3.3 zu finden. 

Darüber hinaus vorhandene Festlegungen des Regionalen Entwicklungsplans bleiben im Rahmen die-
ses Konzeptes unberücksichtigt, da diese für die Ermittlung von Potenzialflächen im Rahmen dieses 
Konzeptes als nicht maßgeblich bzw. für den Detaillierungsgrad dieses Konzeptes nicht als zielführend 
angesehen wurden (z.B. punktförmige Festlegungen). Im Rahmen konkreter Vorhaben sind natürlich 
stets sämtliche relevanten Belange der Regionalplanung mit in die Abwägung einzubeziehen. 

Die Datengrundlage für die Abgrenzung der Festlegungen des REP Halle 2010 bilden die Daten des 
Raumordnungskatasters des Landes Sachsen-Anhalt (ROK), bereitgestellt durch das Ministerium für 
Infrastruktur und Digitales (Gen.-Nr. MID44/012/21). 

Der Regionale Entwicklungsplan Halle 2010 befindet sich zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Konzep-
tes in der Fortschreibung, deren Verfahren noch nicht abgeschlossen ist. Nach Aussage der zuständi-
gen Regionalen Planungsgemeinschaft ist der Beschluss der Fortschreibung zwar bereits 2021 erfolgt, 
allerdings wurde die Genehmigung bisher versagt. Die Regionale Planungsgemeinschaft hat nach 
Rücksprache bestätigt, dass konkrete Vorhaben seitens der Regionalplanung auch nach den in Aufstel-
lung befindlichen Zielen und Grundsätzen der Raumordnung, also auch auf Basis der beschlossenen 
Fortschreibung geprüft und bewertet werden. Insofern wurde in Abstimmung der Lutherstadt Eisleben 
festgelegt, dass auch dahingehende Festlegungen aus der Fortschreibung des REP Halle 2010, die 
das Stadtgebiet von Eisleben betreffen, in diesem Konzept Berücksichtigung finden sollen. 

In Zusammenhang mit der Fortschreibung des REP Halle 2010 ergeben sich konkret auch Änderungen 
für das Stadtgebiet Eisleben, u.a. auch hinsichtlich der Festlegungen und Abgrenzung von Vorrang- und 
Vorbehaltsgebieten, von denen allerdings die dazugehörigen Geodatensätze zum Zeitpunkt der Erstel-
lung dieses Konzeptes noch nicht zur Verfügung standen.  

Nach Auswertung der vorliegenden Entwurfsunterlagen der Fortschreibung (2. Entwurf zur Änderung 
des Regionalen Entwicklungsplans für die Planungsregion Halle vom 30.11.2017 - Plae2017 sowie Ent-
wurf Teiländerung des 2. Entwurfs der Planänderung zum REP Halle (Stand 30.11.2017) vom 
10.11.2020) konnte festgestellt werden, dass das Stadtgebiet von Eisleben im Rahmen dieser Fort-
schreibung auch von verschiedenen Veränderungen von Festlegungen zu Vorrang- und Vorbehaltsge-
bieten betroffen ist (s. Abbildung 1).  
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Abbildung 1: Auszug Fortschreibung/Planänderung Regionalplan Halle REP 2010 (Entwurf, Stand 30.11.2017 / 10.11.2020) inkl. 
Umgrenzung Stadtgebiet Eisleben  

Zu beachten ist, dass entsprechend dem vorliegenden Kartenmaterial zur Fortschreibung des Regio-
nalplans in der Abbildung 1 nur die Festlegungen dargestellt sind, die im Zuge der Fortschreibung eine 
Veränderung gegenüber dem bestehenden Regionalplan REP Halle 2010 darstellen. Festlegungen des 
REP Halle 2010, die im Zuge der Fortschreibung nicht verändert werden, sind in den aktuell zu Verfü-
gung stehenden Kartenmaterial nicht mit dargestellt. 
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Wie aus der Abbildung 1 erkennbar ist, ist das Stadtgebiet Eisleben von verschiedenen Anpassungen 
bzw. (Neu-)Festlegungen im Rahmen der Fortschreibung betroffen. Daraus werden folgende Festle-
gungen der Fortschreibung ebenfalls als Ausschlusskriterium berücksichtigt: 

• Vorbehaltsgebiet Kultur- und Denkmalpflege (Neu-Festlegung, braun-gekachelte Markie-
rung)  

• Vorbehaltsgebiet Hochwasserschutz (Neu-Festlegung, blaue waagerecht-gestrichelte Mar-
kierung)  

• Vorrangstandort für Landesbedeutsame Industrie- und Gewerbestandorte (Neu-Festle-
gung, schwarze schräg-schraffierte Markierung) 

• Regional bedeutsamer Standort für Industrie- und Gewerbe (Neu-Festlegung, rote schräg-
schraffierte Markierung) 

Diese Festlegungen stellen im Rahmen der Fortschreibung des REP Halle 2010 neue Festlegungen 
dar, welche im bestehenden REP Halle 2010 bisher nicht enthalten waren. Zum Zeitpunkt der Erstellung 
des Konzeptes konnten seitens der Regionalen Planungsstelle dazu noch keine Geodatensätze zur 
Verfügung gestellt werden. Um diese Kriterien im Rahmen dieses Konzeptes dennoch berücksichtigen 
zu können, wurden daher hilfsweise die dahingehenden Festlegungen aus den vorliegenden Entwurfs-
unterlagen manuell digitalisiert. Hinsichtlich der damit einhergehenden Unsicherheit bezüglich der Ab-
grenzung wird auf die Ausführungen unter Pkt. 2.2 verwiesen.  

Darüber hinaus ist das Stadtgebiet von Eisleben gem. Abbildung 1 im Rahmen der Fortschreibung des 
REP Halle 2010 noch von weiteren Anpassungen betroffen: 

• Vorranggebiet Natur und Landschaft (grün-vollflächige Markierung).  

• Vorbehaltsgebiet Aufbau eines Ökologisches Verbundsystems (hellgrüne senkrecht-
schraffierte Markierung) 

• Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft (gelbe gekreuzt-schraffierte Markierung) 

• Regional bedeutsame Straße (rote Linien-Markierung) 

Bei diesen Anpassungen wird nach Prüfung der vorliegenden Entwurfsunterlagen aktuell davon ausge-
gangen, dass die Änderungen nur sehr geringfügig sind und damit auch die Ergebnisse dieses Konzep-
tes nicht maßgeblich beeinflussen. Insofern wurden hierfür die dahingehend zur Verfügung stehenden 
Geodatensätze des REP Halle 2010 verwendet und mit Ausnahme des Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft 
als Ausschlusskriterium zur Anwendung gebracht.  

Der Vollständigkeit halber wird noch darauf hingewiesen, dass die flächenhaften Festlegungen des ak-
tuell gültigen Landesentwicklungsplans Sachsen-Anhalt (LEP-ST 2010) im Rahmen dieses Konzep-
tes nicht gesondert betrachtet wurden, da diese durch die Berücksichtigung der dahingehenden Festle-
gungen des Regionalen Entwicklungsplans, der u.a. auch als Konkretisierung des Landesentwicklungs-
plans zu verstehen ist, als hinreichend berücksichtigt angesehen werden. 
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3.3.2.2 Schutzgebiete  

Im Rahmen dieses Konzeptes wurden zudem Flächenbereiche als Ausschlusskriterium angewendet, 
die dem Natur-, Landschafts- und Artenschutz dienen. Fachliche bzw. gesetzliche Grundlage bilden 
dahingehende Festsetzungen von entsprechenden Schutzgebieten - u.a. gem. Bundesnaturschutzge-
setz (BNatSchG). Folgende Schutzgebiete wurden im Rahmen dieses Konzeptes als Ausschlusskrite-
rium berücksichtigt: 

• Naturschutzgebiete (§ 23 BNatSchG) 

• Nationale Naturmonumente und Nationalparke (§ 24 BNatSchG) 

• Biosphärenreservate (§ 25 BNatSchG) 

• Natura 2000 - Gebiete (FFH, SPA, linienförmige Daten: Pufferung 20 m) 

• Landschaftsschutzgebiete (§ 26 BNatSchG) 

• Naturpark (§ 27 BNatSchG) 

• Flächenhafte Naturdenkmale (punktförmige Daten: Pufferung 20 m, (§ 28 BNatSchG)) 

• Geschützte Landschaftsbestandteile (§ 29 BNatSchG) 

• Gesetzlich geschützte Biotope (§ 30 BNatSchG, flächenhaft, inkl. Pufferung 10 m, Stand 
2015) 

• Wasserschutzgebiete (Schutzzone 1 und 2) 

Für die Abgrenzung der Schutzgebiete wurden Geofachdaten (Stand: 31.12.2022) genutzt, die seitens 
des Landesamtes für Umwelt Sachsen-Anhalt Geofachdaten bereitgestellt wurden.  

Analog zu den Festlegungen des Regionalplans ist die Lutherstadt Eisleben auch nicht von allen vor-
stehenden Schutzgebieten betroffen. 

3.3.2.3 Flächennutzungsplan Lutherstadt Eisleben 

Die Lutherstadt Eisleben verfügt über einen Flächennutzungsplan, welcher am 29.08.2013 rechtswirk-
sam wurde. 

Seitens der Lutherstadt Eisleben wurden zu dem Flächennutzungsplan digitale CAD-Daten zur Verfü-
gung gestellt, aus denen in Abstimmung mit der Lutherstadt Eisleben die nachfolgendenden Darstellun-
gen (in Klammern: Bezeichnung Layer gem. CAD-Datengrundlage) als Ausschlusskriterium übernom-
men wurden: 

• Wohnbauflächen ("WOHNBAUFLAECHE_FA.shp",("BESONDERE-WOHNGE-
BIETE_FA.shp") 

• Gemischte Bauflächen ("GEMISCHTE-BAUFLAECHEN_FA_hatches.shp", ("F_Bauf_Misch-
gebiet_best_schr_hatches.shp") 

• Gewerbliche Bauflächen ("GEWERBEGEBIETE_FA_hatches.shp", "GEWERBLICHE-BAUF-
LAECHEN_FA_hatches.shp") 

• Sondergebiete / -bauflächen („SONDERBAUFLAECHEN_FA_hatches.shp", "SONDER-
BAUFLAECHEN_FA_polyline“, "vr_wind.shp") 

• Grünflächen ("GRUENFLAECHE_FA_hatches.shp") 

• Flächen für Wald ("WALD_FA_hatches.shp", "WALD_SW.shp“) 

Die vorstehenden Darstellungen des Flächennutzungsplans wurde im Plan 02 (Beiplan Ausschlusskri-
terien) in der Legende „Darstellung Flächennutzungsplan Lutherstadt Eisleben“ zusammengefasst. 
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3.3.2.4 Landschaftsbildanalyse 

Im Zuge der Abstimmung zum Umfang und zur Methodik dieses Konzeptes wurde seitens der Lu-
therstadt Eisleben u.a. auch festgelegt, dass auch die Wirkung von FF-PVA auf das Landschaftsbild in 
die Ermittlung bzw. Bewertung der Potenzialflächen mit einfließen soll. Daraufhin wurde im Zuge weite-
rer Abstimmungen eine Methodik zur Berücksichtigung dieses Themas erarbeitet, die dahingehende 
Sachverhalte sowohl hinreichend differenziert berücksichtigt als auch dem möglichen Detaillierungsgrad 
eines solchen Konzeptes gerecht wird. Wohlwissend, dass abschließende Untersuchungen dazu im 
Rahmen dieses Konzeptes nicht erfolgen können, sollten dennoch bereits offensichtlich erkennbare 
Konflikte Berücksichtigung finden und zudem sensible Bereiche herausgearbeitet und mit dargestellt 
werden. Die Untersuchung erfolgt durch eine Landschaftsplanerin und wurde in weiterer Abstimmung 
mit der Lutherstadt Eisleben finalisiert. Die Ergebnisse und weitere Erläuterungen zur Untersuchung 
sind in der Anlage „Textliche Erläuterungen zur Festsetzung der für das Landschaftsbild bedeut-
samen Ausschluss- und Restriktionsbereiche“ zu diesem Konzept dargestellt. Diese Untersuchung 
wird nachfolgend auch kurz „Landschaftsbildanalyse“ genannt. 

Im Rahmen der Landschaftsbildanalyse sind insgesamt vier Themenbereiche entstanden, die im Rah-
men dieses Konzeptes als Ausschluss- bzw. als Restriktionskriterium Berücksichtigung finden. Konkret 
wurden als Ausschlusskriterium folgende, in der Landschaftsbildanalyse definierten Bereiche festgelegt: 

• Themenbereich „Tabuzone Ortschaften“ (Ausschlussbereich) 

• Themenbereich „Naturschutz/Halden/Entwicklungsbereiche“ (Ausschlussbereich) 

Die vorgenannten Themenbereiche der Landschaftsbildanalyse sind in dem Plan 02 (Beiplan Aus-
schlusskriterien) dargestellt. Darüber hinaus wurden in der Landschaftsbildanalyse noch zwei weitere 
Themenbereiche definiert, die in diesem Konzept als Restriktionskriterium berücksichtigt wurden (vgl. 
Pkt. 3.3.3.1). 

Weitere Details zur Herleitung der vorgenannten Bereiche sind der Anlage zu diesem Konzept („Text-
liche Erläuterungen zur Festsetzung der für das Landschaftsbild bedeutsamen Ausschluss- und Rest-
riktionsbereiche“) zu entnehmen. 

3.3.2.5 Sonstige Ausschlusskriterien 

• Überschwemmungsgebiete2 

• Vorhandene und bereits genehmigte Windenergieanlagen2 (inkl. Pufferung entsprechend 
Höhe) 

• 10 m Abstandspuffer zu Stand- und Fließgewässern (Basis: Objektart „AX_Fliessgewaes-
ser“, „AX_StehendesGewaesser und „AX_Gewaesserachse“ gem. ATKIS® Basis-DLM3) 

• 20 m Abstandspuffer zu vorhandenen Wohnbereichen (Basis: Objektart „AX_Wohnbauflae-
che“ sowie „AX_FlaecheGemischterNutzung“ gem. ATKIS® - Basis-DLM 3) 

• rechtskräftige Bebauungspläne und städtebauliche Satzungen innerhalb der Lutherstadt 
Eisleben; hierzu wurden folgende Geltungsbereiche vorhandener Bebauungspläne sowie 
städtebaulicher Satzungen berücksichtigt4 (s. nachfolgende Tabellenübersicht): 

 
2 Datengrundlage: Daten des Raumordnungskatasters des Landes Sachsen-Anhalt (ROK), bereitgestellt durch das 
Ministerium für Infrastruktur und Digitales (Gen.-Nr. MID44/013/23)  
3 ATKIS® - Basis-DLM: Digitales Basis-Landschaftsmodell des Amtlichen Topographisch-Kartographischen Infor-
mationssystems; Bereitstellung durch das Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt, Stand 
01/2023 
4 Datengrundlage: © Lutherstadt Eisleben 
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Nr. Bezeichnung Bebauungsplan / Satzung 

1 BP 1 GE- und SO-Gebiet an der B80 

2 BP 2 Federmarkt 

3 BP 3 GE- und GI-Gebiet Strohügel 

4 BP 4 Friedrichsberg 

5 BP 5 Zentrumsumgehung 

6 BP 9 Am Stadtbad 

7 BP 9 Am Stadtbad Ergänzung 

8 BP 10 Wohnpark Auenblick 

9 BP 12 Wohnpark Zeppelinstraße 

10 BP 13 An der Landwehr 

11 VBBP 14 Krughütte 

12 BP 15 Nordhalde 

13 BP 16 Klosterstraße 14 

14 BP 21 Nahversorger Hallesche Straße 

15 VBBP 23 Solarpark Hans-Seidel-Schacht 

16 BP Burgsdorf 01 Am Bösenburger Weg 

17 BP Volkstedt 1 Am Windmühlenfeld 

18 BP Unterrißdorf Am Kirchberg 

19 BP Rothenschirmbach 1 Gewerbegebiet an der B 180 

20 BP Rothenschirmbach 3 Neubau von Produktionsanlagen 

21 BP Rothenschirmbach 4 Roter Berg 

22 Abrundungssatzung Rothenschirmbach Bauernsiedlung am Wald 

23 BP 20 Industriegebiet an der A 38/B180 

24 BP Osterhausen 1 Gewerbegebiet Osterhausen 

25 BP Osterhausen 2 Gartenstraße 

26 VBBP Sittichenbach 1 Kastanienweg - Erweiterung Reiseunternehmen Pohl 

27 BP Nr. VE-1 Roter Berg Sittichenbach 

28 BP Bischofrode 1 Am Schulplatz 

29 BP Wolferode 1 An der Mühlbergstraße  

30 BP Wolferode 2 Freigut 

31 BP Wolferode 3 An der Wolfstraße  

32 BP Wolferode 4 An der Mühlbergstraße  

33 Ergänzungssatzung 1 Wolferode Eislebener Chaussee 

34 Ergänzungssatzung 2 Helfta Helpidestraße 

35 BP 24 Wohnbebauung Dachsoldstraße 

36 BP 28 Wohnbebauung Hackebornstraße 
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Weitere Ausschlusskriterien ergeben sich aus entgegenstehenden Nutzungen und topografischen Ge-
gebenheiten, soweit sie in den vorliegenden Geodatensätzen des Digitalen Landschaftsmodells (AT-
KIS® - Basis-DLM3) enthalten sind (z.B. Straßen und Wege mit entsprechender Pufferung) bzw. durch 
andere Datensätze berücksichtigt werden können. Dazu gehören:  

• Pufferzonen entlang von Straßen, Schienenwegen und sonstigen Wegen (Basis: ATKIS® - Ba-
sis-DLM3, jeweils vom Fahrbahnrand); die Pufferung orientiert sich dabei an den gesetzlich vor-
gegebenen Anbauverbotszonen: 

o Autobahnen: 40 m 
o Bundes-, Landes- und Kreisstraßen: 20 m 
o sonstige Straßen und Wege: 5 m 
o Schienenwege: 10 m 

• zur weiteren Abgrenzung und Unterteilung von einzelnen Teilflächen: vorhandene Freileitun-
gen, Straßen und Wege, die gem. den dahingehend verfügbaren  

OpenStreetMap®
 - Daten gemäß der Open Data Commons Open Database Lizenz (ODbL) 

durch die OpenStreetMap Foundation (OSMF) als Liniengeometrie bereitgestellt werden - inkl. 
Pufferung: 2 m bei Straßen und Wegen, 5 m bei Frei- bzw. 15 m bei Hoch-/Höchstspannungs-
leitungen; Pufferung jeweils von Linienachse 

3.3.2.6 Mindestgröße  

Die Potenzialflächen, die nach Anwendung der vorgenannten Ausschlusskriterien verblieben sind, wur-
den in einem nächsten Schritt um die Flächen reduziert, die kleiner als 0,1 ha sind oder deren Verhältnis 
aus Umfang (m) und Flächengröße (m²) größer als 0,2 m-1 ist. Bei diesen sehr kleinen bzw. sehr schma-
len Flächen ist davon auszugehen, dass diese aufgrund ihrer Größe bzw. Geometrie auch in Zusam-
menhang mit weiteren Teilflächen, die sich ggf. in unmittelbarer Umgebung befinden, für die Errichtung 
einer FF-PVA nicht relevant bzw. für die Ermittlung des Flächenpotenzials im Rahmen dieses Konzep-
tes nicht maßgeblich sind.  

Bedingt durch die Anwendung und Verschneidung von Geodaten entstehen technisch bedingt zudem 
auch sog. „Splitterflächen“ bzw. sehr langgezogene (schmale) Restflächen, die größtenteils ebenfalls 
damit beseitigt werden.  

3.3.3 Restriktionskriterien 

Weitere Restriktionskriterien sollen im Rahmen dieses Konzeptes dazu dienen, die nach Anwendung 
der Ausschlusskriterien entstandenen Potenzialflächen auf sonstigen Flächen hinsichtlich ihrer Eignung 
für die Errichtung von FF-PVA weiter zu differenzieren. Weiterhin soll damit auch die Möglichkeit ge-
schaffen werden, für konkrete Vorhaben frühzeitig weitere relevante Belange aufzuzeigen, die bei der 
weiteren Prüfung einer möglichen Realisierung einer FF-PVA in die Abwägung mit einbezogen werden 
müssen. Dazu wurden in Abstimmung mit der Lutherstadt Eisleben die nachfolgenden Restriktionskri-
terien zusammengestellt und im Rahmen dieses gesamträumlichen Planungskonzeptes in den Planun-
terlagen entsprechend dargestellt. 
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3.3.3.1 Landschaftsbildanalyse 

Wie bereits unter Pkt. 3.3.2.4 dargestellt, wurde im Zuge der Festlegung zum Umfang und zur Methodik 
dieses Konzeptes seitens der Lutherstadt Eisleben auch festgelegt, dass auch die Wirkung von FF-PVA 
auf das Landschaftsbild in die Bewertung von Potenzialflächen mit einfließen soll. Weitere Details zur 
Landschaftsbildanalyse sind unter Pkt. 3.3.2.4  zu finden bzw. können der Anlage dieses Konzeptes 
entnommen werden. 

Als Restriktionskriterium wurden folgende, in der Landschaftsbildanalyse definierten Bereiche festge-
legt: 

• Themenbereich „Naturschutz/Halden/Entwicklungsbereiche“ (Bereich Einzelfallprüfung) 

• Themenbereich „Aussichtspunkte/Wege/Denkmale/Touristische Entwicklungsflächen“ (Bereich 
Einzelfallprüfung) 

Vorhaben zur Errichtung einer FF-PVA, die in diesen Bereichen geplant werden, sollen jeweils einer 
Einzelfallprüfung zu dem betreffenden Themenbereich unterzogen werden. Dabei sollen für das jewei-
lige Vorhaben - soweit davon betroffen - die relevanten Belange des jeweiligen Themenbereiches Be-
rücksichtigung finden, wie sie in der Anlage weiterführend beschrieben sind. 

Die vorgenannten Themenbereiche der Landschaftsbildanalyse und die damit verbundenen Bereiche 
der Einzelfallprüfung sind in dem Plan 03 (Beiplan Restriktionskriterien / Sonstige Kriterien) darge-
stellt.  

3.3.3.2 Ertragspotenzial / Acker- bzw. Grünlandzahl 

Bei den landwirtschaftlich genutzten Flächen in der Lutherstadt Eisleben handelt es sich hauptsächlich 
um Böden mit hohen bzw. sehr hohem Ertragspotenzial (Acker- bzw. Grünlandzahl größer als 60). Basis 
für die dahingehende Einschätzung bilden die seitens des Landesamtes für Umweltschutz bereitgestell-
ten Daten zum Bodenfunktionsbewertungsverfahren (BFBV-LAU) und die darin dargestellte Bodenteil-
funktion zum Ertragspotenzial. Auf Basis dieser Daten konnte ermittelt werden, dass von den nach An-
wendung der o.g. Ausschlusskriterien verbleibenden Potenzialflächen auf sonstigen Flächen insgesamt 
weniger als 30 ha ein geringes oder sehr geringes Ertragspotenzial (Acker- bzw. Grünlandzahl ≤ 40) 
aufweisen. Der überwiegende Teil der Potenzialflächen (ca. 4.740 ha) befindet sich dagegen auf land-
wirtschaftlichen Flächen mit einem hohen Ertragspotenzial (Acker- bzw. Grünlandzahl 61 - 75) bzw. 
sehr hohen Ertragspotenzial (Acker- bzw. Grünlandzahl > 75). Das vorhandene Ertragspotenzial im 
Stadtgebiet von Eisleben ist im Plan 04 (Beiplan Ertragspotenzial (Acker- bzw. Grünlandzahl) ) dar-
gestellt. 

Soll der Ausbau von FF-PVA im Stadtgebiet über das bestehende Maß hinaus erfolgen, wäre es nicht 
zuletzt auch aufgrund der geringen Flächenpotenziale auf Konversionsstandorten (vgl. Pkt. 3.2) nicht 
zielführend, die Errichtung von FF-PVA auf landwirtschaftlich genutzten Flächen mit hohem bzw. sehr 
hohen Ertragspotenzial generell auszuschließen. Infolgedessen würden nach Berücksichtigung der o.g. 
Ausschlusskriterien nur sehr geringe Flächenpotenziale für den weiteren Ausbau definiert werden kön-
nen. Vor diesem Hintergrund wurde im Rahmen dieses Konzeptes die Acker- bzw. Grünlandzahl nicht 
als eigenständiges Restriktions- bzw. Bewertungskriterium verwendet. Vielmehr wurde die Bodenquali-
tät über das Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft in Verbindung mit der potenziellen Erosionsgefährdung 
durch Wasser berücksichtigt (vgl. Pkt. 3.3.3.3). 

3.3.3.3 Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft / potenzielle Erosionsgefährdung durch Wasser 

Das Stadtgebiet von Eisleben ist zu großen Teilen von der Festlegung eines Vorbehaltsgebietes Land-
wirtschaft des Regionalen Entwicklungsplans Halle (REP Halle 2010) betroffen, welches auch im Zuge 
der aktuellen Fortschreibung des REP Halle 2010 keine wesentlichen Änderungen erfahren soll. Wie 
bereits unter Pkt. 3.3.2.1 dargestellt, erstreckt sich das Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft auch über Flä-
chenbereiche, deren Ertragsfähigkeit infolge von Erosion durch Wasser nachweislich z.T. deutlich ein-
geschränkt ist und in diesem Zusammenhang auch von rechtlichen Auflagen betroffen sind, die ein 
wirtschaftlich optimale Bewirtschaftung einschränken bzw. erschweren.  
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Die potenzielle Erosionsgefährdung durch Wasser begründet sich nicht zuletzt durch das teilweise sehr 
bewegte Gelände mit signifikanten Höhenunterschieden innerhalb kurzer Entfernungen. Dies stellt sich 
sowohl in den dahingehend vorliegenden Kennzahlen dar und wird zudem auch durch nachweislich 
stattgefundene Erosionsereignisse in den betroffenen Gebieten bestätigt. 

Vor diesem Hintergrund sollen nur Flächenbereiche des Vorbehaltsgebietes Landwirtschaft, welche 
nicht von einer entsprechend hohen potenziellen Erosionsgefährdung durch Wasser betroffen sind, als 
Ausschlusskriterium angewendet werden. Grundlage für eine dahingehende Einschätzung der potenzi-
ellen Erosionsgefährdung durch Wasser soll die Methodik sein, wie sie auch zur dahingehenden Eintei-
lung von Feldblöcken angewendet und nachfolgend beschrieben wird. 

3.3.3.3.1 Grundlagen für Ermittlung der potenziellen Erosionsgefährdung durch Wasser 

Als Grundlage für eine Einschätzung der potenziellen Erosionsgefährdung durch Wasser wird die Vor-
gehensweise genutzt, wie sie auch zur aktuellen Einteilung der Gefährdungsklassen von Feldblöcken 
infolge von Erosion durch Wasser angewendet wird. 

Dazu ist § 3 der Verordnung zur Umsetzung der Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik in Sach-
sen-Anhalt5 folgendes festgelegt (Hervorhebungen durch Autor dieses Konzeptes): 

„In Sachsen-Anhalt werden die landwirtschaftlich genutzten Flächen nach dem Grad ihrer Erosionsge-

fährdung durch Wasser und Wind gemäß § 6 Abs. 1 Satz 2 der Agrarzahlungen-Verpflichtungenverord-

nung eingeteilt. Die Einteilung der erosionsgefährdeten Flächen erfolgt nach der in der Anlage beschrie-

benen Methodik auf Feldblockebene.“ 

In der Anlage der o.a. Verordnung wird wiederum die Methodik zur Ermittlung der potenziellen Erosi-
onsgefährdung durch Wasser beschrieben. Die potenzielle Erosionsgefährdung durch Wasser (Enat = 
K x S x R) ist demnach auf Basis der Bodenabtragsgleichung (ABAG) in Anlehnung an DIN 19708 unter 
Berücksichtigung der sog. K-, S- und R- Faktoren zu ermitteln, wobei der K-Faktor die Bodenart, der S-
Faktor die Hangneigung oder Relief und der R-Faktor die Regenerosivität berücksichtigt (vgl. Anlage 
zur Verordnung zur Umsetzung der Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik in Sachsen-Anhalt5  - Pkt. 
1.1, 1.2).  

Unter Pkt. 1.3 der Anlage5 ist festgelegt (Hervorhebungen durch Autor dieses Konzeptes): 

„Durch Multiplikation der vorab ermittelten K-, S- und R-Faktoren wird ein dimensionsloser Wert je Grid-

Zelle ermittelt. Anhand der zu einem Feldblock gehörenden Grid-Zellenwerte wird der Mittelwert für 

den Feldblock berechnet, auf dessen Grundlage die Einstufung des Feldblockes in seine Was-

sererosionsgefährdungsklasse gemäß Anlage 2 der Agrarzahlungen-Verpflichtungenverordnung6 

erfolgt.“ 

In der Anlage 2 der Agrarzahlungen-Verpflichtungenverordnung (AgrarZahlVerpflV)6 werden die 
relevanten Wassserosionsgefährdungsklassen wie folgt eingeteilt: 

„CCWasser1“:  15 ≤ K x S x R < 27,5  

„CCWasser2“:  27,5 ≤ K x S x R  

Mit der Einstufung in die Wassserosionsgefährdungsklassen sind gem. AgrarZahlVerpflV wiederum Auf-
lagen für die Bewirtschaftung der Flächen verbunden. 

3.3.3.3.2 Datengrundlage / Ermittlung der Erosionsgefährdung durch Wasser  

Aktuell stellt in Sachsen-Anhalt die Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau des Landes Sach-
sen-Anhalt die Datengrundlage mit den Ergebnissen der Bodenabtragsgleichung zur Verfügung, die für 
Einstufung der potenziellen Erosionsgefährdung landwirtschaftlicher Flächen und damit auch der Feld-
blöcke dienen soll. Dazu wird eine Rasterdatei in der Auflösung 5 x 5 m bereitgestellt, in der jeder 

Rasterzelle ein Wert für die potenzielle Erosionsgefährdung durch Wasser (Enat = K x S x R - s.o.) 

 
5 Verordnung zur Umsetzung der Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik in Sachsen-Anhalt vom 21. Juli 2015 
6 Anlage 2 - Agrarzahlungen-Verpflichtungenverordnung (AgrarZahlVerpflV), zuletzt geändert 17.09.2021 
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zugeordnet ist und wie er zuvor durch die oben beschriebene Vorgehweise ermittelt wurde. Diese Ras-
terdaten entsprechen den sog. „Grid-Zellen“, wie sie in der o.a. Verordnung des Landes Sachsen-An-
halt5 beschrieben sind. Diese Daten bilden zudem auch in diesem Konzept die Grundlage für die Ermitt-
lung der potenziellen Erosionsgefährdung durch Wasser. 

Zur Beschreibung der Erosionsgefährdung durch Wasser wird für die Flächen des jeweiligen Feldblocks 
gemäß der Verordnung5 der Mittelwert der Grid-Zellenwerte innerhalb des Feldblocks gebildet. Dieser 
Mittelwert bildet dann die Grundlage für die Einteilung gem. Anlage 2 der AgrarZahlVerpflV6.  

Die Ermittlung des Mittelwerts für die potenzielle Erosionsgefährdung durch Wasser für eine Fläche 
(hier: Fläche des Feldblockes) hängt u.a. wesentlich davon ab, welche Abmessungen die Fläche hat. 
Teilweise weisen Feldblöcke eine Größe von mehr als 100 Hektar auf. So können innerhalb eines Feld-
blockes z.T. eine sehr hohe Streuung bzw. Spannbreite der vorhandenen Werte auftreten, deren Mittel-
wert die potenzielle Erosionsgefährdung innerhalb der Fläche nur bedingt widerspiegeln. Zudem stellen 
die Abgrenzungen von Feldblöcken häufig nicht die konkrete Abgrenzung einer FF-PVA dar bzw. sind 
dahingehende Vorhaben unabhängig davon, teilweise auch feldblockübergreifend abgegrenzt. Vor die-
sem Hintergrund lassen sich die vorliegenden Einstufungen der Feldblöcke hinsichtlich ihrer Erosions-
gefährdung durch Wasser nur bedingt auf eine konkrete Vorhabenfläche einer FF-PVA übertragen.  

3.3.3.3.3 Anwendung für Vorhabenflächen FF-PVA 

Im Rahmen dieses Konzeptes wird das Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft des REP Halle 2010 im ge-
samten Stadtgebiet als Restriktionskriterium verwendet und ist entsprechend im Plan 03 (Beiplan Rest-
riktionskriterien / Sonstige Kriterien) mit dargestellt. Dabei soll das Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft 
nur dann nicht zum Ausschluss von Potenzialflächen bzw. Bereichen führen, wenn eine erhöhte poten-
zielle Erosionsgefährdung durch Wasser gem. den nachstehenden Bedingungen vorliegt.  

In Abstimmung mit der Lutherstadt Eisleben wird für Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft festgelegt, dass 
die Ermittlung der Erosionsgefährdung durch Wasser auf Grundlage der gesetzlich vorgegebenen Me-
thodik (Mittelwert über eine Fläche) allerdings auf Basis der tatsächlichen Flächenausmaße erfolgen 
soll, die wiederum durch die jeweilige Vorhabenfläche einer FF-PVA beschrieben sind. Dazu ist für jede 
Vorhabenfläche entsprechend ihrer Abgrenzung auf Basis der oben beschriebenen Vorgehensweise 
und Datengrundlage der Mittelwert für die potenzielle Erosionsgefährdung durch Wasser nach der oben 
dargestellten Methodik zu ermitteln. Insofern für eine konkrete Vorhabenfläche der so ermittelte Mit-
telwert in eine der Wasserosionsgefährdungsklassen gem. Anlage 2 der Agrarzahlungen-Verpflich-
tungenverordnung (AgrarZahlVerpflV)6 eingeordnet werden kann (d.h. Mittelwert ≥ 15), soll das Vorbe-
haltsgebiet Landwirtschaft für diese Vorhabenfläche nicht als Ausschlusskriterium angewendet werden. 
Hintergrund hierfür ist, dass davon ausgegangen wird, dass die besondere Eignung dahingehender 
Flächen für die Landwirtschaft infolge der potenziellen Erosionsgefährdung durch Wasser nur noch ein-
geschränkt gegeben ist. Zudem bietet die Errichtung einer FF-PVA auch die Möglichkeit, die potenzielle 
Erosionsgefährdung durch Wasser in diesen Bereichen durch eine dauerhafte Begrünung (z.B. Ent-
wicklung extensives Grünland) zu reduzieren. 

Zusammenfassend wird festgehalten, dass das Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft nur dann als Aus-
schlusskriterium angewendet werden soll, wenn der ermittelte Mittelwert für die potenzielle Erosionsge-
fährdung durch Wasser (Enat = K x S x R) auf Basis der Bodenabtragsgleichung (ABAG) in Anlehnung 
an DIN 19708 innerhalb einer konkreten Vorhabenfläche einer FF-PVA den Grenzwert von 15 nicht 
erreicht bzw. diesen nicht überschreitet (d.h. Mittelwert für Enat < 15). Dazu ist für jedes Vorhaben 
einer FF-PVA der Mittelwert der potenziellen Erosionsgefährdung durch Wasser entsprechend 
der o.a. Methodik zu ermitteln und nachzuweisen. 

Zudem wurden im Rahmen dieses Konzeptes exemplarisch die Mittelwerte der potenziellen Erosions-
gefährdung durch Wasser für die Bereiche der Potenzialflächen ermittelt, die sich im Bereich des Vor-
behaltsgebietes Landwirtschaft befinden. Die dahingehend betroffenen Bereiche der Potenzialflächen 
sind zudem im Plan 01 gesondert markiert. Mit dieser Markierung wird erkennbar, ob innerhalb der 
betroffenen Bereiche der Potenzialflächen für die potenzielle Erosionsgefährdung durch Wasser nach 
der oben beschriebenen Methodik durchschnittliche Werte von größer/gleich bzw. kleiner als 15 
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vorliegen. Die zugrundliegende Abgrenzung der betroffenen Bereiche der Potenzialflächen basiert da-
bei u.a. aus topgrafischen Gegebenheiten (Straßen, Wege etc.) sowie zusätzlichen Abgrenzungen, die 
auf Basis von Luftbildauswertungen erkennbar sind (z.B. Bewirtschaftungsgrenzen) und wie sie im Rah-
men der Anwendung der GIS-Funktionsalgorithmus entstanden sind (vgl. Pkt. 2.2). Die Abgrenzungen 
dieser Bereiche der Potenzialflächen stellen aber ebenso wenig wie die Feldblöcke die Grenzen von 
konkreten FF-PVA dar. Insofern dienen die dahingehenden Markierungen zur potenziellen Erosionsge-
fährdung durch Wasser zunächst lediglich der ersten Orientierung, die den Nachweis der potenziellen 
Erosionsgefährdung durch Wasser für das konkrete Vorhaben nicht ersetzen. Auf dieser Basis wurde 
ermittelt, dass insgesamt ca. 2.300 ha der Potenzialflächen, die sich innerhalb des Vorbehaltsgebiet 
Landwirtschaft befinden, durchschnittliche Werte der Erosionsgefährdung durch Wasser (Enat = K x S 
x R, vgl. oben) von kleiner als 15 aufweisen und damit für die Errichtung von FF-PVA auszuschließen 
wären. 

Die potenzielle Erosionsgefährdung durch Wasser im Stadtgebiet von Eisleben ist im Plan 05 (Beiplan 
Erosionsgefährdung durch Wasser) dargestellt. 

3.3.4 Sonstige Kriterien 

3.3.4.1 Privilegierung „200 m - Bereich“ 

Ungeachtet der Ermittlung von Potenzialflächen auf sonstigen Flächen im Rahmen dieses Konzeptes 
ist im § 35 Abs. 1 Nr. 8 lit. b) BauGB festgelegt, dass ein Vorhaben im Außenbereich zulässig ist, 
wenn öffentliche Belange nicht entgegenstehen, die ausreichende Erschließung gesichert ist und wenn 
das Vorhaben der Nutzung solarer Strahlungsenergie dient und auf einer Fläche längs von Autobah-
nen oder Schienenwegen des übergeordneten Netzes im Sinne des § 2b des Allgemeinen Eisen-
bahngesetzes mit mindestens zwei Hauptgleisen und in einer Entfernung zu diesen von bis zu 200 
Metern, gemessen vom äußeren Rand der Fahrbahn errichtet wird.  

Nachfolgend wird der im § 35 Abs. 1 Nr. 8 lit. b) BauGB benannte Bereich entlang von Autobahnen und 
Schienenwegen im Rahmen dieses Konzeptes auch kurz „200 m - Bereich“ genannt. 

Mit dieser gesetzlichen Regelung ist zur Herleitung der planerischen Zulässigkeit von FF-PVA im „200 
m - Bereich“ in der Regel kein Bauleitplanverfahren bzw. Bebauungsplan mehr erforderlich. Dahinge-
hende Flächen unterliegen demnach auch nicht mehr der kommunalen Planungshoheit, so dass eine 
Gemeinde - im Gegensatz zu allen sonstigen Flächen innerhalb einer Gemeinde - nur deutlich begrenzt 
Einfluss auf die Planung und Realisierung von FF-PVA in diesem Bereich nehmen kann. 

Auch im Stadtgebiet der Lutherstadt Eisleben befinden sich Autobahnen und Schienenwege, die eine 
dahingehende Zulässigkeit innerhalb des „200 m - Bereiches“ begründen. Insofern werden Potenzial-
flächen innerhalb des „200 m - Bereiches“ im Rahmen dieses Konzeptes auf dem Plan 01 gesondert 
markiert bzw. sind die hiervon betroffenen Bereiche auch im Plan 03 mit dargestellt. Im Stadtgebiet 
der Lutherstadt Eisleben sind insgesamt ca. 270 ha der Potenzialflächen von dem 200 m - Be-
reich betroffen. Ob und inwieweit die bis dahin angewendeten Ausschlusskriterien, die zur Abgrenzung 
von Potenzialflächen im „200 m - Bereich“ geführt haben, tatsächlich maßgeblich werden und z.B. als 
öffentlicher Belang entgegengehalten werden können, kann im Rahmen dieses Konzeptes nicht ab-
schließend ermittelt werden. Insofern ist es auch möglich, dass für weitere Flächen innerhalb des „200 
m - Bereiches“ die planungsrechtliche Zulässigkeit gegeben ist, obwohl diese im Rahmen dieses Kon-
zeptes nicht als Potenzialfläche ausgewiesen sind. 
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3.3.4.2 Flächen mit besonderen Vergütungsvoraussetzungen (EEG) 

Im Erneuerbarem Energien Gesetz (EEG) werden verschiedene Flächenkategorien definiert, für die 
gem. EEG eine gesetzliche Vergütung bzw. eine Vergütung im Rahmen eines Ausschreibungsverfah-
rens erzielt werden kann. Dazu zählen u.a. auch Flächen entlang von Schienenwegen und Autobahnen. 
Konkret legt das EEG dazu fest, dass FF-PVA, die sich im in einem Abstand von 500 Metern von der 
äußeren Fahrbahnkante einer Autobahn oder eines Schienenweges befinden (nachfolgend auch „500 
m - Bereich“ genannt), eine gesetzliche Vergütung bzw. eine Vergütung im Rahmen eines Ausschrei-
bungsverfahrens erzielen können. Vor diesem Hintergrund stellt der „500 m - Bereich“ weniger einen 
städtebaulichen als vielmehr einen wirtschaftlichen Belang bei der Abwägung dahingehender Vorhaben 
dar. Allerdings dürfte der städtebauliche Belang dahingehend zum Tragen kommen je näher sich eine 
mögliche FF-PVA an der betreffenden Verkehrsinfrastruktur befindet. 

Sämtliche in der Lutherstadt Eisleben befindlichen Potenzialflächen auf sonstigen Flächen, die sich im 
„500 m - Bereich“ befinden, sind bis zu einem Abstand von 200 Metern entlang von Autobahnen und 
Schienenwegen auch von dem „200 m - Bereich“ betroffen (vgl. Pkt. 3.3.4.1). Insofern erfolgt im Plan 
03 (Beiplan Restriktionskriterien / Sonstige Kriterien) die Markierung des „500 m - Bereiches“ nur 
zwischen einem Abstand von 200 und 500 Metern vom äußeren Fahrbahnrand der Autobahn bzw. des 
Schienenweges. 

3.3.5 Potenzialflächen auf sonstigen Flächen 

Für die Ermittlung der Potenzialflächen auf sonstigen Flächen wurden die vorgenannten Ausschluss-, 
Restriktionskriterien (vgl. Pkt 3.3.2 bzw. 3.3.3) auf die gem. Pkt. 3.3.1 zugrunde gelegten Basisflächen 
angewendet. Auf dieser Basis wurden im Stadtgebiet Eisleben auf sonstigen Flächen im Rahmen dieses 
Konzeptes folgende Potenzialflächen ermittelt: 

Nr. Potenzialflächen auf sonstigen Flächen Fläche  

ca. [ha] 

1 Potenzialflächen ohne Ausschluss- sowie ohne weitere Restriktionskriterien 
(„Weißflächen“) 

399 

2 Potenzialflächen ohne Ausschlusskriterium und zusätzlich mit mind. einem 
Restriktionskriterium (vgl. Pkt. 3.3.3) 

4.752 

3 Summe Nr. 1 und 2 - ca. 

 

5.151 

4 davon Potenzialflächen innerhalb Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft und Ø - 
potenzielle Erosionsgefährdung durch Wasser < 15 (vgl. Pkt. 3.3.3.3)  

2.315 

5  Summe Nr. 3 abzgl. Nr. 4 - ca. 2.836 

 

Die Potenzialflächen auf sonstigen Flächen, die nach Anwendung der Ausschlusskriterien verbleiben, 
sind zusammen mit den Ausschlusskriterien sowie ausgewählten Objektarten des ATKIS® - Basis-DLM3 
in dem Plan 02 (Beiplan Ausschlusskriterien) dargestellt. 

Im Plan 03 (Beiplan Restriktionskriterien / Sonstige Kriterien) sind die Potenzialflächen auf sonsti-
gen Flächen, die Restriktionskriterien gem. Pkt. 3.3.3 sowie die sonstigen Kriterien gem. Pkt. 3.3.4 dar-
gestellt. 

Die Potenzialflächen auf sonstigen Flächen, die nach Anwendung der Ausschlusskriterien verbleiben 
sowie deren evtl. Betroffenheit von Restriktionskriterien und sonstigen Kriterien sind in dem Plan 01 
(Übersichtsplan Potenzialflächen - Ergebniskarte) dargestellt. 
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4. Zusammenfassung 

Nachfolgend werden alle im Rahmen des Konzeptes ermittelten Potenzialflächen noch einmal zusam-
mengefasst und deren jeweiliger Anteil an der Gesamtfläche der Lutherstadt Eisleben dargestellt. 

Nr. 
Vorhandene Freiflächen-Photovoltaikanlagen bzw.   

Potenzialflächen  

Fläche - 
ca. [ha] 

Anteil Flä-
che Stadt 

- ca. 

1 Vorhandene Freiflächen-Photovoltaikanlagen (vgl. Pkt. 3.1) 75 0,52 % 

2 Potenzialflächen auf Konversionsstandorten (vgl. Pkt. 3.2) 20 0,14 % 

3 Potenzialflächen auf sonstigen Flächen sowie ohne Ausschluss- 
und ohne Restriktionskriterium, vgl. Pkt. 3.3) 

399 2,76 % 

4 Potenzialflächen auf sonstigen Flächen sowie ohne Ausschluss- 
und mit mind. einem Restriktionskriterium, vgl. Pkt. 3.3) 

4.752 32,83 % 

5 Summe - ca. 5.246 36,25 % 

 

Die Potenzialflächen auf sonstigen Flächen, die nach Anwendung der Ausschlusskriterien verbleiben 
sowie deren evtl. Betroffenheit von Restriktionskriterien und sonstigen Kriterien sind in dem Plan 01 
(Übersichtsplan Potenzialflächen - Ergebniskarte) dargestellt. Ebenfalls in dem Plan 01 sind die 
vorhandenen FF-PVA gem. Pkt. 3.1 sowie die Potenzialflächen auf den Konversionsstandorten gem. 
Pkt. 3.2 dargestellt. 

Auf Basis der Ergebnisse dieses Konzeptes ist u.a. erkennbar, dass bisher nur ein relativ geringer Flä-
chenanteil der Lutherstadt Eisleben mit Freiflächen-Photovoltaikanlagen bebaut wurde. Grundsätzlich 
ist es daher sinnvoll, für den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien auch Freiflächen-Photovol-
taikanlagen und dahingehende Potenzialflächen zu erschließen. Da im Stadtgebiet von Eisleben Kon-
versionsflächen aktuell aber - wenn überhaupt - nur in einem sehr begrenzten Maße zur Verfügung 
stehen, ist es sinnvoll, für den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien und hier insbesondere für 
die Errichtung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen weiteres Ausbaupotenzial auch auf sonstigen Flä-
chen, d.h. auch auf landwirtschaftlich genutzten Flächen zu erschließen und zu nutzen.  

Im Rahmen dieses Konzeptes konnte herausgearbeitet werden, dass große Teile des Stadtgebietes für 
die Errichtung einer FF-PVA aus planerischen und städtebaulichen Aspekten grundsätzlich in Frage 
kommen könnten. Dieses Flächenpotenzial bietet der Lutherstadt Eisleben die notwendigen Gestal-
tungsspielräume hinsichtlich der Lage möglicher FF-PVA und stellt damit eine wesentliche Grundlage 
für den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien und der Umsetzung dahingehender Ziele im Stadt-
gebiet dar. Die Gestaltungsspielräume hinsichtlich der Lage möglicher FF-PVA sind insbesondere des-
halb relevant, da aller Voraussicht nach bei Weitem nicht alle hier ermittelten Potenzialflächen tatsäch-
lich für die Errichtung einer FF-PVA zur Verfügung stehen werden. Hintergrund hierfür ist u.a., dass 
betroffene Grundstückseigentümer kein Interesse an der Errichtung einer FF-PVA haben oder wirt-
schaftliche Voraussetzungen für die Errichtung einer FF-PVA nicht gegeben sind. 

Nichtdestotrotz wäre es unter Umständen sinnvoll und zielführend, dass seitens der Stadt zusätzlich 
weitere städtebauliche Kriterien zur Errichtung von FF-PVA festgelegt werden. So könnte z.B. ein mög-
liches Ausbauziel definiert werden, welches einen prozentualen Flächenanteil des gesamten Stadtge-
bietes für die Errichtung von FF-PVA innerhalb eines bestimmten Zeitraums vorsieht. Damit ließen sich 
zusammen mit den erarbeiteten Restriktionskriterien der Ausbau von FF-PVA auf den Potenzialflächen 
noch konkreter steuern.  
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Sollte sich z.B. herausstellen, dass erhebliche Bereiche der hier ermittelten Potenzialflächen z.B. auf-
grund mangelnder Verfügbarkeit, Wirtschaftlichkeit oder anderer Gründe nicht mit einer Freiflächen-
Photovoltaikanlage bebaut werden können, könnte es u.U. auch sinnvoll sein, dieses Konzept z.B. da-
hingehend zu überarbeiten, dass bisherige Ausschlusskriterien neu abgewogen bzw. nicht mehr be-
rücksichtigt werden und sich infolgedessen noch weitere Flächenpotenziale erschließen lassen. 

 

Planverzeichnis 

Plan 01  Übersichtsplan Potenzialflächen - Ergebniskarte 

Plan 02  Beiplan Ausschlusskriterien    

Plan 03  Beiplan Restriktionskriterien / Sonstige Kriterien 

Plan 04  Beiplan Ertragspotenzial (Acker- bzw. Grünlandzahl) 

Plan 05  Beiplan Erosionsgefährdung durch Wasser 
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1. Aufgabenstellung  

Im Stadtgebiet der Lutherstadt Eisleben wurden auf Basis einer GIS-gestützten Potenzialanalyse 
potenzielle Flächenbereiche ermittelt, die sich für Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen 
eignen könnten. Hierfür wurde der vorgegebene Untersuchungsraum um sog. Ausschlussflächen 
reduziert. Die daraus entstandenen Potenzialflächen wurden wiederum anhand sog. 
Restriktionskriterien klassifiziert. Weitere Einschränkungen ergeben sich beispielsweise auf Grund von 
festgelegten Abstandsregelungen und vor allem auf Grund der Schutzwürdigkeit bestehender 
Umweltschutzgüter, zu denen neben der Fläche, Boden, Wasser, Klima, Flora, Fauna auch der Mensch 
mit seinen Bedürfnissen im Hinblick auf das Landschaftsbild und seine Erholung zählt.  

Die nachfolgende Methodik umfasst die Betrachtungsweise der Umweltschutzgüter mittels einer 
Luftbildanalyse, bei der bereits durch die Fernerkundung Ausschlussflächen, insbesondere die für die 
Siedlungsbereiche und das wahrnehmbare Umfeld schutzwürdiger Bereiche herausgefiltert werden und 
somit für die weiterführende Planung ausgeschlossen sind.  

2. Methodik / Herangehensweise der Potenzialanalyse im Hinblick auf das 
Landschaftsbild  

Die Festlegung und Darstellung nachfolgend ausgeführter Teilbereiche bzw. so genannter 
Ausschlussflächen erfolgte im ersten Schritt ausschließlich auf der Grundlage der Luftbildauswertung 
(Google Earth) 

Aufgrund der jahrelangen Erfahrungen im Umgang der Landschafts- bzw. Vegetations-Fernerkundung 
mittels Luftbilder und den bereits daraus erworbenen Kenntnissen, konnten für diese Projektbearbeitung 
neben den, durch Wohnsiedlungen, Verkehrstrassen etc. sichtbaren Überbauungen zusätzliche 
Interpretationen sowohl zum Biotop- und Nutzungstypenbestand wie z.B.  

• Ackerflächen 

• Aufforstung, Bewaldung, Gehölzreihen, Einzelgehölze 

• begrünte, ehemalige Haldenflächen (Inseln) 

• Ruderal- und Sukzessionsflächen 

• stehende und fließende Gewässerbereiche etc. erfolgen. 

Aus dem Luftbild konnten aber auch Flächen mit landschaftsverändernden Prozessen, wie sie z.B. 
durch die unterschiedliche Nutzungsaufgabe geprägt wurden, erkannt werden. Dazu zählen u.a. 

• Abbaugebiete / Tagebau / Bergbau / Rekultivierungsflächen / offenen Haldenflächen etc.  

Flächen, die durch Modernisierung und Technologisierung zur Veränderung der Landschaft bzw. vor Ort 
zu einer veränderten Wahrnehmung des Landschaftsbildes beigetragen haben und diesbezüglich als 
bereits vorbelastete Teilbereiche bestehen, konnten ebenfalls aus dem Luftbild erkannt werden. Dazu 
zählen u.a.  

• Hochspannungsleitungen 

• Umspannwerke 

• Stallanlagen 

• Windparks 

• PVA 

• sonstige gewerblich genutzte Flächen etc.  
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Parallel zu dieser ersten Luftbildinterpretation und Einschätzung des Landschaftsbildes wurden die 
bereits digital vorliegenden, allgemeinen Informationen über den Planungsraum herangezogen, um mit 
deren Hilfe bestehende Freiflächen weiter zu differenzieren.  Bestandteil der Datenanalyse waren 
vordergründig die allgemeine wirtschaftliche und vor allem historische Standortsituation und 
Entwicklung, aber auch die Naturraumentwicklung und die touristische Bedeutung für die Lutherstadt 
Eisleben, innerhalb der Region des Mansfelder Landes. 

Aus der Luftbildauswertung und Datenanalyse sowie einer weiterführenden Abstimmung mit der 
Verwaltung der Lutherstadt Eisleben resultierten im Hinblick auf das Landschaftsbild die nachfolgenden 
Themenbereiche von Ausschluss- bzw. Restriktionsbereichen, die in dem als Anlage beigefügten 
Übersichtsplan themenspezifisch unterschiedlich markiert wurden:  

• Tabuzone Ortschaften (Ausschlussbereich, rote Fläche/Schraffur senkrecht) 

• Naturschutz / Halden / Entwicklungsbereiche (Ausschlussbereich, grüne Fläche/Schraffur 
waagerecht) 

• Naturschutz / Halden / Entwicklungsbereiche (Restriktionsbereich, grüne Fläche/Schraffur 
gestrichelt) 

• Aussichtspunkte / Wege / Denkmale / Touristische Entwicklungsflächen (Restriktionsbereich, 
gelbe Fläche/Schraffur diagonal) 

Die Bezeichnung ´Tabuzone Ortschaften´ mit zusätzlich roter Farbgebung unterstreicht hierbei die 
Wichtigkeit und Bedeutung im Hinblick auf eine Schutzzone um die jeweiligen Siedlungsbereiche, 
um einerseits ausreichend Raum für die Entwicklung von Natur und Landschaft, aber auch einen 
Schutzraum für die zukünftige Erhaltung des Landschaftsbildes, d.h. der Ästhetik des Naturerlebens 
und der ungestörten Freiraumentwicklung der einzelnen Ortschaften, zu gewährleisten. 

Hinsichtlich der Landschaftsbildbetrachtung ist das Mansfelder Land, zu dem die Lutherstadt Eisleben 
und ihre Umgebung zählt, eine ehemalige Bergbauregion und durch zahlreiche Standorte des Kupfer-
Schiefer-Tagebaus gekennzeichnet. Sowohl die Großhalden, von denen einige im Sprachgebrauch die 
„Pyramiden des Mansfelder Landes“ bezeichnet werden, als auch die zahlreichen Kleinhalden, die als 
mittlerweile begrünte Inseln innerhalb großflächiger Ackerfluren bestehen, prägen das Landschaftsbild 
der Region. Insbesondere die Kleinhalden bestehen durch jahrelange Nutzungsaufgabe und 
fortschreitende Sukzession mit einer z.T. einzigartigen Vegetationsentwicklung und sind daher nicht nur 
historisch, sondern auch von naturschutzfachlich großer Bedeutung und erhaltenswert. Diese 
Haldenflächen und weitere, bereits aus dem Luftbild als naturschutzfachlich besondere 
Entwicklungsflächen ersichtlichen Naturräume, markieren in grüner Farbgebung weitere 
Ausschluss- und sogenannte Restriktionsbereiche zum Themenbereich ‚Naturschutz / Halden / 
Entwicklungsbereiche‘. Die Restriktionsbereiche kennzeichnen dabei jene Bereiche, in denen dieses 
Thema bei der weiterführenden Planung (Bauleitplanung) eines konkreten Vorhabens, im Rahmen einer 
Einzelfallprüfung für das jeweilige Vorhaben nochmals detaillierter untersucht werden muss.  

Auf der anderen Seite ist die Stadt Eisleben und ihre Umgebung als „Lutherstadt“ und Pilgerstätte 
bekannt. Bis nach Eisleben und weiter in südöstlicher Richtung führt mit dem Lutherweg einer der 
zahlreichen Rad- und Wandermöglichkeiten durch die Region der Lutherstadt Eisleben. Neben den 
Attraktionspunkten des unmittelbaren Stadtzentrums und der Wirkungsstätte des Namengebers wird 
der Besucher durch eine vielfältige und stark geländegeprägte Landschaft geführt.  

Ein mit Wegen besonders stark frequentierter Bereich für den Rad- und Wandertourismus erstreckt sich 
vom südlichen Stadtzentrum, weiter in südwestlicher Richtung, ungefähr von der Ortschaft Bornstedt 
bis zum südwestlich gelegenen Süßen See. Dieser großräumige Raum wurde in der Kartenübersicht 
gelb markiert und kennzeichnet insbesondere hinweisend, einen beachtenswerten Erlebensraum, der 
nicht automatisch und vollflächig einen Ausschluss sämtlicher Bauplanungen bedeutet. Der gelb 
markierte Flächenbereich zum Themenbereich ‚Aussichtspunkte / Wege / Denkmale / 
Touristische Entwicklungsflächen‘ wurde daher ebenfalls als ´Restriktionsbereich´ 
gekennzeichnet, da insbesondere innerhalb dieser Flächen, je nach Lage und Standort sensibler Natur- 
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und Erlebensbereiche, bei der Planung konkreter Vorhaben im Rahmen einer Einzelfallprüfung eine 
weitere Abwägung im Hinblick auf den Flächenerhalt bzw. zukünftige Nutzung erfolgen muss.  

Einer weiteren Abwägung im Hinblick auf die zukünftige Flächennutzung bzw. dem Flächenschutz 
bedarf es insbesondere auch bei den Flächen, die z.B. als Attraktionspunkte bekannt sind, sich jedoch 
innerhalb bzw. nahe einem bereits vorbelasteten Landschaftraum befinden.  

Da nur aus dem subjektiven Empfinden heraus entschieden werden kann, ob beispielsweise eine 
Großhalde im Stadtzentrum der Neugierde folgend erkundet werden möchte oder diese als optische 
Vorbelastung eher gemieden wird, weil es eine Abraumhalde ist, kann erst in der weiterführenden 
Planung näher betrachtet und entsprechend entschieden werden.  

Insgesamt wird eingeschätzt, dass sich die Lutherstadt Eisleben und der Landkreis auf Grund fehlender 
Industrie- und Wirtschaftsbereiche insbesondere hinsichtlich Tourismus, die Freizeit und Erholung 
weiterentwickeln und die regionale Planung diesbezüglich ausrichten muss, was sehr eng mit der 
optischen Wahrnehmung des Landschaftsbildes und dem Naturerleben verbunden ist.  

Der Geltungsbereich ist durch eine starke Geländemorphologie gekennzeichnet, die nicht 
ausschließlich durch die ehemaligen Abraumhalden des Bergbaus, sondern insbesondere durch 
eiszeitliche Prägung entstanden sind. Der genaue Geländeverlauf kann aus dem Luftbild nur sehr 
eingeschränkt nachvollzogen und daraus resultierende Sichtbeziehungen nicht eindeutig eingeschätzt 
werden, weshalb zusätzliche Informationen des Geltungsbereiches durch eine zusätzliche 
Einschätzung vor Ort unumgänglich wird.  

Wie unterschiedlich die Wirkung bzw. Wahrnehmung bestehender Sichtbeziehungen sein kann, wird 
insbesondere durch die stark variierenden Geländehöhen des Geltungsbereiches beeinflusst. Eine 
zuvor mittels Luftbildes interpretierte Sichtbeziehung zweier sensibler Bereiche (Ortsrandbereich, 
Naturschutzfläche, Touristischer Attraktionspunkt) kann nach einer Besichtigung vor Ort, infolge eines 
bestehenden Geländeversprunges, zu einer plötzlichen Sichtverschattung führen. 

In welcher Art und Weise Unterschiede zwischen der Luftbilddarstellung und einer Vorortbetrachtung 
bestehen, wird beispielhaft anhand der in der Anlage beigefügten Fotodokumentation vom 14.04.2023 
aufgeführt.  

Die Durchführung dieser zweiseitigen Raumbetrachtung führte zu den beiden nachfolgend wichtigen 
Erkenntnissen: 

• Die Landschaftsbildbetrachtung beruht auf einer durchweg subjektiven Einschätzung 

• in Landschaftsräumen, die durch eine starke Geländemorphologie gekennzeichnet sind, 
müssen Sichtwahrscheinlichkeiten sensibler Schutzbereiche durch eine zusätzliche 
Vorortbesichtigung übergeprüft werden.  

• Weitere Erkenntnisse haben sich bei der Vorortbesichtigung ergeben und wurden der 
beigefügten Fotodokumentation vom 14.04.2023 eingefügt. 
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3. Zusätzliche Hinweise und Grenzen dieser methodischen Vorgehensweise 

Die Festlegung und Darstellung der Abgrenzung von schützenswerten Bereichen erfolgte nicht 
parzellenscharf. Sie wurde gemäß der im Luftbild sichtbaren Nutzungsabgrenzungen (Grün- und 
Gehölzflächen, Waldränder, Ackerparzellen, Ortränder, Wegeführungen) durchgeführt. 

Die Abgrenzung der Tabuzonen der Siedlungsbereiche erfolgte subjektiv. Einschließlich der 
Einbeziehung des gesamten Siedlungsbereiches orientierte sich die Abgrenzung des Außenbereiches 
insbesondere an der jeweiligen Gegebenheit vorhandener Ortsrandeingrünungen, die als wertvoller 
Sichtschutz ebenfalls einbezogen wurde. Im Fall nicht vorhandener Eingrünungen bzw. 
Sichtverschattungen zum bestehenden Ortsrandbereich, wurde die Abgrenzung mit einem jeweiligen 
Schutzabstand innerhalb einer angrenzenden Ackerflur ausgeführt. 

Bestehende gewerbliche Nutzungen im Ortsrandbereich, wie z.B. Stallanlagen oder Biogasanlagen, 
stehen zumeist in unmittelbarer Sichtbeziehung zur angrenzenden Wohnbebauung und wurden 
hinsichtlich der Landschaftsbildbetrachtung als bereits vorbelastete Flächenbereiche eingestuft und von 
der Siedlungsschutzzone ausgeschlossen.  

Landwirtschafts- und sonstige Freiflächen, die zwischen Siedlungsbereichen und nahe gelegenen, 
besonderen Naturräumen liegen, wurden in Teilbereichen, auf Grund bestehender Sichtbeziehungen 
und Wahrnehmungen ebenfalls großzügig in die ´rote´ Schutzzone einbezogen, um langfristige 
Entwicklungsmöglichkeiten für beide Ortsbereiche zu gewährleisten bzw. optisch ungestörte 
Landschaftsräume zwischen beiden Siedlungsbereichen zu bewahren.  

Die entlang von Gewässerläufen ausgeprägten Naturräume, die den Siedlungsbereich tangieren, 
wurden einschließlich angrenzender Landwirtschaftsflächen, die als zusätzliche Pufferzonen für die 
Natur- und Freiraumnutzung entwickelt werden können, ebenfalls als Ausschlussflächen markiert. 

Die aktuell vorliegende Auswahl festgesetzter Flächenabgrenzungen und Schutzzonen erhebt keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit und beruht auf einer kurzfristigen Bearbeitung eines großflächig sehr 
spezifischen und vielgestaltigen Landschaftsraumes.  

Aufgrund der jeweilig subjektiven Betrachtungsweise und einer unterschiedlichen Wahrnehmung von 
Sichtbeziehungen und Störungen können weiterführende Betrachtungen des Landschaftsraumes zu 
abweichenden Interpretationen sowie zu anderen Erkenntnissen und Informationen führen.  

Aus diesem Grunde wird vorgeschlagen, die vorliegenden Ergebnisse und Aussagen durch die 
Verwaltung des Bauamtes überprüfen zu lassen. Die vorliegende Analyse versteht sich somit als 
Entwurf und wird gegebenenfalls überarbeitet.  

 

 

 

Anlagen:  Übersichtsplan Themenbereiche Landschaftsbild / Fotopunkte 

  Fotodokumentation vom 14.04.2023 
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Eigene Fotoansichten / Rundumblick /Fotopunkt 1/ Polleben Bemerkungen / Erläuterungen 

 

 
 

 

 

1 
 

Blickrichtung Westseite mit Ortschaft, die 
(Bildrand) nicht zu erkennen ist.  
 
L151 Richtung Helmsdorf verläuft mit Gefälle. 
In weiter Ferne Windpark und Halde ohne 
wahrnehmbare Störung für die Ortschaft. 

 
 

 

 

 
Blickrichtung Ostseite mit Ortschaft (Bildrand), 
die auf Grund der Ortsrandeingrünung und 
der leichten Tallage nicht erkennbar ist. 
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Fotopunkt 2/ 2a / Volkstedt 

 

 
 

2 
 

Eine Ortschaft, wie vom Erdboden 
verschluckt 
 
Volkstedt ist auf Grund der Tallage und der 
umgrenzenden Grünzüge von den 
Betrachtungsflächen der Tour nahezu 
unsichtbar geblieben. 
 

 

 

 
 

 



 

Büro für Raumplanung Dipl.-Ing. H. Perk                                                     Bearbeitung: Dipl.-Ing. (FH) Kathrin Papenroth       14.04.2023 

 

 
 

 
 

 

 

2a 
 
Erhöhter Standort abseits der Hübitzer 
Straße, die bis nach Volkstedt führt.  
Blickrichtung Nord- und Südseite 
Auf Grund des starken Gefälles und der 
Naturausprägung sind die nahe gelegene 
Ortschaft (Südseite) und die Halde (Nordseite) 
sichtverschattet 
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Fotopunkt 3/3a Haldenkegel bei Volkstedt 

 
 

 
 

3 
 

Haldenkegel zwischen Klostermansfeld und 
Polleben, der von Volkstedt und auch in 
erhöhter Lage nicht bzw. kaum sichtbar wird.  
 
Volkstedt, in ca. 1,3km ist in Tallage und 
durch die naturschutzfachlich wertvollen 
Grünzüge im Ortsrandbereich vollständig 
sichtverschattet. 
 
Auch wenn der Haldenkegel am Fuß durch 
Gehölzsukzession in die Landschaft 
eingebunden wirkt, scheidet diese auf Grund 
der gewerblichen Nachnutzung und eines 
benachbarten Windparks für die touristische 
Entwicklung aus. 
 
 

 

 

 

 

 

3a 
 
Die Eislebener Straße und die Flächen liegen 
im Bereich der Kreuzung überhöht. Die Straße 
führt mit starkem Gefälle nach Eisleben. 
Volkstedt bleibt auch von diesem Standort 
durch die Halde sichtverschattet.  
Die Flächen der Halde werden gewerblich 
genutzt und scheiden an dieser Stelle für die 
touristische Erschließung aus 
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Fotopunkt Oberrissdorf / Flugplatz  

 

 
 

 
 

 

4 
 

Standort und angrenzende Flächen in 
erhöhter Lage und durch die benachbarte 
Ortschaft nicht einsehbar 
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Fotopunkt 5/ Hedersleben  

 

 
 

 

 

5 
 

Insbesondere der östliche Ortsrand 
Hedersleben ist durch einen Grüngürtel 
gekennzeichnet, der bis Dederstedt 
ausgeprägt ist und zur Sichtverschattung 
beiträgt. 
Die nordöstliche Ortslage bietet freien Blick 
auf die Ackerflur, weshalb hier eine 
Pufferzone für den Ortsrand eingeplant wurde. 



 

Büro für Raumplanung Dipl.-Ing. H. Perk                                                     Bearbeitung: Dipl.-Ing. (FH) Kathrin Papenroth       14.04.2023 

Fotopunkt 5a / Biogasanlage Hedersleben / Fläche 1 PVA 
 

 

 
 

 

 

5a 
 

Subjektive Standortwirkung 
Landschaftsbild 
 
Die Biogasanlage im Außenbereich ist durch 
seine markante gewerbliche Ansicht 
landschaftsbildprägend und im Vordergrund 
des Betrachters eine Beeinträchtigung der 
Landschaft. Sie wird von diesem Standort aus 
als störender wahrgenommen, als der in der 
Nähe überragende Windpark, 
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Fotopunkt 6 / Kreuzungsbereich Eisleben Ost / B 180  
 

 
 

 
 

 

 

6 
 
Wahrnehmung des Landschaftsbildes in 
Ortsrandlage von Eisleben. 
 
Eisleben befindet sich in Tallage, so dass 
hohe Neubauten vom Standort teilverschattet 
werden. 
Auf der anderen Seite stellen flächige 
Grünzüge am Horizont des Betrachters ein 
wertvolles Landschaftsbild dar.  
Die Flächen zwischen dem Betrachter und 
dem jeweiligen besonders wertvollen 
Landschaftsbild-Horizont sollten hinsichtlich 
großflächiger Planungen überdacht werden, 
weshalb dieser Bereich als eine Tabuzone der 
Ortschaft dargestellt wurde. 
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Fotopunkt 7 / Kleingartenanlage am PV Feld/ Friedhof 
 

 
 

 
 
 

7 
 
Konfliktbereich PVA Siedlungsrand 
 
Wahrnehmung vorhandener 
Beeinträchtigungen im unmittelbar 
angrenzenden Ortsrandbereich durch eine 
PV-Anlage und einer Halde. 
 
Die Flächen im Ortsrandbereich sind 
vorgeprägt und vorbelastet. 
Der Konflikt von Beeinträchtigungen wird 
durch zusätzliche Sichtverschattungen, in 
dem Fall durch die Gehölzentwicklung am 
Friedhof und durch die Tallage der 
Wohnsiedlung gemildert. 
 
Die Halde wurde als Denkmal in die Siedlung 
einbezogen und ist Aussichtspunkt, 
teilbegrünt und Bestandteil einer 
Wanderroute.  
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Fotopunkt 8 / Oberhütte Kreuzungsbereich B 180  
 

 
 

 
 

8 
 
Dieser Standort stellt sich als 
konfliktarmer bzw. vorbelasteter 
Außenbereich nahe der Verkehrstrasse  
B 180 bzw. eines bereits bestehenden 
Windparks dar. 
 
Durch die geologisch unterschiedlichen 
Höhen im Eislebener Umland werden 
Ortschaften wie Volkstedt trotz geringer 
Entfernung auch von hier aus nicht sichtbar. 
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Fotopunkt 9 / Gewerbegebiet Eisleben Süd /  B 180  
 

 
 

 
 

9 
 
Abwägung zukünftiger Prioritäten der 
Flächennutzung 
 
Dem Betrachter erschließt sich von diesem 
Standort aus, auf Grund des randseitig 
großflächigen Gewerbegebietes, ein bereits 
vorbelasteter Flächenbereich entlang der 
B180. Die diesen Bereich querende 
Hochspannungsleitung ist ebenfalls prägender 
Wahrnehmung für diesen sichtbaren Raum. 
 
In unmittelbarer Angrenzung erschließt sich 
ein für Planungen möglicherweise 
konfliktarmer Raum, wäre da nicht ein 
Solitärgehölz mitten auf dem großflächigem 
Acker. 
Die „Napoleon Pappel“ ist als Attraktionspunkt 
von Eisleben aufgeführt und weniger von 
naturschutzfachlicher als von historischer 
Bedeutung. Nordwestlich daran schließt ein 
flächiger Grünzug, der möglicherweise 
ebenfalls Entwicklungsmöglichkeiten für die 
Naturraumentwicklung und den Tourismus 
bietet. 
 
Da auf kleinem Raum zwei 
Nutzungsentwicklungen möglich wären, gilt 
es, wie oft in der Planung, abzuwägen. 
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Ergänzende Abbildungen 
 
Quelle: 
Nebenstehende Abbildungen wurden aus dem 
Internet entnommen 
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Fotopunkt 10 / Kreuzungsbereich Eisleben Ost / B 180  
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Vorbelastung oder Naturraumentwicklung 
 
östlich und südlich, unmittelbar hinter der 
B180 befinden sich großflächige Haldenkegel 
des Kupferschiefertagebaus, die 
teilbewachsen und inselartig aus den 
großflächigen Ackerfluren herausragen und 
von hohem historischen und 
naturschutzfachlichem Wert sind. 
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Fotopunkt 11 / Helfta / Bahntrasse 1 
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Die Bahntrasse als „Raumteiler“ 
 
Die Bahntrasse stellt im Betrachtungsraum 
eine räumliche Trennung zwischen den 
Siedlungsbereichen und der freihen 
Landschaft dar. Durch die höhenbegünstigte 
Lage und eine bestehende 
Ortsrandeingrünung sind nahegelegene 
Ackerflächen vom Siedlungsbereich nur noch 
eingeschränkt sichtbar. 
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Fotopunkt 12 / Eisleben West / Bahntrasse 
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Sichtbegünstigung 
 
Großflächige Ackerfluren, mit ausreichend 
Abstand zum Siedlungsbereich stellen 
normalerweise zusätzliche 
Entwicklungsmöglichkeiten dar.  Durch die 
erhöhte Geländestruktur und eine zusätzlich 
fehlende Ortsrandeingrünung bestehen 
jedoch weiträumige Sichtbeziehungen vom 
Ortsrandbereich, weshalb diese Flächen eher 
als Pufferzone und weniger der Planung von 
PVA geeignet sind. 
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Fotopunkt 13 / Wolferode Ost / Halden 
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Einzigartiges aus der Region 
 
Ehemalige Kupferschieferhalden, die als 
inselartige Pflanzkuppeln in großflächigen 
Ackerfluren an die regionale Geschichte 
erinnern, dulden, wenn diese erhalten werden 
sollen, keine optisch auffällige Nachbarschaft, 
wie sich beispielsweise durch großflächige 
PVA erzeugt würden. 
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Fotopunkt 13a / Wimmelburg / Großhalden 
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Vom „Abraum“ zur Besonderheit 
 

Was sich für den Autofahrer, der aus Eisleben 
in Richtung Wimmelburg fährt als markante 
dunkle Riesen, ganz plötzlich aus dem Nichts 
erhebt, ist für den Einheimischen kaum noch 
sichtbar und normales Alltagsbild- die 
Großhalden der Otto Schächte entlang der 
L151.  
 
Auf Grund der beidseitig begrünten und im 
Sichtfeld stark eingeschränkten 
Verkehrstrasse, ist die Wahrnehmung der 
Halden stark eingeschränkt und vom 
jeweiligen Tempo abhängig. 
 
Wie gut geschichtlicher ´Abraum´ in eine 
Siedlung eingebunden sein kann, ist am 
Beispiel Wimmelburg erkennbar.  
Sowohl die Großhalden als auch die 
großflächigen PV Anlagen des „Geopark am 
Friedrichsberg“ sowie die 
Kupferschieferhalden am Saugrundbach 
sind durch flächiges Grün so eingerahmt, 
dass diese weniger als Vorbelastung sondern 
vielmehr als Besonderheit, als 
Attraktionspunkt in Erscheinung treten. 
 
Für den Betrachter des abgebildeten 
Einkaufsmarktes könnte es sich auch um 
einen Markt aus der Gebirgsregion handeln.  
 
Diese erhaltenswerten Einzigartigkeiten 
stehen für die Eislebener Region im Landkreis 
Mansfeld- Südharz.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ergänzende Abbildung 
Quelle: 

Die nebenstehende Abbildung wurde dem 

Internet entnommen 
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Ergänzende Abbildungen 
 

Quelle: 

Die nebenstehenden Abbildungen wurde dem 

Internet entnommen 
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Ergänzende Abbildung 
 

Quelle: 

Die nebenstehende Abbildung wurde dem 

Internet entnommen 
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Fotopunkt 14 / Neckendorf 
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Wertvoller Horizont 
 
Insbesondere am Beispiel der ersten 
Fotoaufnahme wird dank begünstigter 
Wetterlage und Geomorphologie ein Horizont 
ohne wahrnehmbare Störungen erkennbar. 
Die in der Ferne erkennbaren Halden 
befinden sich in einer Entfernung von ca. 
10km. 
 
Dem Betrachter, der an diesem 
Beispielstandort eine Pause macht, wird die 
Besonderheit und die Bedeutung eines 
ungestörten Horizontes bewusst.   
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Fotopunkt 15 / Bischofrode / Nordseite 
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„Ortschaft im Wald“ 
 

Was auf dem Luftbild wie als eine Ortschaft im 
Wald wahrgenommen wird, wirkt vor Ort 
nahezu konfliktarm, im Hinblick auf flächige 
Entwicklungsmöglichkeiten. Die den Ort 
umgebenen Ackerfluren sind auf Grund der 
Lage und bestehenden Ortrandeingrünung 
teilweise sichtverschattet bzw. auf Grund der 
Höhenunterschiede nur eingeschränkt 
sichtbar. 
 
Dennoch sollte bei diesen Ortschaften, aus 
Sicht der Einwohner bedacht werden, dass  
genau dieser Freiraum / diese Freisicht bis 
zum Waldgebiet als Tabuzone der Erholung 
und Entspannung benötigt wird (ca. 600m).  
 
Das Waldgebiet rund um Bischofrode ist 
durch zahlreiche Wander- und Radwege 
gekennzeichnet und wird diesbezüglich 
entsprechend häufig frequentiert. 
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Fotopunkt 16 / Bischofrode / Süd  
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Tabuzonen Siedlungsbereich 
 
Die Tabuzonen eines Siedlungsbereiches 
können nicht pauschal festgelegt werden 
sondern richten sich beispielsweise nach der 
jeweiligen Geländehöhe, dem Standort zur 
nächst gelegenen Siedlung, der Ausprägung 
einer Ortsrandeingrünung, nach sonstigen 
Grünzügen bzw. örtlichen Besonderheiten. 
 
Die Festlegung von Tabuzonen erfolgt des 
Weiteren aus der subjektiven Empfindung des 
jeweiligen Betrachters und unterliegt daher 
keinem festen Rahmen!  
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Fotopunkt 17 / Rotenschirmbach / B 180 / A 38 
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Konfliktarmer Flächenbereich 
 
Konfliktarme Flächenbereiche ergeben sich 
immer dann, wenn entlang von 
Verkehrstrassen bereits vorbeeinträchtigte 
Flächen, wie z.B. Gewerbegebiete 
angesiedelt sind.  
Da Gewerbegebiete sehr oft im Ortsrand bzw. 
an den Außenbereich zu Verkehrstrassen 
grenzen, werden die Flächen dazwischen, aus 
Sicht des Einwohners weniger als zusätzliche 
Beeinträchtigungen wahrgenommen. 
 
Solche Flächen befinden sich beispielsweise 
im Bereich Rotenschirmbach.  
Die gesamte Südseite des Ortes ist durch 
Gewerbeflächen vorbelastet.  
 
Von der nördlich angrenzenden 
Wohnbebauung werden in erster Linie diese 
Gewerbeflächen und weniger die dahinter 
liegende Autobahntrasse (A38) 
wahrgenommen werden. 
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Fotopunkt 18 / Osterhausen / Windpark 
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Durch eine ausgeprägte Ortsrandeingrünung 
wird der nahegelegene Windpark von der 
Ortschaft teilsichtverschattet und weniger 
beeinträchtigend wahrgenommen. 
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Fotopunkt 19 / Klein Osterhausen  
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Da der Abstand zwischen den zwei 
benachbarten Ortschaften nur sehr gering und 
deutlich unter einem Kilometer liegt, wurde auf 
Grund bestehender Sichtbeziehungen eine 
einheitliche Pufferzone für die 
Entwickwicklung und einem ungestörten 
Freiraum Ortschaften festgelegt. 
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Fotopunkt 20 / Gatterstädt / PVA Fläche 3 
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Siedlungsbereich Gatterstädt mit geringer 
Ortsrandeingrünung und bestehender 
Weitsicht. Im Bereich der Wahrnehmung 
endet die Sichtweite in Richtung Westen 
(Richtung Eisleben / Gemarkung 
Osterhausen) an der angrenzenden 
Stallanlage, die für die Ortschaft eine 
Vorbelastung darstellt.  
Der dahinter befindliche Landschaftsraum ist 
zwar noch sichtbar, aber er rückt in den 
Hindergrund. 
So wird die am Ende befindliche Waldkante 
nur noch als Horizont wahrgenommen. 
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Fotopunkt 21 / Unterrissdorf / Schacht 
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Die nachfolgenden Abbildungen zeigen einen 
besonderen und naturschutzfachlich 
wertvollen Grünzug, der von Unterrissdorf bis 
zum Süßen See reicht und von jeglichen 
Bauplanungen ausgeschlossen bzw. 
ausschließlich für die Entwicklung des 
regionalen Naturraumes aufgewertet werden 
sollte. 
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Fotopunkt 21 / Unterrissdorf 
 

 
 

 
 

21a 
 
Touristischer Attraktionspunkt  
 
„Luthers Kalte Stelle“ 
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Ergänzende Abbildungen 
Quelle: 

Die nebenstehenden Abbildungen wurden dem 

Internet entnommen 
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1 EINLEITUNG 
1.1 Anlass und Ziele der Flächennutzungsplanänderung 
Planungsanlass der 4. Änderung des Flächennutzungsplanes der Lutherstadt Eisleben, Ortschaft 

Hedersleben ist das Bauvorhaben der Solarpark Laweketal GmbH & Co. KG, Burgsdorfer Weg 

3a, Ortschaft Hedersleben. Es ist vorgesehen, nördlich der bebauten Ortslage von Hedersleben 

bzw. der vorhandenen Biogasanlage der Agrargenossenschaft Laweketal Hedersleben eG eine 

Agri-Photovoltaikanlage (nachfolgend als AGRI-PVA bezeichnet) zu errichten und zu betreiben. 

Die Solarpark Laweketal GmbH und Co. KG ist eine Kooperation aus der Agrargenossenschaft 

Laweketal Hedersleben e.G. und der Energiesysteme Groß GmbH & Co. KG aus 34226 Niestetal. 

Die Agrargenossenschaft Laweketal Hedersleben e.G. ist Initiator und ein Mitflächeneigentümer 

des Projektes und wird von der Energiesysteme Groß GmbH & Co. KG im Bereich der Projektie-

rung, Planung und Realisierung des Solarparks begleitet. 

Für die Agrargenossenschaft Laweketal Hedersleben e.G. soll der Solarpark eine finanzielle Ab-

sicherung und ein neues Standbein für den Landwirtschaftsbetrieb werden, die Wettbewerbsfä-

higkeit erhöhen und regionale Arbeitsplätze sichern. Der gewählte Standort soll als wichtiger Ero-

sionsschutz für die Ortschaft Hedersleben dienen, da aufgrund des geplanten, dauerhaften Be-

wuchses unter den Modulen der geplanten PV-Anlage die derzeit vorhandene Gefahr einer Ab-

schwemmung von Boden von den im Augenblick noch vollständig ackerbaulich genutzten Flä-

chen nördlich der Ortslage entgegengewirkt wird. 

Mit der Aufstellung der Flächennutzungsplanänderung soll das Planvorhaben bauplanungsrecht-

lich vorbereitet werden. Dieses steht im Kontext zur Energiepolitik des Bundes, welche mit der 

Novellierung des EEG 2023 auf die Erhöhung des Anteils der Stromerzeugung aus regenerativen 

Energien ausgerichtet ist.  

Auch mit der Novellierung des BauGB 2004 wurde die Absicht unterstrichen, energetische und 

klimaschützende Regelungen in der Bauleitplanung aufzunehmen. Das BauGB wurde hierbei um 

die „Nutzung erneuerbarer Energien“ und die „sparsame und effiziente Nutzung von Energie“ (§ 

1 Abs. 6 Nr. 7f BauGB) als zu berücksichtigende Belange in Bauleitplanverfahren erweitert. 

Bei der Umsetzung der geplanten PV-Anlage soll entsprechend § 1 Abs. 5 BauGB eine nachhal-

tige städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte 

Bodennutzung gewährleistet werden. Im Rahmen der Planung sollen die privaten und öffentlichen 

Belange gemäß § 1 Abs. 7 BauGB gegeneinander und untereinander abgewogen werden. 

Mit der am 04.01.2023 in Kraft getretenen Novellierung des EEG ist gesetzlich festgelegt, dass 

erneuerbare Energien im überragenden öffentlichen Interesse liegen und der öffentlichen Sicher-

heit dienen. In § 2 EEG heißt es „Bis die Stromerzeugung im Bundesgebiet nahezu 
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treibhausgasneutral ist, sollen die erneuerbaren Energien als vorrangiger Belang in die jeweils 

durchzuführenden Schutzgüterabwägungen eingebracht werden“. 

Insbesondere sind folgende Belange sowie Ziele zu berücksichtigen: 

­ die Errichtung und der Betrieb einer AGRI-PVA einschließlich erforderlicher Nebenanlagen zur 

Energiegewinnung und Einspeisung in das örtliche Stromnetz mit einer Leistung von ca. 125,0 

MW innerhalb eines ca. 129 ha großen sonstigen Sondergebietes „Photovoltaik“, 

­ die Errichtung einer PV-Anlage zur energetischen Nutzung mit einer Grundflächenzahl (GRZ) 

von 0,6, 

­ die Realisierung der planungs- und bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für die Schaf-

fung eines sonstigen Sondergebietes „AGRI-PV“ sowie den erforderlichen Erschließungs- und 

Ausgleichsflächen, 

­ die Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, die die wirtschaftlichen und 

umweltschützenden Anforderungen miteinander in Einklang bringt, eine menschenwürdige 

Umwelt sichert und die natürlichen Lebensgrundlagen schützt und entwickelt, auch in Verant-

wortung für den allgemeinen Klimaschutz, 

­ die Nutzung erneuerbarer Energien als Beitrag zum Klimaschutz, 

­ die Berücksichtigung der Belange des Anwohnerschutzes durch die Einhaltung eines Abstan-

des der PV-Anlage von 200 m zur Wohnbebauung in der Ortslage von Hedersleben, 

­ die Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes einschließlich des Naturschutzes und 

der Landschaftspflege, 

­ die Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes, 

­ die Entwicklung von geeigneten Ausgleichsmaßnahmen und die Sicherung der hierfür erfor-

derlichen Flächen. 

Die Förderung der Nutzung von regenerativen Energiequellen als Beitrag zum Klimaschutz ist ein 

wesentlicher Anspruch an das geplante Bauvorhaben. 

Die Änderung des Flächennutzungsplanes ist im vorgesehenen Umfang und zum jetzigen Zeit-

punkt erforderlich, um die Umsetzung des Planungszieles verbindlich festzusetzen und die bau-

planungsrechtlichen Voraussetzungen für das Vorhaben zu schaffen. 

Der Stadtrat der Lutherstadt Eisleben hat in seiner Sitzung am 04.06.2024 unter der Beschluss-

Nummer 30/741/24 die Aufstellung der 4. Änderung des Flächennutzungsplanes 2025 der Lu-

therstadt Eisleben in der Gemarkung Hedersleben gemäß § 1 Abs. 3 und § 2 Abs. 1 BauGB 

beschlossen. Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses erfolgte im Amts-

blatt der Lutherstadt Eisleben Nr. 6, Jahrgang 34 am 29.06.2024. 
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1.2 Gegenstand des vorliegenden Umweltberichtes 
Der Umweltbericht bildet einen gesonderten Teil der Begründung zum vorhabenbezogenen B-

Plan Nr. 31 „Solarpark Laweketal“ [9] sowie der 4. Änderung des Flächennutzungsplanes 2025 

der Lutherstadt Eisleben. 

Der Umweltbericht legt gemäß § 2 Abs. 4 BauGB die Umweltprüfung dar, in der die voraussicht-

lichen Umweltauswirkungen ermittelt, beschrieben und bewertet werden. In ihm sind insbeson-

dere die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschafts-

pflege, insbesondere  

­ die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungs-

gefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt, 

­ die Auswirkungen auf die Erhaltungsziele und den Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im 

Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes,  

­ umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevölke-

rung insgesamt, 

­ umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter, 

­ die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwäs-

sern, 

­ die Nutzung erneuerbaren Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie, 

­ die Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbesondere des 

Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechtes, 

­ die Erhaltung bestmöglicher Luftqualität in Gebieten, in denen die durch Rechtsverordnung 

zur Erfüllung von bindenden Beschlüssen der Europäischen Gemeinschaften festgelegten Im-

missionsgrenzwerte nicht überschritten werden, 

­ die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes  

zu berücksichtigen (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB). 

Da die vorliegende 4. Änderung des Flächennutzungsplanes 2025 parallel zur Aufstellung des 

vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 31 „Solarpark Laweketal“ der Lutherstadt Eisleben, 

Ortschaft Hedersleben erfolgt, ist es im vorliegenden Umweltbericht möglich, eine detaillierte Be-

standsaufnahme der Umweltprüfung zu Grunde zu legen, die über die Detailschärfe einer Um-

weltprüfung auf der Ebene des Flächennutzungsplanes weit hinausgeht. Da einerseits die Fläche 

der Flächennutzungsplanänderung nahezu identisch mit dem Umgriff des Bebauungsplanes ist 

und andererseits die Untersuchungsergebnisse aus der Umweltprüfung des Bebauungsplanes 

vorliegen, wurde bewusst auf eine Verallgemeinerung/ Vergröberung verzichtet. Bei der Be-

standsaufnahme findet daher weitestgehend keine Abstufung zwischen der Ebene des Flächen-

nutzungsplanes und des Bebauungsplanes mehr statt.  
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1.3 Angaben zum Plangebiet 
Das Plangebiet befindet sich in der Ortschaft Hedersleben der Stadt Lutherstadt Eisleben. Es 

umfasst ca. 140 ha und besteht aus insgesamt drei Baufeldern. Das Gebiet erstreckt sich im 

Westen nördlich des Pollebener Weges beginnend bis zur Landesstraße L 160 im Osten (insge-

samt zwei Baufelder). Ein drittes Baufeld grenzt östlich an die L 160 an. 

 
Abb. 1: Geltungsbereich der 4. Änderung FNP Lutherstadt Eisleben 

(Maßstab 1 : 25.000; Kartengrundlage: © GeoBasis-DE/ LVermGeo LSA) 

Das Plangebiet grenzt in etwa 200 m Entfernung zur Wohnbebauung von Hedersleben direkt 

nördlich an die Biogasanlage Hedersleben 1 und die Stallanlagen der Agrargenossenschaft an.  

Die West-Ost Ausdehnung der 2 westlichen Baufelder beträgt ca. 1.700 m, die Ausdehnung in 

Nord-Süd-Richtung schwankt zwischen 500 m und 700 m. Das Baufeld östlich der L 160 erstreckt 

sich zwischen 400 m und 700 m in West-Ost- sowie 500 m bis 700 m in Nord-Süd-Richtung. 

Das Plangebiet beinhaltet folgende Flurstücke der Gemarkung Hedersleben: 

Flur 2: 6/15, 7/6, 7/7, 11/1, 12/1, 12/2, 12/3, 12/5, 12/6, 12/7, 12/8, 12/9, 12/10, 12/11, 12/12, 

12/13, 12/47, 12/48, 70, 72, 74/4, 75/4, 76/4 (jeweils vollständig) sowie 6/16, 10/1, 59, 74, 

148/7, 149/7, 151/6, 152/6, 153/5, 156/4, 158/13, 159/3,161/2 (jeweils teilweise); 

Flur 3: 5/7, 5/8, 5/9, 7/25, 7/26, 7/27, 7/28, 7/29, 7/30, 7/31, 7/32, 7/55, 7/56, 7/57 (jeweils voll-

ständig) sowie 7/35, 19, 20 (jeweils teilweise). 
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Die Flurstücke 10/1, 148/7 und 149/7 der Flur 2 sind im Eigentum der Gemeinde (Pollebener Weg 

am südwestlichen Rand des Plangebietes). Die sonstigen Flurstücke befinden sich in Privatei-

gentum bzw. teilweise auch im Eigentum des Landwirtschaftsbetriebes. Der Projektentwickler hat 

mit den Grundstückseigentümern eine Einigung über die Nutzung der Flächen für PV-Anlagen 

getroffen 

Das Gebiet fällt nach Süden in Richtung der Agrargenossenschaft bzw. der Ortslage Hedersleben 

hängig ab, es weist entlang des nördlich begrenzenden Weges seinen höchsten Geländepunkt 

auf. 

Das Plangebiet und sein Umfeld bestehen fast ausschließlich aus offenen, ausgeräumten und 

derzeit ackerbaulich genutzten Flächen. Lediglich am westlichen Rand des Plangebietes befindet 

sich innerhalb der Ackerflur ein zeitweise vernässter Bereich mit Schilfbesatz und einzelnen Ge-

hölzen. Ein weiterer vergleichsweise naturnaher Bereich erstreckt sich westlich eines von der 

Biogasanlage nach Norden verlaufenden Wirtschaftsweges. Der terrassenförmig steil nach Sü-

den hin abfallende Bereich ist weitgehend mit Gehölzen bestanden. 

Sonstige kleinere Gehölze in Form von Hecken, Baumreihen oder Einzelgehölzen bestehen nur 

entlang der Wege rings um oder innerhalb des Plangebietes sowie entlang der L 160, die den 

westlichen Teil des Plangebietes vom östlichen Abschnitt trennt. 

Durchgehende Grünstrukturen sind an den Wegen bzw. der L 160 nicht vorhanden. Vielmehr sind 

die Bestände i. d. R. lückenhaft bzw. auf größeren Wegstrecken auch gar nicht vorhanden.  

Die Gehölze werden vorrangig von Obstbäumen dominiert (Birne, Süßkirsche, z. T. Pflaume). 

Lediglich in einigen Wegeabschnitten existieren auch Laubgehölze wie Ahorn, Esche und Weiß-

dorn. 

Auch außerhalb des Plangebietes prägen große zusammenhängende Ackerflächen das Erschei-

nungsbild. Eine Ausnahme stellt südöstlich des Plangebietes die Talaue der Laweke dar. Der 

östlich der Ortslage von Hedersleben beginnende und sich Richtung Osten nach Dederstedt fort-

setzende Auenbereich wird durch forstlich genutzte Flächen sowie Grünland bestimmt. 

Direkt südlich an das Plangebiet angrenzend befinden sich die Stallanlagen der Agrargenossen-

schaft, offene Fahrsilos und eine Biogasanlage. Südlich dieser Anlagen erstreckt sich die bebaute 

Ortslage von Hedersleben. 

Das Plangebiet wird von mehreren Wegen erschlossen bzw. tangiert. Dabei handelt es sich um: 

1. den Pollebener Weg im Südwesten des Plangebietes;  

Er stellt die Verbindung zwischen Hedersleben und Polleben her. Er wird auch als Wander- 

bzw. Radweg genutzt. Der Weg befindet sich im Eigentum der Gemeinde, ist asphaltiert und 

weist eine Obstbaumallee auf. 

2. den vom Pollebener Weg in Richtung Norden abzweigenden Weg;  
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Der Weg ist unbefestigt. Im südlichen Abschnitt östlich des Weges liegt der oben genannte 

zeitweise vernässte Grünbereich. Am westlichen Rand des nördlichen Wegeabschnittes exis-

tiert eine dichte Baum- und Gehölzstruktur aus Laubbäumen. 

3. den das Plangebiet im Norden begrenzenden unbefestigten Weg;  

Hier bestimmen nur einzelne, dann aber teilweise große und markante Laubbäume das Er-

scheinungsbild. 

4. den Wirtschaftsweg, der vom vorgenannten Weg in Richtung Süden bis zur Biogasanlage bzw. 

den Stallanlagen der Agrargenossenschaft führt;  

Der Weg ist geschottert. Im südlichen Abschnitt stockt am östlichen Wegrand eine dichte und 

hohe Baumreihe bestehend aus Obstbäumen und Feldahorn. Westlich des Weges grenzt der 

oben genannte Grünbereich an. 

5. die L 160;  

Die Landesstraße unterteilt das Plangebiet in einen westlichen und einen östlichen Abschnitt. 

Die asphaltierte Straße stellt die Verbindung zur Lutherstadt Eisleben im Westen und Wettin 

im Osten dar. Teilweise existieren straßenbegleitende Obstbaumreihen. Der östliche Abschnitt 

der Straße wurde erst kürzlich (2024) grundhaft ausgebaut.  

6. den von der L 160 nach Norden abzweigenden Weg;  

Der Weg ist unbefestigt und weist beidseitig Obstbaumbestand, durchsetzt von Ahorn und 

Weißdorn auf. Der Weg dient neben seiner Funktion als Wirtschaftsweg auch als Wander- 

bzw. Radweg. 

7. den von der L 160 oberhalb des Laweke-Bachtals nach Osten abzweigenden Weg;  

Er ist unbefestigt und weist beidseitig, wenn auch lückenhaft, heckenartige Gehölzstrukturen 

auf. 

Der Abschnitt des Plangebietes westlich der L 160 endet im Norden am südlichen Rand des unter 

Nr. 3 genannten Weges, im Süden in ca. 700 m Entfernung parallel zum nördlichen Weg unter 

Aussparung der Stallanlagen und der Biogasanlage, im Westen mit dem unter Nr. 2 genannten 

Weg und im Osten mit der L 160. 

Der östlich der L 160 liegende Abschnitt des Plangebietes wird im Westen und Norden durch die 

L 160 und im Süden durch den unter Nr. 7 genannten nördlich parallel zur Talaue der Laweke 

Richtung Dederstedt verlaufenden Weg begrenzt. Im Osten endet das Plangebiet in der freien 

Ackerflur. 

Nördlich des Plangebietes liegen in ca. 2 km Entfernung die Ortschaft Burgsdorf, nordöstlich in 

2,5 km Entfernung die Ortschaft Schwittersdorf und südwestlich, ebenfalls in ca. 2,5 km Entfer-

nung die Ortschaft Oberrissdorf. Nach Polleben im Nordwesten sind es ca. 3 km, nach Dederstedt 

(östlich) ca. 1 km. Die Lutherstadt Eisleben ist ca. 7 bis 8 km entfernt. 
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Nördlich des Plangebietes in geringer Entfernung erstrecken sich beidseitig der L 160 zwischen 

Polleben, Burgsdorf und Schwittersdorf Windkraftanlagen. Unmittelbar östlich des Plangebietes 

nördlich der L 160 bestehen eine weitere Biogasanlage (Hedersleben 2) sowie Stallanlagen der 

Agrargenossenschaft. 

Die nachstehende Luftbildaufnahme mit eingezeichnetem Geltungsbereich stellt den Zustand des 
Areals im Juni 2022 dar. Eine zusätzliche Veranschaulichung erfolgt auf der Folgeseite anhand 
von Fotos (Aufnahmedatum 01.11.2024).  

Eine umfangreiche Fotodokumentation ist zudem im Teil 1 der Begründung zum vorhabenbezo-
genen B-Plan Nr. 31 enthalten [9]. 

 
Abb. 2: Orthophoto mit Geltungsbereich der 4. Änderung des FNP Lutherstadt Eisleben 

und Darstellung der Standorte ausgewählter Fotos 
(Maßstab 1 : 20.000; Kartengrundlage: © GeoBasis-DE/ LVermGeo LSA 
Fotostandorte - siehe Folgeabbildung) 
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01   02 

03   04 

05   06 

07   08 

09   10 
Abb. 3: Ausgewählte Fotos des Geltungsbereiches 

(Darstellung der Fotostandorte/ Aufnahmerichtungen - siehe Abb. 2) 
  



 

4. Änderung Flächennutzungsplan  
Lutherstadt Eisleben, Ortschaft Hedersleben 

Umweltbericht 
 

Seite 11 

 

1.4 Festsetzungen des im Parallelverfahren aufgestellten Bebauungsplanes Nr. 31 
Die einzelnen Festsetzungen im vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 31 „Solarpark Laweke-

tal“ der Lutherstadt Eisleben, Ortschaft Hedersleben werden getroffen, um einer geordneten städ-

tebaulichen Entwicklung unter Berücksichtigung der angrenzenden und vorhandenen Nutzungen 

Rechnung zu tragen. Die Festsetzungen ermöglichen die Errichtung einer Freiflächen-PV-Anlage 

mit einer Gesamtleistung von bis zu 125 MWp.  

Das Plangebiet beinhaltet drei voneinander separierte Baufelder (westlich sowie östlich des nach 

Norden von der Biogasanlage wegführenden Wirtschaftsweges liegend) sowie ein drittes Baufeld 

östlich der Landesstraße L 160. 

Agri-PV Konzeption 

Mit der Planung wird eine Doppelnutzung verbindlich festgesetzt. Die bisherige Nutzung als 

Ackerfläche und damit der Ackerstatus bleiben auch nach der Errichtung der AGRI-PVA durch 

den bisherigen Bewirtschafter erhalten. Es werden mindestens 85 % des Sondergebietes weiter-

hin landwirtschaftlich genutzt (Landwirtschaftlich nutzbare Fläche nach DIN SPEC 91434-2021-

5 [10]) und lediglich ein maximaler Flächenanteil von 15 % wird für die Photovoltaikanlage in 

Anspruch genommen (Landwirtschaftlich nicht nutzbare Fläche nach DIN SPEC 91434-2021-5). 

Die geplante Photovoltaikanlage erfüllt die Kriterien der DIN SPEC 91434-2021-5, Kategorie II 

als AGRI-PVA auf Ackerland mit bodennaher Aufständerung. Die Module werden entsprechend 

dem Sonnenstand nachgeführt und die Ausrichtung der Module ist demzufolge in Ost-West-Rich-

tung.  

Die Bewirtschaftung der Ackerfläche erfolgt zwischen den Modulreihen, wobei die Module für die 

Bearbeitung in einem Winkel von 70° aufgestellt und von der Bearbeitungsrichtung abgewandt 

werden.  

Die Abstände der Modultische werden so gewählt, dass Arbeitsbreiten zwischen 9,00 m und 

12,00 m gewährleistet sind. Das westliche Teilgebiet hat entlang des nördlichen Plangebietsran-

des und das östliche Teilgebiet am südlichen Plangebietsrand einen 20 m breiten Vorgewende-

Bereich. 

Unten den Modultischen verbleibt jeweils ein 1,00 m bis 2,00 m breiter Bereich, der nicht land-

wirtschaftlich genutzt wird und als Biodiversitätstreifen angelegt wird. 

Neben den geplanten Modulen erfolgt innerhalb des ausgewiesenen Sondergebietes die Errich-

tung der notwendigen Wechselrichter, Trafostationen und Batteriespeicher. Eine ausführliche Be-

schreibung dieser Komponenten ist in der Begründung zum vorhabenbezogenen B-Plan Nr. 31 

enthalten [9].  
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Die notwendigen Zuwegungen und Wartungsflächen werden in geschotterter Bauweise ausge-

führt. 

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 1ff BauNVO) 

Als Art der baulichen Nutzung wird ein sonstiges Sondergebiet „Agri-PV“ gemäß § 11 BauNVO 

festgesetzt. In diesem Gebiet sind Anlagen zulässig, die der Erforschung, Entwicklung oder 

Nutzung der Sonnenenergie dienen. 

Zulässig sind: 

­ bewegliche (nachgeführte) Photovoltaik-Anlagen (Solarmodule), einschließlich der erfor-

derlichen Aufstellungsvorrichtungen (Trackersystem, Modulträger auf einreihigen Standfü-

ßen), 

­ Nebenanlagen (NA 1) für elektrische und sonstige Betriebseinrichtungen (Batteriespeicher, 

Wechselrichter-, Trafo-, Übergabestationen, ober- und unterirdisch verlaufende Kabel, 

Rohrleitungen, Einfriedungen und Anlagen zur Überwachung, Löschwasserkissen, Zister-

nen), 

­ Nebenanlagen (NA 2) für die Erschließung (Stellflächen, Wege, Zufahrten und Stellplätze). 

Die Hauptnutzungsart im Plangebiet bleibt die landwirtschaftliche Nutzung. Diese kann als 

Acker-, Dauergrünland- und Dauerweidelandnutzung oder mit Dauerkulturen erfolgen. 

Zur Absicherung der Hauptnutzung sind die Vorgaben der DIN SPEC91434:2021-05 Katego-

rie II: bodennaher Aufständerung und Bewirtschaftung zwischen den Agri-PV-Anlagenreihen 

zu beachten. 

Sonstige Zweckbestimmungen sind nicht - auch nicht ausnahmsweise - zulässig. 

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 16 - 21a BauNVO) 

Die Grundfläche wird differenziert für die Modultische sowie die Nebenanlagen für elektrische 

und sonstige Betriebseinrichtungen sowie Nebenanlagen für die Erschließung festgesetzt. 

Diese Unterscheidung wird vorgenommen, weil die Modultische im Gegensatz zu den sonsti-

gen baulichen Anlagen nur mittels Pfosten mit dem Boden verbunden sind und die Grundflä-

che nicht überbaut bzw. versiegelt, sondern nur überstellt wird. 

Da die Module im vorliegenden Fall nachgeführt werden, d. h. entsprechend in ihrer Position 

und Höhe variabel sind, wird als Bemessungsgrundlage für die Ermittlung der Grundfläche die 

Position angenommen, in der die Grundfläche der Anlage am größten ist. Das heißt, wenn sie 

die waagerechte Position einnimmt.  

Die Grundfläche wird differenziert für mit Photovoltaikmodulen überstellte bzw. überschirmte 

Flächen und sonstige versiegelte Flächen festgesetzt. 

Maßgebend für die Ermittlung der Grundfläche der Photovoltaik-Anlage ist die senkrechte Pro-

jektion der äußeren Abmessungen der Modultische. Für die Ermittlung der Grundfläche ist die 
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größte Ausdehnung der Modultische anzunehmen, d. h. die waagerechte Stellung der Modul-

tische. 

Höhe der baulichen Anlagen (§ 18 BauNVO) 
Die maximale Höhe der PV-Anlagen sowie der Nebenanlagen (NA 1) wird auf 5,50 m festge-

setzt.  

Nebenanlagen von untergeordneter Dimension, wie Überwachungsanlagen, sind mit einer 

maximalen Höhe von 7,50 m ausnahmsweise zulässig. 

Die maximale Höhe der Zaunanlage (Stahlmattenzaun) wird auf 2,50 m festgesetzt. 

Die Höhe der baulichen Anlage wird definiert als das senkrechte Maß zwischen unterem und 

oberem Bezugspunkt, gemessen in der Modultischlängenmitte bzw. der Mitte der Längsseite 

der baulichen Anlage. 

Unterer Bezugspunkt ist die vorhandene Geländehöhe, oberer Bezugspunkt ist die Oberkante 

der baulichen Anlage in seiner höchsten Stellung. 

Grundflächenzahl, zulässige Grundfläche (§ 19 BauNVO) 
Im sonstigen Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Agri-PV“ ist für die Photovoltaikmodule 

eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,6 festgesetzt. 

Nebenanlagen (NA 1) für elektrische und sonstige Betriebseinrichtungen sind in einer maxi-

malen Grundflächenzahl von 3.400 m² zulässig. 

Nebenanlagen (NA 2) für die Erschließung (teilversiegelt) sind in einer maximalen Grundflä-

chenzahl von 13.300 m² zulässig. 

Eine Überschreitung der zulässigen Grundfläche gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO ist nicht zuläs-

sig. 

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen, überbaubare Grundstücksflächen  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. §§ 22, 23 BauNVO) 

Solarmodule, einschließlich der Unterkonstruktion sind nur innerhalb der durch Baugrenzen 

festgesetzten überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. 

Nebenanlagen, wie sie in der Festsetzung zur Art der baulichen Nutzung als NA 2 aufgeführt 

werden, können auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen errichtet werden. 

In den sog. Vorgewende-Bereichen (als VgwB normierte nicht überbaubare Grundstücksflä-

chen) sind zusätzlich zu den Nebenanlagen NA 2 ebenfalls die Nebenanlagen NA 1 zulässig. 

4. Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

Die überörtliche Erschließung der PV-Anlage erfolgt über die L 160, die von Nordosten nach 

Südwesten die Ortslage von Hedersleben durchzieht. Von der L 160 zweigt nach Norden die 

Erschließungsstraße zur Milchvieh- und Biogasanlage am nördlichen Rand der Ortschaft, 

gleichzeitig südlicher Rand des Plangebietes ab. Von der Biogasanlage Richtung Norden 



 

4. Änderung Flächennutzungsplan  
Lutherstadt Eisleben, Ortschaft Hedersleben 

Umweltbericht 
 

Seite 14 

verläuft ein geschotterter Weg, der die beiden westlichen Baufelder der geplanten PV-Anlage 

voneinander trennt. Dieser Weg soll zukünftig als Hauptzufahrt zur PV-Anlage dienen und liegt 

innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans Nr. 31. 

Der Weg wird im Bebauungsplan Nr. 31 als Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung, 

hier Wirtschaftsweg festgesetzt. 

Von der L 160 nach Nordwesten zweigt der asphaltierte Pollebener Weg ab, der die Verbin-

dung nach Polleben sicherstellt. An den Pollebener Weg im Norden grenzt das westlichste 

Baufeld der geplanten PV-Anlage direkt an. Über diesen Straßenraum ist die PV-Anlage eben-

falls erschlossen. Der Straßenabschnitt des Pollebener Weges, der direkt das Baufeld im Sü-

den tangiert, wird als Verkehrsfläche (ohne besondere Zweckbestimmung) im Bebauungsplan 

Nr. 31 festgesetzt.  

Die L 160 trennt die beiden westlichen Baufelder vom Baufeld im östlichen Teil des Plange-

bietes. Die Straße ist nicht Bestandteil des Geltungsbereichs. Beidseitig der Straße wird ein 

jeweils 20 m breiter Grünstreifen im B-Plan festgesetzt. Hiermit wird den anbaurechtlichen 

Belangen (hier Anbauverbot gem. § 24 (1) StrG LSA) Rechnung getragen, demzufolge Hoch-

bauten jeder Art in einer Entfernung von bis zu 20 m, gemessen vom äußeren Rand der be-

festigten Landesstraße, nicht errichtet werden dürfen. 

Die vom Pollebener Weg im Westen des Plangebietes sowie von der L 160 im Osten des 

Plangebietes nach Norden abzweigenden landwirtschaftlichen Wege sowie der im Norden des 

Plangebietes von West nach Ost die beiden genannten Wege verbindende Weg sind nicht 

Bestandteil des Plangebietes. Sie dienen vorrangig landwirtschaftlichen Zwecken, stellen die 

Erreichbarkeit der angrenzenden Agrarflächen sicher, dienen jedoch nur im Ausnahmefall der 

Erschließung der PV-Anlage.  

5. Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 und Abs. 6 BauGB) - nachrichtliche Übernahme 

Das Gebiet wird von einer überörtlichen, unterirdischen Gashochdruckleitung der MITGAS 

GmbH mit der Bezeichnung 250.10.03.0 / 16.0/100 tangiert. Die Leitung verläuft entlang der 

östlichen bzw. südlichen Straßenseite der L 160 innerhalb der Fläche für Maßnahmen zum 

Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft. 

Oberirdische und unterirdische Stromleitungen bestehen im Plangebiet und nahen Umfeld 

nicht. Der Anschluss der PV-Anlagen an das Stromnetz bzw. ein Umspannwerk erfolgt erst 

auf Anforderung des Anlagenbetreibers. 
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6. Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) 

Außerhalb der eigentlichen Aufstellfläche der Solarmodule im Plangebiet werden ringsum und 

innerhalb des Plangebietes private Grünflächen mit der Zweckbestimmung „Eingrünung“ im 

Bebauungsplan Nr. 31 festgesetzt. Hierbei werden in Teilen vorhandene Grünstrukturen in die 

geplante Eingrünung integriert und durch Gehölzanpflanzungen sinnvoll ergänzt, aber auch 

gänzlich neue Grünstrukturen am Rande der AGRI-PVA angelegt. 

Mit Hilfe der Eingrünung soll die AGRI-PVA zum angrenzenden Ackerraum bzw. zur bebauten 

Ortslage von Hedersleben visuell abgeschottet, die Einsehbarkeit verhindert und gleicherma-

ßen ein belebendes neues Landschaftselement geschaffen werden. 

1. Südlich entlang des sich von Westen nach Osten erstreckenden Wegeraumes am nördli-

chen Rand des Plangebietes soll ein 10 m breiter Grünstreifen entstehen. Hier bestehen 

bis auf wenige Laubgroßbäume so gut wie keine sichtbegrenzenden Baum- oder Gehölz-

strukturen. 

Der Weg verläuft entlang der Oberkante des von hier aus nach Süden abfallenden Reliefs 

und stellt damit den höchsten Punkt des Plangebietes dar. Vom Weg aus ist die uneinge-

schränkte Sicht Richtung Süden „talwärts“ möglich. Eine Eingrünung, etwa in Form einer 

Strauchhecke, ist hier erforderlich. 

2. Beidseitig entlang des Pollebener Weges im Westen des Plangebietes zieht sich in Form 

einer Obstbaumallee ein gem. § 30 BNatSchG eingestuftes Biotop. Die Allee befindet sich 

jedoch derzeit in schlechtem Zustand und wird durch Abgänge und Lücken geprägt. Im 

Zuge der Bebauungsplanung Nr. 31 soll diese Struktur wiederhergestellt und durch Baum- 

und Gehölzpflanzungen aufgewertet und ergänzt werden. In der Planzeichnung ist deshalb 

ein 10 m breiter Grünstreifen nördlich und ein 5 m breiter Grünstreifen südlich des Weges 

festgesetzt. Hier sollen die beschriebenen Aufwertungsmaßnahmen erfolgen. 

3. Entlang des vom Pollebener Weg in Richtung Norden abzweigenden unbefestigten Weges 

erstreckt sich in Teilen, insbesondere westlich entlang des nördlichen Wegeabschnittes 

eine dichte Strauch-Baumhecke. In diesem Bereich ist eine zusätzliche Eingrünung des 

Gebietes nicht notwendig, da hier schon ein ausreichender Sichtschutz besteht. Lediglich 

im südlichen Teilabschnitt bestehen beidseitig des Weges bis auf einen episodisch ver-

nässten Bereich mit Schilf und einzelnen Gehölzen keinerlei Grünstrukturen. Demzufolge 

ist hier eine Eingrünung in Form einer 10 m breiten Hecke erforderlich. Hierbei soll das 

bestehende Biotop in die vorgesehenen Begrünungsmaßnahmen integriert werden. 

4. Entlang der südwestlichen Plangebietsgrenze vom Pollebener Weg beginnend erfolgt 

ebenfalls eine Eingrünung. Diese wird entlang des Betriebsgeländes der Agrargenossen-

schaft fortgeführt, sodass die vorhandenen Ställe sowie die Biogasanlage ebenfalls zur be-

bauten Ortslage landschaftlich eingebunden werden. Zur Wohnbebauung hin ist eine 
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Eingrünung bzw. ein Sichtschutz besonders wichtig. Deshalb ist entlang der südlichen Plan-

gebietsgrenze eine 10 m breite Eingrünung vorgesehen. 

5. Der von der L 160 nach Norden abzweigende Weg ist unbefestigt und weist beidseitig, 

wenn auch lückenhaft Streuobstbestände und Laubbäume wie Ahorn, Esche und Weißdorn 

auf. Auch hier ist eine Eingrünung zur angrenzenden Ackerfläche vonnöten. Der vorhan-

dene Baumbestand soll ergänzt und ggf. mit kleineren Gehölzen durchsetzt werden. Der 

Sichtschutzstreifen hat hier eine Breite von 10 m. 

6. Das östlich der L 160 liegende Baufeld grenzt im Osten an bestehende großräumige Acker-

flächen an. Im Süden verläuft entlang der Plangebietsgrenze ein unbefestigter Weg. Zur 

Ackerfläche im Osten ist eine mehrreihige Bepflanzung in 10 m Breite geplant. Im Süden 

entlang des Weges bestehen bereits zahlreiche Bäume und Gehölze, die in die geplante 

10 m breite Begrünung auf der nördlichen Wegseite integriert und ergänzt werden sollen. 

7. An der Biogasanlage im Süden des Plangebietes nördlich der Ortschaft Hedersleben be-

ginnend führt ein geschotterter Wirtschaftsweg Richtung Norden, der die beiden Baufelder 

im Westen des Plangebietes voneinander trennt. Dieser Weg soll künftig als Haupterschlie-

ßung der AGRI-PVA dienen. Entlang des Weges bestehen derzeit schon unterschiedliche 

Grünstrukturen. Dies sind 

- am östlichen Rand des südlichen Wegeabschnittes eine Strauch-Baumhecke, 

- am westlichen Rand des südlichen Wegeabschnittes eine Reihe von Obstbäumen, 

- am westlichen Wegrand, unmittelbar angrenzend an den vorgenannten Bereich Rich-

tung Ackerflur ein dichter, verwilderter Gehölzbestand mit Steinablagerungen auf zwei 

terrassenartigen Plateaus. 

Hier ist der Erhalt der vorhandenen Gehölzstrukturen geplant. Die o. g. verwilderte Fläche 

soll sinnvoll in die vorhandene bzw. geplante Grünstruktur integriert und ggf. durch Gehölz-

pflanzungen aufgewertet werden. 

8. Beidseitig der L 160 wird vorrangig aus verkehrsrechtlichen Gründen (Anbauverbot auf 

Grundlage des STRG LSA) ein weitgehend offener Grünsaum freigehalten. Abschnittsweise 

besteht beidseitig der Straße ein lückenhafter Obstbaumbestand, der ergänzt werden soll. 

Die sonstige Bepflanzung des Grünstreifens soll „aufgelockert“ gestaltet, d. h. das Areal 

lediglich mit einzelnen Strauch- bzw. Gebüschgruppen bepflanzt werden. Dieser Grünbe-

reich soll bei Wildwechsel über die Straße eine Aufenthaltszone für Wild darstellen. Der 

Zaun soll daher in gewissem Abstand beidseitig entlang der AGRI-PVA gesetzt werden. 

7. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft  
(§ 9 Abs. 1, Nr. 20, 25a und 25b BauGB) 
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Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft 

(§ 9 Abs. 1, Nr. 20 BauGB) 

Innerhalb des Plangebietes werden an drei Stellen Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur 

Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft festgesetzt: 

Biotop im Westen des Plangebietes 

Im westlichen Plangebiet östlich des vom Pollebener Weg nach Norden abzweigenden Wirt-

schaftsweges erstreckt sich ein kleines temporäres Kleingewässer mit Schilfsaum und einzel-

nen Gehölzen im Umfeld des ebenfalls hier vorhandenen Brunnens des Landwirtschaftsbe-

triebes. Zudem steht hier ein Hochstand zur Wildbeobachtung. Dieser Bereich wird somit nicht 

als Sonderbaufläche „Agri-PV“ dargestellt. 

Das Areal soll in die geplante Randeingrünung östlich entlang des Weges integriert bzw. mit 

dieser neuen Grünstruktur verbunden werden. 

Grünfläche am Wirtschaftsweg nördlich der Biogasanlage 

Die Grünfläche erstreckt sich ca. 100 m westlich des Wirtschaftsweges in die großräumige 

Ackerflur hinein. Das Gelände steigt hier stärker an und es haben sich hier zwei plateauartige 

Terrassen gebildet. Der Bereich unterliegt der Sukzession. Er weist verschiedene Gehölzarten 

auf. Die Grünstruktur soll erhalten und weiterentwickelt werden. 

Grünstreifen beidseits entlang der L 160 

Im Osten des Plangebietes soll ein 20 m breiter Grünstreifen beidseitig parallel zur Landes-

straße L 160 als Grünfläche entwickelt werden. Dieser soll „aufgelockert“ gestaltet, d. h. mit 

einzelnen Strauch-/ Gehölzgruppen bepflanzt werden. Beidseitig dieses Streifens erfolgt die 

Einfriedung der AGRI-PVA mit Hilfe eines Zaunes. Die Grünstreifen entlang der L 160 sollen 

dem Wild, das die Straße gewechselt hat, als Aufenthaltszone zur Orientierung sowie als ge-

fahrloser Fluchtweg dienen.  

Grünfläche nördlich des Pollebener Weges 

Die im Flächennutzungsplan der Lutherstadt Eisleben (FNP) nördlich des Pollebener Weges 

dargestellte, in die Ackerflur nach Norden hineinreichende Fläche für Maßnahmen zum 

Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft wurde nicht in den Be-

bauungsplan Nr. 31 aufgenommen.  

Die Fläche mit der Bezeichnung „Pollebener Grund westlich von Hedersleben“ sollte aus der 

Ackernutzung herausgenommen und in eine extensive Grünlandbewirtschaftung überführt 

werden, da es sich um einen grundwasserbeeinflussten Niederungsbereich handelt. Diese 

Zielsetzung wird durch die unter den PV-Modulen geplanten Biodiversitätsstreifen unterstützt 

bzw. partiell umgesetzt. 
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Die genannten Grünflächen (Pkt. 6) sowie die ausgewiesenen Flächen für Maßnahmen zum 

Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft (Pkt. 7) dienen gleichzeitig der 

Realisierung notwendiger Ausgleichsmaßnahmen für den das Vorhaben nach sich ziehenden 

Eingriff in Natur und Landschaft.  

Die Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung, die Herleitung erforderlicher Maßnahmen bzw. die For-

mulierung von Vorgaben für deren Realisierung sind Bestandteil des vorliegenden Umweltbe-

richtes. 
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2 UMWELTSCHUTZZIELE AUS FACHGESETZEN UND ÜBERGEORDNETEN PLANUNGEN  
2.1 Fachgesetze 
Einen zusammenfassenden Überblick über die in einschlägigen Fachgesetzen festgelegten und 

für die gegenständliche Bauleitplanung relevanten Ziele des Umweltschutzes gibt die nachfol-

gende Tabelle:  

Tab. 1: Übersicht der in Fachgesetzen formulierten Umweltschutzziele  
Schutz-
gut Fachgesetz Zielaussage 

Bo
de

n 

BBodSchG langfristiger Schutz des Bodens hinsichtlich seiner Funktion im Naturhaushalt, insbeson-
dere als 
- Lebensgrundlage und Lebensraum für Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganis-

men, 
- Bestandteil des Naturhaushaltes mit seinen Wasser- und Nährstoffkreisläufen, 
- Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium für stoffliche Einwirkungen auf Grund der Fil-

ter-, Puffer- und Stoffumwandlungseigenschaften (Grundwasserschutz), 
- Archiv der Natur- und Kulturgeschichte, 
- Standorte für Rohstofflagerstätten, für land- und forstwirtschaftliche sowie siedlungs-

bezogene und öffentliche Nutzungen. 
weiterhin: 
- Schutz des Bodens vor schädlichen Bodenveränderungen, 
- Vorsorgeregelungen gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen, 
- Förderung der Sanierung schädlicher Bodenveränderungen und Altlasten. 

BodSchAG 
LSA 

Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden, dabei sind Bo-
denversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. Vorrangig sind bereits ver-
siegelte, sanierte, baulich veränderte oder bebaute Flächen wieder zu nutzen. 

BauGB Sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden. Dabei sind zur Verringerung 
der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkei-
ten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von Flä-
chen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie 
Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. 

W
as

se
r 

WHG 
WG LSA 

Gewässer sind als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Tiere und 
Pflanzen zu sichern. Sie sind so zu bewirtschaften, dass sie dem Wohl der Allgemeinheit 
und im Einklang mit ihm auch dem Nutzen Einzelner dienen, vermeidbare Beeinträchti-
gungen ihrer ökologischen Funktionen und der direkt von ihnen abhängenden Landöko-
systeme und Feuchtgebiete im Hinblick auf deren Wasserhaushalt unterbleiben und da-
mit insgesamt eine nachhaltige Entwicklung gewährleistet wird. 

Kl
im

a 
un

d 
Lu

ft 

BNatSchG Zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes 
sind insbesondere […] Luft und Klima auch durch Maßnahmen des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege zu schützen, dies gilt insbesondere für Flächen mit günstiger luft-
hygienischer oder klimatischer Wirkung wie Frisch- und Kaltluftentstehungsgebiete oder 
Luftaustauschbahnen; dem Aufbau einer nachhaltigen Energieversorgung insbesondere 
durch zunehmende Nutzung erneuerbarer Energien kommt eine besondere Bedeutung 
zu. 

BImSchG Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- 
und sonstige Sachgüter sind vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu schützen. Dem 
Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen ist vorzubeugen. 
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Schutz-
gut Fachgesetz Zielaussage 

Ar
te

n 
un

d 
Bi

ot
op

e 

BNatSchG 
NatSchG 
LSA 

Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes und als Lebensgrundlagen 
des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im besiedelten und 
unbesiedelten Bereich so zu schützen, zu pflegen, zu entwickeln und, soweit erforderlich, 
wiederherzustellen, dass 
- die biologische Vielfalt, 
- die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes, 
- die Regenerationsfähigkeit und nachhaltige Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, 
- die Tier- und Pflanzenwelt einschließlich ihrer Lebensstätten und Lebensräume sowie 
- die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft  
auf Dauer gesichert sind; der Schutz umfasst auch die Pflege, die Entwicklung und, so-
weit erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und Landschaft (allgemeiner Grund-
satz). 
Schutz der besonders und streng geschützten Arten im Sinne des § 44 BNatSchG 

BauGB Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere die Belange des Umweltschut-
zes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu berücksichtigen. 
Insbesondere die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das 
Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt. 
Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des 
Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts sind 
in der Abwägung zu berücksichtigen. 

FFH-RL ...Zur Wiederherstellung oder Wahrung eines günstigen Erhaltungszustandes der natür-
lichen Lebensräume und der Arten von gemeinschaftlichem Interesse sind besondere 
Schutzgebiete auszuweisen, um nach einem genau festgelegten Zeitplan ein zusam-
menhängendes europäisches ökologisches Netz zu schaffen... 

VSchRL Ziel ist es, 
- sämtliche wild lebenden Vogelarten, die im europäischen Gebiet der Mitgliedstaaten 

heimisch sind, einschließlich ihrer Eier, Nester und Lebensräume zu schützen, zu be-
wirtschaften und zu regulieren und  

- die Nutzung dieser Arten zu regeln... 

La
nd

sc
ha

fts
bi

ld
 

BNatSchG Zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswer-
tes von Natur und Landschaft sind insbesondere 
1. Naturlandschaften und historisch gewachsene Kulturlandschaften, auch mit ihren Kul-

tur-, Bau- und Bodendenkmälern, vor Verunstaltung, Zersiedelung und sonstigen Be-
einträchtigungen zu bewahren, 

2. zum Zweck der Erholung in der freien Landschaft nach ihrer Beschaffenheit und Lage 
geeignete Flächen vor allem im besiedelten und siedlungsnahen Bereich zu schützen 
und zugänglich zu machen. 

Großflächige, weitgehend unzerschnittene Landschaftsräume sind vor weiterer Zer-
schneidung zu bewahren. Die erneute Inanspruchnahme bereits bebauter Flächen sowie 
die Bebauung unbebauter Flächen im beplanten und unbeplanten Innenbereich, soweit 
sie nicht für Grünflächen vorgesehen sind, hat Vorrang vor der Inanspruchnahme von 
Freiflächen im Außenbereich. Verkehrswege, Energieleitungen und ähnliche Vorhaben 
sollen landschaftsgerecht geführt, gestaltet und so gebündelt werden, dass die Zer-
schneidung und die Inanspruchnahme der Landschaft sowie Beeinträchtigungen des Na-
turhaushaltes vermieden oder so gering wie möglich gehalten werden. 
Beim Aufsuchen und bei der Gewinnung von Bodenschätzen, bei Abgrabungen und Auf-
schüttungen sind dauernde Schäden des Naturhaushalts und Zerstörungen wertvoller 
Landschaftsteile zu vermeiden, unvermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Land-
schaft sind insbesondere durch Förderung natürlicher Sukzession, Renaturierung, natur-
nahe Gestaltung, Wiedernutzbarmachung oder Rekultivierung auszugleichen oder zu 
mindern. 
Freiräume im besiedelten und siedlungsnahen Bereich einschließlich ihrer Bestandteile 
[…] sind zu erhalten und dort, wo sie nicht im ausreichenden Maße vorhanden sind, neu 
zu schaffen. 
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Schutz-
gut Fachgesetz Zielaussage 

M
en

sc
h 

un
d 

 
se

in
e 

G
es

un
dh

ei
t 

BNatSchG Zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswer-
tes von Natur und Landschaft sind insbesondere 
[…] zum Zweck der Erholung in der freien Landschaft nach ihrer Beschaffenheit und 
Lage geeignete Flächen vor allem im besiedelten und siedlungsnahen Bereich zu schüt-
zen und zugänglich zu machen. 
→ siehe auch Ausführungen oben zu Landschaftsbild 

BImSchG Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- 
und sonstige Sachgüter sind vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu schützen. Dem 
Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen ist vorzubeugen. 

Ku
ltu

r u
nd

  
so

ns
tig

e 
Sa

ch
gü

te
r 

BNatSchG Zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswer-
tes von Natur und Landschaft sind insbesondere Naturlandschaften und historisch ge-
wachsene Kulturlandschaften, auch mit ihren Kultur-, Bau- und Bodendenkmälern, vor 
Verunstaltung, Zersiedlung und sonstigen Beeinträchtigungen zu bewahren, […] 

DSchG ST Es ist die Aufgabe von Denkmalschutz und Denkmalpflege, die Kulturdenkmale als Quel-
len und Zeugnisse menschlicher Geschichte und prägende Bestandteile der Kulturland-
schaft zu erhalten, zu pflegen und wissenschaftlich zu erforschen. Der Schutz erstreckt 
sich auf die gesamte Substanz eines Kulturdenkmals einschließlich seiner Umgebung, 
soweit diese für die Erhaltung, Wirkung, Erschließung und die wissenschaftliche For-
schung von Bedeutung ist. 

Fl
äc

he
 BauGB Mit Novellierung des BauGB im Mai 2017 wurde das Schutzgut „Fläche“ neu in die Liste 

der Schutzgüter der Umweltprüfung aufgenommen.  
Im Vordergrund steht hier der flächensparende Umgang mit Grund und Boden, wie be-
reits in der Bodenschutzklausel des § 1a Abs. 2 BauGB vorgesehen. 

 

2.2 Übergeordnete Planungen 
Landesentwicklungsplan (LEP LSA) 

In der kartografischen Darstellung des LEP LSA 2010 [24] werden für den Geltungsbereich keine 

Festlegungen getroffen. 

Das Plangebiet gehört laut Beikarte 1 bzw. Kapitel 1 „Ziele und Grundsätze zur Entwicklung der 

Raumstruktur“ des LEP LSA 2010 [24] dem ländlichen Raum an und leistet damit aufgrund seines 

großen Flächenpotenzials, insbesondere für die Produktion von Nahrungsmitteln und nachwach-

senden Rohstoffen einen wesentlichen Beitrag zur Gesamtentwicklung des Landes Sachsen-An-

halt. Sein Potenzial für die Regeneration von Boden, Wasser, Luft und biologischer Vielfalt sind 

von herausragender Bedeutung. 

Das Kapitel 3.4 „Energie“ des LEP LSA 2010 befasst sich mit der Aufgabenstellung „Erneuerbare 

Energien“ und formuliert diesbezüglich konkrete Ziele und Grundsätze. 

In Z 115 wird formuliert, dass Photovoltaik-Freiflächenanlagen in der Regel raumbedeutsam sind. 

Sie bedürfen vor ihrer Genehmigung einer landesplanerischen Abstimmung. Dabei ist speziell 

ihre Wirkung auf das Landschaftsbild, den Naturhaushalt und die baubedingte Störung des Bo-

denhaushalts zu prüfen. Begründet wird dies damit, dass eine „flächenhafte Installation von Pho-

tovoltaikanlagen deutliche Auswirkungen auf die Freiraumnutzung hinsichtlich Versiegelung, Bo-

denveränderung, Flächenzerschneidung und die Veränderung des Landschaftsbildes hat“. 

Nach G 84 LEP LSA 2010 sollen Photovoltaikfreiflächenanlagen vorrangig auf bereits versiegel-

ten oder Konversionsflächen errichtet werden. Um die Landwirtschaft als raumbedeutsamen 
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Wirtschaftszweig zu sichern, soll gem. G 85 die Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen 

auf landwirtschaftlich genutzten Flächen zudem weitgehend vermieden werden. 

Am 22. Dezember 2023 wurde von der Landesregierung der erste Entwurf zur Neuaufstellung 

des Landesentwicklungsplans Sachsen-Anhalt (LEP LSA 2023) beschlossen und zur Beteiligung 

der öffentlichen Stellen und Öffentlichkeit gemäß § 9 (2) ROG in Verbindung mit § 7 (5) LEntwG 

freigegeben [25].  

Entsprechend der kartographischen Darstellung im 1. Entwurf LEP LSA 2023 ist die Ortschaft 

Hedersleben einschließlich seines Umfeldes und damit auch das Plangebiet mit zum Vorbehalts-

gebiet für den Tourismus Nr. 6 „Harz“ zu zählen (Kap. 5.2 Tourismus und Erholung, G 5.2-5).  

Das Plangebiet gehört laut Festlegungskarte 1 - Raumstruktur weiterhin zum ländlichen Raum (Z 

2.3-1). Gem. Z 2.3.2-1 1 ist der ländliche Raum unter Berücksichtigung seiner Besonderheiten 

und seiner Vielfalt als eigenständiger, gleichwertiger und zukunftsfähiger Lebens-, Arbeits-, Wirt-

schafts-, Kultur- und Naturraum zu erhalten und weiterzuentwickeln. 

Als eines von acht strategischen Handlungsfeldern nennt der 1. Entwurf LEP LSA 2023 die nach-

haltige Sicherung der Energieversorgung (G 2.1-1, 1) in Sachsen-Anhalt als einen der wichtigsten 

Bausteine, um die bundes- und landesweiten Energie- und Klimaziele zu erreichen.  

Zur Aufgabenstellung „Erneuerbarer Energien“ im Allgemeinen und für die Errichtung von Photo-

voltaik-Freiflächenanlagen im Besonderen werden weitergehende Aussagen getätigt. Auf die for-

mulierten Ziele und Grundsätze wird in der Begründung zur 4. Änderung des Flächennutzungs-

planes 2025 ausführlich eingegangen. Für weitergehende Angaben sei auf diese Aussagen ver-

wiesen.  

Das ehemalige Ziel Z 115 des LEP LSA 2010 findet sich im 1. Entwurf LEP LSA 2023 im Ziel 

Z 6.2.2-1 wieder: „Die Errichtung von Freiflächenphotovoltaikanlagen ist in der Regel als raum-

bedeutsam einzustufen und freiraumschonend sowie raum- und landschaftsverträglich umzuset-

zen. Dabei sind die Wirkungen auf 

- das Landschaftsbild, 

- den Naturhaushalt, 

- die baubedingte Störung des Bodenhaushalts und 

- die landwirtschaftliche Bodennutzung 

unter Einbeziehung der zuständigen Fachbehörden zu prüfen und vom Vorhabenträger darzule-

gen.“ 
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Regionaler Entwicklungsplan für die Planungsregion Halle 

Die Planänderung des Regionalen Entwicklungsplanes für die Planungsregion Halle 2010 in der 

Fassung vom 22.8.2023 stellt die Fortschreibung des REP Halle 2010 [31] dar und wurde durch 

die Regionalversammlung am 5.5.2021 und 12.9.2023 und durch die oberste Landesentwick-

lungsbehörde am 27.11.2023 genehmigt [32]. Auf diese bislang nicht rechtsverbindliche Fassung 

wird nachfolgend Bezug genommen.  

Das gesamte Plangebiet liegt innerhalb des Vorbehaltsgebietes für die Landwirtschaft Nr. 3 „Ge-

biete des östlichen Harzvorlandes“ (G 4.2.1-5).  

Dieser Sachverhalt stellt laut Gesamträumlichem Planungskonzept zur Ermittlung von Potenzial-

flächen für Freiflächen-Photovoltaikanlagen ein Restriktionskriterium dar. In Vorbehaltsgebieten 

ist jedoch im Gegensatz zu Vorranggebieten die beabsichtigte Nutzung bzw. Entwicklung des 

Gebietes als weniger restriktiv zu betrachten. Vielmehr können und sollen diese Entwicklungsab-

sichten gegenüber konkurrierenden Nutzungs- und Raumansprüchen abgewogen werden. Im 

gesamträumlichen Planungskonzept zur Ermittlung von Potenzialflächen für Freiflächen-Photo-

voltaikanlagen wurden jedoch Flächen innerhalb des Vorbehaltsgebietes für die Landwirtschaft 

differenziert bewertet. Für Flächen mit hoher Erosionsgefährdung durch Wasser (Wert > 15) dient 

der Sachverhalt „Lage im Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft“ nicht als Ausschlusskriterium für die 

Eignung als Potenzialfläche für die Errichtung von PV-Anlagen. Dies trifft auch auf das Plangebiet 

zu.  

In unmittelbarer Nachbarschaft zum Plangebiet (Teilbereich östlich der L 160) erstreckt sich süd-

lich und östlich der Ortslage von Hedersleben in Richtung Halle (Saale) verlaufend der westliche 

Ausläufer des Vorbehaltsgebietes für den Aufbau eines ökologischen Verbundsystems Nr. 2 „Ge-

biete des Süßen und Salzigen Sees einschließlich Laweke und Salzatal“ (G4.1.1-7). Dabei han-

delt es sich um den Talraum der Laweke zwischen Hedersleben und Dederstedt. Dieser ist ge-

prägt durch lichten Auenwald, Wiesen und Ufergehölze beiderseits des Bachlaufs. Im Gegensatz 

zur Flächendarstellung des Vorbehaltsgebietes im LEP LSA 2023 (hier Nr. 22 „Saale und Saa-

lenebentäler“) wurde im REP Halle 2023 die Ausdehnung konkretisiert und das Vorbehaltsgebiet 

um den Teilbereich beidseitig der Laweke von Dederstedt bis Hedersleben erweitert. Somit gren-

zen das Plangebiet und das Vorbehaltsgebiet entlang eines Weges unmittelbar aneinander.  

Darüber hinaus werden im Kap. 3.4 „Energie“ des REP Halle 2023 zur Aufgabenstellung „Erneu-

erbarer Energien“ Aussagen getroffen bzw. Ziele und Grundsätze formuliert. Hierzu wird in der 

Begründung zur 4. Änderung des Flächennutzungsplanes 2025 detailliert eingegangen [9]. Für 

weitergehende Angaben sei auf diese Aussagen verwiesen.  
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Flächennutzungsplan der Lutherstadt Eisleben 

Fast das gesamte Plangebiet wird im Flächennutzungsplan der Lutherstadt Eisleben (FNP) [14] 

als Fläche für die Landwirtschaft (§ 5 Abs. 2 Nr. 9a BauGB) dargestellt. 

- Die im unmittelbaren Umfeld (direkt südlich an das Plangebiet angrenzend) vorhandene Bio-

gas- und Milchviehanlage (Standort Hedersleben 1) wird als Sondergebiet für die Tierhaltung 

(SO Tier) gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB i. A. § 11 Abs. 2 BauNVO dargestellt. 

Diese Nutzungen liegen räumlich betrachtet außerhalb des Plangebietes. Nördlich der aktuell 

vorhandenen Nutzungen ragt noch ein kleinerer Bestandteil des im FNP dargestellten Sonder-

gebietes für die Tierhaltung in den Änderungsbereich hinein. 

Dieses Areal wird derzeit nicht für diese Zwecke in Anspruch genommen, sondern dient als 

Ackerfläche. 

- Beidseitig des Pollebener Weges ist ein § 30 BNatSchG-Biotop (Obstbaumallee) dargestellt, 

welches nachrichtlich i. S. d. Naturschutzrechtes (§ 5 Abs. 4 BauGB) übernommen wurde. Ein 

kleiner Abschnitt des Weges und damit auch des Biotops liegt innerhalb des Plangebietes. 

- Nördlich daran angrenzend wird eine größere Fläche in Überlagerung der als Fläche für die 

Landwirtschaft dargestellten Bereiche als Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 

von Boden, Natur und Landschaft (§ 5 Abs. 2 Nr. 10 BauGB) dargestellt (ca. 13 ha liegen 

innerhalb des Plangebietes). Dies gilt auch für einen schmalen Streifen westlich des von der 

L 160 im Osten des Plangebietes nach Norden abzweigenden Weges. 

- Der Pollebener Weg sowie der von der L 160 im Osten des Plangebietes nach Norden ab-

zweigende Weg werden als regionale Wander- bzw. Radwege (§ 5 Abs. 2 Nr. 3 BauGB) dar-

gestellt. 

- Westlich der L 160 in Richtung Osten verläuft eine überregionale Gashochdruckleitung (§ 5 

Abs. 2 Nr. 4 BauGB). 

- Der größte Teil des Plangebietes wird von der Signatur „Umgrenzung von Flächen, unter de-

nen der Bergbau umgeht“ (§ 5 Abs. 3 Nr. 2 und Abs. 4 BauGB) überlagert. 

Die Darstellungen des FNP Lutherstadt Eisleben 2025 widersprechen dem Planungsvorhaben. 

Somit lässt sich der im Parallelverfahren geführte vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 31 

„Solarpark Laweketal“ nicht gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan entwickeln. 

Der FNP muss demzufolge gemäß § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren zur Aufstellung dieses 

Bebauungsplanes geändert werden. 

Landschaftsplan der Lutherstadt Eisleben 

Es besteht ein Landschaftsplan für die Ortschaft Hedersleben aus dem Jahre 1997. Laut Begrün-

dung zum FNP Lutherstadt Eisleben wurden die flächenbezogenen Schutzgebiete i. S. d. Natur-

schutzrechtes nachrichtlich aus dem Landschaftsplan in den FNP übernommen [14]. 
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3 BESTANDSAUFNAHME DES DERZEITIGEN UMWELTZUSTANDES 
3.1 Schutzgut Boden 
Der Änderungsbereich liegt innerhalb der Bodenlandschaft 6.2.1.9 „Pollebener, Gerbstedter und 

Lettewitzer Löss-Plateaus“ und gehört damit zu den tschernosembetonten Lössbörden [15].  

Gemäß den Angaben der Vorläufigen Bodenkarte Sachsen-Anhalts [19] haben sich im Gebiet 

großflächig Pararendzinen aus Decklöss (Code: RZ: p-eu/pfl-vel) bzw. Decklehm (Code: RZ: p-

(v)el/pfl-(v)et) sowie Löss-/ Kolluviallöss-Schwarzerden (Code: TT: p-u sowie TT: u-eu) ausgebil-

det. Extremböden sind nicht vorhanden. 

 
Abb. 4: Bodenformen innerhalb des Geltungsbereiches 

(Maßstab 1 : 15.000; Kartengrundlage: © GeoBasis-DE/ LVermGeo LSA) 

Gemäß dem Bodenfunktionsbewertungsverfahren des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-

Anhalt [22] ist das Plangebiet wie folgt zu bewerten:  

Der südliche Teil des Plangebietes mit den dort vorhandenen Schwarzerdeböden besitzt ein sehr 

hohes Ertragspotenzial (Ackerzahl >75). Die im nördlichen Teil anstehenden Böden vom Typ 

Pararendzina zeichnen sich überwiegend durch ein hohes (Ackerzahlen 61 - 75) und auf einer 

kleineren Fläche durch ein mittleres Ertragspotenzial (Ackerzahlen 41 - 40) aus.  

Die Löss-Schwarzerde ist sehr fruchtbar. Der hohe Humusanteil und der optimale Porenraum 

bewirken eine hohe Speicherleistung für Wasser und Nährstoffe und eine sehr hohe biologische 

Aktivität. Im Plangebiet sind Böden mit Ackerzahlen bis zum Wert 93 vorhanden. 

Die Funktionen für den Wasserhaushalt und die Naturnähe sind im gesamten Gebiet nur von 

nachrangiger Bedeutung. Archivböden sind nicht vorhanden. 
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Die z. T. hohe bis sehr hohe Ertragsfähigkeit stellt nach dem Maximalwertprinzip der Bodenfunk-

tionsbewertung ein hohes Konfliktpotenzial gegenüber Nutzungsartenänderungen dar.  

 

Gemäß Stellungnahme des Landkreises [23] sind für den Vorhabenbereich in der Datei schädli-
cher Bodenveränderungen und Altlasten (DSBA) keine Altlastverdachtsflächen und Altlasten re-
gistriert.  

Unter der Kennziffer 15087130108063 wurde im östlichen Teil des Plangebietes ein rund 21 ha 
großes Stück Ackerland als Verdachtsfläche für eine schädliche Bodenveränderung durch Was-
ser registriert. Hier kam es im Jahr 2020 nach einem Starkregenereignis zum Abtrag von Oberbo-
den [23].  
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3.2 Schutzgut Wasser 
Der Geltungsbereich gehört zum Wassereinzugsgebiet der Laweke (Oberflächenwasserkörper 
SAL06OW06-00). Im Plangebiet befinden sich keine Oberflächengewässer. Die geringste Entfer-
nung zwischen einem ausgewiesenem Fließgewässer (Laweke - südlich des Plangebietes) und 
dem Geltungsbereich beträgt ca. 200 m [17]. 

Wasserschutz- oder Überschwemmungsgebiete sind im Plangebiet und seinem weiteren Umfeld 
ebenfalls nicht vorhanden.  

Das Gebiet ist dem Grundwasserkörper „SAL GW 014 Mansfeld-Querfurt-Naumburger Triasmul-
den und -platten“ zuzuordnen. Der obere Grundwasserleiter liegt vorwiegend im Muschelkalk, z. 
T. im Buntsandstein (südwestlicher Teil des Gebietes) etwa zwischen 170 und 185 m NHN. Die 
Geländehöhen bewegen sich bei Werten zwischen 170 m (im südlichen Teil des Gebietes) und 
210 m (im nördlichen Abschnitt). Der Grundwasserflurabstand bemisst sich damit auf Werte zwi-
schen unter 2 m und über 10 m [17].  

Gemäß den Angaben des Landesamtes für Geologie und Bergwesen enthält die Landesbohrda-
tenbank das Schichtenverzeichnis eines 150 m tiefen, im Jahr 1954 errichteten Brunnens am 
südlichen Westrand des Plangebietes. Die Grundwasserentnahme erfolgte aus den Sandsteinen 
des Mittleren Buntsandsteins, die von Oberem Buntsandstein und quartären Schichten überlagert 
sind. Der Ruhewasserspiegel lag „6 - 9 m“ unter Gelände. Der Brunnen hatte eine Leistung von 
22-23 m³/h. Vermutlich existiert er nicht mehr [20]. 

Die flächenhafte Grundwassergeschütztheit wird im südwestlichen Teil des Gebietes mit gering 
eingeschätzt. In Richtung Nordost ist eine Zunahme bis hin zu einer sehr hohen Grundwasser-
geschütztheit zu vermerken [17]. Eine Veranschaulichung der örtlichen Gegebenheiten liefert die 
nachfolgende Abbildung. 

 
Abb. 5: Flächenhafte Grundwassergeschütztheit im Geltungsbereich 

(Maßstab 1 : 25.000; Datengrundlage: [17]) 

Die Grundwasserneubildungsrate wird mit ca. 28 mm/a angegeben und liegt damit im unteren 
mittleren Bereich [17].  
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3.3 Schutzgut Klima und Luft 
Der Geltungsbereich befindet sich innerhalb der Klimaregion „Ostdeutsches Binnenlandklima“ 

[26]. Im Jahresdurchschnitt beträgt die Temperatur 10,4 °C (Reihe 1991-2021 für Bernburg). Die 

mittlere jährliche Niederschlagsmenge liegt bei 470 bis 480 mm (Reihe 1961-1990) [37]. 

Alle nicht bebauten Flächen stellen im weitesten Sinne klimatische Ausgleichsräume dar. Für die 

Kaltluftproduktion sind dabei überwiegend die Flächen mit wenig oder fehlender Vegetation von 

Bedeutung. Waldgebiete und größere Gehölzbestände wirken nur eingeschränkt als Kaltluftpro-

duzenten, da sich die Luft nicht so abkühlt wie auf Freiflächen. Waldflächen kommt dagegen eine 

Bedeutung bei der Frischluftproduktion zu. Aufgrund ihrer großen, filterwirksamen Oberfläche 

sind Wälder dazu in der Lage, Schadstoffe aus der Luft herauszufiltern. Ab einer Flächengröße 

von etwa 5 ha ist ihnen eine Bedeutung für den großräumigen lufthygienischen Ausgleich beizu-

messen. 

Dem Geltungsbereich kommt aufgrund der großflächig vorhandenen Ackerflächen hinsichtlich 

der Kaltluftproduktion eine hohe Bedeutung zu. Im südlich orientierten Abstrombereich befindet 

sich die Ortschaft Hedersleben, sodass von einer entsprechenden klimahygienischen Wirkung 

auszugehen ist. 

Da im Geltungsbereich nur kleinere Gehölzstrukturen zu finden sind, ist nur eine untergeordnete 

Bedeutung für den lufthygienischen Ausgleich anzunehmen.  

Die lufthygienische Situation ist im Gebiet als gering belastet einzustufen. Vorbelastungen sind 

jedoch aufgrund des Vorhandenseins der Stallanlagen im östlichen Abschnitt des Gebietes zu 

vermuten. Messwerte zur Luftqualität liegen allerdings nicht vor.  
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3.4 Schutzgut Arten und Biotope 
Schutzgebiete/ -objekte: 

Es befinden sich keine Schutzgebiete innerhalb des Geltungsbereiches oder in dessen Umfeld.  

Das nächstgelegene Natura 2000-Gebiet liegt ungefähr 3,4 km südwestlich des Vorhabens (FFH-

Gebiet DE 4436-301 „Trockenrasenhänge nördlich des Süßen Sees“).  

Alle im Gebiet befindlichen Bäume mit einem Stammumfang von mindestens 60 cm unterliegen 

dem Schutzstatus der Baumschutzverordnung des Landkreises Mansfeld-Südharz [36]. Die im 

Gebiet entlang der Straßen und Feldwege vorhandenen Baumreihen sind nach § 21 

NatSchG LSA gesetzlich geschützt. 

Die entlang des Pollebener Weges vorhandene Gehölzstruktur wird zudem im Flächennutzungs-

plan als geschütztes Biotop geführt [14]. 

Biotoptypen: 

Nahezu der gesamte Geltungsbereich steht derzeit unter landwirtschaftlicher Nutzung (Acker → 

Biotoptyp AI.).  

Lediglich am westlichen Rand des Plangebietes befindet sich innerhalb der ackerbaulich genutz-

ten Fläche ein temporär vernässter Bereich, in dem sich Schilfröhricht (→ Biotoptyp NLA) und 

einzelne Weiden (→ Biotoptyp HEX) etabliert haben.  

Ein weiterer ungenutzter Bereich in der Ackerflur erstreckt sich westlich des von der Biogasanlage 

nach Norden verlaufenden Wirtschaftsweges. Der terrassenförmig steil nach Süden hin abfal-

lende Bereich ist weitgehend mit Sträucher (v. a. Schwarzer Holunder, Hundsrose, Weißdorn) 

und Einzelbäumen bestanden (→ Biotoptyp HYA). 

Sonstige kleinere Gehölze in Form von Hecken (→ Biotoptypen HHA u. HHB), Baumreihen (→ 

Biotoptypen HRA u. HRB) oder Einzelgehölzen (→ Biotoptypen HEX u. HYA) bestehen nur ent-

lang der Wege (→ Biotoptypen VWA u. VWB) rings um oder innerhalb des Plangebietes sowie 

entlang der L 160 und des Pollebener Weges (→ Biotoptyp VSB).  

Die Gehölze werden vorrangig von Obstbäumen dominiert (Birne, Süßkirsche, z. T. Pflaume). 

Lediglich in einigen Wegeabschnitten existieren auch Laubgehölze wie Ahorn, Esche und Weiß-

dorn. 

Durchgehende Grünstrukturen sind an den Wegen bzw. Straßen nicht vorhanden. Vielmehr sind 

die Bestände i. d. R. lückenhaft bzw. auf größeren Abschnitten auch gar nicht vorhanden.  

Gehölzfreie Saumbereiche der Verkehrswege werden i. d. R von ruderal geprägten Grasstau-

denfluren (→ Biotoptyp URA), teilweise von Scherrasen (→ Biotoptyp GSB) eingenommen. 

Direkt südlich an das Plangebiet angrenzend befinden sich die Stallanlagen der Agrargenossen-

schaft, offene Fahrsilos und eine Biogasanlage (→ Biotoptyp BDC). 
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Einen Überblick über die innerhalb des Geltungsbereiches und seinem Umfeld (bis 50 m) festge-

stellten Biotoptypen gibt die nachfolgende Tabelle:  

Tab. 2: Biotoptypen im Geltungsbereich und seinem Umfeld (50 m-Puffer) 

Code1 Bezeichnung 

 Gehölze 

HEC  Baumgruppe/-bestand aus überwiegend einheimischen Arten 

HEX  Sonstiger Einzelbaum 

HRA  Obstbaumreihe 

HRB  Baumreihe aus überwiegend heimischen Gehölzen 

HHA  Strauchhecke aus überwiegend heimischen Arten 

HHB  Strauch-Baumhecke aus überwiegend heimischen Arten 

HYA  Gebüsch frischer Standorte (überwiegend heimische Arten) 

 Grünland, Staudenfluren 

GSB  Scherrasen 

URA  Ruderalflur, gebildet von ausdauernden Arten 

 Röhricht 

NLA Schilf-Landröhricht 

 Ackerbaulich genutzte Biotope 

AI.  Intensiv genutzter Acker 

 Bebauung, Verkehrsfläche 

BDA Ländlich geprägtes Dorfgebiet 

BDC  Landwirtschaftliche Produktionsanlage 

VWA  Unbefestigter Weg 

VWB Befestigter Weg 

VSB Straße, versiegelt 
1 Kartiereinheiten gem. Kartieranleitung LRT ST [21] 

Die im Gebiet entlang der Straßen (Pollebener Weg sowie L 160) und Feldwege vorhandenen 

Baumreihen sind nach § 21 NatSchG LSA gesetzlich geschützt. Die entlang des Pollebener We-

ges vorhandene Baumreihe wird zudem im Flächennutzungsplan als geschütztes Biotop geführt 

[14] (siehe oben - Aussagen zu Schutzgebieten/ -objekten). 

Alle im Gebiet befindlichen Laubbäume mit einem Stammumfang von mindestens 60 cm sind 

zudem Schutzgegenstand der Baumschutzverordnung des Landkreises Mansfeld-Südharz [36].  

Arten: 

Im Frühjahr/ Sommer 2023 erfolgten im Plangebiet faunistische Sonderuntersuchungen. Ausge-

hend von den potenziell im Gebiet vorkommenden bzw. vom Vorhaben möglicherweise 
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betroffenen Arten/ Artengruppen wurden eine Feldhamsterbaukartierung und eine Brutvogeler-

fassung durchgeführt. 

1. Feldhamster 

Die Ackerflächen des Gebietes wurden im Mai 2023 einer Feldhamsterbaukartierung unterzogen. 

Im Zuge der Untersuchungen konnten keine Nachweise der Art erbracht werden [5].  

2. Brutvogelkartierung  

Im Rahmen der durchgeführten Erfassungen [30] konnten im Gebiet insgesamt 48 Vogelarten 

nachgewiesen werden. Für 21 Arten wurden Brutnachweise erbracht bzw. besteht ein Brutver-

dacht, die weiteren Arten wurden als Nahrungsgast oder Durchzügler registriert. 11 Arten werden 

auf der Roten Liste Sachsen-Anhalts geführt (inklusive Vorwarnliste und Nahrungsgäste). 

Als Brutvogelart des Gebietes gilt einzig die Feldlerche laut der Roten Liste Sachsen-Anhalt als 

gefährdet. Mit Feldsperling, Grauammer, Neuntöter, Star und Wachtel wurden zudem vier Arten 

der Vorwarnliste mit Brutrevieren im Gebiet festgestellt.  

Die Brutvogelgemeinschaft des Gebietes setzt sich aus typischen Arten der strukturierten Agrar-

flur zusammen. Neben Offenlandbrütern wie der Feldlerche und der Schafstelze findet sich in den 

umgebenden linearen Gehölzstrukturen eine typische Heckenbrütergemeinschaft. Neben den 

genannten und weiteren allgemein häufigen Arten wurden in den umgebenden Hecken- und 

Baumreihen u. a. Raubwürger und Kuckuck als Nahrungsgäste nachgewiesen. 

Die Offenlandbereiche wurden regelmäßig von Greifvogelarten wie Mäusebussard, Rot- und 

Schwarzmilan sowie Turmfalke zur Nahrungssuche aufgesucht.  

Großvogelhorste wurden im Untersuchungsgebiet nicht nachgewiesen. 

Für das Vorkommen weiterer bemerkenswerter bzw. gem. § 44 (1) BNatSchG artenschutzrecht-

lich relevanter Spezies der nicht näher untersuchten Artengruppen ist Folgendes zu konstatieren:  

Nicht auszuschließen ist ein Vorkommen der Zauneidechse (Lacerta agilis) innerhalb einer west-

lich des von der Biogasanlage nach Norden verlaufenden Wirtschaftsweges befindlichen kleine-

ren ungenutzten Fläche. Dieses terrassenförmig steil nach Süden hin abfallende Areal weist für 

die Art benötigte Kleinstrukturen auf.  

Zudem ist eine Nutzung des Gebietes durch Fledermäuse anzunehmen (Jagdhabitat, insbeson-

dere entlang der an den Wegen bestehenden Gehölzstrukturen, mögliche Tagesverstecke in Ge-

hölzen). Darüber hinaus wird in älteren Bäumen ein Vorkommen xylobiont lebender Käferarten 

für möglich erachtet, wovon im vorliegenden Fall der Eremit (Osmoderma eremita) eine arten-

schutzrechtliche Relevanz erreicht.  

Ein Vorkommen von Amphibien im Gebiet wird hingegen nicht erwartet. Der temporär vernässte 

Bereich im westlichen Abschnitt des Gebietes als einziges vorhandenes Gewässer besitzt in Aus-

wertung der durchgeführten Ortsbegehungen nicht das Potenzial als Laichhabitat der im 
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vorliegenden Fall relevanten streng geschützten Amphibienarten (Kreuz- und Wechselkröte so-

wie Kammmolch).  

Die Vielfalt und der Bestand an Pflanzen- und Tierarten sind im Änderungsbereich als durch-

schnittlich einzustufen. Insgesamt besitzt das Schutzgut Arten und Biotope im Geltungsbereich 

nur eine mittlere Bedeutung. 

3.5 Schutzgut Landschaftsbild 
Das Plangebiet liegt in einem intensiv ackerbaulich genutzten Gebiet. Wegen der großen Nutz-

flächeneinheiten besitzt die Landschaft einen ausgeräumten Charakter. Gliedernde Landschaft-

selemente beschränken sich im näheren Umfeld des Geltungsbereiches auf lineare Gehölzstruk-

turen entlang von Wegen und Straßen sowie auf das unmittelbare Umfeld der Ortschaft Heders-

leben. Die ausgeprägte Reliefierung im Gebiet ermöglicht weitreichende Sichtbeziehungen. 

Direkt südlich an das Plangebiet angrenzend befinden sich die Stallanlagen der Agrargenossen-

schaft, offene Fahrsilos und eine Biogasanlage. Südlich dieser Anlagen erstreckt sich die bebaute 

Ortslage von Hedersleben. 

Unweit nordöstlich des Gebietes, in der Feldflur zwischen Schwittersdorf und Rottelsdorf befindet 

sich ein Windpark, deren Windkraftanlagen vom Plangebiet aus gut sichtbar sind.  

Dem Plangebiet ist aufgrund seiner Ausgeräumtheit sowie fehlender erholungsrelevanter natürli-

cher und kulturlandschaftlicher Elemente keine besondere Bedeutung für Erholungszwecke bei-

zumessen.  

3.6 Schutzgut Mensch und seine Gesundheit 
Die für das Vorhaben vorgesehenen Flächen werden ausnahmslos landwirtschaftlich genutzt. 

Diese besitzen für den Menschen in seiner derzeitigen Ausprägung nur eine sehr geringe Bedeu-

tung hinsichtlich der Wohnumfeld- und Erholungsfunktionen.  

Zudem gehen von ihnen keine Belastungen für das Schutzgut Mensch und seine Gesundheit 

aus. Sie dienen weder dem Lärmschutz noch haben sie besondere Bedeutung für die Luftrein-

haltung. Schädliche Einflüsse durch elektromagnetische Felder oder Licht- und Geräuschemissi-

onen liegen nicht vor. Geruchsbeeinträchtigungen bestehen nicht.  

Der Abstand zur nächstgelegenen Wohnbebauung in der Ortslage Hedersleben beläuft sich auf 

ca. 200 m. 
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3.7 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 
Im Folgenden wird auf die Stellungnahme des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie 

Sachsen-Anhalt [18] Bezug genommen.  

Demnach befinden sich im Bereich des geplanten Vorhabens archäologische Kulturdenkmale im 

Sinne des § 2 DSchG ST. Dabei handelt es sich um eine neolithische, eine bronzezeitliche Sied-

lung und eine Siedlung der vorrömischen Eisenzeit. Hinzu kommt noch eine Fundstelle des Ne-

olithikums. Zudem liegen am Nordrand des Vorhabengebiets mögliche Landgräben, bei denen 

es sich um mittelalterliche Befestigungsanlagen handelt. 

Im unmittelbaren Umfeld liegen weitere Siedlungen unterschiedlicher Zeitstellungen vom Neoli-

thikum bis zum Mittelalter. Zudem sind zahlreiche Fundstellen verschiedener Perioden vorhan-

den, darunter auch mehrere, die ebenfalls in die Bronzezeit und vorrömische Eisenzeit datieren. 

Im Umfeld sind zahlreiche Grabhügel im digitalen Geländemodell erkennbar, die vermutlich eben-

falls in die Bronzezeit oder das Neolithikum gehören. Nordöstlich liegt ein bronzezeitliches Grä-

berfeld ebenfalls mit Grabhügeln. Im Umfeld der Grabhügel kam es regelmäßig zu Nachbestat-

tungen, sei es als Brandbestattungen oder auch als Körperbestattungen. Weitere Körperbestat-

tungen datieren in das Neolithikum und liegen südlich des Vorhabengebiets. 

Der Schwerpunkt der Besiedlung liegt dabei in der Bronzezeit und der vorrömischen Eisenzeit. 

Dazu zählen auch die im digitalen Geländemodell sichtbaren Grabhügel. Aber auch bereits im 

vorangehenden Neolithikum ist das Areal intensiv genutzt worden. Durch die dichte Lage zahlrei-

cher Fundstellen mit unterschiedlicher Zeitstellung ist hier eine historische Kulturlandschaft ent-

standen, die für die Siedlungsgeschichte eine sehr hohe Bedeutung hat.  

Zudem bestehen aufgrund der topographischen Situation und der naturräumlichen Gegebenhei-

ten (Bodenqualität, Gewässernetz, klimatische Bedingungen) sowie analoger Gegebenheiten in 

vergleichbaren Siedlungsregionen begründete Anhaltspunkte, dass bei Bodeneingriffen bislang 

unbekannte Bodendenkmale entdeckt werden. 

3.8 Schutzgut Fläche 
Der Änderungsbereich umfasst ca. 140 ha. Er unterliegt aktuell vornehmlich einer landwirtschaft-

lichen Nutzung (ca. 134 ha). Verkehrsflächen grenzen unmittelbar an bzw. sind teilweise inner-

halb des Plangebietes gelegen. Daran angrenzend finden sich teilweise linear ausgebildete Ge-

hölzstrukturen bzw. ruderale Staudenfluren.  
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4 PROGNOSE ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES UMWELTZUSTANDES BEI NICHTDURCHFÜHRUNG 
DER PLANUNG  

Bei Nichtdurchführung der Planung ist von einer unveränderten landwirtschaftlichen Nutzung des 

Areals auszugehen. Die einzelnen Schutzgüter des Naturhaushaltes und der Landschaft werden 

daher in ihrem derzeitigen Bestand und ihrer jetzigen Ausprägung erhalten bleiben. 

 

5 ANDERWEITIGE PLANUNGSMÖGLICHKEITEN 
Der Untersuchungsraum für in Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten bezieht 

sich nach Anlage 1 Ziff. 2 d) BauGB auf den räumlichen Geltungsbereich des hier betrachteten 

Vorhabens. Insofern handelt es sich an dieser Stelle nicht um die Prüfung von alternativen Stand-

orten, sondern um eine differenzierte Betrachtung der Ausgestaltung des Vorhabens am gewähl-

ten Standort.  

Alternative Planungsmöglichkeiten bestehen innerhalb des Plangebietes bei der hier beabsichti-

gen Realisierung einer AGRI-PVA nur in eingeschränktem Umfang. Diese beziehen sich im We-

sentlichen auf Modifizierungen bei der Flächenabgrenzung des Sondergebietes mit der Zweck-

bestimmung Agri-PV und auf Änderungen bei der Anordnung der Solarmodule.  

Die Flächengrößen und Festsetzungen zum Sondergebiet wurden bereits zugunsten natur-

schutzfachlicher Belange angepasst. Um die Wirtschaftlichkeit des Vorhabens nicht weiter zu 

beeinträchtigen, kommt eine weitere Verkleinerung der mit Solarmodulen bebaubaren Flächen 

nicht in Betracht. 
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6 PROGNOSE ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES UMWELTZUSTANDES BEI DURCHFÜHRUNG DER 
PLANUNG 

6.1 Schutzgut Boden 
Der Eingriff beschränkt sich auf die als Sondergebiet ausgewiesenen Areale. In die sonstigen im 

dargestellten Planungseinheiten wird nicht eingegriffen. 

Mit der Planung wird eine Doppelnutzung des Sondergebietes verbindlich festgesetzt. Die bishe-

rige ackerbauliche Nutzung bleibt auch nach der Errichtung der AGRI-PVA erhalten. Gemäß den 

Vorgaben der DIN SPEC 91434-2021-5 [10] werden mindestens 85 % des Sondergebietes auch 

weiterhin landwirtschaftlich genutzt (Gesamtfläche des Sondergebietes = ca. 129,25 ha; 85% = 

ca. 109,86 ha). Lediglich ein Flächenanteil von maximal 15 % wird für die Photovoltaikanlage 

(einschließlich notwendiger Nebenanlagen) in Anspruch genommen (ca. 19,39 ha).  

Für das Sondergebiet wurde eine Grundflächenzahl von 0,6 festgesetzt, d. h., es kann eine Über-

bauung von bis zu 60 % stattfinden. Damit ist zunächst von einer Flächenüberbauung von max. 

etwa 77,55 ha auszugehen.  

Bei diesem Ansatz handelt es sich jedoch überwiegend um lediglich überschirmte Flächen. Eine 

dauerhafte (Teil)Versiegelung findet in deutlich geringerem Maße statt.  

Zudem ist zu beachten, dass die Module im vorliegenden Fall nachgeführt werden, d. h. in ihrer 

Position und Höhe variabel sind. Als Bemessungsgrundlage für die Ermittlung der Grundfläche 

wird die Position angenommen, in der die Grundfläche der Anlage am größten ist (waagerechte 

Position).  

Die Traggestelle der Module werden auf einreihigen Standfüßen (Vierkant-Stahlprofil) montiert. 

Diese werden ohne Maßnahmen einer Versiegelung in den Untergrund gerammt. Dadurch kommt 

es kleinflächig zu Bodenverletzungen, die jedoch den bodenkundlichen Charakter der Fläche 

nicht grundlegend ändern werden.  

Neben den geplanten Modulen erfolgt innerhalb des ausgewiesenen Sondergebietes die Errich-

tung der notwendigen Wechselrichter, Trafostationen und Batteriespeicher. Zudem werden ent-

sprechende Zuwegungen/ Bewirtschaftungswege errichtet. Letzteres erfolgt in geschotterter Bau-

weise. 

Die im Zusammenhang mit den geplanten Nebenanlagen stehende vollständige Bodenversiege-

lung beläuft sich auf ca. 0,34 ha. Eine Teilversiegelung (Schotterflächen) findet auf einer Fläche 

von insgesamt etwa 1,33 ha statt.  

Darüber hinaus führt das Verlegen der Verkabelung im Betriebsgelände und des Netzanschluss-

kabels zu vorübergehenden Flächeninanspruchnahmen. 
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Die Hauptfunktion des Bodens als Standort für Pflanzen wird durch die Überschirmung der Flä-

chen mit Solarmodulen nur unwesentlich eingeschränkt. Aufgrund der Tatsache, dass diese 

nachgeführt werden, sich ihre Position also kontinuierlich verändert, kommt es nicht in dem wie 

bei starren Systemen bekannten Maße zur Beschattung und oberflächlichen Austrocknung der 

darunter befindlichen Böden.  

Ein Eintrag von Schadstoffen in den Boden wird bei ordnungsmäßiger Bewirtschaftung der Pho-

tovoltaikanlage nicht eintreten. 

Da im Zusammenhang mit der Errichtung der Modultische keine vollflächige Bodenversiegelung 

erfolgt, wird die Leistungsfähigkeit des Bodens als Ausgleichskörper im Wasserkreislauf nicht 

wesentlich geändert. Auch eine nachhaltige Beeinflussung der vorhandenen Filter- und Puffer-

funktion des Bodens ist nicht zu erwarten.  

Für die im Zusammenhang mit der (Teil)Versiegelung eintretende erhebliche Beeinträchtigung 

des Schutzgutes werden in das Projekt integrierte kompensatorisch wirkende Maßnahmen in An-

satz gebracht (→ Maßnahmen 1, 2 u. 3).  

Zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen des Schutzgutes im Zuge des Baugeschehens 

sind entsprechende Vorkehrungen bei anstehenden Bodenarbeiten zu treffen (fachgerechte Si-

cherung, getrennte Lagerung von Mutter- und Unterboden und anschließende Verwendung zum 

Wiedereinbau bzw. zur Herstellung von Vegetationsflächen; Einhaltung der DIN 19639 und DIN 

18915). Werden bisher unbekannte kontaminierte Bodenbereiche aufgeschlossen, sind diese der 

unteren Bodenschutzbehörde zur Prüfung und Bewertung anzuzeigen (→ Maßnahme 11). 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass unter Einhaltung aller Vorgaben keine erheblichen Be-

einträchtigungen des Schutzgutes Boden verbleiben werden. 



 

4. Änderung Flächennutzungsplan  
Lutherstadt Eisleben, Ortschaft Hedersleben 

Umweltbericht 
 

Seite 37 

6.2 Schutzgut Wasser 
Eine Benutzung von Gewässern ist im Zusammenhang mit der Errichtung und dem Betrieb der 

AGRI-PVA nicht vorgesehen.  

Abwässer entstehen während der Bauphase nur in untergeordnetem Umfang und werden fach-

gerecht entsorgt. Während des Betriebes der AGRI-PVA besteht kein Trinkwasserbedarf und es 

fällt kein Abwasser an. 

Durch Festsetzungen zum fachgerechten Umgang mit wassergefährdenden Stoffen werden et-

waige Beeinträchtigungen im Zuge des Baugeschehens oder des Betriebes der fertiggestellten 

Anlage vermieden (→ Maßnahme 12). 

Auf der Fläche wird die Versiegelung durch die fundamentlose Bauweise sehr gering gehalten. 

Das gesamte Niederschlagswasser verbleibt auf der Fläche und kann kontinuierlich versickern. 

Bauliche Anlagen zur gefassten Versickerung von Niederschlagswasser werden nicht errichtet. 

Aufgrund der Tatsache, dass im vorliegenden Fall nachgeführte Module zum Einsatz kommen, 

sich ihre Position also kontinuierlich verändern wird, kommt es nur in eingeschränktem Maße zu 

Beschattungseffekten mit oberflächlicher Austrocknung der darunter befindlichen Böden. Klein-

standörtliche Veränderungen des Boden- und Grundwasserhaushaltes sind daher nur in unter-

geordnetem Maße zu erwarten. Veränderungen der Grundwasserneubildungsleistung bzw. des 

oberflächlichen Wasserabflusses sind auszuschließen. 

Zusammenfassend wird eingeschätzt, dass mit Realisierung der Vorgaben erhebliche Beein-

trächtigungen des Schutzgutes Wasser auszuschließen sind. 

6.3 Schutzgut Klima und Luft 
Durch die geplante großflächige Überbauung mit Modultischen können standörtliche Verände-

rungen der Klimafunktionen nicht ausgeschlossen werden.  

Aufgrund von Überdeckungseffekten fallen die Temperaturen unter den Modulen tagsüber merk-

lich unter die der Umgebungstemperatur. In den Nachtstunden liegen die Temperaturen dagegen 

über denen der Umgebung. Die Wärmeabstrahlung wird von den Modulen behindert, während 

die nächtliche Wärmeausstrahlung bisher durch die unverbaute Ackerfläche gegeben war.  

Die Luft über den Modulen erwärmt sich bei Sonneneinstrahlung sehr schnell und heizt sich auf, 

sodass es zur Ausbildung von Wärmeinseln kommt. Die aufströmende warme Luft verursacht 

Konvektionsströme und Luftverwirbelungen. Durch das Aufheizen kann es zum Absinken der re-

lativen Luftfeuchte kommen. Über den Modulen entsteht somit ein trocken-warmes Luftpaket.  

Im vorliegenden Fall kommen nachgeführte Module zum Einsatz. Daher ist davon auszugehen, 

dass die beschriebenen Effekte wahrscheinlich nicht so gravierend ausfallen werden.  
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Zudem ist die von diesen Veränderungen betroffene Fläche insgesamt als vergleichsweise klein-

räumig anzusehen. Daher werden dennoch insgesamt keine messbaren Beeinträchtigungen des 

Klimas und der Luft zu befürchten sein.  

Eingriffsmindernd wirken sich zudem die zur Eingrünung des Standortes vorgesehenen randli-

chen Bepflanzungsmaßnahmen aus (→ Maßnahmen 2 u. 3).  

Durch die Vermeidung der Emission von Treibhausgasen leistet das Vorhaben indirekt einen Bei-

trag zum Klimaschutz. 

6.4 Schutzgut Arten und Biotope 
Schutzgebiete/ -objekte: 

Es befinden sich keine Schutzgebiete innerhalb des Geltungsbereiches oder in dessen Umfeld. 

Daher können entsprechende Konflikte ausgeschlossen werden. 

Diese Aussage bezieht sich explizit auch auf die Schutzgebietskulisse Natura 2000. Aufgrund der 

Entfernung zum Plangebiet (nächstgelegenes Natura 2000-Gebiet FFH-Gebiet DE 4436-301 

„Trockenrasenhänge nördlich des Süßen Sees“ - Mindestabstand 3,4 km) sind keine Beeinträch-

tigungen der Schutzziele von Natura 2000-Gebieten möglich. 

Eine vorhabenbedingte Beanspruchung von Gehölzen ist nicht vorgesehen. Daher kann auch 

eine Beeinträchtigung von im Gebiet befindlichen Schutzobjekten (Bäume mit einem Schutzsta-

tus gem. Baumschutzverordnung des Landkreises Mansfeld-Südharz [36], geschützte Baumrei-

hen gem. § 21 NatSchG LSA sowie die entlang des Pollebener Weges als geschütztes Biotop 

geführte Baumreihe) ausgeschlossen werden.  

Das entlang des Pollebener Weges befindliche geschützte Biotop wurde in der Plandarstellung 

als solches dargestellt. Dieses ist zu erhalten und ggf. durch geeignete Nachpflanzungen zu ent-

wickeln (→ Maßnahme 4)  

Biotope: 

Baubedingt ist eine Schädigung bzw. Zerstörung des auf der Vorhabenfläche vorhandenen Ve-

getationsbestandes anzunehmen. Partiell kommt es zudem durch die Errichtung der geplanten 

Module sowie der notwendigen Nebenanlagen und Zuwegungen zu einer dauerhaften Flächen-

beanspruchung.  

Der Eingriff beschränkt sich dabei auf die als Sondergebiet „Agri-PV“ ausgewiesenen Flächen. 

Diese werden aktuell ausschließlich ackerbaulich genutzt. Somit wäre lediglich eine Betroffenheit 

der angebauten Feldfrucht und der auf den Ackerflächen vorhandenen Ackerwildkräuter abzulei-

ten.  

Die Montage der Modultische erfolgt in versiegelungsfreier Bauweise mittels Bodenrammung. 

Während die Bereiche zwischen den Modulreihen nach Fertigstellung der Anlage erneut einer 
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Ackernutzung zugeführt werden, verbleiben unterhalb der Modultische ungefähr 1 bis 2 m breite 

unversiegelte und aus der Nutzung genommene Streifen, welche für die Entwicklung von Natur 

und Landschaft verwendet werden sollen. Mittels einer in diesen Bereichen durchzuführenden 

sporadischen Mahd (→ Maßnahme 1) wird auf ihnen eine ruderale Grasstaudenflur entwickelt 

(→ Biotoptyp URA „Ruderalflur, gebildet von ausdauernden Arten“). Auf diese Weise erfolgt ein 

wesentlicher Beitrag zur Erhöhung der Biodiversität auf den in Rede stehenden Flächen.  

Eine dauerhafte Flächeninanspruchnahme infolge der Errichtung der notwendigen Nebenanla-

gen (Speicher, Trafo etc. sowie Zuwegungen) erfolgt nur in einem relativ geringen Maße 

(1,67 ha). Für die betreffenden Bereiche ist zukünftig eine Teilversiegelung (Zuwegungen und 

sonstige geschotterte Flächen → Biotoptyp VWB) bzw. eine Vollversiegelung (→ Biotoptyp BIY) 

anzusetzen.  

In die sonstigen dargestellten Planungseinheiten wird nicht eingegriffen. Die dort befindlichen 

höherwertigen Biotopeinheiten (insbes. lineare Gehölzstrukturen) werden in ihrer bisherigen Aus-

stattung bestehen bleiben bzw. durch randlich angesiedelte Bepflanzungsmaßnahmen aufgewer-

tet (→ Maßnahmen 2, 3, 4, 5 u. 6).  

Insgesamt wird durch die Überführung des derzeit landwirtschaftlich genutzten Areals in eine 

AGRI-PVA mit Entwicklung von Biodiversitätsstreifen und Realisierung randlicher Bepflanzungs-

maßnahmen eine positive Wirkung auf die Habitatsituation im Gebiet erwartet.  

Arten: 

Bei der Betrachtung einer etwaigen Betroffenheit von Tierarten sind die folgenden vorhabenspe-

zifischen Wirkfaktoren zu beachten:  

anlagebedingt: Geländemodellierung, Veränderung der Vegetationsstruktur, teilweise Flächen-

überschirmung, Reflexionen, Barrierewirkung durch Einfriedung;  

baubedingt:  Bodenumlagerungen zur Herstellung des Planums und zur Kabelverlegung, Bo-

denverdichtung durch flächiges Befahren, Lärm- und Staubemission;  

betriebsbedingt: Störungen durch Wartungs- und Reparaturarbeiten.  

Den Schwerpunkt bilden dabei die anlage- und z. T. die baubedingten Wirkfaktoren. Betriebsbe-

dingte Beeinträchtigungen sind dagegen mit Hinblick auf die aktuell und auch zukünftig vorgese-

hene landwirtschaftliche Nutzung der Flächen nicht zu erwarten.  

Durch die oben beschriebene insgesamt positive Wirkung des Vorhabens auf die Habitatsituation 

im Gebiet ist auch für viele Tierarten eine Verbesserung ihrer Lebensbedingungen zu erwarten. 

Dazu zählen insbesondere verschiedene Insekten-, Kleinsäuger- sowie Kleinvogelarten.  

Kontroverse Angaben finden sich in der Fachliteratur jedoch zu der Problematik, inwieweit es 

infolge der aufgestellten Solarmodule zu einer dauerhaften Verschlechterung der Eignung als 
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Bruthabitat für die auf den Ackerflächen festgestellten Bodenbrüter, insbesondere der Feldlerche 

kommen könnte.  

In verschiedenen Studien, welche sich allerdings auf Freiflächen- und nicht auf Agri-PVA bezie-

hen, wird einerseits von einem Meideverhalten [29] andererseits aber auch von Hinweisen für 

eine Förderung der Art berichtet [35]. Letzteres wird mit einem größerem Modulabstand begrün-

det [35].  

Die zum Vorhaben erstellte Spezielle Artenschutzprüfung [30] kommt zu dem Schluss, dass von 

einem vollständigen Verlust der auf den Flächen festgestellten Brutrevieren der Feldlerche aus-

zugehen sei.  

Um einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population entgegenzuwirken, 

wurde eine entsprechende vorgezogene Ausgleichsmaßnahme konzipiert. Durch die Anlage von 

Blüh- sowie von extensiven Sommergetreidestreifen mit doppeltem Saatreihenabstand wird auf 

umliegenden Ackerflächen eine Habitataufwertung erreicht und diese für die Feldlerche attrakti-

ver gestaltet (→ Maßnahme 7). Eine gleichfalls positive Wirkung der Maßnahme auf weitere im 

Gebiet festgestellte (Wachtel) oder potenziell mögliche Bodenbrüter (Rebhuhn) ist dabei zu kon-

statieren.  

Darüber hinaus besteht für die Feldlerche und sonstige bodenbrütende Vogelarten die Gefahr 

möglicher Beeinträchtigungen infolge des Baugeschehens. Diese sind durch die Festlegung ei-

nes entsprechenden Bauzeitenmanagements vermeidbar (→ Maßnahme 10). 

Für ein kleineres Teilareal des Geltungsbereiches kann ein Vorkommen der Zauneidechse, einer 

gem. BNatSchG streng geschützten Reptilienart nicht ausgeschlossen werden (innerhalb einer 

westlich des von der Biogasanlage nach Norden verlaufenden Wirtschaftsweges befindlichen un-

genutzten Fläche). In die Fläche selbst wird nicht eingegriffen. Sie bleibt gänzlich unangetastet. 

Allerdings sind hier im Rahmen der Bauausführung Vorkehrungen zu treffen, die eine Tötung 

oder Schädigung von Individuen der Art verhindern (reptiliensichere Abzäunung → Maßnahme 

13). 

Eine aus der Anlageneinfriedung resultierende Barrierewirkung auf bodengebundene Tierarten 

wird durch das Belassen von Wildkorridoren sowie durch eine kleintierfreundliche Gestaltung der 

Umzäunung vermieden bzw. auf ein verträgliches Maß vermindert: 

­ Die westliche und die mittlere Teilfläche des Sondergebietes werden durch Weglassen einer 

Modulreihe und durch eine separate Umzäunung unterteilt. Ziel ist das Belassen eines jeweils 

mindestens 20 m breiten Korridors. Dieser wird analog den umliegenden Flächen in die land-

wirtschaftliche Nutzung einbezogen (→ Maßnahme 8).  
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­ Die Installation der Zaunanlagen erfolgt ohne Sockel und mit einem Abstand der Zaununter-

kante zur Bodenoberfläche von mind. 15 cm (→ Maßnahme 9). Dadurch ist eine Zugänglich-

keit der Flächen für Kleintiere auch weiterhin gewährleistet. 

Darüber hinaus wird entlang der L 160 durch Bepflanzungsmaßnahmen eine Aufwertung der an-

grenzenden Seitenbereiche vorgenommen.  

Beiderseits der Straße wird vorrangig aus verkehrsrechtlichen Gründen (Anbauverbot auf Grund-

lage des STRG LSA) ein weitgehend offener Grünsaum von 20 m ab Straßenrand freigehalten. 

Abschnittsweise ist ein lückenhafter Obstbaumbestand vorhanden. Dieser soll durch einen je-

weils 10 m breiten Streifen ergänzt werden. Auf diesem ist eine eher aufgelockerte Bepflanzung 

vorgesehen (→ Maßnahme 3). Er soll den über die Straße gewechselten Tieren als Aufenthalts-

zone zur Orientierung sowie als gefahrloser Fluchtweg dienen.  

Vorhabenbedingte Konflikte mit etwaigen Vorkommen von Fledermäusen (Jagdhabitat, insbe-

sondere entlang der an den Wegen bestehenden Gehölzstrukturen, mögliche Tagesverstecke in 

Gehölzen) oder von xylobiont lebenden Käferarten (Eremit) sind nicht zu erwarten. Ein Eingriff in 

die für die beiden Artengruppen relevanten Biotopstrukturen (Gehölze) findet nicht statt. Sie blei-

ben in ihrem aktuellen Zustand erhalten. Darüber hinaus werden infolge der vorgesehenen Be-

pflanzungsmaßnahmen (→ Maßnahmen 2 u. 3) neue Strukturen geschaffen, welche insbeson-

dere auch den Fledermäusen zugutekommen werden.  

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass auch bzgl. des Artenspektrums von einer 

positiven Entwicklung auszugehen ist. Die Überführung von Ackerland in eine AGRI-PVA ein-

schließlich der Entwicklung von Biodiversitätsstreifen und der Schaffung angrenzender Gehölz-

strukturen führt auf den betroffenen Flächen zu einer Erhöhung der Biodiversität. 

6.5 Schutzgut Landschaftsbild 
Zur Veranschaulichung und vollumfassenden Überprüfung der Wirkungen des Vorhabens auf das 
Landschaftsbild wurden durch den Vorhabenträger für acht ausgewählte Standorte des Plange-
bietes bzw. für acht Blickbeziehungen Visualisierungen des geplanten Vorhabens angefertigt und 
wurden den Unterlagen zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 31 beigelegt.  

Für jeden Standort wurden jeweils drei Ansichten erstellt. Das erste Bild veranschaulicht zunächst 
den aktuellen Zustand, ohne Realisierung des Vorhabens. In das zweite Bild wurde die Ansicht 
des geplanten Vorhabens projiziert, allerdings vorerst ohne weitere Maßnahmen einer land-
schaftsgerechten Eingrünung. Das dritte Bild zeigt das Vorhaben einschließlich randlicher Be-
pflanzungsmaßnahmen zur landschaftsgerechten Einbindung.  

Die erstellten Visualisierungen veranschaulichen, dass die Errichtung der Solarmodule zu einer 
deutlichen Veränderung des Landschaftsbildes führen wird. Die Wirkung der aufgestellten 
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Modulreihen ist unter dem Aspekt eines ungestörten Landschaftsgenusses als „naturfern“ zu be-
trachten, sodass diesbezüglich grundsätzlich visuelle Beeinträchtigungen vorliegen.  

Es wird aber auch deutlich, dass sich das negative Erscheinungsbild durch randliche Bepflan-
zungsmaßnahmen in gewissem Maße „kaschieren“ lässt. Hierzu wurden die Maßnahmen 2 und 
3 konzipiert. Diese sehen eine Anpflanzung von Gehölzen an den für Außenstehende sichtbaren 
Rändern der geplanten Anlage vor.  

Aufgrund des im Plangebiet vorherrschenden bewegten Reliefs lässt sich die geplante Anlage 
mit Hilfe der Bepflanzung zwar nicht vollständig abschirmen, doch es gelingt, diese in geeigneter 
Weise landschaftsgerecht einzubinden und die negativen Auswirkungen auf ein erträgliches Maß 
zu mindern.  

Bei der Bepflanzung sollen vornehmlich Sträucher zum Einsatz kommen (→ Entwicklung von 
Strauchhecken). Mit Hinblick auf das in Richtung Hedersleben allgemein abfallende Gelände und 
der starken Gewichtung von Blickbeziehungen aus der Ortslage heraus, sind an den südlichen, 
der Ortslage zugewandten Rändern der Anlage zusätzlich Baumpflanzungen vorgesehen (→ Ent-
wicklung einer Strauch-Baumhecke). Dadurch lässt sich in den betreffenden Abschnitten eine 
deutlich stärkere abschirmende Wirkung erzielen.  

Insgesamt wird eingeschätzt, dass mit Realisierung der landschaftsbildfördernden Bepflanzungs-
maßnahmen keine erheblichen negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft verblei-
ben werden.  

6.6 Schutzgut Mensch und seine Gesundheit 
Bei der Errichtung und dem Betrieb der AGRI-PVA werden die bauaufsichtlichen Belange ein-

schließlich des Brandschutzes berücksichtigt. 

In der Bauphase sind temporäre Lärmemissionen infolge des Baugeschehens zu erwarten. Diese 

werden nicht wesentlich das Maß der bisher auf den Flächen praktizierten landwirtschaftlichen 

Nutzung übersteigen.  

Nach Fertigstellung der Anlage werden die Flächen erneut in die landwirtschaftliche Nutzung ein-

bezogen. Die mit der Anlage verbundenen Wartungs- und Unterhaltungsarbeiten sind als sehr 

gering einzustufen und verbleiben ebenfalls im Rahmen der üblichen Bewirtschaftungsintensität.  

Erhebliche Auswirkungen aufgrund von Lärmemissionen sind somit nicht zu erwarten. 

Die mit den Solarmodulen bestückten Ackerflächen werden ggf. zukünftig aus Versicherungs-

gründen vollständig umzäunt sein. Eine abschließende Prognose kann hierzu noch nicht getrof-

fen werden. Somit ist davon auszugehen, dass die Flächen für die Öffentlichkeit nicht mehr zu-

gänglich sein werden.  
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Aufgrund der Ausgeräumtheit sowie fehlender erholungsrelevanter natürlicher und kulturland-

schaftlicher Elemente besitzt der Geltungsbereich jedoch ohnehin nur eine nachrangige Bedeu-

tung für die Erholungs- und Freizeitverbringung.  

Eine Nutzung der ausgewiesenen und vom Vorhaben tangierten regionalen Wander- bzw. Rad-

wege (Pollebener Weg sowie der von der L 160 im Osten des Plangebietes nach Norden abzwei-

gende Weg) ist weiterhin ohne Einschränkungen gewährleistet. 

Prinzipiell besteht durch die geplante Anlage die Gefahr von Blendwirkungen infolge von Reflexi-

onen. Die Solarmodule reflektieren einen Teil des Lichtes. Dadurch kann es unter bestimmten 

Umständen zu Reflexblendungen kommen. In der Regel treten diese nur auf, wenn direkte Sicht-

verbindungen zwischen Solarmodul und schutzbedürftigen Räumen auftreten und der Abstand 

weniger als 100 m beträgt. Als schädliche Umwelteinwirkung im Sinne des BIMSCHG gilt eine 

Blendwirkung, wenn diese mehr als 30 Minuten pro Tag und mehr als 30 Stunden pro Jahr auftritt.  

Für das Plangebiet stellt sich die Situation wie folgt dar: 

­ Im Süden des Plangebietes befinden sich sensible Wohnnutzungen, hier in Form der Wohn-

bebauung in der Ortschaft Hedersleben. Blendwirkungen sind jedoch nicht zu erwarten. 

Zum einen erzeugt die südlich an das Sondergebiet angrenzende landwirtschaftliche Bebau-

ung eine visuell schützende Barrierewirkung zwischen den PV-Anlagen und der Wohnbebau-

ung. Zum anderen wird, dort wo diese Barrierewirkung nicht besteht, ein Mindestabstand von 

200 m zwischen Wohnbebauung und geplanter PV-Anlage eingehalten. 

Am südlichen Rand des Plangebietes soll darüber hinaus eine dichte Vegetationsstruktur in 

Form einer ca. 5 m breiten Eingrünung (dichter Gehölzstreifen) angepflanzt werden (→ Maß-

nahme 2), die ebenfalls zum Ausschluss von Blendwirkungen beiträgt. 

Südlich des östlichen Baufeldes liegt der Talraum der Laweke. Diese Struktur ist nicht sensibel 

gegenüber Blendwirkungen, sodass auch hier keine negativen Auswirkungen zu erwarten 

sind. 

­ Im Norden, Westen und Osten grenzen an das Plangebiet großräumige Ackerschläge an. Ne-

gative Blendwirkungen sind demzufolge nicht zu erwarten. 

­ Im Osten des Plangebietes verläuft zwischen dem westlichen und dem östlichen Abschnitt des 

Plangebietes die L 160. Sie liegt außerhalb des Geltungsbereiches. Zwischen Straßenraum 

und den geplanten PV-Anlagen erstreckt sich beidseitig der Fahrbahn eine 20 m breite An-

bauverbotszone, auf der teilweise Obstbäume stocken. Prinzipiell könnten hier durch die an-

grenzend errichteten Solarmodule Blendwirkungen auf den Kfz-Verkehr der Landesstraße ent-

stehen. Die vorhandenen Bäume und eine im Rahmen der Planung vorgesehene Eingrünung 

entlang der L 160 (→ Maßnahme 3) tragen zur Minderung bzw. zum gänzlichen Ausschluss 

von Blendwirkungen bei. 
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Mögliche Auswirkungen auf den Menschen durch elektrische oder magnetische Strahlungen, 

ausgehend von den Solarmodulen, Verbindungsleitungen, Wechselrichtern und Transformatoren 

werden als nicht erheblich eingeschätzt. Laut Literatur werden die maßgeblichen Grenzwerte der 

BImSchV in jedem Fall deutlich unterschritten [1].  

Die Auswirkungen des Vorhabens auf den Menschen beschränken sich auf die veränderte Land-

schaftsbildwahrnehmung. Insgesamt ist einzuschätzen, dass keine erheblichen oder nachhalti-

gen Beeinträchtigungen des Schutzgutes Mensch infolge der Errichtung der AGRI-PVA und de-

ren Nutzung zu erwarten sind. 

6.7 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 
Gemäß der Stellungnahme des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-An-
halt zum Vorentwurf des B-Planes Nr. 31 befinden sich im Geltungsbereich und in dessen unmit-
telbaren Umfeld archäologische Kulturdenkmale im Sinne des § 2 DSchG ST. Darüber hinaus 
besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass bei Bodenarbeiten bislang unbekannte Bodendenk-
male entdeckt werden [18].  

In der erwähnten Stellungnahme wird davon ausgegangen, dass die Baumaßnahme voraussicht-
lich zu Eingriffen, Veränderungen und Beeinträchtigungen der Kulturdenkmale führen wird [18]. 
Gemäß §§ 1 und 9 DSchG ST sind archäologische Kulturdenkmale im Sinne des DSchG ST zu 
schützen, zu erhalten und zu pflegen (substanzielle Primärerhaltungspflicht). Hierbei erstreckt 
sich der Schutz auf die gesamte Substanz des Kulturdenkmales einschließlich seiner Umgebung, 
soweit dies für die Erhaltung, Wirkung, Erschließung und die wissenschaftliche Forschung von 
Bedeutung ist. Somit bedürfen jegliche Bauvorhaben im Bereich der Flächennutzungsplanände-
rung einer denkmalrechtlichen Genehmigung nach § 14 DSchG ST.  

In der Stellungnahme des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt wird 
darauf hingewiesen, dass die denkmalrechtliche Genehmigung ein mitwirkungsbedürftiger Ver-
waltungsakt ist. Liegen begründete Anhaltspunkte vor, dass bei Erdeingriffen archäologische Kul-
turdenkmale verändert werden, kann ein repräsentatives Dokumentationsverfahren mit Ziel zur 
Qualifizierung und Quantifizierung der archäologischen Evidenz innerhalb des eingegrenzten Pla-
nungsgebietes zuzüglich begründeter Anhaltspunkte für Kulturdenkmale dazu dienen, das Ver-
sagen einer Genehmigung abzuwenden. Dieser Schritt kann der Genehmigung vorgelagert oder 
von dieser umfasst sein. 

Um die Grundlage für eine denkmalrechtliche Genehmigung zu schaffen und die Vorgaben für 
die Dokumentation zu ermöglichen, muss aus facharchäologischer Sicht den Baumaßnahmen 
ein fachgerechtes und repräsentatives Dokumentationsverfahren zur Qualifizierung und Quanti-
fizierung der archäologischen Evidenz (Magnetometerdokumentation im Bereich der Modultische 
mit Bodenaufschlüssen für Referenzdokumentation sowie ein 1. Dokumentationsabschnitt mit 
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Oberbodenabnahme in einem repräsentativen Raster im Bereich von Zuwegungen, Trafostatio-
nen, etc.) vorgeschaltet werden. 

Im Anschluss wird geprüft, ob dem Bauvorhaben aus facharchäologischer Sicht zugestimmt wer-
den kann. Dies geschieht möglicherweise nur unter der Bedingung, dass entsprechend 
§ 14 (9) DSchG ST eine fachgerechte archäologische Dokumentation nach den derzeitig gültigen 
Standards des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt durchgeführt 
wird (Sekundärerhaltung, 2. Dokumentationsabschnitt) oder aber in Teilbereichen die Ständer-
leichtbauweise zugunsten einer noninvasiven Bauweise verändert wird. Bei Bodeneingriffen für 
interne Verkabelungen, Zuleitungen, Zaunsetzungen etc. wird gem. § 14 (9) DSchG ST eine bau-
begleitende archäologische Dokumentation erforderlich. 

Bei Einhaltung dieser Vorgaben sind keine erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzgutes zu 
erwarten. 

6.8 Schutzgut Fläche 
Mit der Planung wird eine Doppelnutzung des Sondergebietes „Agri-PV“ verbindlich festgesetzt. 

Die bisherige ackerbauliche Nutzung bleibt auch nach der Errichtung der AGRI-PVA erhalten. 

Gemäß den Vorgaben der DIN SPEC 91434-2021-5 [10] werden mindestens 85 % des Sonder-

gebietes auch weiterhin landwirtschaftlich genutzt. Lediglich ein Flächenanteil von maximal 15 % 

wird für die Photovoltaikanlage (einschließlich notwendiger Nebenanlagen) in Anspruch genom-

men.  

Die Montage der Modultische erfolgt in versiegelungsfreier Bauweise mittels Bodenrammung. 

Während die Bereiche zwischen den Modulreihen nach Fertigstellung der Anlage erneut einer 

Ackernutzung zugeführt werden, verbleiben unterhalb der Modultische etwa 1 bis 2 m breite un-

versiegelte und aus der Nutzung genommene Streifen, welche für die Entwicklung von Natur und 

Landschaft verwendet werden sollen (Biodiversitätsstreifen). Auf ihnen wird sich eine, den Stand-

ortbedingungen entsprechende Vegetationsschicht entwickeln (voraussichtlich eine ruderale 

Grasstaudenflur). In relativ geringem Maße erfolgt innerhalb des Sondergebietes eine dauerhafte 

Flächeninanspruchnahme infolge der Errichtung von Nebenanlagen (Speicher, Trafo etc. sowie 

Zuwegungen). 

Die nachstehende Tabelle veranschaulicht den Flächenbedarf und die Entwicklung der Nutzungs-

struktur des Geltungsbereichs: 
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Tab. 3: Flächenbedarf, Entwicklung der Nutzungsstruktur 
Art der Nutzung [ha] [%] 
Ist-Zustand   
Gehölze 0,82 0,60 
Grünland, Staudenfluren u. Röhricht 0,75 0,55 
Ackerbaulich genutzte Biotope 134,33 98,23 
Bebauung, Verkehrsfläche 0,85 0,62 
gesamt 136,75 100,00 
Bebauungsplan Nr. 31   
Sonstiges Sondergebiet „Agri-PV“  
(§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB i.V.m § 11 Abs. 2 BauNVO) 129,19 94,47 

davon unveränderte Ackernutzung (85 %) 109,81 80,30 
davon Überstellung mit Modulen, Nebenanlagen und Zuwegungen (15 %) 19,38 14,17 

Verkehrsflächen (§ 9 Abs.1 Nr. 11 BauGB) Straßenverkehrsflächen sowie  
Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung „Wirtschaftsweg“  0,39 0,29 
Private Grünflächen (§ 9 Abs.1 Nr. 15 BauGB) - Eingrünung 5,00 3,66 
Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs.1 Nr. 20 BauGB) 1,83 1,34 
Schutzgebiete/ -objekte im Sinne des Naturschutzrechtes  
(§ 9 Abs. 6 BauGB) - gem. § 30 BNatSchG geschützter Biotop 0,34 0,25 
gesamt 136,75 100,00 

Die Größe des Sondergebietes „Agri-PV“ beträgt etwa 129,19 ha und hat damit einen Anteil an 

der Fläche des Geltungsbereiches in Höhe von 94,47 %. Davon ist für etwa 109,81 ha von einer 

unveränderten Ackernutzung auszugehen. Auf einer Fläche von ca. 19,38 ha erfolgt die Errich-

tung der Module und der notwendigen Nebenanlagen.  

Als zukünftige Verkehrsflächen werden etwa 0,39 ha ausgewiesen, wobei diese auch bewach-

sene Nebenflächen beinhalten. Da kein Ausbau der Straßen/ Wege vorgesehen ist, werden diese 

nicht beansprucht und bleiben in der derzeitigen Ausstattung erhalten.  

Innerhalb der ausgewiesenen Privaten Grünflächen (ca. 5,00 ha; = 3,66 % der Gesamtfläche des 

Geltungsbereiches), den Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 

von Boden, Natur und Landschaft (ca. 1,83 ha; = 1,34 %) und den im Gebiet abgegrenzten 

Schutzobjekt (gem. § 30 BNatSchG geschützter Biotop im Bereich des Pollebener Weges; 

ca. 0,34 ha; = 0,25 %) ist ein Erhalt des vorhandenen Bewuchses bzw. eine Etablierung neuer 

Gehölze (insbesondere zur äußeren Eingrünung der geplanten Anlage) vorgesehen. 

Zusammenfassend wird eingeschätzt, dass mit Realisierung der Vorgaben erhebliche negative 

Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche ausgeschlossen werden können.  
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6.9 Zusammenfassung der Umweltauswirkungen und Wechselwirkungen zwischen den 
Schutzgütern 

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die wesentlichen Umweltauswirkungen des Vor-

habens: 

Tab. 4: Überblick über die Umweltauswirkungen sowie Wechselwirkungen zwischen den 
einzelnen Schutzgütern  

 Umweltauswirkungen - bedingt durch 
Bau Anlage Betrieb 

Boden/ Fläche ­ mögliche Kontamination bei Havarien 
→ Beeinträchtigung der Speicher- und 
Regelfunktion und biotischer Lebens-
raumfunktion (durch entsprechende 
Maßnahmen vermeidbar) 

­ kleinflächige Bodenversiegelungen und Bo-
denverletzungen  

­ keine 

Wasser ­ mögliche Kontamination bei Havarien 
→ Beeinträchtigung des Grundwas-
sers (durch entsprechende Maßnah-
men vermeidbar) 

­ keine  ­ keine 

Klima/ Luft ­ keine ­ lokalstandörtliche Veränderungen der Klima-
funktionen (Verminderung der Kaltluftentste-
hung in den Nachtstunden, tagsüber Ausbil-
dung von Wärmeinseln über den Modulti-
schen), aufgrund des Einsatzes nachgeführ-
ter Module und der Kleinräumigkeit jedoch 
keine messbaren negativen Wirkungen 

­ Neuanlage von Pflanzungen → Verbesserung 
der Ausgleichsfunktion und der Luftfiltereigen-
schaften  

­ keine 

Arten/ Biotope ­ Schädigung bzw. Zerstörung des vor-
handenen Vegetationsbestandes  

­ mögliche Individuenverluste von wert-
gebenden Tierarten (durch entspre-
chende Maßnahmen vermeidbar)  

­ Flächeninanspruchnahme/ Überbauung mit 
Modultischen 
→ Veränderung der Artenzusammensetzung 
in der Vegetationsschicht  
→ Lebensraumverlust für einzelne Tierarten  
→ Aufwertung der Habitatbedingungen für an-
dere Arten  
→ insgesamt Erhöhung der Biodiversität auf 
der Fläche 

­ Einzäunung der Flächen 
→ Lebensraumverlust und Behinderung von 
Wanderungsbewegungen für größere Tierar-
ten (Wild)  
→ Vermeidung/ Verminderung der Barriere-
wirkungen durch Belassen von Wildkorridoren 

­ Neuanlage von Pflanzungen im Randbereich  
→ Schaffung von geeigneten Lebensräumen 
insbesondere für geschützte und wertge-
bende Vogelarten  

­ keine 

Landschaftsbild ­ temporäre, nicht erhebliche Beein-
trächtigungen durch Lärm, Staub, Ab-
gase etc.  

­ Änderung des Erscheinungsbildes des Plan-
gebietes  

­ Überformung der Landschaft mit technogenen 
Elementen  
→ Vermeidung negativer Einflüsse auf das 
Landschaftsempfinden durch randliche Be-
pflanzung 

­ keine 
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 Umweltauswirkungen - bedingt durch 
Bau Anlage Betrieb 

Mensch ­ temporäre, nicht erhebliche Beein-
trächtigungen durch Lärm, Staub, Ab-
gase etc.  

­ Änderung des Erscheinungsbildes des Plan-
gebietes  

­ Überformung der Landschaft mit technogenen 
Elementen, mögliche Blendwirkungen  
→ Vermeidung negativer Einflüsse auf das 
Landschaftsempfinden und etwaiger Beein-
trächtigungen infolge Blendwirkungen durch 
randliche Bepflanzungen 

­ keine 

Kultur- u. sons-
tige Sachgüter 

­ keine ­ partielle Änderung der Flächennutzung ­ keine 
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7 MAßNAHMEN ZUR VERMEIDUNG UND ZUR VERMINDERUNG NACHTEILIGER UMWELTAUSWIR-
KUNGEN 

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die geplanten Maßnahmen zur Vermeidung und 

zur Verminderung nachteiliger Umweltauswirkungen: 

Tab. 5: Maßnahmen zur Vermeidung und zur Verminderung nachteiliger Umweltauswir-
kungen  

Nr. Schutzgut Bezeichnung/ Inhalt 

1 Arten/ Biotope Entwicklung von Ruderalgesellschaften in den nicht landwirtschaftlich genutz-
ten Bereichen des Sondergebietes 

2 Arten/ Biotope, 
Landschaftsbild 

Landschaftsgerechte Eingrünung der AGRI-PVA durch randliche Gehölzpflan-
zungen 

3 Arten/ Biotope, 
Landschaftsbild 

Landschaftsgerechte Eingrünung der AGRI-PVA und Schaffung einer Puffer-
zone für Wild entlang der L 160 

4 Arten/ Biotope, 
Landschaftsbild 

Erhalt und Entwicklung der Gehölzstrukturen entlang des Pollebener Weges 
 

5 Arten/ Biotope Erhalt vorhandener Gehölzstrukturen entlang des Weges nördlich der Biogas-
anlage 

6 Arten/ Biotope Erhalt und Einbindung naturnaher Biotopstrukturen 

7 Arten/ Biotope Bodenbrüterfreundliche Bewirtschaftung angrenzender Ackerflächen 

8 Arten/ Biotope Belassen von Wildkorridoren 

9 Arten/ Biotope Errichtung kleintierdurchlässiger Zaunanlagen 

10 Arten/ Biotope Konfliktvermeidende Bauzeitenregelung 

11 Boden Vorgaben zum Bodenschutz  

12 Boden, Wasser, 
Arten/ Biotope 

Fachgerechter Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 

13 Arten/ Biotope Schutz der Zauneidechse 

14 Boden,  
Arten/ Biotope 

Minimierung der Flächenbefestigungen durch Verzicht auf Fundamente 
­ Die Gründung der Modultische erfolgt fundamentlos durch in den Boden ge-

rammte bzw. geschraubte Stahlprofile.  

15 Landschaftsbild Einhaltung der maximal zulässigen Höhe der Module 
­ Zur Minderung der Auswirkungen auf das Landschaftsbild dürfen die Module 

eine Gesamthöhe von 5,5 m über dem Erdboden nicht überschreiten.  

Eine nähere Erläuterung der Maßnahmen 1 bis 13 ist den grünordnerischen Festsetzungen im 

Kap. 9 zu entnehmen. 
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8 EINGRIFFS-/ AUSGLEICHSBILANZIERUNG 
Die Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung wird anhand des Bewertungsmodells Sachsen-Anhalt 

durchgeführt [27]. Dieses stellt ein standardisiertes Verfahren zur einheitlichen naturschutzfach-

lichen Bewertung von Eingriffen und der für deren Kompensation anzusetzenden Maßnahmen 

dar.  

Die für die Anwendung des Regelverfahrens vorgeschriebene Methodik sieht vor, die Zustände 

vor und nach dem Eingriff mit Hilfe eines biotopflächenbasierten Wertpunktesystems einzustufen. 

Aus dem entstandenen Wertdefizit leitet sich das erforderliche Kompensationsmaß ab. Analog 

wird bei der Ermittlung des Kompensationsbeitrags landschaftspflegerischer Maßnahmen vorge-

gangen. Die anvisierte ausgeglichene Bilanz liegt vor, wenn der gesamte Wertverlust durch den 

Wertzuwachs aufgewogen ist. 

Die ermittelte Eingriffsbilanz (Differenz aus dem Wertpunktebestand der derzeitig innerhalb des 
Geltungsbereiches befindlichen Biotope und dem anzusetzenden Planzustand) ist der folgenden 
Tabelle zu entnehmen.  

Tab. 6: Eingriffsbilanz 
(Biotoptypencode und -bewertung gemäß Bewertungsmodell Sachsen-Anhalt [27]) 

 Bio-
toptyp 

Fläche 
[m²] 

Einzelwert  
[WP/m²] 

Gesamt-
wert [WP] 

Bestand      
Gehölze     
Obstbaumreihe HRA 5.269 14 73.766 
Baumreihe aus überwiegend heimischen Gehölzen HRB 263 16 4.208 
Strauch-Baumhecke aus überwiegend heimischen Arten HHB 1.390 20 27.800 
Gebüsch frischer Standorte (überwiegend heimische Arten) HYA 1.257 20 25.140 
Grünland, Staudenflur     
Scherrasen GSB 944 7 6.608 
Ruderalflur, gebildet von ausdauernden Arten URA 5.985 14 83.790 
Röhricht     
Schilf-Landröhricht NLA 603 23 13.869 
Ackerbaulich genutzte Biotope     
Intensiv genutzter Acker AI. 1.343.271 5 6.716.355 
Verkehrsfläche, Siedlungsbereich     
Landwirtschaftliche Produktionsanlage BDC 1.275 0 0 
Unbefestigter Weg VWA 2.514 6 15.084 
Befestigter Weg VWB 3.498 3 10.494 
Straße, versiegelt VSB 1.230 0 0 
Summe Bestand  1.367.499   6.977.114 
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 Bio-
toptyp 

Fläche 
[m²] 

Einzelwert  
[WP/m²] 

Gesamt-
wert [WP] 

Planung     
Sondergebiet „Agri-PV“     
AGRI-PVA         
unveränderte Ackernutzung AI. 1.098.098 5 5.490.490 
aus der Bewirtschaftung genommene Bereiche entlang der Mo-
dulreihen  
→ Biodiversitätsstreifen 

URA1 177.082 10 1.770.820 

Bauliche Nebenanlagen          
Vollversiegelung (NA 1 - Trafostationen, Speicher) BIY 3.400 0 0 
Teilversiegelung (NA 2 - Zuwegungen sowie Schotterstreifen um 
Speicher und Trafostationen) 

VWB 13.300 3 39.900 

Verkehrsflächen         
in den Geltungsbereich einbezogene bestehende Straßen und 
Wege - kein Ausbau vorgesehen → keine Veränderung der rand-
lich angrenzenden Strukturen  

        

Strauch-Baumhecke aus überwiegend heimischen Arten  
(wie Bestand) 

HHB 232 202 4.640 

Obstbaumreihe (wie Bestand) HRA 439 142 6.146 
Gebüsch frischer Standorte (überwiegend heimische Arten)  
(wie Bestand) 

HYA 43 202 860 

Ruderalflur, gebildet von ausdauernden Arten (wie Bestand) URA 226 142 3.164 
Straße, versiegelt (wie Bestand) VSB 1.119 02 0 
Befestigter Weg (wie Bestand) VWB 1.826 32 5.478 
Ruderalflur, gebildet von ausdauernden Arten  
(durch Auflassen randlich gelegener Ackerbereiche) 

URA 61 13 793 

Grünflächen         
Neuanlage von Strukturen  
(Landschaftsgerechte Eingrünung der Agri-Photovoltaikanlage 
durch randliche Gehölzpflanzungen → Maßnahme 2) 

        

Strauchhecke aus überwiegend heimischen Arten  
(Teilflächen 3, 4, 5 u. 6) 

HHA 17.750 14 248.500 

Strauch-Baumhecke aus überwiegend heimischen Arten 
(Teilflächen 1 u. 2) 

HHB 5.950 16 95.200 

Ruderalflur, gebildet von ausdauernden Arten URA 16.513 13 214.669 
Einbeziehung/ Erhalt vorhandener Strukturen         
Strauch-Baumhecke aus überwiegend heimischen Arten  
(wie Bestand) 

HHB 433 202 8.660 

Obstbaumreihe (wie Bestand) HRA 1.805 142 25.270 
Baumreihe aus überwiegend heimischen Gehölzen (wie Bestand) HRB 264 162 4.224 
Gebüsch frischer Standorte (überwiegend heimische Arten)  
(wie Bestand) 

HYA 143 202 2.860 

Ruderalflur, gebildet von ausdauernden Arten (wie Bestand) URA 3.896 142 54.544 
Straße, versiegelt (wie Bestand) VSB 2 02 0 
Unbefestigter Weg (wie Bestand) VWA 1.788 62 10.728 
Befestigter Weg (wie Bestand) VWB 1.437 32 4.311 
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 Bio-
toptyp 

Fläche 
[m²] 

Einzelwert  
[WP/m²] 

Gesamt-
wert [WP] 

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Natur und Landschaft  

        

Neuanlage von Strukturen  
(Landschaftsgerechte Eingrünung der Agri-Photovoltaikanlage 
durch randliche Gehölzpflanzungen → Maßnahme 3) 

        

Strauchhecke aus überwiegend heimischen Arten 
(lockere Bepflanzung auf ca. 25 % der Fläche) 

HHA 3.379 14 47.306 

Ruderalflur, gebildet von ausdauernden Arten URA 10.697 13 139.061 
Einbeziehung/ Erhalt vorhandener Strukturen          
Scherrasen (wie Bestand) GSB 935 72 6.545 
Strauch-Baumhecke aus überwiegend heimischen Arten  
(wie Bestand) 

HHB 727 202 14.540 

Obstbaumreihe (wie Bestand) HRA 668 142 9.352 
Gebüsch frischer Standorte (überwiegend heimische Arten)  
(wie Bestand) 

HYA 1.015 202 20.300 

Schilf-Landröhricht (wie Bestand) NLA 603 232 13.869 
Ruderalflur, gebildet von ausdauernden Arten (wie Bestand) URA 304 142 4.256 
Schutzgebiet         
gem. § 30 BNatSchG gesetzlich geschützter Biotop entlang des 
Pollebener Weges 

    

Obstbaumreihe (wie Bestand) HRA 2.358 142 33.012 
Ruderalflur, gebildet von ausdauernden Arten (wie Bestand) URA 104 142 1.456 
Straße, versiegelt (wie Bestand) VSB 108 02 0 
Befestigter Weg (wie Bestand) VWB 21 32 63 
Ruderalflur, gebildet von ausdauernden Arten  
(durch Auflassen randlich gelegener Ackerbereiche) 

URA 773 13 10.049 

Summe Zielzustand  1.367.499  8.291.066 
Wertpunkteentwicklung     +1.313.952 
Anmerkungen: 
1 Auf Grundlage von Praxiserfahrungen ist davon auszugehen, dass sich auf den aus der Bewirtschaftung genommenen Streifen 

entlang der Modulreihen eine den Standortbedingungen entsprechende Vegetationsschicht entwickeln wird. Erfahrungsgemäß 
wird sich eine ruderal geprägte Grasstaudenflur einstellen, welche dem Biotoptyp URA zuzuordnen ist.  
Mit Hinblick auf die Tatsache, dass es sich nur um relativ schmale Streifen handelt und diese zudem noch von den Solarmodulen 
überdeckt werden, bestehen jedoch Unsicherheiten bezüglich ihres naturschutzfachlichen Wertes. Um dieser Tatsache gerecht 
zu werden, wurde ein Abschlag auf den regulär anzusetzenden Planwert der Flächen vorgenommen. Dieser wurde von 13 WP/ 
m² auf 10 WP/ m² reduziert. 

2 Da die entsprechenden Flächen unangetastet bleiben, wird nicht der Plan- sondern der für den Biotoptyp vergebene Bestands-
wert angesetzt.  

 
Im oberen Teilabschnitt der Tabelle wurde der gesamte Biotopbestand des Geltungsbereiches 
aufgelistet. Entsprechend dem Flächenanteil der einzelnen Einheiten wurde deren Wert anhand 
der im Bewertungsmodell vergebenen Biotopwerte rechnerisch ermittelt. Der gesamte Biotopbe-
standswert des Geltungsbereiches umfasst demnach insgesamt 6.977.114 Wertpunkte.  

Im unteren Teilabschnitt der Tabelle wurde der auf Grundlage der im Bebauungsplan Nr. 31 ent-
haltenen Planungseinheiten zu prognostizierende zukünftige Biotoptypenbestand aufgeführt. Der 
anzusetzende Biotopwert wurde ebenfalls in Abhängigkeit vom jeweiligen Flächenanteil und unter 
Verwendung der im Bewertungsmodell vergebenen Planwerte ermittelt. Einige Planungseinhei-
ten erstrecken sich über Bereiche, für die keine Veränderungen der Biotoptypenstruktur 
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vorgesehen sind. Für die betreffenden Biotoptypen wurden die entsprechenden unveränderten 
Bestandswerte angesetzt.  
Bei der Ermittlung des Zielzustandes wurden bereits die innerhalb des Geltungsbereiches vorge-
sehenen Maßnahmen zur landschaftsgerechten Eingrünung der Agri-Photovoltaikanlage mit be-
rücksichtigt.  

Die Modultische werden mittels Bodenrammung in versieglungsfreier Montage, mit ausreichend 
Bodenabstand befestigt. Aus Praxiserfahrungen heraus kann prognostiziert werden, dass sich 
auf den aus der Bewirtschaftung genommenen Streifen entlang der Modulreihen eine den Stand-
ortbedingungen entsprechende Vegetationsschicht entwickeln wird. Erfahrungsgemäß wird sich 
eine ruderal geprägte Grasstaudenflur einstellen, welche dem Biotoptyp URA zuzuordnen ist. 
Allerdings bestehen Unsicherheiten über den zukünftigen naturschutzfachlichen Wert der Strei-
fen (relativ schmal und demzufolge mit großen Randeffekten, zudem von Modultischen über-
deckt). Um dieser Tatsache gerecht zu werden, wurde ein Abschlag auf den regulär anzusetzen-
den Planwert der Flächen vorgenommen. Dieser wurde von 13 WP/ m² auf 10 WP/ m² reduziert. 

Insgesamt beläuft sich der infolge der Nutzungsänderung in eine zukünftige Agri-Photovoltaikan-
lage anzusetzende Planwert des Geltungsbereiches auf 8.291.066 Wertpunkte und liegt damit 
über dem Wert des ursprünglich vorhandenen Biotopinventars. Der Wertzuwachs bemisst sich 
auf insgesamt 1.313.952 Wertpunkte. 

Damit besteht keine Notwendigkeit zur Umsetzung weitergehender Maßnahmen zum Ausgleich 
des Eingriffs in den Naturhaushalt.  
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9 GRÜNORDNERISCHE FESTSETZUNGEN 
Zur Vermeidung nachteiliger Umweltauswirkungen sowie zum Ausgleich des Eingriffes in den 

Naturhaushalt und das Landschaftsbild werden die nachfolgenden grünordnerischen Festsetzun-

gen getroffen. Diese werden mit der Umsetzung des vorhabenbezogenen B-Planes Nr. 31 rechts-

verbindlich: 

Maßnahme 1 - Entwicklung von Ruderalgesellschaften in den nicht landwirtschaftlich ge-
nutzten Bereichen des Sondergebietes (→ Abb. 7) 

Nach Fertigstellung der Anlage verbleiben unterhalb der reihig angeordneten Modultische unge-

fähr 1 bis 2 m breite Streifen, welche aus der landwirtschaftlichen Nutzung genommen werden. 

Auf diesen Streifen ist eine ruderale Grasstaudenflur zu entwickeln. Hierzu sind diese einer spo-

radischen Mahd mit Abfuhr des Mähgutes zu unterziehen (einmal pro Jahr oder einmal in zwei 

Jahren, jeweils im Spätsommer).   

Durch die Etablierung dieser Ruderalstreifen erfolgt ein wesentlicher Beitrag zur Erhöhung der 

Biodiversität innerhalb der Flächen des ausgewiesenen Sondergebietes.  

Maßnahme 2 - Landschaftsgerechte Eingrünung der AGRI-PVA durch randliche Gehölz-
pflanzungen (→ Abb. 7) 

Das Plangebiet wird entlang seiner Außengrenzen mit einer Heckenpflanzung versehen. Aus-

nahmen bilden lediglich bereits mit Gehölzen bestandene bzw. unmittelbar an den südlich befind-

lichen Landwirtschaftsbetrieb angrenzende Bereiche, sodass auf eine Bepflanzung verzichtet 

werden kann.  

Die Bepflanzung soll der Minderung der Auswirkungen auf das Landschaftsbild und gleichzeitig 

dem Ausgleich des vorhabenbedingten Eingriffes in Natur und Landschaft dienen: 

­ 2reihige Pflanzung mit einer Gesamtbreite von jeweils 5 m, 

­ 6 Teilflächen mit einer Länge von insgesamt 4.740 m: 

Entwicklung von Strauch-Baumhecken: 

1.  770 m (westl. Teilfläche, südlicher Rand mit Fortsetzung in Richtung Osten zur 

Eingrünung des bestehenden Landwirtschaftsbetriebes) 

2. 420 m (mittlere Teilfläche, südl. Rand) 

Entwicklung von Strauchhecken: 

3. 960 m (westl. Teilfläche, nördl. Rand) 

4. 1.060 m (mittlere Teilfläche, nördl. und östl. Rand) 

5.  240 m (westl. Teilfläche, westl. Rand - teilweise) 

6. 1.290 m (östl. Teilfläche, südl. und östl. Rand), 

Anmerkung: Die Bepflanzung an den Außengrenzen des Gebietes entlang der L 160 wird als 

gesonderte Maßnahme gefasst (→ Maßnahme 3). 
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­ Pflanzung einheimischer und standortgerechter Gehölze aus dem regionalen Herkunftsgebiet 2 

(Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland), 

­ Pflanzqualität: verpflanzter Strauch, Größe 60 - 100 cm bzw. verpflanzter Heister, Größe 125 - 

150 cm 

­ Unterbrechung der Bepflanzung im Bereich notwendiger Zuwegungen oder unterirdischer Ver-

sorgungsleitungen, 

­ mind. 1jährige Fertigstellungs- und 4jährige Entwicklungspflege, 

­ Maßnahmenrealisierung spätestens 1 Jahr nach Inbetriebnahme der AGRI-PVA, 

­ schriftliche Anzeige an die untere Naturschutzbehörde über Ausführung und Fertigstellung der 

Maßnahme, 

­ Erhaltung der Hecken mindestens über den gesamten Betriebszeitraum der geplanten Anlage. 

In der Planzeichnung des vorhabenbezogenen B-Planes Nr. 31 wurden hierfür private Grünflä-

chen (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) ausgewiesen. Diese besitzen mit 10 m eine deutlich grö-

ßere Breite.  

Um den Lebensraumansprüchen der im Plangebiet registrierten offenlandbewohnenden Vogel-

arten, aber auch zahlreichen Insekten und anderen Kleinlebewesen Rechnung zu tragen, ist eine 

Anpflanzung nicht auf der gesamten ausgewiesenen Breite vorgesehen.  

Die nicht zur Bepflanzung vorgesehenen Freiflächen sind unter diesem Aspekt als Grasstauden-

flur zu entwickeln. Eine einschürige Mahd der Flächen mit Abfuhr des Mähgutes ist vorzusehen. 

Diese sollte möglichst spät im Jahr erfolgen (Ende Juli). 

Teilweise in die Streifen einbezogene, randlich bereits vorhandene Gehölze sind zu erhalten und 

ggf. durch Nachpflanzungen zu ergänzen. 

Maßnahme 3 - Landschaftsgerechte Eingrünung der AGRI-PVA und Schaffung einer Puf-
ferzone für Wild entlang der L 160 (→ Abb. 7) 

Entgegen den Vorgaben bei der vorgenannten Maßnahme 2 ist für die Eingrünung entlang der 

L 160 eine etwas aufgelockerte Bepflanzung vorzusehen. Der beidseitig der Straße geplante 

10 m breite Grünstreifen ist lediglich mit einzelnen Sträuchern bzw. Gebüschgruppen zu bepflan-

zen (etwa 25 % der Fläche).  

Neben dem Aspekt der landschaftsgerechten Einbindung der Anlage wird mit der Maßnahme das 

Ziel verfolgt, eine Wild-Pufferzone entlang der Landesstraße zu schaffen.  

­ 2 Teilflächen mit einer Länge von insgesamt 1.330 m: 

1. 360 m (mittlere Teilfläche, südöstl. Rand - nordwestlich der L 160) 

2. 970 m (östl. Teilfläche, nordwestl. Rand - südöstlich bis südlich der L 160), 

­ Pflanzung einheimischer und standortgerechter Gehölze aus dem regionalen Herkunftsgebiet 2 

(Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland), 
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­ Pflanzqualität: verpflanzter Strauch, Größe 60 - 100 cm, 

­ Unterbrechung der Bepflanzung im Bereich notwendiger Zuwegungen oder unterirdischer Ver-

sorgungsleitungen, Beachtung der Vorgaben des Betreibers der parallel der L 160 verlaufenden 

Gashochdruckleitung, 

­ mind. 1jährige Fertigstellungs- und 4jährige Entwicklungspflege, 

­ Maßnahmenrealisierung spätestens 1 Jahr nach Inbetriebnahme der AGRI-PVA, 

­ schriftliche Anzeige an die untere Naturschutzbehörde über Ausführung und Fertigstellung der 

Maßnahme, 

­ Erhaltung der Gehölzpflanzung mindestens über den gesamten Betriebszeitraum der geplanten 

Anlage. 

In der Planzeichnung des vorhabenbezogenen B-Planes Nr. 31 wurden hierfür Flächen zum 

Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

ausgewiesen.  

Maßnahme 4 - Erhalt und Entwicklung der Gehölzstrukturen entlang des Pollebener We-
ges (→ Abb. 7) 

Die entlang des Pollebener Weges vorhandene Gehölzstruktur wurde gem. Flächennutzungsplan 
[14] als geschützter Biotop eingestuft. Dieser wurde teilweise mit in den Geltungsbereich einbe-
zogen.  
Das Gehölz ist zu erhalten. Allerdings wird es partiell durch Lücken geprägt. Zur Vermeidung 
vorhabenbedingter negativer Einflüsse auf das Landschaftsempfinden sind diese durch Pflan-
zung geeigneter Gehölze zu schließen. Hierfür sind einheimische und standortgerechte Gehölze 
aus dem regionalen Herkunftsgebiet 2 (Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland) zu verwen-
den. Als maximal zulässige Lücke in den vorhandenen Gehölzstrukturen wird ein Maß von 10 m 
festgelegt. 
Vor Ausführung sind entsprechende Schachtgenehmigungen einzuholen. Für die Nachpflanzun-
gen sind mindestens eine 1jährige Fertigstellungs- und eine 4jährige Entwicklungspflege vorzu-
sehen. 

Maßnahme 5 - Erhalt vorhandener Gehölzstrukturen entlang des Weges nördlich der Bio-
gasanlage (→ Abb. 7) 

Im südlichen Teil des Weges nördlich der Biogasanlage bestehen beiderseits Gehölzstrukturen: 
­ am westlichen Rand eine Reihe von Obstbäumen,  

­ am östlichen Rand eine von Feldahorn geprägte Strauch-Baumhecke.  

Die aufgeführten Gehölzstrukturen gilt es zu erhalten.  
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Maßnahme 6 - Erhalt und Einbindung naturnaher Biotopstrukturen (→ Abb. 7) 
Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich zwei Bereiche, die sich durch naturnähere Bio-
topstrukturen auszeichnen:  
­ temporär vernässter Bereich mit Schilfröhricht und einzelnen Weiden am westlichen Rand des 

Geltungsbereiches, 

­ ein dichter, verwilderter Gehölzbestand mit Steinablagerungen auf zwei terrassenartigen Pla-

teaus westlich des Weges nördlich der Biogasanlage. 

Die aufgeführten Strukturen sind zu erhalten. Sie wurden in der Planzeichnung des vorhabenbe-

zogenen B-Planes Nr. 31 als Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 

Landschaft ausgewiesen (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB).  

Die randlich miteinbezogenen und bislang landwirtschaftlich genutzten Areale sind dabei aus der 

Nutzung zu nehmen. Ziel ist die Entwicklung einer ruderalen Staudenflur.  

Maßnahme 7 - Bodenbrüterfreundliche Bewirtschaftung angrenzender Ackerflächen  
 (→ Abb. 7) 

Ausgehend von den Anregungen aus der Speziellen Artenschutzprüfung [30] sollen zur Vermei-

dung von Verbotstatbeständen nach § 44 (3) BNatSchG für bodenbrütende Vogelarten (dauer-

hafter Verlust von Brutrevieren, insbes. der Feldlerche) umliegende Ackerflächen für diese Arten 

aufgewertet werden. Im Rahmen der durchgeführten Untersuchungen wurden innerhalb des Vor-

habengebietes 18 Brutreviere der Feldlerche ermittelt [30]. Unter Zugrundelegung des vorhaben-

bedingten Verlustes dieser Reviere werden folgende aufwertende Teilmaßnahmen durchgeführt:  

- Anlage von Blühflächen auf einer Fläche von insgesamt 9 ha (0,5 ha/ Brutpaar) 

- lückige Aussaat aus niedrigwüchsigen Arten  

- Verwendung einer standortspezifischen Saatmischung regionaler Herkunft (Produktions-

raum 3 - Mitteldeutsches Flach- und Hügelland, Ursprungsgebiet 5 - Mitteldeutsches Tief- 

und Hügelland → Aufbewahrung entsprechender Nachweise für Kontrollzwecke) unter Be-

achtung der standorttypischen Segetalvegetation 

- Breite bei streifiger Umsetzung der Maßnahme mindestens 20 m  

- kein Einsatz von Rodentiziden, Herbiziden und Insektiziden und keine mechanische Un-

krautbekämpfung  

- keine Mahd oder Bodenbearbeitung  

Ausnahme: Der Aufwuchs ist nach dem ersten Jahr dicht und hoch und dadurch kein ge-

eignetes Feldlerchenhabitat mehr. Das ist insbesondere auf nährstoffreichen Böden und 

Lößböden der Fall. 

- Anlage extensiver Sommergetreidestreifen mit doppeltem Saatreihenabstand auf einer Fläche 

von insgesamt 18 ha (1,0 ha/ Brutpaar) 
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- streifenförmiger Sommergetreideanbau in Reinsaat und doppeltem Saatreihenabstand 

(Mindestbreite 12 m; ausgeschlossen sind Hirse, Mais und Sommermenggetreide) 

- kein Einsatz von Rodentiziden, Herbiziden und Insektiziden und keine mechanische Un-

krautbekämpfung zwischen Aussaat und 01.08. 

- Ernte ab 01.08. 

Bei der Anlage der Maßnahmen ist stets ein Mindestabstand von 100 m zu Baumreihen, Gebäu-

den und Straßen einzuhalten. 

Zwischen dem Vorhabenträger und der Agrargenossenschaft „Laweketal“ e. G. wird eine Verein-

barung zur Realisierung der genannten Maßnahmen geschlossen. Als Suchraum werden Acker-

flächen in folgenden Bereichen zugrundegelegt:  

Gem. Hedersleben, Flur 1, 2, 4, 6, 7 u. 8 

Gem. Lüttchendorf, Flur 9 

Gem. Neehausen, Flur 7 u. 11 

Gem. Oberrißdorf, Flur 3 u. 4 

Gem. Polleben, Flur 8 

Gem. Unterrißdorf, Flur 3, 4. 

Eine kartographische Darstellung ist der folgenden Abb. 6 zu entnehmen. 

Eine konkrete Festlegung der einzelnen Flächen erfolgt nicht. Deren Lage kann jahrweise in Ab-

hängigkeit von der Bewirtschaftung wechseln. Mit dem jährlichen Agrarantrag ist die Umsetzung 

jeweils nachzuweisen. In den ersten 5 Jahren ist dieser der unteren Naturschutzbehörde vorzu-

legen. 

Der Blühstreifen sollte jedoch jeweils mindestens zwei Jahre bestehen bleiben und erst danach 

umgebrochen werden. 

Die Maßnahme ist als vorgezogene Maßnahme festzusetzen, d. h., sie muss spätestens im Jahr 

des Baubeginns realisiert sein. Die Funktion muss mindestens für die Dauer der Betriebszeit des 

Solarparks gesichert sein. 

Dem Vorhabenträger steht es frei, nach Errichtung der geplanten Anlage durch einen Fachgut-

achter ein Monitoring zur Besiedlung der Vorhabenfläche durch bodenbrütende Arten (insbes. 

Feldlerche) durchführen zu lassen. Sollte dieses eine unveränderte Brutplatznutzung durch die 

relevanten Bodenbrüter ergeben, kann die Maßnahme in Abstimmung mit der unteren Natur-

schutzbehörde entsprechend vermindert oder gänzlich aufgehoben werden.   
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Abb. 6: Lage und Abgrenzung der für die Aufwertung für Bodenbrüter vorgesehenen 

Ackerflächen 
(Maßstab 1 : 50.000) 

Maßnahme 8 - Belassen von Wildkorridoren  (→ Abb. 7) 
Die mit den Solarmodulen bestückten Ackerflächen werden ggf. zukünftig aus Versicherungs-

gründen vollständig umzäunt sein. Eine abschließende Prognose kann hierzu derzeit noch nicht 

getroffen werden.  

Um diesbezügliche Barrierewirkungen für Wildtiere zu minimieren, werden die westliche und die 

mittlere Teilfläche des Sondergebietes durch Weglassen einer Modulreihe und (soweit notwen-

dig) separate Umzäunung unterteilt. Ziel ist das Belassen eines jeweils mindestens 20 m breiten 

Korridors. Dieser wird analog den umliegenden Flächen in die landwirtschaftliche Nutzung einbe-

zogen. 

Maßnahme 9 - Errichtung kleintierdurchlässiger Zaunanlagen 
Für den Fall, dass eine Umzäunung der Sondergebiete notwendig sein wird, erfolgt die Installa-

tion der Zaunanlagen ohne Sockel und mit einem Abstand der Zaununterkante von der Boden-

oberfläche von mind. 15 cm. Dadurch werden Barrieren für Klein- und Mittelsäuger vermieden. 
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Maßnahme 10 - Konfliktvermeidende Bauzeitenregelung 
Entsprechend den Ergebnissen der Speziellen Artenschutzprüfung [30] ist für die Baufeldräu-

mung ausschließlich der Zeitraum vom 01.10. bis 28./29.02. vorzusehen. Damit soll dem Eintre-

ten von Verbotstatbeständen nach § 44 (1) BNatSchG) entgegengewirkt werden (aus dem Bau-

geschehen resultierende Individuenverluste von Vögeln (Gelege, unselbständige Jungvögel)).  

Maßnahme 11 - Vorgaben zum Bodenschutz 
Bei anstehenden Bodenarbeiten sind Mutter- und Unterboden zu sichern, voneinander getrennt 

und fachgerecht zu lagern und für den Wiedereinbau bzw. die Herstellung von Vegetationsflächen 

zu verwenden. Der Schutz des Mutterbodens ist gemäß § 202 BauGB zu gewährleisten. Die Vor-

gaben der DIN 19639 und 18915 sind einzuhalten. 

Werden bei den Bauarbeiten kontaminierte Bereiche/ Bodenverunreinigungen angeschnitten (er-

kennbar z. B. durch Unterschiede im Aussehen, Geruch oder durch andere Beschaffenheitsmerk-

male gegenüber dem Normalzustand), sind die Arbeiten unverzüglich einzustellen und die untere 

Bodenschutzbehörde des Landkreises zu informieren. Die belasteten Bereiche sind zwischen-

zeitlich so zu sichern, dass eine Ausbreitung der Kontamination verhindert wird. Die weitere Vor-

gehensweise ist mit der unteren Bodenschutzbehörde abzustimmen.  

Maßnahme 12 - Fachgerechter Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
Es dürfen für die Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (z. B. Transformatoren, 

Batteriespeicher) nur Bauprodukte, Bauarten oder Bausätze verwendet werden, für die die bau-

aufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweise unter Berücksichtigung wasserrechtlicher Anforderun-

gen vorliegen. 

Bei Durchführung der Bauarbeiten ist sicherzustellen, dass keine wassergefährdenden Stoffe, 

wie z. B. Öle, Fette, Treibstoff usw. in das Erdreich und in das Grundwasser gelangen. Das gilt 

auch bei Havarien.  

Gegebenenfalls vorzufindende Fremdablagerungen sind fachgerecht zu trennen und zu entsor-

gen.  

Maßnahme 13 - Schutz der Zauneidechse (→ Abb. 7) 

­ Aufbau und Unterhaltung einer reptiliensicheren Umzäunung eines potenziellen Lebensrau-

mes der Art in der Nähe des Bauvorhabens: 

→ ungenutzte Fläche - westlich des von der Biogasanlage nach Norden verlaufenden Wirt-

schaftsweges; 

­ Folienzaun (Mindesthöhe 40 cm) bodenbündig verankert;  

­ Gewährleistung der Funktionstüchtigkeit über den gesamten Bauzeitraum. 
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Abb. 7: Grünordnerische Festsetzungen 

(Maßstab 1 : 7.000; Kartengrundlage: © GeoBasis-DE/ LVermGeo LSA) 
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10 ZUSÄTZLICHE ANGABEN DER UMWELTPRÜFUNG 
10.1 Wichtige Merkmale der verwendeten technischen Verfahren/ Kenntnislücken 
Der vorliegende Umweltbericht basiert im Wesentlichen auf den folgenden Unterlagen: 
 Vorhabenbezogener B-Plan Nr. 31 „Solarpark Laweketal“ in der Lutherstadt Eisleben, Ort-

schaft Hedersleben - Vorentwurf, Stand: 17.07.2024, einschließlich der zur Verfügung gestell-
ten digitalen Planungsdaten zum Entwurf [9], 

 Ergebnisse der projektbezogenen Faunistischen Sonderuntersuchungen sowie der Speziellen 
Artenschutzprüfung [5] [30]. 

Darüber hinaus wurde Bezug auf bestehende Fachgesetze und übergeordnete Planungen ge-
nommen. Zudem wurden frei zugängliche Daten aus den Internetauftritten von Landes- und Bun-
desbehörden verwendet. 

Es wird eingeschätzt, dass die genannten Daten eine ausreichende Basis zur Beurteilung der 
projektbezogenen Umweltauswirkungen darstellen. Kenntnisdefizite sind nicht erkennbar. 

10.2 Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung erheblicher Umweltaus-
wirkungen (Monitoring) 

Das Monitoring dient der Überprüfung der planerischen Aussagen zu prognostizierten Auswir-
kungen, um ggf. zu einem späteren Zeitpunkt noch Korrekturen der Planung oder deren Umset-
zung vornehmen oder mit ergänzenden Maßnahmen auf unerwartete nicht prognostizierbare 
Auswirkungen reagieren zu können. Daher zielen Maßnahmen des Monitorings vor allem auf 
solche Bereiche ab, für die erhebliche Prognoseunsicherheiten bestehen.  

Zu überwachen sind (gemäß § 4c BauGB):  
­ nur die erheblichen Umweltauswirkungen, 
­ soweit sie aufgrund der Durchführung des Bebauungsplanes eintreten, 
­ insbesondere unvorhergesehene Umweltwirkungen.  

In den vorstehenden Kapiteln wurde aufgezeigt, dass bei Umsetzung der Festsetzungen des im 
Parallelverfahren geführten vorhabenbezogenen B-Planes Nr. 31 „Solarpark Laweketal“ erhebli-
che Auswirkungen auf den Naturhaushalt und das Landschaftsbild ausgeschlossen werden kön-
nen. 

Zur Vermeidung unvorhergesehener Umweltauswirkungen ist folgende Überwachungsmaß-
nahme vorzusehen: 
Die Entwicklung der Maßnahmen zur Vermeidung bzw. zum Ausgleich der Beeinträchtigungen 
des Landschaftsbildes (Maßnahmen 2, 3 u. 4) ist in regelmäßigen Zeitabständen zu überwachen. 
Der Überwachungszeitraum erstreckt sich über mindestens 10 Jahre ab Pflanzzeitpunkt. Sollten 
im Rahmen der Überwachung Entwicklungsdefizite festgestellt werden, sind unverzüglich weiter-
gehende Maßnahmen zu deren Beseitigung zu ergreifen. Es ist davon auszugehen, dass die 
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Maßnahmen nach diesem Überwachungszeitraum ihre angestrebte volle Wirksamkeit entfalten 
und die Zielfunktionen dauerhaft erfüllen. 

10.3 Allgemein verständliche Zusammenfassung 
Im vorliegenden Umweltbericht werden die durch Realisierung des im Parallelverfahren geführten 
vorhabenbezogenen B-Planes Nr. 31 „Solarpark Laweketal“ verursachten umweltrelevanten Aus-
wirkungen ermittelt und dargestellt. Durch den vorhabenbezogenen Bebauungsplan soll Baurecht 
für die Errichtung einer AGRI-PVA geschaffen werden. 

Das Plangebiet befindet sich in der Ortschaft Hedersleben der Stadt Lutherstadt Eisleben. Der 
räumliche Geltungsbereich erstreckt sich über derzeitig vornehmlich landwirtschaftlich genutzte 
Flächen der Gemarkung Hedersleben, Flur 2 u. 3.  
Das Plangebiet grenzt in etwa 200 m Entfernung zur Wohnbebauung von Hedersleben direkt 
nördlich an die Biogasanlage Hedersleben 1 und die Stallanlagen der Agrargenossenschaft an. 
Es umfasst ca. 137 ha und besteht aus insgesamt drei Baufeldern. 

Der Standort widerspricht nicht den in den einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festge-
legten planerischen Vorgaben. Die dort definierten umweltschutzrelevanten Ziele und Grundsätze 
werden eingehalten. 

Folgende Schutzgüter wurden einer eingehenden Prüfung unterzogen: 

­ Boden 

­ Wasser 

­ Klima und Luft 

­ Arten und Biotope 

­ Landschaftsbild 

­ Mensch und seine Gesundheit 

­ Kultur- und sonstige Sachgüter 

­ Fläche 
sowie die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgütern. 

Mit der Realisierung aller Maßgaben verbleiben keine erheblichen und/ oder nachhaltigen Beein-
trächtigungen der Schutzgüter. 

Wasser- oder naturschutzrechtliche Schutzgebiete sind durch das Vorhaben nicht betroffen. Ge-
setzlich geschützte Biotope oder sonstige Schutzobjekte werden nicht beeinträchtigt 

Durch eine Reihe von Maßnahmen gelingt eine Vermeidung/ Verminderung nachteiliger Umwelt-
auswirkungen. Diese werden in Form grünordnerischer Festsetzungen rechtsverbindlich im Be-
bauungsplan Nr. 31 verankert. 

Eine anhand des biotopflächenbasierten Bewertungsmodells Sachsen-Anhalt durchgeführte Ein-
griffs-/ Ausgleichsbilanzierung weist zukünftig einen Wertzuwachs des Plangebietes auf. Damit 
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besteht keine Notwendigkeit zur Umsetzung weitergehender Maßnahmen zum Ausgleich des 
Eingriffs in den Naturhaushalt.  
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Röhricht

NLA Schilf-Landröhricht

Ackerbaulich genutzte Biotope

AI. Intensiv genutzter Acker

Grünland, Staudenfluren

GSB Scherrasen

Gehölze

HEC Baumgruppe/ -bestand aus überwiegend einheimischen Arten
HEX Sonstiger Einzelbaum
HRA Obstbaumreihe
HRB Baumreihe aus überwiegend heimischen Gehölzen
HHA Strauchhecke aus überwiegend heimischen Arten
HHB Strauch-Baumhecke aus überwiegend heimischen Arten
HYA Gebüsch frischer Standorte (überwiegend heimische Arten)

URA Ruderalflur, gebildet von ausdauernden Arten

Geltungsbereich des B-Plans Abgrenzung des Untersuchungsraumes

Bebauung, Verkehrsfläche

BDA Ländlich geprägtes Dorfgebiet
BDC Landwirtschaftliche Produktionsanlage
VWA Unbefestigter Weg
VWB Befestigter Weg
VSB Straße, versiegelt


